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A Raumlicher Geltungsbereich

Der Landschaftsplan umfasst das Teilgebiet der Stadt Marsberg, das nicht durch den west-
lich angrenzenden Landschaftsplan Hoppecketal abgedeckt ist, mit einer Flachenausdeh-
nung von rd. 132 km2,

Er gilt nach 8§ 16 Abs. 1 Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen nur fir Flachen aul3erhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs der Bebauungsplane.
Aus diesem Grunde wird die aul3ere Plangebietsgrenze durch innere Abgrenzungen erganzt,
welche die Ortslagen aus dem Geltungsbereich des Landschaftsplanes aussparen. Soweit
ein Bebauungsplan die land- und forstwirtschaftliche Nutzung regelt oder Griinflachen fest-
setzt, kann sich der Landschaftsplan unbeschadet der baurechtlichen Festsetzungen auch
auf diese Flachen erstrecken, wenn sie im Zusammenhang mit dem baulichen Auf3enbereich
stehen.

Der raumliche Geltungsbereich (das Plangebiet) wird in der Entwicklungs- und der Festset-
zungskarte lagemalRig genau abgegrenzt. Dabei liegen die &uf3eren Abgrenzungslinien
selbst auRerhalb des Geltungsbereiches.

Soweit in diesen Landschaftsplanflachen Bereiche als “im Zusammenhang bebaute Ortstei-
le” ausgespart worden sind, liegt hierin jedoch keine Entscheidung baurechtlicher Art. Ob die
Flachen tatsachlich unter § 34 Baugesetzbuch fallen, ist in den hierfiir geltenden Verfahren
nach den bauplanungsrechtlichen Vorschriften zu klaren.

Nach § 29 Abs. 4 LG kdnnen rechtskréftige Bebauungspléne bzw. ihnen gleichgestellte Sat-
zungen widersprechende Festsetzungen des Landschaftsplans au3er Kraft setzen.

B Rechtsgrundlagen

Der Landschaftsplan beruht auf den 88 16 - 28a des Gesetzes zur Sicherung des Natur-
haushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz - LG -) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV NRW 2000, S. 568); zuletzt geandert durch Gesetz
vom 19. Juni 2007 (GV NRW S. 226, 227). Er ist gem. § 16 Abs. 2 LG Satzung des Hoch-
sauerlandkreises.

Der Landschaftsplan besteht aus diesem Textteil sowie der Entwicklungs- und der Festset-
zungskarte. Die Entwicklungsziele fiir die Landschaft sind behérdenverbindlich, die Festset-
zungen nach 88 19 - 26 LG hingegen sind allgemein rechtsverbindlich. Die Verbindlichkeiten
und Wirkungen sind in den 88 33 - 41 LG festgelegt.

Darlber hinaus ist mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zur ,Strategischen Umweltprifung”
(SUP) in nationales Recht durch die Neufassung des UVPG und durch den neuen § 17 LG
die Verpflichtung getreten, auch fur Landschaftsplane eine SUP durchzufuhren. Sie ist Be-
standteil der Satzung und diesem Textteil als Anhang Il ,Begriindung und Umweltbericht"
beigefugt.

Weitere Hinweise auf rechtliche Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Landschaftsplan
werden im Kapitel A - Raumlicher Geltungsbereich und im Kapitel F - Hinweise zur Handha-
bung des Plans gegeben.
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C Ablauf des Verfahrens

Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat in seiner Sitzung am 19.12.2000 die Aufstellung
des Landschaftsplans “Marsberg” beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
03.05.2001 offentlich bekannt gemacht.

Meschede, den 30.01.2008

gez.

- Dr. Schneider, Landrat -

Bei der Aufstellung des Landschaftsplans ist mit den von der Planung beriihrten Behdrden
und offentlichen Dienststellen sowie mit der Stadt Marsberg und dem Beirat bei der Unteren
Landschaftsbehdrde eng zusammengearbeitet worden. Die Land- und Forstwirte im Gel-
tungsbereich des Landschaftsplans wurden im April/Mai 2004 Uber die Ziele und Inhalte der
Planung vorab informiert.

GemalR § 27 b LG haben die interessierten Birger im Rahmen der friihzeitigen Birgerbetei-
ligung im Juni / Juli 2004 Gelegenheit zur AuRerung und Erérterung erhalten. In dieser Zeit
fand auch die friihzeitige Beteiligung der Trager offentlicher Belange gemal § 27 a LG statt.

Meschede, den 30.01.2008

gez.

- Dr. Schneider, Landrat -

Der Planentwurf hat aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 23.06.2006 gemal3 8 27 ¢ LG
nach ortsiblicher Bekanntmachung im Amtsblatt des Hochsauerlandkreises Nr. 8 vom
17.08.2006 in der Zeit vom 29.08.2006 bis zum 28.09.2006 6ffentlich ausgelegen.

Meschede, den 30.01.2008

gez.

- Dr. Schneider, Landrat -
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Nach Abwagung der eingegangenen Bedenken und Anregungen hat der Kreistag des Hoch-
sauerlandkreises den Landschaftsplan “Marsberg ” am 19.10.2007 gemalR § 16 Abs. 2 LG i.
V. m. den 88 5 und 26 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Kreisordnung fir das Land NRW in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 646) als Satzung beschlossen.

Meschede, den 30.01.2008

gez.

- Dr. Schneider, Landrat -

Das Anzeigeverfahren nach § 28 LG ist ordnungsgeman durchgefiihrt worden.
Meschede, den 20.5.2008

gez.

- Dr. Schneider, Landrat -

Gemal § 28 a LG ist die erfolgte Durchfiihrung des Anzeigeverfahrens unter Hinweis darauf,
dass der Landschaftsplan wahrend der Dienststunden in der Kreisverwaltung — untere Land-
schaftsbehdrde — zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird, im Amtsblatt des Hochsauer-
landkreises Nr. 6 vom 15.5.2008 ortsiiblich bekanntgemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung wurde der Landschaftsplan rechtsverbindlich.

Meschede, den 20.5.2008

gez.

- Dr. Schneider, Landrat -
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D Planbestandteile, planerische Vorgaben und Grundlagen

Der Landschaftsplan besteht aus der Entwicklungs- und der Festsetzungskarte sowie den
textlichen Darstellungen und Festsetzungen mit Erlauterungen. lhm ist eine Begrindung
beigefugt, die It. 8 17 LG die Funktion eines Umweltberichtes nach § 14 g des Gesetzes uber
die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) erfiillt und den Plan einer ,Strategischen Umwelt-
prifung” (SUP) unterzieht. All diese Bestandteile sind Gegendstand der Satzung.

Im Zuge der Erarbeitung des Vorentwurfs wurden durch das Planungsbiro Leonhardt, Men-
den, verschiedene Arbeitskarten mit Erlauterungen sowie ein Grobkonzept fir die Festset-
zungskarte erstellt. Diese Arbeitskarten haben informellen Charakter und sind nicht Gegen-
stand der Satzung.

Als Landschaftsrahmenplan liegt dem vorliegendem Landschaftsplan der Regionalplan (fri-
her: Gebietsentwicklungsplan — GEP -) fir den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt
Oberbereich Dortmund - ostlicher Teil - (Kreis Soest und Hochsauerlandkreis) vom
05.07.1996 mit dessen Anderungen bis zum Stichtag 15.10.2007 zugrunde.

Die Festsetzung von Naturschutzgebieten orientiert sich an der “Vereinbarung Medebacher
Bucht” vom 19. April 2000. In ihr ist festgelegt, dass Naturschutzgebiete nach dem Grund-
schutzprinzip (ordnungsrechtliche Sicherung von Natur und Landschaft unter Beibehaltung
der derzeit ausgeilibten land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung) gesichert werden.
Darlber hinausgehende Beschrankungen z. B. im Zusammenhang mit Pflege- und Entwick-
lungsmafinahmen werden im Rahmen des Vertragsnaturschutzes geregelt.

Kartographische Grundlage des Landschaftsplans ist die Deutsche Grundkarte (Mal3stab
1:5.000); Originalmaf3stab der Entwicklungs- und Festsetzungskarte: 1 : 10.000.

Strallenbauvorhaben im Plangebiet

Folgende landschaftsplanrelevante StralRenbaumalinahmen liegen im Plangebiet:

A 46, Anschluss an die B 7 in Marsberg-Westheim (die BaumalRnahme ist durchgefihrt,
aber noch nicht in den Kartengrundlagen enthalten, so dass eine nachrichtliche Darstellung
erfolgt),

B 7 — Neubau eines Geh- / Radweges zwischen Marsberg-Paulinenstrale und Westheim

(die MaRRnahme ist Bestandteil eines rechtskraftigen Bebauungsplanes und liegt damit au-
Rerhalb des LP-Geltungsbereichs).

Européaisches Naturschutzrecht

Die EUROPAISCHE UNION hat in ihrer Richtlinie ,Flora-Fauna-Habitat* (FFH) von 1992 die
Ausweisung eines zusammenhangenden EU-weiten Schutzgebietssystems ,NATURA 2000“
angestof3en. Die im Rahmen des Meldeverfahrens ausgewahlten FFH-Gebiete im Plangebiet
sind durch diesen LP in nationales Recht umgesetzt.
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E Abklrzungen und Begriffe

In den textlichen Festsetzungen und Erlauterungen werden folgende Abkirzungen verwen-

det:

BJG

BK
BNatSchG
EZ

FFH - RL

GB
GEP
LANUV

LB
LFoG
LG

LP

LSG
MUNLV

ND
NSG
RL

ULB
VB

VO

VSG
VS-RL

Bundesjagdgesetz

Biotopkataster des LANUV; Stand 2007
Bundesnaturschutzgesetz
Entwicklungsziel

Richtlinie 92/43/[EWG des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom
21.5.1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen (Fauna/Flora/Habitat - Richtlinie)

Geschitztes Biotop nach § 62 LG gem. Angaben des LANUV; Stand 2007
Gebietsentwicklungsplan

Landesamt fir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (friher: Landes-
anstalt fir Okologie, Bodenordnung und Forsten NRW — LOBF -)

Geschitzter Landschaftsbestandteil
Landesforstgesetz
Landschaftsgesetz

Landschaftsplan
Landschaftsschutzgebiet

Ministerium fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Naturdenkmal
Naturschutzgebiet

Rote Liste der gefahrdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen,
3. Fassung (1999)

Hochsauerlandkreis, Untere Landschaftsbehorde

Flachen des Biotopverbundes aus dem Fachbeitrag des LANUV zum Regio-
nalplan (,VB-A" betrifft den Regionalplan fir den Regierungsbezirk Arnsberg)

Verordnung

Vogelschutzgebiet

Richtlinie 79/409/EWG des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom
2.4.1979 zur Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie)
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Speziell in den forstlichen Festsetzungen und Erlauterungen sowie bei den Pflege-, Ent-
wicklungs- und ErschlieRungsfestsetzungen werden einige Begriffe verwendet, deren Bedeu-
tung wie folgt definiert wird:

Bodenstandig sind Gehdlze oder Waldgesellschaften dann, wenn sie standortgerecht sind
und aufgrund ihrer Zugehdrigkeit zur potenziellen naturlichen Vegetation (definiert durch
TUXEN) als heimisch gelten.

Standortgerecht sind heimische und nicht-heimische Gehdlzarten, deren Standortanspri-
che auf einer betrachteten Flache in einem unter forstlichen Gesichtspunkten ausreichenden
Male erfullt werden.

Einheimisch sind Gehdlzarten, die im Naturraum nattrlich vorkommen; d. h. weder einge-
fuhrt sind noch spezielle Zichtungen darstellen. Es handelt sich im Plangebiet ausschlief3lich
um Laubgehdlze; dazu zahlen aber z. B. nicht Roteiche oder Zuchtformen von Pappel und
Weide.

Autochthone Gehdlze sind im Gebiet entstandene und daher an Klima und Standorte gut
angepasste Gehdlzsippen; Baumschulware unbekannter Herkunft kann fir den Raum Mars-
berg nicht als autochthon angesehen werden.

F Hinweise zur Handhabung des Plans

Die Abgrenzung der einzelnen Entwicklungsziele und Festsetzungen ist der Entwicklungs-
bzw. der Festsetzungskarte zu entnehmen; inhaltlich wird dieser Kartenteil durch den hier
vorliegenden Textteil unter den jeweiligen Festsetzungsnummern ausgefullt und erlautert.
Zur besseren Ubersichtlichkeit korrespondiert im endgiiltigen Druckexemplar des Land-
schaftsplanes die Papierfarbe des Textteils mit den jeweiligen Farben der Festsetzungs-

gruppen.

Bei den im nachfolgenden Text kursiv gedruckten Worten und Satzen handelt es sich um die
Erlauterungen der im Normaldruck geschriebenen Festsetzungen.

Dort, wo die Grenzen von Festsetzungen im Plan nicht eindeutig kartographisch erkennbar
sind, sind sie in der Regel in der Ortlichkeit durch Nutzungsgrenzen (Laub-/Misch-
/Nadelwald, Acker, Grinland) nachvollziehbar oder anhand von Fluchtpunkten / -linien zu
erkennen. Im Einzelfall verbleibende Grenz-Zweifelsfélle sind bei Bedarf durch ortliche Ein-
messung zu beseitigen.
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G Hinweise zur Wirkung des Plans

Die grundsatzlichen Wirkungen des Landschaftsplanes sind in den 88 33 - 41 LG geregelt.

Mit Rechtswirksamkeit eines Landschaftsplanes treten nach § 42a LG in seinem Geltungsbe-
reich die bis dahin geltenden, landschaftsrechtlichen Verordnungen auf3er Kraft. Das betrifft
hier die Landschaftsschutzgebietsverordnung ,Eggegebirge / Sidl. Teutoburger Wald®, die
Allgemeinverfugung des Hochsauerlandkreises tber das LSG ,Diemelsee” sowie die Natur-
schutzgebietsverordnungen ,Wulsenberg”, ,Halbtrockenrasen am Dahlberg®, ,Leitmarer Fel-
sen”, ,Waldwiese im Waschebachtal”, ,Glockengrund®, ,Hasental / Kregenberg*, ,Kittenberg"
und “Auf der Wiemecke”.

In den aus dem Geltungsbereich des Landschaftsplanes ausgegrenzten Innenbereichen
gelten ggf. ordnungsbehdérdliche Verordnungen des Hochsauerlandkreises zur Festsetzung
von Naturdenkmalen bzw. geschitzten Landschaftsbestandteilen. Im Ergebnis sind - neben
diesen Verordnungen - die landschaftsrechtlichen Schutzausweisungen im Plangebiet aus-
schlief3lich durch den Landschaftsplan geregelt oder zumindest in ihm nachrichtlich darge-
stellt (vgl. Kapitel 6).

Der Landschaftsplan enthalt nachrichtlich auch die besonders geschitzten Biotope nach §
62 LG. Hierzu sind im Kapitel 6 nahere Erlauterungen gegeben. Sie liegen zum grofRen Teil
in geplanten Naturschutzgebieten bzw. geschiitzten Landschaftsbestandteilen. Unabhangig
von Uberlagernden Landschaftsplanfestsetzungen gilt hier das allgemeine Beeintrachti-
gungsverbot des § 62 LG, dem im Allgemeinen durch eine Beibehaltung der bisherigen
(Nicht-) Nutzung Rechnung getragen wird.

Mit der Umsetzung der Vorgaben der FFH-RL in nationales Recht durch diesen LP (s. D) ist
die naturschutzfachliche Seite der Gebietsmeldungen umgesetzt; im Rahmen konkreter Pla-
ne oder Projekte kann daruber hinaus eine FFH-Vertraglichkeitsprifung erforderlich sein.

Von den Festsetzungen dieses Landschaftsplanes kann die Untere Landschaftsbehorde
nach § 69 LG auf Antrag Befreiung erteilen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfillt sind.
Abweichend davon ist fir eine Befreiung von forstlichen Festsetzungen die Untere Forstbe-
horde zustandig, die im Einvernehmen mit der ULB entscheidet.

Zu den Schutzfestsetzungen ergehen weitere Hinweise in Kapitel 2 - Besonders geschiitzte
Teile von Natur und Landschaft -. AuRerdem wird auf die Buf3geldvorschriften in Kapitel 2, 3
und 4 hingewiesen.
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1.

Entwicklungsziele fur die Landschaft (8§ 18 LG)

Erlauterung:

Die Entwicklungsziele gem. § 18 LG basieren auf einer Analyse des Naturhaushaltes und
der Landnutzung sowie ihrer Wechselbeziehungen. Die Ergebnisse dieser Analyse sind
in den Arbeitskarten mit den zugehorigen textlichen Erlauterungen dargestellt.

Die Entwicklungsziele geben Uber das Schwergewicht der im Plangebiet zu erfillenden
Aufgaben der Landschaftsentwicklung Auskunft. Ihr jeweiliger Geltungsbereich ist in der
Entwicklungskarte abgegrenzt. Trotz dieser differenzierten Darstellung handelt es sich
jeweils nur um Hauptziele, die nicht immer parzellenscharf von unter- und nebengeordne-
ten Zielen zu trennen sind. Das fUhrt inhaltlich dazu, dass konkrete Landschaftspflege-
malnahmen in den jeweiligen Entwicklungszielen auch dann nicht auszuschlieen sind,
wenn sie in ihrer Wirkung einem anderen Ziel eher entsprechen (Beispiele: die Anpflan-
zung eines Feldgehodlzes oder die Beseitigung eines Landschaftsschadens ist auch in-
nerhalb des Entwicklungszieles “Erhaltung” mdglich und sinnvoll). Dieser Aspekt ist inso-
fern wichtig, als im vorliegenden Landschaftsplan die Entwicklungsziele nicht nur als
Grundlage fur konkrete Festsetzungen dienen, sondern diese auch - im Sinne einer Fle-
xibilisierung der Planung - erganzen sollen (Durchfihrung zielkonformer Landschaftspfle-
gemalinahmen auch ohne deren konkrete, punktuelle Festsetzung).

Ihre Wirkung liegt in ihrer Behdrdenverbindlichkeit; gem. § 33 Abs. 1 LG sollen die darge-
stellten Entwicklungsziele bei allen behdrdlichen Mallnahmen im Rahmen der dafiir gel-
tenden Vorschriften berlcksichtigt werden. So geben sie insbesondere Hinweise auf
mogliche KompensationsmalBhahmen im Zusammenhang mit der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung, auf die Ausgestaltung offentlicher Flachenplanungen (Bauleitplanun-
gen, Flurbereinigung) und enthalten landschaftsrechtliches Abwagungsmaterial fur 6ffent-
lich-rechtliche Genehmigungen. Sie bewirken keine privatrechtlichen Bindungen; Ent-
schadigungsforderungen nach 8 7 LG kénnen daher aus der Darstellung der Entwick-
lungsziele nicht abgeleitet werden.

Bei der Darstellung der Entwicklungsziele sind die im Plangebiet zu erfillenden 6ffentli-
chen Aufgaben und die wirtschaftlichen Funktionen der Grundstiicke bericksichtigt wor-
den.

Hinweis:

Die Entwicklungsziele stehen auf den diagonal schraffierten Teilflachen einer Umsetzung
der in den betroffenen Festsetzungen naher beschriebenen planerischen Vorgaben (Re-
gionalplan, Bauleitplanung) nicht entgegen.

Im Plangebiet gelten folgende Entwicklungsziele, deren Abgrenzung in der Entwicklungs-
karte dargestellt ist:
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1.1 Erhaltung einer mit naturnahen Lebensrdumen oder sonstigen naturlichen
Landschaftselementen reich oder vielféltig ausgestatteten Landschaft

Erlauterung:

Das Plangebiet ist in seinen landschaftlichen Gegebenheiten dadurch gepréagt, dass
sich hier die Nordostecke des Rheinischen Schiefergebirges als fast durchweg be-
waldeter Sporn von Suidwesten bis zum Essenthoer Wald in die Gberwiegend land-
wirtschaftlich gepragten, rel. ebenen NaturrGume des deutlich tiefer liegenden
~Waldecker Gefildes" (suddstliches Plangebiet) und der ,Paderborner Hochflache*
schiebt. Die Zugehdrigkeit zu diesen drei sehr unterschiedlichen naturrdumlichen
und kulturlandschaftlichen Einheiten (vgl. auch die drei LSG-Teilgebiete unter 2.3.1)
macht das Gebiet sowohl in seinem Erscheinungsbild als auch in der Ausbildung
vollig unterschiedlicher Lebensraumtypen fir das Landschaftserleben und seine Ar-
ten- und Biotopschutzfunktionen hochinteressant.

Wie aus dem naturraumlichen Begriff bereits erkennbar, handelt es sich bei dem
Schiefergebirgsauslaufer nordlich des Diemeltales um ein eher basenarmes, quel-
len- und flieBgewdasserreiches Waldland, in dem aufgrund dieser Standortbedin-
gungen der Fichtenanbau dominiert. Stdlich und 6stlich des gut 500 m hohen To-
tenkopfes wird diese Dominanz auf stadtischen und landeseigenen Waldflachen
durch heimische Laubwaldgesellschaften gebrochen, die als FFH-Gebiet dem Ent-
wicklungsziel 1.4 zugeordnet wurden. Mehr unter dem Aspekt einer kinftigen land-
schaftlich sinnvollen Entwicklung der Waldsiepen ist in diesen Bereichen das Ziel
1.8 dargestellt. Die tbrigen Teile dieses Naturraums sind durch das hier beschrie-
bene Entwicklungsziel 1.1 erfasst, mit dem die naturrAumliche Ausstattung seines
Geltungsbereichs i. W. erhalten und vor Eingriffen geschiitzt werden soll, die seine
wertbestimmenden Merkmale wie die grof3flachige Ungestoértheit beeintrachtigen.
Gleiches gilt im Grundsatz auch fur die sudlich des Diemeltals gelegene Teilflache
dieses Naturraums; hier wurde lediglich die Kuppe des Priesterberges und eine
Verbindung zu den basenreicheren Buchenbestdnden des Giershagener Waldes
dem ,hoéherwertigen” Ziel 1.7 zugeschlagen (s. dort).

Im geologisch wesentlich jingeren, zwischen 300 und 400 m hoch liegenden Be-
reich des ,Roten Landes”, dem das gesamte suddstliche Plangebiet zuzurechnen
ist, stehen i. W. Dolomit- und Algenkalksteine an, auf denen zwischen Borntosten /
Leitmar und Heddinghausen bis sidlich der ,Platte” jiingere Buntsandsteinschichten
aufliegen. Auf den daraus entstandenen, basenreicheren Verwitterungsbdden hat
sich — auch begunstigt durch die rel. geringe Reliefenergie dieses Tafellandes, in
das lediglich die Talsysteme von Glinde und Orpe tiefer eingeschnitten sind — U-
berwiegend eine landwirtschaftliche Bodennutzung etabliert. Hier tragt das Entwick-
lungsziel 1.1 der landschaftlichen Strukturvielfalt Rechnung, die durch die rel. ho-
hen Offenlandanteile, eine enge Verzahnung von Wald und Freiland, den Reichtum
an naturlichen und gepflanzten Feldgehdlzen, die eingestreuten (zumeist mageren)
Grunland-Sonderstandorte, Bachschwinden u. &. gekennzeichnet ist. In bestimmten
Teilrdumen wird das Ziel auch hier durch andere Darstellungen Uberlagert (s. EZ
1.2 bis 1.8). In der Festsetzungskarte wirkt sich die angestrebte Erhaltung eines
hohen Offenlandanteils, der die naturraumlichen Gegebenheiten deutlich wider-
spiegelt, durch grol3ere Flachen unter dem LSG-Typ ,B” aus.

Schlie3lich nimmt das EZ 1.1 die welligen Hanglagen rund um Westheim und 6st-
lich Oesdorf / Meerhof ein, die den Ubergang von der Paderborner Hochflache hin-
unter in das ,Wrexer Diemeltal“ bilden. Ihr geologischer Aufbau entspricht etwa dem
des ,Roten Landes"; auch durch die zunehmende Entfernung zwischen der dstlich
angrenzenden Kreidehochflache und dem Diemeltalgrund sind die Hangneigungen
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geringer als im Schiefergebirge studoéstlich Essentho. So findet sich auch hier eine
land- und forstwirtschaftliche Mischnutzung, deren landschaftliche Ausstattung das
~Erhaltungsziel“ 1.1 rechtfertigt. In diesem Landschaftsraum wird das Ziel i. W. nur
durch das EZ 1.4 im Talsystem des Waschebachs und nordéstlich des Dahlbaches
Uberlagert sowie durch das EZ 1.7, das die naturschutzwirdigen Walder im Bereich
Hahnenberg / Kolsberg / Diemelsberg abdeckt.

Das Entwicklungsziel ,Erhaltung” bedeutet nicht, dass die landschaftsplanerische
Zielsetzung ausschlieB3lich auf eine Konservierung der Landschaft im jetzigen Zu-
stand beschrénkt ist. Vielmehr kdnnen auch Entwicklungs-, Pflege- und Erschlie-
Rungsmalinamen im Sinne von § 26 LG sinnvoll sein, die zu einer Verbesserung
des Zustandes von Lebensraumen und ihrer Vernetzung fiihren sowie zur Stabili-
sierung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes (Boden-, Wasser-, Klimaschutz-
funktionen) und zur Steigerung des Erlebniswertes der Landschaft beitragen.

Hier ist es insbesondere geboten, dem Grundgedanken der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung einer vollwertigen Kompensation unvermeidbarer Eingriffe im Dar-
stellungsbereich genige zu tun. Zwar deckt das EZ 1.1 i. W. die Waldstandorte ab,
auf denen der Fichtenanbau aus landschaftlicher Sicht rel. unproblematisch ist; eine
Laubholz-Anreicherung sollte dennoch auf den kleinflachigen, kartenmaf3ig nicht er-
fassten Sonderstandorten und zur Verbindung der naturnahen Waldgesellschaften
erfolgen, die mit dem EZ 1.4, 1.7 oder 1.8 belegt sind. Daneben ist die Erhaltung
grol¥flachiger, landschaftscharakteristischer Offenlandanteile im ,Roten Land" und
an den nordlichen Diemeltalhdngen ein wesentliches Anliegen dieses Entwick-
lungsziels.

1.2 Anreicherung einer im Ganzen erhaltungswirdigen Landschaft mit naturna-
hen Lebensraumen und mit gliedernden und belebenden Elementen

Erlauterung:

Im Sintfeld westlich von Meerhof und an zwei Stellen im Roten Land - zwischen
Giershagen und Obermarsberg sowie (durch ein EZ 1.6 unterbrochen) ndrdlich von
Erlinghausen - weist das Plangebiet aufgrund intensiver landwirtschaftlicher Nut-
zung nur einen bescheidenen Anteil landschaftsgliedernder Elemente auf. Dabei
wird das Landschaftsbild im Bereich der Paderborner Hochflache (Sintfeld) zusatz-
lich von Anlagen der Stromerzeugung und -verteilung dominiert, so dass der Man-
gel an naturnahen Kleinstrukturen hier besonders stark zu empfinden ist. Anderer-
seits gibt es in allen drei Teilflachen des Entwicklungsziels auch Beispiele dafir,
wie wirksam z. B. die planmaRige Anpflanzung von Baumen und Feldgehélzen zu-
mindest im Landschaftsbild ist; sei es durch stral3enbegleitende Allee- und Feldge-
holzpflanzungen im Sintfeld oder durch wirtschaftswegebegleitende Obstbaumrei-
hen ndrdlich von Erlinghausen.

Die drei hier erfassten Gebiete sind von weiterem Offenland umgeben; sie stellen
insofern als ,Kernzonen“ nur die strukturarmsten Freiland-Anteile dar. Durch ihre
Anreicherung mit naturnahen Feldgehdlzen, Baumgruppen u. &. kann der land-
schaftsasthetische Wert dieser Landschaftsraume deutlich gesteigert werden;
gleichzeitig sind solche Strukturelemente je nach Auspragung auch Trittsteinbioto-
pe, Singwarten, Rickzugsrdume u. &. Teilhabitate von Bewohnern der groR3r&aumi-
gen Feldflur. Vorzugsweise sollten die bestehenden Landschaftselemente, die teil-
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weise auch als LB festgesetzt wurden, miteinander vernetzt werden. Die tieferen
Lagen des Roten Landes eignen sich insbesondere fiir die Anlage von Obstbaum-
reihen und —besténden; im héher gelegenen und grof3flachig strukturarmen Sintfeld
wird eine Anreicherung eher lUber die Anpflanzung heimischer Feldgeh6lze sinnvoll
sein.

Auf die Festsetzung konkreter Entwicklungs-, Pflege- und ErschlielBungsmafinah-
men nach 8 26 LG zur Umsetzung dieses Zieles wurde weitgehend verzichtet. Fir
ihre qualitative Ausgestaltung ebenso wie fir die raumliche Lage von Einzelmaf3-
nahmen gibt es diverse Kriterien, die mégliche dkologische ,Notwendigkeiten* oder
»Zwangspunkte® fir die Aufwertung des Landschaftsbildes Uberlagern; z. B. die Ver-
flgbarkeit von Grund und Boden, die mdgliche Beeintrachtigung (Beschattung oder
sonstige Wirtschaftserschwernis) landwirtschaftlicher Nutzflachen usw.. Im Grund-
satz sind alle Malinahmen landschaftlich sinnvoll, die in den hier dargestellten Ge-
bieten zu einer — auch kleinflachigen — Umnutzung von Acker oder Intensivgriin-
land fiihren. Neben den bereits mehrfach genannten Anpflanzungen kann das auch
eine Entwicklung von Brach-,flachen“ oder Feldrainen sein oder z. B. nur eine —
evtl. in der Flache wechselnde — Nutzungsextensivierung zugunsten von Nahrungs-
raumen flr Stand-, Strich- oder Zugvogelarten der offenen Feldflur (vgl. ,,Ornitholo-
gisches Gutachten zum Windgebiet Sintfeld”, Dr. K. H. Loske 2004).

1.3 Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgeflige, ihrem Erscheinungsbild
oder ihrer Oberflachenstruktur geschéadigten Landschaft

- Dieses Ziel wird im vorliegenden Landschaftsplan nicht verfolgt -

1.4 Sicherung und Entwicklung besonders schutzwirdiger Teile von Natur und
Landschaft

Erlduterung:

Dieses Entwicklungsziel wird vorrangig in R&umen mit besonderer Biotopschutz-
funktion dargestellt, in denen Lebensgemeinschaften und Lebensstétten bestimmter
wildlebender Pflanzen- und Tierarten erhalten, entwickelt bzw. wiederhergestellt
werden sollen. Auch deckt es jene Gebiete ab, die dem Schutz- und Entwicklungs-
gebot der FFH-Richtlinie unterliegen (ausfuihrlich siehe hierzu v.a.: Kapitel 6 und
Anhang | mit den Kurzbeschreibungen der NATURA-2000-Gebiete).

Das Ziel wird i.d.R. durch die Ausweisung von Naturschutzgebieten in der Festset-
zungskarte realisiert, bei denen teilweise der Erhaltungs-, teilweise aber auch der
Entwicklungsaspekt im Vordergrund steht (Standortpotenziale, Verbundstrukturen).
Mit diesem EZ sind aber auch jene Teile der FFH-Gebiete erfasst, die nicht in all-
gemein verbindliche NSG-Festsetzungen tUbernommen wurden. Damit wird das
grundsatzliche Entwicklungsgebot der FFH-RL aufgenommen, wo die tatsachlichen
Verhaltnisse eine rechtliche Verpflichtung zur Verbesserung der ortlichen Gege-
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benheiten mit Ricksicht auf die gebotene ,planerische Zurlickhaltung“ nicht unbe-
dingt erfordern.

Andererseits geht dieses Ziel im Sinne des landschaftsrechtlich geforderten Biotop-
verbundes (8 3 BNatSchG) Uber die festgesetzten NSG hinaus und erfasst z. B. ei-
nen aufwertungsfahigen, potenziellen Magerrasen-Bereich sidlich Giershagen oder
den ,Glockenriicken” dstlich Udorf, der aufgrund seines Standortpotenzials zur fla-
chenhaften Verbindung der nérdlich und sudlich angrenzenden NSG geeignet ist.

Innerhalb der Naturrdaume, die unter der Ziffer 1.1 beschrieben sind, deckt das EZ
1.4 die wertbestimmenden ,Kernzonen” ab, die hier als besonders schutz- und ent-
wicklungsbeduirftig herausgearbeitet wurden (Magerrasen, basenreiche Buchen-
walder, Sohltédler und Klippenbereiche) und sich in der Festsetzungskarte weitge-
hend als NSG wiederfinden.

In zwei Waldbereichen &stlich Marsberg und nérdlich Giershagen wird das Ziel —
ebenfalls im Sinne des Biotopverbunds — erganzt durch das Entwicklungsziel 1.7;
sudlich Erlinghausen und um Westheim durch das Ziel 1.6, mit dem ein Verbund
landwirtschaftlich genutzten Extensivgrinlandes induziert werden soll. Insgesamt
haben diese drei Entwicklungsziele einen Anteil von tber 30 % am Plangebiet, so
dass bei ihrer langfristigen Umsetzung ein funktionierendes Verbundsystem inner-
halb der verschiedenen Lebensraumtypen erreicht wird.

1.5 Pflege und Entwicklung der Ortsrander
Erlauterung:

Fur das Plangebiet sind - wie fur das gesamte Kurkdlnische Sauerland - klar abge-
grenzte Ortslagen typisch, die durch mehr oder weniger unbebaute “freie Land-
schaft” von einander getrennt sind. Im Verhaltnis zu den eher geringen Ortsgrof3en
ergeben sich relativ groRe Kontaktzonen zur freien Landschaft, die das gesamte
Landschaftsbild sehr stark beeinflussen. Dieses Problem wird bei den relativ frei auf
den Hochflachen liegenden Ortslagen noch deutlicher als bei jenen, die topogra-
phisch beengt in den Talzligen liegen (Niedermarsberg, Westheim, Canstein). Das
Entwicklungsziel fordert dazu auf, dem “Weichbild” der Dérfer wegen seiner land-
schaftsprdgenden Wirkung mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als dies vielleicht in
der Vergangenheit der Fall war. Insbesondere auf folgenden Feldern kann an der
Realisierung dieses Ziels gearbeitet werden:

- Bauleitplanung: organische Abgrenzung neuer Baugebiete am Ortsrand, H6-
henstaffelung und Gestaltungsfestsetzungen fir die Geb&ude nach dorftypi-
schen Vorbildern, Eingriinung von Baugebieten auf ausreichend grof3er Flache
mit lockerer Bepflanzung (besser Obstwiese als schmale, dichte Hecke), Erhal-
tung landwirtschaftlicher Betriebe und nutzbarer Flachen;

- privates Bauen: Verwendung sauerlandtypischer Konstruktionsformen und Ma-
terialien, dichte Eingriinung von Zweckbauten und ortsbildbeeintréchtigenden
Gebéaudeteilen durch Laubholzhecken, Anpflanzung einzelstehender, grof3kro-
niger “Hofbaume”, Gartengestaltung mit Strauchern (schwarzer Holunder u. a.),
Bluten- und Nutzpflanzen statt Koniferen, Zierrasen und Betonsteinen;
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- Landschaftspflege: Erhaltung der landwirtschaftlich genutzten Flachen (keine
Aufforstungen und flachigen Anpflanzungen), Anreicherung der Feldflur durch
Obstwiesen, Feldgehdlze und Einzelbdume, Betonung der in den Ort fihrenden
Wege durch Grunstreifen u. ., bei vorhandenen Waldflachen: Wiederauffors-
tung mit Laubholz oder Anlage ausreichend dimensionierter Waldsaume mit
Straucharten und Sukzessionsflachen.

1.6 Extensivierung der landwirtschaftlichen Bodennutzung
Erlduterung:

Dieses Entwicklungsziel soll insbesondere dazu verhelfen, dass sich das 6kologi-
sche Potenzial naturrdumlich gegebener Sonderstandorte auch dort besser entfal-
ten kann, wo es durch eine normal-intensive landwirtschaftliche Nutzung einge-
schrankt ist.

Es umfasst einerseits flachgriindige und / oder hangige, rel. trockene Standorte;
andererseits (potenziell) feuchtere Grunlandflachen, die von den naturraumlichen
Gegebenheiten her durch eine Extensivierung dkologisch aufgewertet werden kénn-
ten. Hinzu kommen Bereiche, die als Wasserschutzgebiete der Stufe Il ausgewie-
sen oder zumindest fachlich abgegrenzt sind, so dass hiermit auch das 6ffentliche
Interesse einer Verringerung von (Nahr-) Stoffeintragen in das Grundwasser als
letztlich 6kologischer Belang deutlich wird.

Sudich von Erlinghausen soll mit dem EZ 1.6 eine langfristig denkbare Entwicklung
aufgezeigt werden, durch die die 6kologisch besonders hochwertigen Sonderstand-
orte im Glockengrund und Hummelgrund mit jenen im Bereich Kregenberg / Talflan-
ken der Glinde verbunden und so in ihrer Bedeutung fur den Naturhaushalt gestei-
gert werden konnten (s. auch LSG 2.3.3.30).

Nordlich von Erlinghausen erfasst und verbindet das Ziel die LSG 2.3.3.05, -11 und
—12 mit einer Unterbrechung durch das ,Anreicherungsziel* 1.2. Hier soll es dazu
beitragen, die landschaftlich rel. wertvollen und strukturreichen o. g. ,Grinland-
LSG* zu verknupfen und ihre 6kologische Wirkung (z. B. durch die Vergrof3erung
von Wiesenvogel-Habitaten) zu erhdhen.

Die Flachen sudostlich von Giershagen sind als Lebensraum einer stark gefahrde-
ten Vogelart bekannt. Die mit dem EZ 1.6 geforderte Extensivierung der landwirt-
schaftlichen Nutzung kann hier zu einer Stabilisierung der Habitatverhaltnisse die-
ser Art beitragen.

Um Borntosten geht das Ziel auf die hier ausgewiesene Wasserschutzzone Il zu-
rick. Nordlich der Ortslage wird es als ,Mischziel* mit dem EZ 1.7 dargestellt, well
hier nach den Landschaftsplan-Festsetzungen nicht unbedingt von einer langfristi-
gen landwirtschaftlichen Nutzung ausgegangen werden muss. Damit gilt das Ziel
1.6 fur die Dauer und die vorhandenen Flachen der landwirtschaftlichen, das Ziel
1.7 entsprechend fir die forstlich genutzten Bereiche.

Im Diemeltal um Westheim (einschlie3lich des unteren Waschebachtales) und im
Orpetal um Udorf sind die Auenbdden fast durchweg ackerbaulich genutzt. Hier wa-
re langfristig eine - mdglichst extensive - Grunlandbewirtschaftung sinnvoll, um die
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verschiedenen Funktionen der Talziige im Naturhaushalt zu starken (Biotopver-
bund, Entwicklung standorttypischer ,Sonderbiotope®, Aufwertung der Flie3gewas-
ser). Die Gewasserbetten von Diemel und Orpe sind hier auf weiten Strecken in ei-
nem okologisch suboptimalen Zustand; ihre Aufwertung z. B. im Rahmen von Au-
enkonzepten wirde dem EZ 1.6 ,zuarbeiten®.

Entwicklungsziel auf allen dargestellten Flachen ist die Forderung einer moéglichst
kleinteiligen Grunlandschaft mit extensiv genutzten Bereichen und einem hohen An-
teil von Saumbiotopen, die Sicherung und Entwicklung artenreicher Kulturbiotope
(insbesondere Mager- und Feuchtgrinland) sowie von Saumen und Ackerwildkraut-
fluren.

Eine Realisierung dieses Entwicklungsziels soll im Wesentlichen durch die Anwen-
dung von vertraglichen Regelungen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft er-
folgen (Kulturlandschaftspflegeprogramm u.a.).

1.7 Verwendung von bodenstandigem Laubholz bei Erst- und Wiederaufforstun-
gen

Erlauterung:

Auf drei Teilflachen im Plangebiet aul3erhalb des Entwicklungszieles 1.4 bildet das
rel. basenreiche Ausgangsgestein das Potenzial fir 6kologisch besonders interes-
sante, naturnahe Buchenwaélder; in diesen Bereichen sind zumindest teilweise be-
reits solche Waldgesellschaften vorhanden und das Biotopkataster des LANUV hat
sie aufgrund ihres Arteninventars und ihres Strukturreichtums als besonders
schutzwirdig bewertet. Es handelt sich um die Unterhdnge des Jittenberges und
des Bilstein am Ortsrand von Niedermarsberg, die Kuppe des Priesterberges und
den Giershagener Wald ndérdlich von Giershagen sowie stadtische Waldflachen
nordlich von Heddinghausen. Auch ohne ausdrickliche NSG-Festsetzung (wie auf
einer Teilflaiche dieses EZ am Giershagener Buchholz) erscheint es aus landschaft-
licher Sicht hier besonders sinnvoll, bei Aufforstungen mit heimischem, bodenstan-
digem Laubholz zu arbeiten.

Dartber hinaus sind auch hier — entsprechend dem Vorgehen im EZ 1.6 — Gebiete
mit der Wasserschutzzonierung |l grob abgebildet (betr. die unter 1.6 beschriebene
.Mischzielflache" nérdlich Borntosten, einen Uberwiegend bewaldeten Bereich zwi-
schen Canstein und Gut Forst sowie einen ahnlichen mischgenutzten Bereich zwi-
schen Bilstein und Rohrberg). In diesen Gebieten unterstitzt die Laubholzverwen-
dung den Okologischen Belang des Trinkwasserschutzes, weil unter Laubwald eine
bessere Bodenpufferung mit besserer Streuzersetzung, gunstigerem pH-Wert und
geringerer Auswaschung giftiger Metall-Kationen stattfindet.

Das Ziel ergadnzt damit raumlich und sachlich jene unter 1.4 und 1.8. Insgesamt
werden so all jene Waldflachen abgebildet, auf denen aus der Sicht von Natur-
schutz und Landschaftspflege vorrangig mit Laubholz gewirtschaftet werden sollte.
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1.8 Aufwertung der Waldsiepen durch Verwendung von bodenstéandigem Laub-
holz bei Wiederaufforstungen

Erlauterung:

Naturnahe FlieRgewasser und ihre Saumzonen sind herausragende Refugial- und
Vernetzungsbiotope im Mittelgebirge. In TeilrAumen des Plangebietes ist ihre Bio-
topverbund- und Lebensraumfunktion durch Nadelholzaufforstungen beeintrachtigt.
In den kluftigen, bewaldeten Talflanken der Diemel (hier einschlieflich ,Kalter Sie-
pen“ sudwestl. Essentho und Waschebach-Zuflisse nordl. Westheim) existieren
neben den zahlreichen FlieRgewéassern (Siepen) einige Bruchstandorte, deren 6ko-
logisches Standortpotenzial sich mit der derzeitigen Fichtenbestockung nicht recht
entfalten kann. Daneben wurde am stidlichen Plangebietsrand ein weitgehend mit
Fichten bestandener Auenlehmstandort einbezogen, dessen Umbestockung u. a.
das Umfeld des hier verlaufenden Siepens und einiger naturnaher Teiche aufwerten
konnte (falls die sich hier massiv ausbreitende Herkulesstaude dies zul&sst).

Wichtige, reprasentative Talsysteme (insbes. obere Diemel, Glinde) wurden bei-
spielhaft mit NSG-Festsetzungen und dem Entwicklungsziel 1.4 belegt. Dort, wo im
Unterschied zu diesen Bereichen mit ihrer meist mehrdimensionalen Schutz- und
Entwicklungsbegriindung fast ausschlie3lich die Standortbedingungen fir eine (Um-
) Bestockung mit bodenstandigem Laubholz sprechen, wurde im Plangebiet das EZ
1.8 dargestellt. Hier wird sich aufgrund der Standortbedingungen auf teilweise die
Verwendung der Schwarzerle als ,Hauptbaumart” anbieten; teilweise handelt es
sich um Edellaubholz-Standorte. Das besondere landschaftliche Interesse an die-
sem Ziel legt es nahe, die hiermit geforderte Aufwertung der Waldsiepen auch als
landschaftsrechtliche = Kompensationsmafinahmen im  Sinne  der LG-
Eingriffsregelung anzuerkennen und ggf. in ,Okokonten* festzuschreiben.
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2.

Besonders geschiutzte Teile von Natur und Landschaft
(819 LG)

Allgemeine Festsetzungen fir besonders geschutzte Teile von Natur und Landschaft

Von allen in den folgenden Abschnitten genannten Verboten unberihrt bleiben die Mal3-
nahmen im Rahmen des Landschaftsplans zur Pflege, Erhaltung oder Entwicklung des
Schutzobjektes. Unberlhrt bleiben weiterhin alle vor Inkrafttreten des Landschaftsplans
rechtlich zugelassenen Nutzungen sowie die ordnungsgemafle land- und forstwirtschaft-
liche Nutzung im Rahmen der nachfolgenden Detailregelungen und die Unterhaltung be-
stehender Anlagen.

Dazu gehdren auch Maflinahmen, die im Rahmen des ordnungsgemalfien Betriebes von
vorhandenen Verkehrsanlagen und o6ffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen und -
leitungen erforderlich sind, wenn sie unter gro3tméglicher Schonung von Natur und
Landschaft vorgenommen werden.

Die StralRenkdrper vorhandener, klassifizierter Stralen und Eisenbahnbetriebsanlagen
sind - auch bei zeichnerischer Erfassung - von flachenhaften Schutzfestsetzungen (NSG,
flachenhaft dargestellte LB, LSG) nicht betroffen.

Von den Geboten und Verboten des Landschaftsplans kann nach § 69 Abs. 1 LG die Untere Landschaftsbe-
hoérde auf Antrag Befreiung erteilen, wenn

a) die Durchfuhrung der Vorschrift im Einzelfall

e zu einer nicht beabsichtigten Harte fihren wirde und die Abweichung mit den Belangen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder
e zu einer nicht gewollten Beeintrachtigung von Natur und Landschaft fiilhren wiirde oder

b) Uberwiegende Griinde des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern.
§ 5 LG (Ersatzmaflinahmen) gilt entsprechend. Der Beirat bei der Unteren Landschaftsbehdrde kann einer

beabsichtigten Befreiung mit der Folge widersprechen, dass sie nur mit Zustimmung der Vertretungskorper-
schaft des Kreises erteilt werden kann.

Die EntwicklungsmalRnahmen nach 8 26 LG sollen durch freiwillige Vereinbarungen mit
den jeweiligen Grundstiickseigentiimern oder Nutzungsberechtigten umgesetzt werden.

Hinweise auf 8 25 bzw. § 26 LG hinter einzelnen Ge- und Verboten machen diese zu
Festsetzungen im Sinne der angegebenen Paragraphen.

Zur besseren Ubersicht aller das jeweilige Schutzgebiet betreffende Regelungen wurde z. T auf eigenstandi-
ge Festsetzungen unter Ziffer 3 bzw. 4 zugunsten dieser Form verzichtet.

MaRnahmen, die zur Abwendung von Gefahren fur die 6ffentliche Sicherheit und Ord-
nung, zur Beseitigung eines Notstandes oder zur Erfillung der Verkehrssicherungspflicht
zeitlich unaufschiebbar durchgefiihrt werden missen, sind aus haftungsrechtlichen
Grinden von entgegenstehenden Festsetzungen unberihrt. Bei substanziellen Eingriffen
in ein Schutzobjekt hat der Trager dieser MaRnahmen die Untere Landschaftsbehdrde
unverzlglich dariiber zu unterrichten.

Die genannten MafRnahmen stellen fiir den Handelnden einen Rechtfertigungsgrund dar, soweit gegen Fest-
setzungen des Landschaftsplans verstoRen wirde. Durch die Unterrichtspflicht erhélt die Landschaftsbehorde
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die Mdglichkeit, MaBnahmen zum Ausgleich des Schadens bzw. zur Wiederherstellung des alten Zustandes
zu treffen.

Die Eigentumer und Nutzungsberechtigten sollen Schaden an Naturdenkmalen und Ge-
fahren, die von ihnen ausgehen oder auf sie einwirken, unverziglich der Unteren Land-
schaftsbehdrde anzeigen.

. Abgestimmte Biotopmanagement- und Waldpflegeplane sowie die zu deren Umsetzung

abgeschlossenen Vertrage haben in Aussagen, die die getroffenen Festsetzungen modi-
fizieren, Vorrang vor diesen.

Die detaillierte Bearbeitung von Schutzgebieten im Rahmen der Biotopmanagement- oder Waldpflegeplanung
kann zu Erkenntnissen fiihren, die hier noch nicht berlicksichtigt werden konnten. AuRerdem braucht die Aus-
gestaltung von Pflegevertragen auf Grinland einen gewissen Spielraum, um &6kologische und betriebswirt-
schaftliche Belange zusammenzufiihren.

BuRRgeldvorschriften

Nach § 70 (1) LG handelt ordnungswidrig, wer vorsatzlich oder fahrlassig einem gemaR § 34
Abs. 1 bis 4 LG in einem Landschaftsplan fur Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete,
Naturdenkmale oder Geschiitzte Landschaftsbestandteile enthaltenen Verbot zuwiderhan-
delt. Nach §8 71 LG koénnen solche Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbu3e bis zu
50.000,00 € geahndet werden. Gegenstande, die zur Begehung dieser Ordnungswidrigkeiten
gebraucht oder bestimmt gewesen sind, kdnnen eingezogen werden.
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2.1 Naturschutzgebiete (8 20 LG)

Naturschutzgebiete werden festgesetzt, soweit dies
a) zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Biotopen bestimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten
b) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder erdgeschichtlichen Griinden oder

c) wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schonheit einer Flache oder eines Land-
schaftsbestandteils

erforderlich ist. Die Festsetzung ist auch zulassig zur Entwicklung, Herstellung oder Wiederherstellung einer Le-
bensgemeinschaft oder Lebensstatte im Sinne von Buchstabe a.

Fur alle im Landschaftsplan unter den nachfolgenden Nummern (2.1.1 - 2.1.36) festgesetz-
ten Naturschutzgebiete gelten die folgenden Regelungen.

Soweit es sich um Regelungen zur Ausiibung der Jagd in Naturschutzgebieten handelt, ist das nach § 20 Abs. 1
Landesjagdgesetz (LJG NRW) erforderliche Einvernehmen mit dem Landesamt fiir Ernahrungswirtschaft und
Jagd NRW als Oberer Jagdbehdrde erzielt worden (dessen Schreiben vom 10.08.2006).

Die fortlaufenden Nummern entsprechen den Festsetzungsnummern in der Festsetzungskarte.

Die Abgrenzung der Naturschutzgebiete ist der Festsetzungskarte zu entnehmen.

Schutzzweck

Es wird auf die besonderen Erlauterungen bei den Einzelfestsetzungen verwiesen.

Schutzwirkungen
Verbote

Nach § 34 Abs. 1 LG und aufgrund dieser Festsetzungen sind in den Naturschutzgebieten
alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstérung, Beschadigung oder Veranderung des
geschutzten Gebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Stérung fuhren
kdnnen.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit und zur Ressourcenschonung wird der folgende Katalog mit allgemein giltigen
Ver- und Geboten bzw. Entwicklungsmafinahmen nicht unter jeder einzelnen NSG-Festsetzung wiederholt.

Insbesondere ist verboten:

a) Baume und Straucher heimischer, bodenstéandiger Arten, Obstbdaume oder sonstige wild-
wachsende Pflanzen zu beschadigen, auszurei3en, auszugraben oder abzubrennen o-
der Teile davon abzutrennen oder auf andere Weise in ihrem Wachstum zu beein-
trachtigen;

Eine Wachstumsgeféhrdung bedeutet insbesondere auch

o die Beschadigung des Wurzelwerkes,
e das Verdichten des Bodens im Traufbereich;

unberihrt bleiben

- Malnahmen im Rahmen der ordnungsgeméafien Pflege, Erhaltung und Bewirtschaf-
tung landwirtschaftlicher Flachen und von Wald in bisheriger Art und in bisherigem
Umfang, soweit dies dem Schutzzweck nicht zuwiderlauft;
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b)

d)

- die ordnungsgeméale Pflege von Hecken, flachigen Feldgehdlzen und Ufergehélzen
durch Auf-den-Stock-Setzen von Straucharten sowie von einzelnen Baumen. Beim
Auf-den-Stock-Setzen von Hecken und Ufergehdlzen sind gleich lange Abschnitte von
max. 50 m Lange zu bilden, von denen zwei benachbarte nicht innerhalb eines Jah-
res geschlagen werden dirfen; in den geschlagenen Abschnitten sind einzelne Bau-
me als Uberhélter zu erhalten;

- das Sammeln von Beeren, Speisepilzen und wildlebenden Pflanzen nicht besonders
geschutzter Arten in geringer Menge flr den eigenen Gebrauch.

wild lebende Tiere zu fangen oder zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen,
sie zu tbten, zu verletzen, ihre Brut- und Lebensstétten, Eier, Larven, Puppen oder sons-
tigen Entwicklungsformen wegzunehmen, zu zerstéren oder zu beschadigen oder sie an
ihren Brut- und Lebensstatten zu stdren oder zu beunruhigen;

unberthrt bleibt die ordnungsgemafe Austbung der Jagd und des Jagdschutzes sowie
der Fischerei, soweit sie nicht unter e) und o) eingeschrankt sind.

Eine Beunruhigung oder Stérung erfolgt insbesondere durch Larm, Aufsuchen oder ahnliche Handlungen,
kann aber auch durch Fotografieren oder Filmen verursacht werden;

Baume, Straucher, sonstige Pflanzen oder entwicklungsfahige Pflanzenteile sowie Tiere
einzubringen;

unberihrt bleiben

- der Fischbesatz zur Erhaltung einer gebietstypischen Gewasserbiozénose im Rah-
men des Landesfischereigesetzes und der Landesfischereiverordnung unter Beach-
tung des ,Erlasses zur Ausiibung der Fischerei in Naturschutzgebieten® (MUNLV
1997),

- MalBnahmen im Rahmen der ordnungsgemalfien Bewirtschaftung landwirtschaftlicher
Flachen und von Wald in bisheriger Art und in bisherigem Umfang und unter Bertick-
sichtigung des Verbots q).

im NSG Hunde frei laufen zu lassen, es aul3erhalb der befestigten oder gekennzeichne-
ten StralRen und Wege, Park- und Stellplatze zu befahren sowie es auf Offenlandflachen
oder im Rahmen von organisierten oder sportlichen Veranstaltungen au3erhalb der Wege
zu betreten;

Das Befahrensverbot gilt z. B. auch fur das Fahren mit Booten, Fahrradern, Quads usw..

Als befestigte Wege sind alle Wege anzusehen, die durch das Einbringen von Wegebaumaterial fir das Be-
fahren oder Begehen hergerichtet worden sind.

unberihrt bleibt

- das Betreten, Fuhren und Abstellen von Fahrzeugen im Rahmen ordnungsgemalier
land-, forst- oder wasserwirtschaftlicher Tatigkeit,
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e)

f)

9)

h)

)

- das Betreten zur ordnungsgemalfen Jagd im Sinne von § 1 Bundesjagdgesetz (BJG),
des Jagdschutzes und der Fischerei, sowie das Laufenlassen von Jagdhunden im
jagdlichen Einsatz,

- das Mitfihren von Hunden auf eigenen Grundstiicken,

- das Betreten durch Bedienstete und Beauftragte der Behorden in Wahrnehmung ihrer
dienstlichen Obliegenheiten.

bauliche Anlagen zu errichten, zu &ndern oder deren Nutzung zu &ndern, auch wenn sie
keiner Genehmigung oder Anzeige bedurfen;

Bauliche Anlagen sind insbesondere auch Dauercamping- und Zeltplatze, Sport- und Spielplatze, Lager- und
Ausstellungsplatze, Zaune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen hergestellte Einfriedungen.

unberihrt bleibt
- das Aufstellen von Bienenvdlkern in mobilen Anlagen

- die Errichtung von

- nach Art und GrofRRe ublichen Forstkultur- und Weidezaunen,

- Ansitzleitern und geschlossenen “Kanzeln” mit héchstens 1,20 x 1,50 m Kanzelbo-
den,

- offenen Viehunterstanden, wenn deren Standort mit der Unteren Landschaftsbe-
horde abgestimmt ist,

- Holzlagerplatzen bei NSG Uber 50 ha Grél3e, soweit dies dem Schutzzweck nicht
zuwiderlauft,

- mindestens einseitig offenen, hdlzernen Wanderer-Schutzhiitten mit einer Grund-
flache von max. 15 m2,

Aufschittungen, Verfillungen, Abgrabungen oder Ausschachtungen vorzunehmen oder
das Bodenrelief in anderer Weise zu verandern;

unberthrt bleiben Bodeneinschlage, die der wissenschatftlichen Untersuchung der Wald-
boden dienen.

Gewasser, einschlie3lich Fischteiche, anzulegen oder zu verandern;

unberthrt bleiben UnterhaltungsmalBnahmen an rechtl. zugelassenen Feuerlésch- und
Fischteichen, wenn keine Abgrenzungsénderungen der Wasserflache vorgenommen
werden.

Stral3en, Wege oder Stellpléatze zu errichten oder sie in einen hoheren Ausbaustandard
zu Uberfuhren;

oberirdische oder unterirdische Versorgungs- oder Entsorgungsleitungen sowie Draina-
gen zu verlegen oder zu andern oder den Grundwasserstand anderweitig zu verandern;

Stoffe oder Gegenstande zu lagern, abzulagern, einzuleiten oder sich ihrer in anderer
Weise zu entledigen, die das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt gefahrden oder
beeinflussen kénnen;
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K)

n)

P)

Q)

Dazu gehoren auch Pflanzenschutzmittel, organische oder mineralische Dinge- und Bodenverbesserungsmit-
tel sowie Futtermittel. Die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flachen unter Einsatz von Pflan-
zenschutz- und Dingemitteln ist durch diese Festsetzung nicht erfasst.

unberthrt bleibt

- die voribergehende Lagerung von ortsnah anfallendem Holz zum Bereitstellen fir die
Abfuhr,

- die voruibergehende Lagerung von Material zur Wildfutterung,

- auf hoffernen Flachen die voriibergehende Lagerung von dort erzeugtem landwirt-
schaftlichem Erntegut.

Verkaufsstande oder Verkaufswagen, Zelte, Wohnmobile, Wohnwagen oder &ahnliche,
dem zeitweisen Aufenthalt von Menschen dienende Anlagen aufzustellen;

unberthrt bleibt das Aufstellen von Waldarbeiterschutzwagen, soweit sie fur forstbetrieb-
liche Téatigkeiten erforderlich sind.

der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Wald;

Verbiss-, Fege- und Schélschutzmittel gelten nicht als Pflanzenschutzmittel in diesem Sinne und sind damit
nicht von der Festsetzung betroffen.

unberthrt bleibt die Insektizidanwendung bei gepoltertem Holz.

zu lagern, zu larmen oder Feuer zu machen (mit Ausnahme der Verbrennung von
Schlagabraum u. a. im Rahmen der Allgemeinverfiigung des Hochsauerlandkreises vom
02.04.2004 — Amtsblatt des HSK Nr. 5/ 2004 -);

Werbeanlagen, Schilder oder Beschriftungen zu errichten oder anzubringen, soweit sie
nicht ausschliellich auf die Schutzausweisung hinweisen oder als Wegweiser oder Warn-
tafeln oder der forstlichen Umweltbildung dienen;

unberihrt bleibt dartiber hinaus eine vorubergehende Beschilderung im Zusammenhang
mit ortlichen Veranstaltungen.

Wildfutterungen vorzunehmen oder Wildacker anzulegen;
unberihrt bleibt die Wildfltterung in Notzeiten gemalf ,Futterungsverordnung NRW*.

der Kahlhieb oder eine diesem in der Wirkung gleichkommende Lichthauung > 0,5 ha
zusammenhangender Flache in Bestdnden, die mit heimischen Baumarten bestockt sind,
soweit die MalRnahme nicht von der Forstbehdrde im Einvernehmen mit der Unteren
Landschaftsbehérde genehmigt ist (§ 25 LG);

die Wiederaufforstung mit Nadelgehélzen oder anderen, innerhalb des Gebietes auf dem
jeweiligen Standort nicht von Natur aus heimischen Baumarten (8 25 LG);

Dazu gehort auch die gezielte Herbeiflhrung einer natirlichen Verjingung von Nadelholz.
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r) jeglicher Motorsport und Modellsport sowie der Betrieb von Hangegleitern oder sonstigen

Fluggeréaten;

s) Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- oder Baum-
schulkulturen anzulegen;

t) Grinland oder landwirtschaftlich nicht genutzte Flachen umzubrechen oder eine dem

Umbruch gleichkommende Vernichtung der Grasnarbe durchzuflihren oder diese Berei-
che in Acker oder andere Nutzungen umzuwandein;
Eine Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Ackerstilllegungsprogrammen oder voriibergehender Feld-
Grasanbau gilt im Sinne dieses Verbotes nicht als Grunlandnutzung. Die umbruchlose Durchsaat und die
Wiederherstellung der Grasnarbe nach Wildschéaden oder kleinflachigen Trittschdden von Weidetieren ist von
diesem Verbot nicht erfasst.

u) das Erscheinungsbild von Felsklippen zu &ndern;

Hierzu z&hlt insbesondere das Bearbeiten von Felsklippen mit Werkzeug.

v) die Beseitigung von Hohlenb&umen;

w) die Durchfiihrung von Bodenschutzkalkungen auf Moorbéden, Heideflachen, sowie in
bach- und quellnahen Bereichen.

Gebote

a) Die naturnahen, bodenstandigen Waldgesellschaften sind zu erhalten; Bewirtschaf-
tungsmafinahmen haben nach den Grundsatzen einer nachhaltigen und ordnungsgema-
Ren Forstwirtschaft im Sinne einer naturnahen Waldwirtschaft zu erfolgen.

b) Bestimmte Einzelbdume und Baumgruppen sind nach Mal3gabe vertraglicher Regelun-
gen Uber die Hiebsreife hinaus als Altholzinseln / Totholz zu erhalten.

Dieses Gebot wird im Rahmen der forstlichen Bewirtschaftung / Forstbetriebsplanung umgesetzt.
¢) Grunlandflachen sind durch Bewirtschaftung oder Pflege offenzuhalten.

EntwicklungsmalRnahmen

a)

b)

Fur alle Naturschutzgebiete sind Pflege- und Entwicklungs- bzw. Waldpflegeplane oder
MaflRnahmenkonzepte aufzustellen, die die zur Erhaltung oder Wiederherstellung von Le-
bensgemeinschaften oder Lebensstatten erforderlichen MalRnhahmen nach Art, Umfang
und Rangfolge naher bestimmen (8§ 26 LG).

Bei landwirtschaftlicher Nutzung ist eine extensive Bewirtschaftung nach Mal3gabe ver-
traglicher Regelungen anzustreben (8 26 LG).

Diese EntwicklungsmafRnahme wird Uiber Extensivierungsprogramme, z. B. das Kulturlandschaftspflegepro-
gramm des HSK, umgesetzt.
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Abweichende / zuséatzliche Bestimmungen

Es wird auf die besonderen Regelungen bei den Einzelfestsetzungen verwiesen, die bei wi-
dersprtchlichlichen Aussagen gegentber den hier formulierten allgemeinen Ver- und Gebo-
ten Vorrang haben.

Ausnahmen

Uber die unter Ziffer 2 beschriebene Befreiungsregelung des § 69 LG hinaus kann die Unte-
re Landschaftsbehdrde gemal. 8 34 (4a) LG von dem oben stehenden Verbotskatalog fur
die Naturschutzgebiete auf Antrag eine Ausnahme zulassen, wenn die beabsichtigten Hand-
lungen wissenschaftlichen Zwecken oder der Umweltbildung dienen und dem Schutzzweck
nicht zuwider laufen.

Ausnahmen sind — soweit sie dem Schutzzweck nicht zuwider laufen - ferner méglich vom
Verbot g) fiir die Anlage von Feuerléschteichen in Wald-NSG,

Verbot h) fur den forstlichen Wegebau entsprechend dem Verfahren gemaf ,Leitbild fir
den nachhaltsgerechten forstlichen Wegebau in NRW*,

Verbot i) fir die Unterhaltung vorhandener Drainagen und
Verbot I) fir den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Wald im Kalamitatsfall.

Naturschutzgebiete - Ubersicht —

Nr. |NSG Raumliche Lage G(rh('jafie
walder 1510,88
2.1.01 |Siebenbuchen nordl. Meerhof 593,74
2.1.02 |Diemelsberg / Kolsberg westl. Westheim 49,63
2.1.03 C\?;SJ Bredelar / Obermarsberger | Marsberg 480,19
2.1.04 |Hagen / Konigsseite Ortsrand Obermarsberg 36,42
2.1.05 |Leitmarer Felsen nordl. Leitmar 23,57
2.1.06 |Hengesberg am Margarethenhof 4,26
2.1.07 |Emmese nordnordwestl. Leitmar 75,66
2.1.08 |Giershagener Buchholz nordl. Giershagen 26,37
2.1.09 |Kittenberg nordostl. Canstein 70,80
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2.1.10 |Schuberstein nordl. Canstein 18,61
2.1.11 |Hahnenberg sudl. Oesdorf 21,52
2.1.12 |Auf der Eulenkirche sudl. Canstein 6,18
2.1.13 |Ohmberg / Bilstein norddstl. Niedermarsberg 82,40
2.1.14 |Buchenberg nordéstl. Niedermarsberg 21,53
Talsysteme und Feuchtgriinland 431,47
2.1.15 |Waschebach / Tieberg nordl. Westheim 84,93
2.1.16 |Apfelbaumgrund nordl. Meerhof 5,20
2.1.17 |Auf dem Bruch westl. Essentho 52,28
2.1.18 |Unteres Diemeltal sudl. / sidwestl. Marsberg 164,71
2119 |Glindetal f(gvslicnhen Glindegrund und Born- 124.35
?tigég)riléenrasen u. a. Mager- 447,74
2.1.20 |Bleikuhlen nordl. Westheim 1,16
2.1.21 |Dahlsberg Ostl. Oesdorf 4,83
2.1.22 |Halbtrockenrasen am Dahlberg nordl. Westheim 10,81
2.1.23 |Huxstein sudwestl. Westheim 5,58
2.1.24 |Wulsenberg westl. Erlinghausen 38,20
2.1.25 |Auf der Wiemecke sudl. Marsberg 51,62
2.1.26 |Hasental / Kregenberg suddstl. Obermarsberg 62,81
2.1.27 |Udorfer Mihle westsudwestl. Udorf 19,51
2.1.28 |Vor dem Priesterberg nordl. Giershagen 8,31
2.1.29 |Klebberg westl. und nérdl. Canstein 19,78
2.1.30 |An der Kleppwiese stidwestl. Canstein 2,52
2.1.31 |Gelber Bruch sudl. Borntosten 15,00
2.1.32 |Glockengrund westl. Udorf 43,27
2.1.33 |Galgenberg stidsiddstl. Obermarsberg 45,75
2.1.34 |Niedernfeld ostl. Ortsrand von Essentho 84,28
2.1.35 |Hummelgrund nordwestl. Udorf 34,31
Sonstige NSG
2.1.36 |Kiesgruben Doérpeder Mark Ostl. Westheim 24,58
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2.1.01 NSG , Siebenbuchen®
Lage: ndrdlich Meerhof

GroRe: 593,74 ha

Objektbeschreibung:

Das NSG erfasst Buchen- und Buchenmischwalder des Staatsforstes Biren, die hier im
Sudauslaufer der Paderborner Hochflache auf den mittelgriindigen, tonig-lehmigen Verwitte-
rungsbodden kreidezeitlicher Kalkmergel stocken. Vorwiegend handelt es sich dabei um
Hainsimsen-Buchenwalder, teilweise liegen Ubergange zu Waldmeister-Buchenwaldern mit
einem den Untergrundverhaltnissen entsprechenden Artenreichtum vor. In den Bestdnden
sind alle Altersstadien vertreten; dabei sind insbesondere in den Altholzbereichen Naturver-
jungungen eingeleitet. Stellenweise sind kleinere Nadelholzbestdnde eingestreut. Ebenso
bilden schmale Nadelholzstreifen — vorwiegend aus Fichte — den Westrand des Gebietes
und damit die Feld-Waldgrenze zum Sintfeld.

Das Gebiet wird durch Quellbéache, Siepen und Teiche strukturell gegliedert und angerei-
chert; dabei fuhrt der ,Apfelbaumgrund” als stidliches Hauptgerinne nur periodisch Wasser.
Im sudostlichen Gebietsteil finden sich etliche, zumeist wassergeflllte Vertiefungen, die als
alte ,Flachsrauten“ bzw. Pingen kulturhistorische Bedeutung haben. All diese Flie3- und
Stillgewésser haben — insbes. fur Insekten und Amphibien — eine hohe Artenschutzbedeu-
tung; zum Teil handelt es sich hierbei um Arten der Roten Liste NRW bzw. solche, die auch
im Anhang der FFH-Richtlinie genannt sind. Im Nordosten liegt die Naturwaldzelle ,Kurzer
Grund*, in der die ungestérte Entwicklung naturnaher Buchenwalddkosysteme wissenschatft-
lich beobachtet wird.

Ein ebenfalls kulturhistorisch wichtiges Element ist die erfasste Wistung ,Nuttler Kirche" im
ndrdlichen Gebietsteil. Am Nordostrand wird das NSG durch eine grél3ere, Uber landschafts-
rechtliche KompensationsmaflRnahmen fir Naturschutzzwecke optimierte Freiflache ergéanzt
(s. LSG 2.3.3.01). Hier ragt auch ein namenloses Nebental des Piepenbaches ins Gebiet; die
landwirtschaftliche Nutzung der ausgepragten Talsohlen flhrte dort zu schutzwirdigen Grin-
landgesellschaften, die in einem reizvollen Kontrast zum hier erfassten Wald-NSG stehen (s.
NSG 2.1.16).

Das NSG ist Teil des Vogelschutzgebietes DE-4419-401 ,Egge”, das nur hier auf das Gebiet
des Hochsauerlandkreises reicht, ansonsten in den Kreisen Paderborn und Héxter liegt. Der
nordostliche Teil fallt zudem unter das Schutzregime des FFH-Gebietes DE-4419-304 ,Mar-
schallshagen und Nonnenholz“, das jenseits des Kreis- und Plangebietes durch die Ord-
nungsbehdordliche Verordnung fir das NSG ,Marschallshagen und Nonnenholz mit oberem
Altenautal“ vom 4.12.2002 gesichert ist (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete und des Vogel-
schutzgebietes im Anhang). Insgesamt bietet es aufgrund der Eigentums- und der Besto-
ckungsverhaltnisse sowie seiner kompakten Ausformung und dem direkten Verbund mit ahn-
lichen, ebenfalls geschiitzten Lebensrdumen im Norden hervorragende Voraussetzungen fur
die Umsetzung der FFH-Schutzziele. Allerdings wird es komplett durch die Autobahn A 44
zerschnitten und in einen Sid- und einen Nordteil zergliedert. Die waldbaulichen Funktionen
werden dabei im Sidteil noch durch gut frequentierte Umweltbildungseinrichtungen tberla-
gert (,Walderlebnispfad Meerhof* mit Nebeneinrichtungen), die hier auch in Zukunft Bestand
haben und ggf. erganzt werden sollen (s. ,zusatzliche Unberihrtheitsklausel“ unten).

Schutzzweck:
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Erhaltung und Entwicklung naturnaher Buchen- und Buchenmischwaélder auf rel. basenrei-
chem Standort in der Randzone der waldarmen Paderborner Hochflache; Sicherung der Ar-
tenschutzbedeutung der (kiinstlichen) Stillgewasser und — insbes. im Stidosten — deren Op-
timierung durch eine langfristige Umbestockung im Rahmen der forstlichen Gebietsnutzung;
Schutz und Entwicklung der kleinen FlieBgewasser und der sie begleitenden, galerieartigen
Waldbesténde; Sicherung der Koharenz und Umsetzung des europdischen Schutzgebiets-
systems ,Natura 2000“.

Zusatzliche Unberihrtheitsklausel:

- Ein bedarfsgerechter Ausbau der Umweltbildungseinrichtungen im Gebiet sidlich der
BAB A 44 ist von den Festsetzungen unberthrt, wenn er unter Berticksichtigung des
Schutzzwecks und unter gréfitmoglicher Schonung von Natur und Landschaft vorge-
nommen wird.

Der ,Walderlebnispfad Meerhof* geniefit als ,vor Inkrafttreten des Landschaftsplans rechtlich zugelassene Nut-
zung“ nach Ziffer 2 Bestandsschutz. Sein Betrieb und ggf. auch Erganzungen, die mit dem Schutzzweck des NSG
vereinbar sind, entsprechen dem landschaftsrechtlichen Umweltbildungsauftrag, der in § 2d LG formuliert ist. Eine
Beschrankung auf den Gebietsteil stidlich der A 44 macht Sinn, weil mit dieser Autobahn ohnehin eine Z&sur und
Storquelle vorliegt, sich aber nérdlich davon groRflachig ungestdrte Schutzgebietsteile anschlielen, in denen die
Umsetzung der eigentlichen Naturschutzziele Prioritéat hat.

Hinweis:

Uber die in diesem Landschaftsplan getroffenen Regelungen hinaus ist fiir den Bereich des
nachrichtlich dargestellten Europdischen Vogelschutzgebietes ,Egge” der unmittelbar wirk-
same Schutz des § 48c Abs. 5 LG zu beachten.

Quellen: BK 4419-029, 4419-096, 4419-801; VB-A-4418-001, 4518-015; Meldeunterla-
gen zum FFH-Gebiet DE-4419-304 und zum Vogelschutzgebiet DE-4419-401;
Schutzgebietskonzept ,Egge-Sud” (Bezirksregierung Detmold 2001)
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2.1.02 NSG , Diemelsberg / Kolsberg*
Lage: westlich Westheim

GrolRe: 49,63 ha

Objektbeschreibung:

An den zur Diemel abfallenden Hangen von Diemelsberg und Kolsberg stehen die dickban-
kigen Schaumkalke des mittleren Zechstein an, die auch die Oberhdnge und Kuppen der
rechten Diemeltalflanke zwischen Marsberg und Westheim bilden (s. NSG 2.1.13 / 2.1.14).
Die drtlich flachgriindigen, teilweise skelettreichen Carbonatverwitterungsbéden (Rendzinen)
tragen hier vorherrschend artenreiche Buchenmischwélder vom Typ des Waldmeister-
Buchenwaldes. Sie beherbergen zahlreiche seltene und geféahrdete Pflanzenarten in der
Krautschicht. Durch das Gebiet verlaufen zwei eiszeitlich ausgeformte Trockentéler, deren
Vegetation mit ausgedehnten Mondraute-Vorkommen zu den Schatthangwaldern vermittelt.
Ein Teil der Kolsberg-Kuppe unterliegt dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 Abs. 3 LG
(,walder und Geblische trockenwarmer Standorte*).

Durch unterschiedliche Faktoren und (z.T. historische) Waldnutzungsformen sind der Buche
tlw. andere Laubhdlzer beigemischt. Nadelhdlzer sind innerhalb des Gebietes nur unterge-
ordnet vertreten und sollen zur Gebietsoptimierung auf der Grundlage der Regelung unter
2.1 q) durch bodenstandiges Laubholz ersetzt werden. Ein grol3erer Fichtenkomplex im Be-
reich Krahenhutte / Hasenwinkel wurde aufgrund der aktuellen Bestockung aus dem NSG
ausgespart, aber wegen des gleichartigen Standortpotenzials in das Entwicklungsziel 1.4
des NSG einbezogen.

Schutzzweck:

Erhaltung und Optimierung eines edellaubholzreichen Kalk-Buchenwaldes als Lebensraum
seltener und gefahrdeter Pflanzenarten; Schutz von erdgeschichtlich und landeskundlich
interessanten Hohlformen (Trockentaler, die i. W. wahrend des eiszeitlichen Bodenfrosts
geformt wurden).

Quellen: BK 4519-067; VB-A-4519-002
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2.1.03 NSG ,Forst Bredelar / Obermarsberger Wald*

Lage: westlich Marsberg

Groflle: 480,19 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet erganzt das im benachbarten Landschaftsplan Hoppecketal festgesetzte NSG
2.1.52 ,Forst Bredelar* im Schutz eines grol3flachigen, unzerschnittenen und siedlungsfreien
Laubwaldkomplexes im ,Firstenberger Wald“, der von alteren, grof3enteils stidexponierten
Hainsimsen-Buchenwaldern gepragt ist. Sie sind als Eichen-Buchenwaélder, Buchenmisch-
walder mit Nadelholzern oder reine Buchenwalder ausgebildet und zum Teil mit stehendem
und liegendem Totholz ausgestattet. Struktur- und totholzreiche, héhlentragende Eichen-
mischwalder mit gut ausgebildeter Krautschicht sind insbesondere in trockeneren Kuppenla-
gen eingestreut. Teilweise sind die urspriinglichen Waldgesellschaften durch Fichtenforste
unterschiedlichen Alters abgel6st. Der Gesamtkomplex ist Teil des FFH-Gebietes DE-4518-
305 ,Waldreservat Bredelar, Stadtwald Marsberg und Firstenberger Wald“, das sich nach
Nordwesten in den Kreis Paderborn fortsetzt (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im An-
hang).

Neben den gesellschaftstypisch ausgepragten Laubwaldern bilden zahlreiche naturnahe
FlieBgewasser unterschiedlicher Grol3e, Substratausbildung und Wasserflihrung sowie de-
ren Quellbereiche ein wertbestimmendes Gebietsmerkmal. Die Bache werden auf weiten
Strecken von bachbegleitenden Erlenwaldern begleitet, auf tiefgrindigen, sickerquelligen
Standorten sind ortlich auch Erlen-Sumpfwalder mit Bruchwaldcharakter ausgepragt. Tiw.
wurden in der Vergangenheit bereits Entfichtungen vorgenommen, die die 6kologischen
Funktionen der Waldsiepen aufwerten. Insbesondere die Eichenbestande weisen haufig ei-
nen reichen Flechtenbewuchs auf.

Mit seiner grof3flachigen Ungestortheit und den Alt- und Totholzanteilen bildet das Gebiet
einen Lebensraum fiir Fledermause und zahlreiche hdhlenbriitende Waldvogelarten, die tlw.
ebenfalls auf der ,Roten Liste" gefiihrt werden. Es ist durch seine GroRRe und als Teil einer
Kette grof3flachiger Walder in der ndrdlichen Randzone des waldreichen Sauerlandes mit
direktem Kontakt zu den offenen Landschaften von Haarstrang und Paderborner Hochflache
von herausragender Bedeutung als wichtiges Vernetzungselement und Refugialraum fir
Arten und Lebensgemeinschaften des Waldes mit z.T. groBen Raumansprichen. Die hier
enthaltenen Quellbereiche und naturnahen Flie3gewdasser fallen grofRenteils unter den ge-
setzlichen Biotopschutz nach § 62 LG.

Schutzzweck:

Erhaltung und Entwicklung unterschiedlicher, gut strukturierter Buchen- und Eichenwaldge-
sellschaften mit ihrem gesellschaftstypisch ausgepragten Inventar an (tlw. gefahrdeten) Tier-
und Pflanzenarten; Schutz der Ungestotrtheit eines grof3flachigen, stillen und weitgehend
urspringlichen Waldgebietes im Zusammenhang mit angrenzenden Schutzfestsetzungen
auRRerhalb dieses Plangebietes fiir raumbeanspruchende Tierarten und wegen der Seltenheit
solchen Landschaftserlebnisses; Sicherung der Koharenz und Umsetzung des europaischen
Schutzgebietssystems ,Natura 2000

Quellen: BK 4518-061, 4518-143, 4518-144, 4518-280, 4518-282; GB 4518-006,
4518-819, 4518-824, 4518-826, 4518-827, 4518-828, 4518-829, 4518-831,
4518-832, 4518-835; VB-A-4518-007, 4518-013; Meldeunterlagen zum FFH-
Gebiet DE-4518-305
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2.1.04 NSG ,Hagen / Konigsseite*
Lage: westlich Obermarsberg

GroRe: 36,42 ha

Objektbeschreibung:

Westlich von Obermarsberg féllt die Marsberger Hochflache steil in das Tal der Diemel ab.
An diesem schroffen (im Mittel etwa 45° geneigten) Westhang des Eresberges sind in enger
Nachbarschaft sehr unterschiedliche Typen naturnaher Laubwalder entwickelt. Im Einfluss
von Kalksteinen des Zechsteinplateaus sind an den oberen Hangbereichen und im Nordteil
Uberwiegend frische Waldmeister-Buchenwalder ausgepragt, die am obersten Hang und zu
ndrdlich exponierten Abschnitten ganz im Norden in gehélzartenreiche Schatthangwalder mit
Berg- und Spitzahorn, Sommerlinde und Bergulme ubergehen. Hier liegt innerhalb einer
Felswand aus Zechsteinkalk die ,Drakenhéhle”, die auch als Kulturdenkmal gefiihrt wird. An
westlich exponierten Partien auf trockeneren Standorten dominieren stellenweise alte Feld-
ahorne in der Baumschickt, die zu Seggen-Buchenwald Uberleiten.

In der sudlichen Halfte des Waldstreifens steht an mehreren Stellen des Mittel- und Unter-
hangs Tonschiefer in zerklifteten Klippen an und bildet darunter vegetationsarme, besonnte
Halden aus splittrigem Schieferschutt, die Lebensraumbedingungen fiir warmeliebende In-
sekten und Reptilien bereithalten. Im flachgriindigen Umfeld ist ein bodensaurer trockener
Traubeneichenwald entwickelt. In wechseltrockenen Ubergangsbereichen zu kalkbeeinfluss-
ten Standorten tritt Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwald mit Elsbeere auf. Diese friher als
Niederwald genutzten Baumbestande auf flachgriindigem und warmebetontem Standort be-
stehen aus oft mehrstdmmigen Stockausschldgen von bizarrem Wuchs. Aufgrund des steilen
Gelandes haben die Walder eine hohe Bedeutung fur den Erosions- und Hangschutz.

Der Sudauslaufer des NSG wird Uberwiegend aus extensiv beweideten bis brachgefallenen
oder aufgeforsteten Grinlandparzellen gebildet, die in ihrem Biotopmosaik zwischen den
Waldern des ,Hagen“ und dem gehdlzreichen Extensivgriinland des dstlich angrenzenden
NSG ,Auf der Wiemecke" (s. 2.1.25) vermitteln. Hier treten sowohl zahlreiche Arten des Ma-
ger-, als auch des Fettgrinlandes auf. Zusammen mit diesem und dem westlich angrenzen-
den Diemeltalgrund ist das Gebiet weitestgehend Bestandteil des FFH-Gebietes DE-4617-
302 ,Gewadssersystem Diemel und Hoppecke” (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im An-
hang).

Am Nordrand des Gebietes wurden einige kleinparzellierte Wald- und Buschflachen in die
Abgrenzung einbezogen, die einen landschaftlich interessanten Ubergang zum offenen Die-
meltalgrund bilden. Sie bestehen weitestgehend aus Hainbuchen- und Fichtenwéldchen mit
eingestreuten Grinlandbrachen, wobei viele mehrtriebige Hainbuchen auf eine partielle fri-
here Niederwaldnutzung schlieRen lassen. Dieser Bereich kann durch eine langfristige Um-
bestockung der Fichtenanteile im Rahmen der Regelung unter 2.1 q) noch landschaftlich
aufgewertet werden.

Neben der Vielzahl an 6kologisch interessanten Strukturen hat das Gebiet eine (im wahren
Wortsinn) herausragende Bedeutung fir das Landschaftsbild. Die Lage der alten Festung
L~Stadtberge” hoch Uber dem Diemel- und Glindegrund wird weithin sichtbar dadurch betont,
dass insbesondere der nach Westen abfallende Steilhang die urspriinglichen, kaum forstlich
genutzten oder anderweitig gestérten Waldgesellschaften aufweist. Lediglich unmittelbar auf
der Hangschulter am Siedlungsrand wird das NSG durch die Ablagerung von Gartenabfallen
aus einigen hier vorhandenen Gartenparzellen beeintréachtigt.

Landschaftsplan Marsberg Hochsauerlandkreis Seite -32-




An der Stral’e von Niedermarsberg nach Obermarsberg nérdlich des Buddenturms wurde
ein Gelandeanschnitt einbezogen, bei dem auf ca. 250 m Lange und in einer Héhe bis 6 m
gefaltete Kulmtonschiefer des Unterkarbon aufgeschlossen sind. Die Schichten mit ihren
flachen Sidschenkeln und steilen bis Uberkippten Nordfligeln sind z. T. durch Hangdruck
verstellt (groRraumiges Hakenschlagen); der Aufschluss ist als erdgeschichtliches Dokument
schutzwuirdig.

Schutzzweck:

Erhaltung der besonderen Eigenart und hervorragenden Schonheit des aus dem Diemeltal
aufragenden Bergkegels von Obermarsberg; Schutz der naturnahen, durch unterschiedliche
Wasserversorgung (mit tiw. extremen Trockenstandorten) ausdifferenzierten Laubholzbesto-
ckung und ihre Weiterentwicklung durch Umbestockung randlich vorhandener Nadelholzbe-
stande; Erhaltung der 6kologischen ,Sonderstandorte” in den Klippen- und Griinlandberei-
chen als Lebensraume gefahrdeter Arten; Schutz der ,Drakenhéhlen® unter landeskundli-
chen und erdgeschichtlichen Aspekten (Zechstein-,kappe" auf karbonischem Tonstein) so-
wie eines Kulmtonschieferaufschlusses am Nordrand des Gebietes aus geowissenschatftli-
chen Grinden; Sicherung der Koharenz und Umsetzung des europaischen Schutzgebiets-
systems ,Natura 2000“.

Quellen: BK 4518-201, 4518-0155, 4519-0137; GB 4617-705, 4617-710, 4617-711,
4617-712 ; GK 4519-0005; VB-A-4518-011; Meldeunterlagen zum FFH-
Gebiet DE-4617-302
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2.1.05 NSG , Leitmarer Felsen*
Lage: stiidwestlich Erlinghausen

GroRe: 23,57 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet umfasst die bewaldete Westflanke des Ibergs und die unmittelbar angrenzenden,
flach gewdlbten Kuppen und Hochflachen. Hier stocken an steilen, zur Glinde abfallenden
Hangen Kalkbuchenwaélder, die ehemals als Niederwdalder bewirtschaftet wurden. Sie sind
durch imposante Klippen aus Schaumkalken des Zechsteins unterbrochen und gepragt.
Mehrfach von Hangmulden unterbrochen bildet das Felsband "Burgen" mit bis zu 12 m ho-
hen, senkrechten Wanden. Auf dem flachgriindigen Plateau dariiber fiihrt die ehemalige
Niederwaldnutzung zu krippelwiichsigen Baumgestalten. Hier ist in stidwestlicher bis west-
licher Exposition ein warmeliebender Seggen-Buchenwald ausgebildet.

Besonnte Vorderrédnder der Plateaus und Felssimse wie auch gehoélzfreie Partien der naturli-
chen Schutthalden unter den Wanden tragen eine artenreiche Vegetation mit tlw. gefahrde-
ten Gras-, Kraut- und Insektenarten der Kalkmagerrasen. An den Felsen ist eine artenreiche
Moos- und Flechtenflora sowie eine typische Kleinfarnvegetation heimisch. Auch die Baum-
und Strauchschicht des Gebietes enthalt seltenere Arten, die die standortlichen Besonder-
heiten widerspiegeln. Wahrend im Bereich des Klippenzuges im Siden die Traubeneiche
dominiert, finden sich im Nordteil des Gebietes Kiefernbestande (teils mit dichter Strauchve-
getation), die offenbar schon in Richtung einer standortentsprechenden Buchenbestockung
entwickelt werden. In einer Talmulde im mittleren Abschnitt wurde Bergahorn gepflanzt.

An einigen Stellen wurden kiinstliche Aufschlisse einbezogen, so z. B. nérdlich des Hen-
gesberges oder unmittelbar an der angrenzenden LandesstralRe 549. Auch in der Nordspitze
des NSG liegt eine Altabgrabung, die in einer etwa 40 m breiten, bis zu 10 m hohen Wand
verschiedene Kalke des Zechsteins sichtbar macht und — wie die eigentlichen Leitmarer Fel-
sen — aus wissenschaftlichen und erdgeschichtlichen Grinden schutzwirdig ist. Am West-
rand wird das Gebiet durch einige Grinlandflachen arrondiert, die eng mit den schutzbeddrf-
tigen Geholzbestanden verzahnt sind. Mit der Einbeziehung in die Festsetzung wird hier
nicht die Erhaltung des Offenlandes angestrebt, sondern eine Beschrankung maoglicher Auf-
forstungen / Anpflanzungen auf Arten, die den Schutz der bodenstéandigen Waldgesellschaf-
ten ergdnzen kdnnen (s. u. ,zusatzl. Unberthrtheitsklausel®).

Mit seinen seltenen und wertvollen Lebensrdumen und gefahrdeten Tier- und Pflanzenarten
ist das Gebiet von landesweiter Bedeutung und nimmt unter vergleichbaren Gebieten im Na-
turraum eine herausragende Stellung ein. Es ist — abgesehen von den v. g. Freiflachen — als
FFH-Gebiet DE-4519-306 ,Leitmarer Felsen“ gemeldet (s. Beschreibung der FFH-Gebiete im
Anhang).

Schutzzweck:

Erhaltung und Entwicklung basenreicher Buchen- und Eichenwaldgesellschaften auf tlw.
trockenwarmen Standorten und mit autochthonen Edellaubholzvorkommen sowie einem rei-
chen Inventar an — tlw. geféahrdeten — Tier- und Pflanzenarten; Schutz der besonderen Ei-
genart der imposanten Felspartien im Landschaftsbild; Sicherung der Felsen, Magerrasen
und Blockschutthalden als Habitate eines seltenen Artenspektrums; Erhaltung der Leitmarer
Felsen und eines kinstlichen Aufschlusses aus erdgeschichtlichen und wissenschaftlichen
Griinden; Sicherung der Koharenz und Umsetzung des europaischen Schutzgebietssystems
~Natura 2000".
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Zusatzliches Gebot:

- Die forstliche Nutzung innerhalb der Orchideen-Buchenwalder, die unter den nach-
richtlich dargestellten ,,62er" Biotopen erfasst sind, ist — abweichend von Verbot 2.1 p)
— auf eine einzelstammweise Entnahme von Altbaumen zu beschranken (§ 25 LG).

Die Krautschicht dieser kleinflachig vorhandenden Waldgesellschaft wiirde auch bei max. 0,5 ha grof3en
Kahlschlagen durch die plétzliche Belichtung und den nachfolgenden, rel. dichten Aufwuchs geschadigt.

Zusatzliche Entwicklungsmaflnahme:

- In der — vor allem sudlichen — Nachbarschaft der landschaftsrelevanten Klippen ist
der Bestockungsgrad des vorhandenen Bestandes so weit abzusenken, dass die Be-
lichtung der Felsen und ihre Wirkung im Landschaftsbild deutlich verbessert wird (8§
26 LG).

Die oben beschriebene, tlw. seltene Vegetation der Felsen und der unterhalb ausgebildeten Blockschutt-
halden und Magerrasen wird durch den Schattendruck der Baumschicht behindert. Gleichzeitig kann eine
vorsichtige Entnahme mehrerer Altbdume dazu verhelfen, dass die imposanten Klippenbereiche vom
Glindetal aus besser wahrnehmbar werden und damit das Landschaftsbild deutlicher aufwerten.

Zusétzliche Unberihrtheitsklausel:

- Eine Aufforstung der diagonal schraffierten Freiflachen mit bodenstéandigem, heimi-
schem Laubholz ist von der Festsetzung unter 2.1 s) unberihrt.

Die Flachen dienen der Arrondierung des Gebietes und sollen wegen ihrer engen Verzahnung mit den
schutzwirdigen Waldflachen bei einer Aufgabe der aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung ebenfalls als
solche entwickelt werden, um stdrende Randeinfliisse zu minimieren.

Quellen: BK 4519-133, 4519-902; GB 4519-101, 4519-102; GK 4519-002, 4519-009;
VB-A-4519-001; Meldeunterlagen zum FFH-Gebiet DE-4519-306
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2.1.06 NSG ,Hengesberg*®

Lage: nordlich Leitmar

Groflle: 4,26 ha

Objektbeschreibung:

Nordwestlich des ,Margarethenhofs” stockt an der Sitdwestflanke der grinlandgenutzten
Hengesberg-Kuppe ein Waldmeister-Buchenwald auf Schaumkalken des Zechsteins, dessen
Standortpotenzial dem der nérdlich und sidlich gelegenen Wald-NSG 2.1.5 und 2.1.7 ent-
spricht. Wahrend es sich unter der Uberwiegend vorhandenen Buchenbestockung auch ent-
falten kann, wird der westliche Waldteil durch eine Aufforstung aus Kiefern und Fichten ge-
bildet, die die vorhergehende Griinlandnutzung bzw. Heide- oder Brachestadien abgeltst
hat.

Diese extensiven landwirtschaftlichen Nutzungsformen beherbergen als Sekundéarbiotope
ebenfalls eine Vielzahl seltener und tiw. gefahrdeter Pflanzenarten samt der darauf angewie-
senen (Insekten-) Fauna. Relikte davon sind in ltickigen Bereichen der Nadelholzaufforstung
sowie am auf3ersten Westrand des Gebietes an den Boschungen des hier bewusst einbezo-
genen Wirtschaftsweges noch vorhanden. Sie bieten die Moglichkeit, den westlichen Ge-
bietsteil zukiinftig (wieder) in Richtung eines Kalkmagerrasens zu entwickeln, wenn die Erst-
aufforstung rickgéangig gemacht wird (ansonsten ist deren Umbestockung in heimisches
Laubholz im Rahmen der — mdglichst friihzeitigen — forstlichen Nutzung im Rahmen der Re-
gelung unter 2.1 q) angezeigt).

Der ,Hengesberg" ist Bestandteil des FFH-Gebietes DE-4519-306 ,Leitmarer Felsen” (s. Be-
schreibungen der FFH-Gebiete im Anhang). Damit ergénzt das Gebiet einerseits die o. g.
schutzwirdigen Kalkbuchenwalder; andererseits kann die Flache innerhalb des Magerrasen-
Biotopverbundes zwischen den Kernflachen um Wulsenberg und Kregenberg einerseits und
Glockengrund und Hummelgrund andererseits die Funktion eines Trittsteinbiotops einneh-
men.

Schutzzweck:

Erhaltung und Entwicklung eines artenreichen Kalkbuchenwaldes als Bestandteil des Bio-
topverbundes ahnlicher Bestande dstlich des Glindetales; Schutz und — optional — Auswei-
tung (s. ,zus. EntwicklungsmaRnahme®) arten- und individuenreicher Kalkmagerrasenrelikte
im Westteil des Gebietes; Sicherung der Kohdrenz und Umsetzung des européischen
Schutzgebietssystems ,Natura 2000

Zusatzliche Entwicklungsmaflnahme:

- Im Rahmen der Landschaftsplan-Umsetzung ist zu priifen, ob die im Westen einbe-
zogene Nadelholzaufforstung mit vertretbarem Aufwand-Wirkungs-Verhéltnis wieder
einer extensiven Griinlandnutzung zugefihrt werden kann; ggf. ist dies zu realisie-
ren. Alternativ ist eine vorzeitige Umbestockung in standortgerechtes Laubholz zur
Erganzung des Kalkbuchenwaldes angezeigt (8 26 LG).

Quellen: BK 4519-101, 4519-159; GB 4519-103; VB-A-4519-001; Meldeunterlagen zum
FFH-Gebiet DE-4519-306
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2.1.07 NSG ,Emmese*
Lage: nordnordwestlich Leitmar

GroRe: 75,66 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet umfasst Buchenwalder an den flachen Kuppen von Polmannsberg und Homberg
sowie an den westlich exponierten Talhangen zur Glinde. Es handelt sich Uberwiegend um
Haargerste- und Waldmeister-Buchenwalder, die bei fehlender Strauchschicht und oft tppi-
ger Krautschicht typischen Hallencharakter aufweisen. Insbesondere im Siuden sind reife
Bestande mit hohem Altholzanteil vorhanden. Der mittlere Abschnitt besteht vorwiegend aus
Bestdnden von schwachem Baumholz; auch sind einzelne Parzellen mit Fichte und Larche
verschiedenen Alters eingestreut. In einem kleinflachigen Ulmen-Eschen-Hangschuttwald
kommen altere gesunde Bergulmen vor.

An den steilen Abhangen des Polmannsberges stehen Schaumkalke des Zechsteins in bis
zu 10 m hohen Klippen mit senkrechten Wanden und einer bemerkenswerten, tlw. artenrei-
chen Felsspaltenvegetation an (entlang der L 549 auch als kinstliche Aufschliisse). Waldbe-
reiche auf flachgrindigen Partien in Felsndhe weisen eine Krautschicht warmeliebender
Kalkbuchenwélder auf (Seggen-Buchenwald und Platterbsen-Buchenwald). Sich anschlie-
Rende geholzfreie Unterhangbereiche zur Stral3e im Tal sind von blaugrasreichen Kalkma-
gerrasen bewachsen. Die Vegetationsdecke bleibt hier infolge der Erosion an den sehr stei-
len Lagen luckig. Kleinflachig sind ausgesprochene Orchideen-Buchenwalder ausgebildet (s.
u.). Die Vegetation an den steilen Felswanden und an den darunterliegenden Halden ist
durch Kletteraktivitaten deutlich beeintrachtigt.

Die bodenstandigen Waldbereiche sind durch eine artenreiche Krautschicht, értlichen Reich-
tum an Edellaubhélzern und verstreut vorkommenden Blockschutt gekennzeichnet. Das Ge-
biet ist Teil des FFH-Gebietes DE-4519-306 ,Leitmarer Felsen” (s. Beschreibungen der FFH-
Gebiete im Anhang). Dartber hinaus ist im Sidteil ein groRerer Bezirk erfasst, in dem ver-
schiedene Relikte aus einem Erzbergbau (vor allem auf Kupfer) zu finden sind, der Anfang
des 19. Jahrhunderts zum Erliegen kam.

Schutzzweck:

Erhaltung und Entwicklung basenreicher Buchenwaldgesellschaften auf tlw. trockenwarmen
Standorten und mit autochthonen Edellaubholzvorkommen sowie einem reichen Inventar an
— tlw. gefahrdeten — Tier- und Pflanzenarten; Schutz der besonderen Eigenart der Felspar-
tien des Polmannsberges im Landschaftsbild; Sicherung der Felsen, Magerrasen und Block-
schutthalden als Habitate eines seltenen Artenspektrums; Erhaltung von Bergbaurelikten aus
landeskundlichen Griinden; Sicherung der Kohdrenz und Umsetzung des européischen
Schutzgebietssystems ,Natura 2000

Zuséatzliches Gebot:

- Die forstliche Nutzung innerhalb der Orchideen-Buchenwélder, die unter den nachr.
dargestellten ,62er" Biotopen erfasst sind, ist — abweichend von Verbot 2.1 p) — auf
eine einzelstammweise Entnahme von AltbAumen zu beschrénken (8 25 LG).

Die Krautschicht dieser kleinflachig vorhandenden Waldgesellschaft wiirde auch bei max. 0,5 ha grofRen
Kahlschlagen durch die plétzliche Belichtung und den nachfolgenden, rel. dichten Aufwuchs geschéadigt.

Quellen: BK 4519-101; GB 4519-104; GK 4519-011; VB-A-4519-001; Meldeunterlagen
zum FFH-Gebiet DE-4519-306
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2.1.08 NSG , Giershagener Buchholz*
Lage: nordlich Giershagen

GroRe: 26,37 ha

Objektbeschreibung:

Nordlich Giershagen stocken in einer Hohenlage zwischen 320 und 400 m NN strukturreiche
Buchenbestande. In der Baumschicht dominiert die Rotbuche, nur vereinzelt sind Eschen
und Eichen beigemischt. Am Westrand wurde ein kleiner, alterer Fichtenbestand mit erfasst,
in dem bereits eine standortgerechte Umbestockung eingeleitet ist. Der Uberwiegende Teil
des Gebietes wird von artenreichen Waldmeister- Buchenwéldern eingenommen, die in der
Krautschicht — insbesondere in Abhangigkeit von der Wasserversorgung — eine Vielzahl auf-
falliger und tlw. seltener Blutenpflanzen beherbergen. Liegendes und stehendes Totholz,
Hohlenbaume, Bereiche mit Naturverjingung und heterogener Altersklassenaufbau reichern
die naturnahen Bestande strukturell an.

Der westexponierte Nordteil des Gebietes und die stidlich exponierten, zum Teil steilen und
insgesamt trockeneren Hange werden vom Waldgersten-Buchenwald eingenommen, in dem
die Rotbuche im Vergleich zu den besser versorgten Waldmeister-Buchenwaldbereichen z.T.
kruppelartige Wuchsformen aufweist. Auf einem solchen Standort ist auch ein artenarmer
Traubeneichenbestand mit erfasst, der in frlheren Zeiten offenbar als Niederwald genutzt
wurde. Im sudlichen Drittel wird das Gebiet durch von Osten nach Westen verlaufendes Tal-
chen unterbrochen, dessen Gerinne von einem Eschen-Ahornbestand begleitet wird. Im
Zentrum der Buchenbestande finden sich Felsbildungen, die unter den gesetzlichen Biotop-
schutz des 8 62 LG fallen. Der ¢stliche Gebietsrand wird von Larchenkulturen eingenommen.

Die Buchenbestande nordlich Giershagen bilden mit ihren verschiedenen Expositionen,
Hangneigungen, Waldgesellschaften und naturnahen Strukturen einen wichtigen Biotopkom-
plex fur die Erhaltung artenreicher Buchenbesténde in einem Naturraum, der aufgrund seiner
Morphologie und tUberwiegenden Waldnutzung noch dem "Ostsauerlander Gebirsrand" zuge-
rechnet, in seinen Standortbedingungen aber bereits durch die Geologie des "Waldecker
Gefildes" gepragt wird. Mit dem in der Entwicklungskarte abgegrenzten Ziel 1.7 wird eine
Verbindung der hier erfassten Buchenwalder mit jenen auf dem Priesterberg verfolgt, um die
hier dominierenden und dem FFH-Lebensraumtyp "Waldmeister-Buchenwald" entsprechen-
den Waldbilder langfristig auf gro3erer Flache zu stabilisieren.

Schutzzweck:

Erhaltung und Entwicklung eines naturnahen, arten- und strukturreichen Kalkbuchenwaldes
als im Sauerland seltenem Biotoptyp und als Lebensraum seltener und gefahrdeter Pflan-
zenarten; Sicherung von reprasentativen Waldbildern in einem naturraumlichen Grenzgebiet
und gleichzeitig im Naherholungsbereich des grol3en Marsberger Ortsteiles Giershagen.

Zuséatzliche Unberihrtheitsklausel:

Eine einzelbaum-, trupp- oder gruppenweise Beimischung von bis zu 20 % Nadelholz ist
insbes. in den Bereichen seiner nat. Verjingung von dem Verbot unter 2.1 q) unberthrt.

Quellen: BK 4518-098; GB 4518-203; VB-A-4518-009
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2.1.09 NSG , Kittenberg“
Lage: nordéstlich Canstein

GroRe: 70,80 ha

Objektbeschreibung:

Die Ostflanke des oberen Orpetales wird von den tlw. steil abfallenden Unterhdngen des
Kittenberges gebildet, an denen bis zu 15 m hohe Klippenzige und steile Felsen aus den
Schaumkalken des Zechsteins aufragen. Sie sind Uberwiegend von Kalkbuchenwaldern um-
geben, die vor allem nach Osten hin tiw. in Fichtenbestdnde Ubergehen. Im kompakten,
weitgehend nordexponierten Nordteil des Gebietes sind gréf3ere Eichenanteile beigemischt.
Hier treten — auch auf3erhalb von morphologisch ausgepragten Siepen — o6rtlich Feuchtezei-
ger und Arten des Hainsimsen-Buchenwaldes auf, da die Kittenbergkuppe einschliel3lich des
flachwelligen Nord- und des steileren Ostteils bereits aus weniger basenreichen Schichten
des Unteren Buntsandsteins aufgebaut ist.

Die altersheterogenen Buchenwaélder aus Uberwiegend starkem Baumholz weisen stehendes
und liegendes Totholz auf. Eine Strauchschicht ist nur stellenweise entwickelt; die Kraut-
schicht dagegen insbesondere auf Lichtungen und an den Oberhangen gut ausgebildet und
artenreich. Die oft senkrechten Wande der Klippenzone sind von einer ebenfalls artenrei-
chen, charakteristischen Felsspaltenvegetation aus Kleinfarnen und Moosen bewachsen. Im
Umfeld der Felsen treten neben den Buchen vermehrt Begleitbaumarten auf. Sehr
flachgrindige Abschnitte oberhalb der Felsen leiten insbesondere an den westexponierten
Hangen zum Seggenbuchenwald lber.

Letztlich wegen der vergleichbaren Untergrundverhéltnisse ahnelt zumindest die westexpo-
nierte Orpetalflanke der landschaftlichen Situation auf der Ostseite des Glindetales (s. NSG
2.1.05 und 2.1.07); allerdings sind die Kalkklippen vom Tal aus weniger auffallig. Auch die-
ses NSG ist Bestandteil eines FFH-Gebietes (DE-4519-302 ,Kittenberg“; s. Beschreibungen
der FFH-Gebiete im Anhang); es reprasentiert damit einen lberregional bedeutsamen Le-
bensraumkomplex basenreicher, heimischer Buchenwaldgesellschaften. An mehreren Stel-
len im Gebiet existieren Pingenrelikte aus altem Erzbergbau, der in der Kontaktzone zwi-
schen Zechstein-Kalken und Buntsandstein findig wurde. Als weiteres kulturhistorisch rele-
vantes Objekt wurde in der Sudspitze das Kulturdenkmal ,Schwedenschanze Kittenberg” in
die Abgrenzung einbezogen.

Schutzzweck:

Erhaltung und Entwicklung basenreicher Buchenwaldgesellschaften mit hoher struktureller
Vielfalt sowie einem reichen Inventar an — tlw. gefdhrdeten — Tier- und Pflanzenarten; Schutz
der Felspartien an der Westseite aus erdgeschichtlichen Griinden und wegen ihrer besonde-
ren Eigenart im Landschaftsbild; Sicherung der Felsen und umgebenden, trockenheitsge-
pragten Sonderstandorte als Habitate eines seltenen Artenspektrums; Erhaltung von Berg-
baurelikten und einer Wallburganlage aus landeskundlichen Griinden; Sicherung der Koha-
renz und Umsetzung des européischen Schutzgebietssystems ,Natura 2000

Quellen: BK 4519-088; GB 4519-701, 4519-702, 4519-705; GK 4519-013; VB-A-4519-
006; Meldeunterlagen zum FFH-Gebiet DE-4519-302
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2.1.10 NSG , Schuberstein®
Lage: nordlich Canstein

GroRe: 18,61 ha

Objektbeschreibung:

Der ,Schuberstein” ist ein schmales, langgestrecktes Kalkbuchenwaldgebiet auf den westli-
chen Hangen des Orpe-Tals zwischen Canstein und Udorfer Mihle. Die Flache steht in ei-
nem engen raumlichen wie 6kologischen Zusammenhang mit dem Waldgebiet des Kitten-
berges auf der gegeniberliegenden Talseite (siehe NSG 2.1.09). Auch hier ragen die
Schaumkalk-Klippen des Zechsteins bis zu 15 m hoch auf, sind aber durch den umgebenden
Kalkbuchenwald weniger auffallig im Landschaftsbild als die Leitmarer Felsen am Rand des
Glindetals (s. NSG 2.1.05). Die tlw. einzeln stehenden, tlw. wandartigen Klippenziige tragen
eine schutzwuirdige Farn- und Moosvegetation mit Arten der ,Roten Liste".

Die umgebenden Kalkbuchenwalder weisen viel Altholz auf (tlw. in jingerer Zeit stark durch-
forstet) bei rel. geringen Anteilen im Stangenholzalter. Die Holz- und Krautartenzusammen-
setzung, die i. W. dem Vegetationstyp des Waldmeister-Buchenwaldes mit Ubergiangen zum
Orchideen-Buchenwald entspricht, ist durch die lokalen Wasserversorgungsverhaltnisse des
Bodens beeinflusst. Das macht sich insbesondere im flachgriindigen Umfeld der Felsen be-
merkbar und in zwei Siepeneinschnitten, die die Homogenitat des Gebietes morphologisch
und in der Artenzusammensetzung unterbrechen.

Die Flache ist Bestandteil des FFH-Gebietes DE-4519-302 ,Kittenberg (s. Beschreibungen
der FFH-Gebiete im Anhang) und erganzt die dort dargestellten, gleichlautenden Schutzziele
zu einem kompakten Gebiet, das lediglich durch den schmalen und landschaftlich reizvollen
Orpetalgrund durchbrochen wird. In der Nordspitze wurde ein schmaler, kinstlicher Auf-
schluss am Rand der Kreisstral3e 66 einbezogen, der in einem bis zu 7 m hohen Abbruch
eingelagerte Zechstein-Kalke sichtbar macht und aus geologischer Sicht schutzwiirdig ist.

Schutzzweck:

Erhaltung und Entwicklung basenreicher Buchenwaldgesellschaften mit hoher struktureller
Vielfalt sowie einem reichen Inventar an — tlw. gefahrdeten — Tier- und Pflanzenarten; Schutz
von Felspartien aus erdgeschichtlichen Grinden und wegen ihrer besonderen Eigenart im
Landschaftsbild; Sicherung der Felsen und umgebenden, trockenheitsgepragten Sonder-
standorte als Habitate eines seltenen Artenspektrums; Erhaltung eines kunstlichen geologi-
schen Aufschlusses aus wissenschaftlichen und erdgeschichtlichen Grinden; Sicherung der
Kohérenz und Umsetzung des europdischen Schutzgebietssystems ,Natura 2000

Quellen: BK 4519-088, 4519-152, GB 4519-703, 4519-704; GK 4519-012; VB-A-4519-
006; Meldeunterlagen zum FFH-Gebiet DE-4519-302
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2.1.11 NSG ,Hahnenberg”
Lage: sudlich Oesdorf

GroRe: 21,52 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet umfasst ahnliche Waldgesellschaften, wie sie sich auch 0Ostlich des Remecketa-
les an den Hangen von Kolsberg und Diemelsberg fortsetzen (s. NSG 2.1.02). Zwar steht
hier mit den deutlich alteren Sand- und Tonsteinen der ,Arnsberger Schichten“ ein weniger
basenreiches Ausgangsgestein an; die Zusammensetzung der Uppig gedeihenden Krautve-
getation vermittelt aber den Eindruck, dass die Uberlagernden Bdden von den jlngeren
Zechstein-Kalken beeinflusst sind. In den flachgriindigeren Kuppenlagen des Hahnenbergs
geht der Deckungsgrad der Krautschicht zurlick und Trockenheitszeiger spiegeln den klein-
rAumigen Wechsel der Standortverhaltnisse wider (worauf auch forstlich mit verstérktem
Douglasienanbau reagiert wurde).

Im Westteil des Gebietes sorgt die Quellmulde der ,Gnade" wieder flr Uppige bodennahe
Pflanzenbestande. Hier finden sich zudem deutliche Spuren ehemaligen Bergbaus entlang
eines ost-west-verlaufenden Pingenzuges. Das FlieRgewdasser selbst unterliegt dem gesetz-
lichen Biotopschutz nach § 62 LG; der obere Talverlauf wurde aus diesem Grunde und we-
gen seiner Vielgestaltigkeit und artenreichen Krautschicht in das Gebiet einbezogen.

Schutzzweck:

Erhaltung und Optimierung eines artenreichen Buchenwald-Lebensraumes mit kleinraumig
wechselnden Standortverhéltnissen und einer darauf beruhenden, tlw. tppigen Krautschicht
mit einer Vielzahl seltener und gefahrdeter Pflanzenarten; Schutz von landeskundlich inte-
ressanten Bergbaurelikten (Pingenzug).

Quellen: GB 4519-250; VB-A-4519-002
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2.1.12 NSG , Auf der Eulenkirche®
Lage: sudlich Canstein

GroRe: 6,18 ha

Objektbeschreibung:

Das NSG umfasst den Kernbereich eines artenreichen Kalkbuchenwaldes auf Zechstein-
Kalken am nordwestlichen Unterhang der Hohe ,Auf der Eulenkirche® stidlich Canstein. Der
steil zur ,Kleppe* abfallende Stdteil wird Uberwiegend von Buchenbestanden im Stangen-
holzalter eingenommen; im Nordteil nimmt die Esche grol3ere Bestandesanteile ein und die
Hauptbaumarten erreichen Starkholzdimensionen. Dieser Teil zeichnet sich auch durch ei-
nen mehrschichtigen Aufbau aus mit gréReren Anteilen von stehendem und liegendem
Totholz und anderen Strukturmerkmalen. Mehr oder weniger zugewachsene kleine Abgra-
bungen und natirliche Felseinsprengsel verstarken das ohnehin unruhige Bodenrelief. An
mehreren Stellen sind groRere Felsen mit charakteristischen Farngesellschaften vorhanden;
sie erheben sich mit teilweise markanten Verwitterungsformen bis maximal 8m Hohe. Sie
haben die Gebietsabgrenzung maRgeblich beeinflusst; das — i. W. geologisch bedingte —
Standortpotenzial reicht Uber diesen ,Kernbereich® deutlich hinaus.

Die Kraut- und auch die Strauchschicht sind sehr gut entwickelt: der Deckungsgrad der
Krautschicht erreicht haufig (vor allem bei entsprechender Belichtung) Werte um 80%. Sie
spiegelt mit ihrem Artenreichtum und in ihrer Zusammensetzung den basenreichen Unter-
grund wider; darunter fallen auch auffallige Blitenpflanzen und seltene Arten. In den vielen
Bestandeslicken kommt dichter Jungwuchs, hauptséchlich Esche auf. Das vielfaltige Wald-
bild ist vor allem im sudlichen Gebietsteil Uber einen Waldweg erlebbar, der sich von der
Ortsmitte Canstein am Unterhang der ,Eulenkirche* den Kleppe-Talzug hinaufzieht (aller-
dings an der Landesgrenze endet). Der auf3erordentliche strukturelle Reichtum der hier ab-
gebildeten Waldmeister-Buchenwalder bestimmt den Wert dieses NSG; er sollte durch eine
entsprechend naturnahe Forstwirtschaft gefordert werden.

Im Siden und Nordwesten wird das hier abgegrenzte Gebiet bereits durch Nadelholzauffors-
tungen bedrangt, die die volle Entfaltung des nattrlich gegebenen ¢kologischen Standortpo-
tenzials behindern. Diese Bereiche wurden daher — trotz Aussparung aus dem eng abge-
grenzten NSG — mit in das Entwicklungsziel 1.4 einbezogen. Im schmalen Nordostteil des
Gebietes grenzt sidlich eine Ackernutzung unmittelbar an den Wald, die das Aufkommen
eines naturnahen Waldsaums behindert. Diese Kontaktzone — ebenfall im EZ 1.4 — bietet
sich langfristig fur eine vertragliche Extensivierung / Aufwertung an.

Schutzzweck:

Erhaltung und Entwicklung von gut strukturierten Kalkbuchenwaldgesellschaften mit einem
reichen Inventar an — tiw. gefahrdeten — Pflanzenarten; Schutz der besonderen Eigenart und
der charakteristischen Vegetation der einbezogenen Klippenbereiche; Sicherung der hervor-
ragenden Schdnheit und Vielfalt eines ortsnahen, erschlossenen Wald- und Landschaftsbil-
des.

Quellen: BK 4619-029; GB 4619-313; VB-A-4519-004
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2.1.13 NSG ,Ohmberg / Bilstein®
Lage: Ostlich Niedermarsberg

GroRe: 82,40 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet erfasst eine der drei bewaldeten Hangzonen, die beidseitig des unteren Diemel-
tales zwischen Marsberg und Westheim i. W. aus Schaumkalken des mittleren Zechsteins
gebildet werden (s. auch NSG 2.1.02 und 2.1.14). Auf den daraus entstandenen, oft
flachgriindigen und skelettreichen Carbonatverwitterungsbdéden (Rendzinen) haben sich ar-
tenreiche Buchenmischwalder vom Typ des Waldmeister-Buchenwaldes etabliert, stellen-
weise mit Ubergangen zu Schlucht- und Schatthangwaldern. Sie beherbergen bereits sub-
kontinental geténte Arten, die ansonsten im Ubrigen Kreisgebiet weitgehend fehlen. Insge-
samt finden sich in der Krautschicht viele seltene und gefahrdete Arten, obwohl die Kalk-
steinauflage des hier abgegrenzten Gebietes zwischen Bilstein und Ohmberg bereits im Mit-
telhang in altere Kulmtonschiefer Gibergeht.

Im Ubergang zwischen beiden Ausgangsgesteinen treten an mehreren Stellen Felsklippen
zutage, die wertvolle Klein- und Sonderstandorte fir die Vegetation bilden (am auffalligsten:
die sog. ,Judenklippe” auf dem Bilstein). Als wertvolle geologische Aufschliisse sind sie aus
wissenschaftlichen und erdgeschichtlichen Grinden schutzwirdig. Der geologischen Naht-
stelle verdankt auch die ,Paulinenquelle” ihre Existenz, die im Gebiet liegt und der ortlichen
Wasserversorgung dient.

Darlber hinaus finden sich im NSG mit alten Ackerterrassen, bergbaulichen Relikten (am
auffalligsten: der aus altem Kupferbergbau erhaltene Beustollen) und kleineren Kalksteinab-
grabungen etliche landeskundlich interessante Objekte. Sie erhéhen gleichzeitig die Lebens-
raumvielfalt fir die Tier- und Pflanzenwelt. Unter diesem Aspekt wurde das alte Abgra-
bungsgelande auf der Ohmberg-Kuppe in das Gebiet einbezogen; hier kann eine durch die
Regelung unter 2.1 q) initiierte Umbestockung der Fichten in Laubholz die Standortbedin-
gungen weiter optimieren. Fur die dort einbezogenen Freiflachen soll das Erstaufforstungs-
verbot nicht gelten; eine mégliche Aufforstung analog zu der o. g. Regelung aber auf heimi-
sches Laubholz beschrankt werden, um langfristig den Biotopzusammenhang zu gewahrleis-
ten.

Schutzzweck:

Erhaltung und Optimierung eines artenreichen Buchenwald-Lebensraumes mit kleinrAumig
wechselnden Standortverhdaltnissen und einer darauf beruhenden, tlw. tUppigen Krautschicht
mit einer Vielzahl seltener und gefahrdeter Pflanzenarten; Schutz von landeskundlich inte-
ressanten Relikten aus Bergbau, obertagigen Kalkgesteinsabgrabungen und historischer
Ackernutzung; Sicherung von Felsklippen, die in geowissenschaftlicher Hinsicht und als 6ko-
logisch interessante Sonderstandorte (tlw. 8 62-Biotope) schutzbedurftig sind.

Zusatzliche Unberihrtheitsklauseln:

Eine einzelbaum-, trupp- oder gruppenweise Beimischung von bis zu 20 % Nadelholz ist
insbes. in den Bereichen seiner nat. Verjiingung von dem Verbot unter 2.1 g) unberthrt;

eine Aufforstung der diagonal schraffierten Freiflachen auf dem Ohmberg mit bodenstan-
digem, heimischem Laubholz ist von der Festsetzung unter 2.1 s) unbertihrt.
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Im Gegensatz zu den Offenland-Naturschutzgebieten geht es hier nicht um die Entwicklung von artenreichen
Griinlandlebensrdumen, sondern um einen Verbund von heimischen, bodenstandigen Waldgesellschaften
auf basenreichen Standorten. Das generelle Aufforstungsverbot ist daher einerseits entbehrlich; andererseits
wirde eine Anpflanzung von Weihnachtsbaum- oder sonstigen Nadelholzkulturen auf dem derzeitigen Offen-
land dem Schutzziel auch nicht gerecht.

Quellen: BK 4519-200; GB 4519-238, 4519-239; GK 4519-0007, 4519-0015; VB-A-
4519-002

Landschaftsplan Marsberg Hochsauerlandkreis Seite -44-




2.1.14 NSG ,Buchenberg”
Lage: nordéstlich Niedermarsberg

GroRe: 21,53 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet schlief3t sich — nach einer Unterbrechung durch den Ohmgrund — in norddstlicher
Richtung an das NSG ,,Ohmberg“ (s. 2.1.13) an. Auch der Buchenberg gehért zum Hang-
Buchenwaldkomplex der unteren Diemel und bringt die gleichen, fir die heimische Rotbuche
glunstigen Standortvoraussetzungen mit sich wie der Hangzug zwischen Bilstein und Ohm-
berg. Die Ausstattung der Krautschicht spiegelt die basenreichen Untergrundverhéaltnisse mit
ihrer Uppigkeit und den Vorkommen an seltenen und gefahrdeten Pflanzenarten deutlich
wider.

Im Buchenberg finden sich mit einem langgestreckten Felsband und einem Pingenfeld aus
altem Kupferbergbau sowohl natirliche als auch kulturhistorisch bedingte Kleinstrukturen,
die die Standortvielfalt des Gebietes erhthen. Allerdings sind in der Vergangenheit auch
Umbestockungen der natirlichen Waldgesellschaft (s. Gebietsname!) vorgenommen wor-
den, die das hohe 6kologische Standortpotenzial unterdriicken und daher auf der Grundlage
der Regelung unter 2.1 ) im Rahmen der forstlichen Bewirtschaftung des NSG langfristig
wieder zuriickgefihrt werden sollen (rel. massiv mit einem gréReren Fichtenkomplex im
Sudosten der Abgrenzung).

Die Waldrénder des Buchenberges grenzen mit unterschiedlichen Expositionen an tlw. tro-
ckene, tlw. feuchtere Griunlandlebensraume des Ohmgrundes, des Diemeltales und des
.Sauerlandgrabens”. lhnen kommt damit eine hohe Bedeutung als Kontakt-Lebensraume
zwischen Wald- und Offenlandbereichen zu, in denen sich neben dem eigenen Habitatwert
die Biotopfunktionen fiir Arten beider Bereiche Uberlagern. Im Osten wurde eine langge-
streckte Hohlform in die Abgrenzung einbezogen, die mit dem alten Flurnamen ,Sauerland-
graben® in Verbindung gebracht werden kann, gleichzeitig aber wieder besondere Standort-
verhaltnisse und einen stiidwestexponierten Waldsaum aufweist.

Schutzzweck:

Erhaltung und Optimierung eines artenreichen, rel. trockenen Buchenwald-Lebensraumes
und einer darauf beruhenden, tlw. Gppigen Krautschicht mit einer Vielzahl seltener und ge-
fahrdeter Pflanzenarten; Schutz von landeskundlich interessanten Relikten alten Bergbaus;
Sicherung 6kologisch wertvoller Kleinstrukturen wie Felsklippen, unterschiedlich exponierten
Waldrandern und eines gut 500 m langen Grabenabschnitts als Sonderstandorte der ge-
bietseigenen Flora und Fauna.

Zuséatzliche Unberihrtheitsklausel:

Eine einzelbaum-, trupp- oder gruppenweise Beimischung von bis zu 20 % Nadelholz ist
insbes. in den Bereichen seiner nat. Verjingung von dem Verbot unter 2.1 q) unberthrt.

Quellen: BK 4519-203; VB-A-4519-002
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2.1.15 NSG ,Waschebach / Tieberg*
Lage: Ostlich Meerhof

GroRe: 84,93 ha

Objektbeschreibung:

Das NSG erfasst das Quellgebiet und den Mittellauf des Waschebaches sowie den von links
einmindenden Schwarzbach, soweit sie im HSK und damit im Plangebiet liegen. Angren-
zend werden sie im Gebiet der Kreise Paderborn und Hoxter durch die Ordnungsbehdordliche
Verordnung der Bezirksregierung Detmold fiir das NSG ,Bleikuhlen und Waschebachtal®
vom 27.11.2002 gesichert.

Die sudlichen Quellbereiche des Waschebaches wurden lange Zeit als Grinland genutzt. Sie
sind teilweise sehr nass bis anmoorig, so dass hier in den letzten Jahrzehnten einige Auf-
forstungen (vornehmlich mit Fichte) erfolgten bzw. Teilflachen brachfielen. Der nérdliche
Quellarm hat einen tiefen Einschnitt im bewaldeten Tieberg ausgeraumt. Unterhalb dieses
Quellfachers ist der Waschebach zwei bis drei Meter breit und durch Uferabbriiche, Steil-
wande und Schotterbdnke ebenfalls sehr naturnah ausgepragt. Er wird weitgehend durch
einen Auenwald aus Erlen gesdumt, der in Teilen nach einer ,Fichten-Zwischennutzung®
kiinstlich begriindet wurde.

Die Quellregion des Schwarzbaches ist zu grof3en Teilen unter den Erdbewegungen des
Galmeibergbaus (s. NSG 2.1.20) und der Autobahn A 44 verschwunden. Ansonsten bildet er
ein strukturreiches FlieRgewdasser, allerdings ist das Gewasserbett durch die Einleitung von
Oberflachenwasser der A 44 eingetieft und die ins NSG einbezogenen Talflanken sind haufig
fichtenbestockt. Im Anschluss an seine Miindung in den Waschebach findet sich eine maRig
feuchte, seggenreiche Grinlandbrache mit einem Uberregional bedeutsamen Vorkommen
seltener Pflanzen. Floristisch herausragend ist eine kleine Waldwiese am Talrand als Wuch-
sort von Schwermetallvegetation, die ursachlich dem Erzbergbau im Schwarzbach-
Quellgebiet zuzuschreiben ist (s. NSG 2.1.20). Unterhalb windet sich der Bachlauf durch ein
geschlossenes, lUberwiegend fichtenbestandenes Waldgebiet, bevor er — im Unterlauf und
aulRerhalb des NSG — in ein ehemals intensiv landwirtschaftlich genutztes Umfeld wechselt.

Schwarzbach sowie der Mittellauf und die sidlichen Quellbereiche des Waschebachs sind
Teile des FFH-Gebietes DE-4419-303 ,Bleikuhlen und Waschebachtal“. Dabei sind die
bachbegleitenden Auwélder und die angrenzenden Hainsimsen-Buchenwalder sog. ,Lebens-
rGume von gemeinschaftlichem Interesse” (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im Anhang).
Erganzend wurden daher die naturnahen, grofR3flachigen und Uberdies landeseigenen Bu-
chenbestande des Tiebergs ins NSG einbezogen, zumal hierin der ndrdliche Quelllauf des
Waschebachs eingebettet ist.

Schutzzweck:

Erhaltung und Optimierung von naturnahen Quell- und Bachlebensraumen einschlief3lich der
sie begleitenden Auen- und Bruchwaldgesellschaften; Sicherung der Gberkommenen Grin-
landnutzung auf aufgabegefahrdeten Standorten durch Vertragsangebote zur Erhaltung und
Verbesserung dieses Biotopmosaiks aus Feucht- und Nassgrunlandflachen; Schutz der ein-
bezogenen Buchen- und Mischwélder und ihre Weiterentwicklung zu Bestdnden, die dem
FFH-Lebensraumtyp ,Hainsimsenbuchenwald“ entsprechen; Sicherung der Koharenz und
Umsetzung des européischen Schutzgebietssystems ,Natura 2000“.
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Quellen: BK 4419-004, 4419-066, 4419-302; GB 4419-210, 4419-302; VB-A 4419-001,
4419-004; Meldeunterlagen zum FFH-Gebiet DE-4419-303; Schutzgebiets-
konzept ,Egge-Sud“ (BR Detmold 2001)
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2.1.16 NSG , Apfelbaumgrund*
Lage: nordlich Meerhof

GroRe: 5,20 ha

Objektbeschreibung:

Das NSG erfasst den obersten, noch als Sohltal ausgebildeten und grinlandgenutzten Teil
eines namenlosen Siepens, das Uber den ,Apfelbaumgrund” und die ,Wolfskuhle* den ge-
samten mittleren Teil des groBen NSG ,Siebenbuchen” entwassert (s. 2.1.01). Es setzt sich
aullerhalb des Plangebietes als offener Talzug auch nach Einmindung in den Piepenbach
nordlich ,Nuttler Feld“ (s. LSG 2.3.3.01) fort; dieser Talverlauf bildet im Weiteren mit seiner
uberwiegend extensiven Griinlandnutzung einen ,weichen“ Ubergang zwischen den struk-
turdrmeren, zumeist ackerbaulich genutzten Freiflachen der 6stlichen Haarstrang-Auslaufer
und den naturndheren Waldlandschaften im Bereich des FFH-Gebietes DE-4419-304 ,Mar-
schallshagen und Nonnenholz“ (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im Anhang).

Das Gebiet wird i. W. von einem Biotopmosaik aus Fettweiden, Feuchtgrinland, Hochstau-
denfluren, einem schmalen bachbegleitenden Auwaldrest und zwei Stillgewassern gebildet.
Es wird zum Teil durch Heckenstrukturen eingerahmt, auf der dstlichen Seite verlauft ein
befestigter Waldweg. Begunstigt durch die kreidezeitlichen, basenreichen Untergrundbedin-
gungen des Einzugsgebietes und die fir eine landwirtschaftliche Nutzung abseitige Lage
(Einflussbereich des Klosters Dalheim) konnten sich artenreiche Feuchtgrinlandkomplexe
entwickeln; auch der (kunstlich angelegte, aber naturnah wirkende) Teich im Nordteil des
NSG ist vegetationskundlich interessant und beherbergt einige Arten der ,Roten Liste". Dar-
uber hinaus ist der naturnahe Bachlauf mit seinen begleitenden Gehdlzstrukturen und Hoch-
staudenfluren wertbestimmend fiir das Gebiet.

Dem Grinlandtal kommt aufgrund seiner Lage zwischen den Anziehungspunkten ,Walder-
lebnis Meerhof* und ,Kloster Dalheim“ eine herausragende Bedeutung fiir den Erlebniswert
der Landschaft zu. Es wird auch durch randlich im Griinland stehende, tlw. alte Obstbaume
und wegebegleitende Baumreihen gepragt. Seine Offenhaltung und die Pflege der Grin-
landstandorte ist fur den aul3erhalb des Plangebietes liegenden Talverlauf ebenfalls durch
Naturschutzausweisungen gesichert. Geringe Beeintrachtigungen sind durch Eutrophierung
und Fahrspuren am Rand des Gebietes zu erkennen; mdgliche Gefahrdungen bestehen in
einem Brachfallen groRerer Grunlandanteile, wie es auf Kleinflachen bereits erkennbar ist.
Das uberwiegend jagdlich genutzte Gelande des sidlichen Teiches bildet mit einem breiten
Laubholz-Aufforstungsstreifen einen rel. kunstlich wirkenden Ubergang zur ibrigen, heute
noch grinlandgenutzten Talsohle.

Schutzzweck:

Erhaltung und Optimierung / Pflege einer vielfaltigen, grinlandgepragten Talmulde als Teil
des Piepenbach- / Altenau- Talsystems sowohl hinsichtlich ihrer Bedeutung fir den Arten-
und Biotopschutz als auch wegen der besonderen Eigenart und hervorragenden Schénheit
dieses weitgehend von geschlossenen Waldgebieten umgebenen Landschaftselements.

Quellen: BK 4419-097; GB 4419-208, 4419-209; VB-A-4518-015
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2.1.17 NSG , Auf dem Bruch*
Lage: westlich Essentho

GroRe: 52,28 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet wird durch eine verlehmte, feuchte Grinlandebene am Nordrand des Fuirsten-
berger Waldes im Ubergang zur intensiv landwirtschaftlich genutzten Kreidekalkhochflache
des Sintfeldes gebildet. Es liegt damit auf der Grenze der naturraumlichen Haupteinheiten
~Weserbergland“ und ,Sauerland”“, wobei die Untergrundverhaltnisse eher dem Bergland, die
Morphologie eher der Paderborner Hochflache zuzuordnen ist. In dieser Lage haben sich
quellnasse und — aufgrund des lehmigen Untergrundes (Pseudogley/Gley) — staunasse
Grinlandstandorte herausgebildet, die in maRig intensiv genutzte Fettweiden und -wiesen
eingebettet sind. Namenlose Bachlaufe durchziehen die Wiesen in nordéstlicher Richtung
und bilden in manchen Abschnitten flache, periodisch wasserfiihrende Tumpel.

Das auf den ersten Blick einférmig wirkende Gebiet erhélt durch haufig wechselnde Feuch-
tegradienten und zahlreiche Kleinststrukturen wie Einzelblische, krautige Sdume entlang von
Wirtschaftswegen, unterschiedliche Wuchshéhen u. &. eine starke Binnendifferenzierung.
Hinzu kommt seine relative Gro3e und Stérungsfreiheit sowie die ,Zwischenstellung“ zwi-
schen den naturrdumlichen GroR3landschaften und der grof3raumige Zusammenhang mit den
strukturreichen Offenlandflachen dstlich Essentho (s. NSG 2.1.34), so dass hier eine Hau-
fung von Brutvogelarten (etliche davon als gefahrdet in der ,Roten Liste* gefuhrt) und von
Gastvogeln auftritt. Insbesondere fur britende und ziehende Wiesenvogel hat das Gebiet
dabei eine herausragende Stellung inne.

Die wasserstauenden Untergrundverhaltnisse und entsprechenden Grinlandgesellschaften
setzen sich nordlich des Essenthoer Gewerbegebietes und der Firstenberger Stral3e bis in
den Nachbarkreis fort. Insbesondere unter dem Aspekt eines Verbundes mit den dort zu fin-
denden wertvollen Strukturen wurde dieser von der ,Hauptflache” getrennte Teil ins NSG
einbezogen. Fir den Bereich zwischen ehemaliger NATO-Siedlung und Gewerbegebiet exis-
tiert ein Konzept zur 6kologischen Optimierung im Rahmen landschafts- bzw. bauplanungs-
rechtlicher KompensationsmalRnahmen, dessen Umsetzung die 6kologische Attraktivitéat des
Gebietes weiter steigern wird.

Schutzzweck

Erhaltung und Optimierung eines ornithologisch bedeutsamen Feuchtgriinlandkomplexes als
Brut-, Rast- und Nahrungsgebiet etlicher gefahrdeter Vogelarten; Sicherung der Grinland-
nutzung auf rel. unwirtschaftlichen Standorten durch Vertragsangebote bzw. Umsetzung von
landschaftsrechtlichen Kompensationsmalinahmen und von gewéassernahen Kleinstrukturen
als Voraussetzung fur die Erhaltung der ornitholigischen Bedeutung des Gebietes; Schutz
des Gebietes vor Stoérungen, die aus der siedlungsnahen Lage resultieren kénnen.

Quellen: BK 4518-277, 4519-188; GB 4518-326; VB-A-4518-015, 4519-007; M. Jltte,
H. Legge (2001): Der Grunlandkomplex “Auf dem Bruch” - In: Irrgeister, 18.
Jhg., Heft 1/2001, Arnsberg, S. 12-24.
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2.1.18 NSG , Unteres Diemeltal®
Lage: sudlich / sudwestlich Niedermarsberg

GroRe: 164,71 ha

Objektbeschreibung:

Das NSG erfasst — in Fortsetzung entsprechender Festsetzungen im LP Hoppecketal — den
Talraum der Diemel mit dem einmindenden Hoppecketal von der westlichen Plangebiets-
grenze bis vor die Einmindung des Erlenbachs in Marsberg. Es handelt sich um ein — fur die
Mittelgebirgsverhéltnisse des Sauerlandes — breites Sohltal, in dem der Flusslauf wechsel-
seitig in einem kurvenreichen Verlauf pendelt. Er wird zumeist von einem einreihigen Erlen-
bzw. Weiden-Ufergehdlz, streckenweise auch von breiteren Auwéldern eingefasst. Vielfach
sind Hochstaudensaume entwickelt. Der grobe Kies des bis zu 10 m breiten Flussbettes ist
regelmafig von Moosen und flutendem Hahnenful3 bewachsen. Einzelne Uferabschnitte sind
durch Steinblocke befestigt. Die Flusslaufe sind — wie auch die Talauen nordostlich und sid-
Ostlich von Gut Wieringsen — Teil des FFH-Gebietes DE-4617-302 ,,Gewassersystem Diemel
und Hoppecke” (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im Anhang).

Die Talaue wird zu einem weit tGberwiegenden Teil als Fettweide, Fettwiese bzw. M&hweide
genutzt; Acker treten nur untergeordnet in Erscheinung. Auch Feuchtgriinland ist aufgrund
der schon historisch rel. hohen Nutzungsintensitat und entsprechender kulturtechnischer
Bodenverbesserungsmaflinahmen nur kleinflachig ausgebildet. Auf der Sudostseite wird die
hier erfasste Talsohle weitgehend durch die Béschungen der Bahnlinie Bestwig — Warburg
begrenzt, durch deren Bau kleinere Teile der urspriinglichen Aue abgetrennt wurden (s. LSG
2.3.2.01). Unterhalb der Hoppecke-Miundung quert diese Trasse das Tal und bildet dann die
Nordgrenze des Hoppecketalgrundes. Sudlich der Rennufer-Siedlung schneidet die Kreis-
stral3e 65 das Tal in einer rel. vertraglichen Linienfiihrung; ansonsten ist die Aue kaum durch
Verkehrswege belastet. Auch die geringe Zahl anderer schwerwiegender anthropogener
Beeintrachtigungen (i. W. Gewerbegebiet an der Giershagener Muhle und Klaranlage nord-
lich davon) macht das Talsystem — i. V. m. den westlich angrenzenden Flussabschnitten —
besonders wertvoll fiir den groBraumigen Biotopverbund.

An mehreren Stellen wird der Diemel seit alters her an Stauwehren Wasser entnommen; die
historischen Nutzungen der Wasserkraft und der Wiesenbewdasserung sind aktuell durch das
Speisen von Fischteichanlagen abgeldst. Diese Wehranlagen bilden grundséatzlich Storstel-
len fur die Wanderungsbewegungen von Fischarten; mdgliche Optimierungsmal3nahmen
sind in diesem Bereich aber unter Berticksichtigung gegebener (Wasser-) Rechtsverhéltnis-
se und tlw. komplizierter Sachfragen zu prifen (in die kinstlichen Systeme einbezogene
Nebenbéche, eventuell mégliche Nutzung alter Flé3gréaben zur Wiederverndssung von Au-
engrinland, Sicherung der Entwasserungsfunktion des Gesamtsystems u. a.). Landschafts-
planerische Zielsetzungen fur das Gebiet sind die Optimierung der Verbundfunktion des
Flusslaufs — Details s. FFH-Gebietsbeschreibung im Anhang —, die Offenhaltung der Talaue
durch eine mdglichst extensive Grinlandnutzung, die Sicherung und Etablierung bachbeglei-
tender Geholz- und Hochstaudensaume, wo mdoglich eine Ruckfuhrung landwirtschaftlicher
MeliorationsmafRBnahmen zur Aufwertung der Auenstandorte, damit deren okologisches
Standortpotenzial sich besser entfalten kann. Ansétze dazu sind im Rahmen wasser- und
landschaftsrechtlicher Verfahren bereits gemacht.

Neben der Hoppecke wurden mit dem unteren Muhlental 6stlich der Giershagener Miihle
und der unteren Momecke stdlich der Rennufer-Siedlung zwei weitere Zuflisse in das NSG
einbezogen, die sich nach einer Zasur durch querende Verkehrswege als ,LSG Typ C* fort-
setzen. Vor allem das untere Momecketal prasentiert sich einerseits sehr strukturreich mit
Nass- und Feuchtwiesenanteilen, Feldgehdlzen u. &.; andererseits ist auch dieses Gewasser
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in seinem Mindungslauf gravierend verlegt worden. Einige kunstliche Teichanlagen in sei-
nem Umfeld haben Bedeutung als Amphibienlaichpléatze. Der Muhlenbach fiihrt vor seiner
Mindung durch eine hochstaudenreiche Feuchtwiesen-Brache, an die sich studlich eine ma-
gerere Viehweide unterhalb einer Gel&dndekante anschlief3t.

Die Grunlander im Bereich Rummecke / Briickenwiese westlich der Johannisbriicke werden
von zwei Gréaben durchzogen, die von Hochstauden-S&dumen begleitet werden und ihren
Ursprung in alten Flo3graben haben durften. Weitere kulturhistorische Relikte sind im West-
teil des Gebietes ab der Querung der Bahnlinie zu finden: hier sind Reste der ,Rhene-
Diemeltal-Bahn®, die die oberhalb liegenden Erzgruben mit dem Bahnhof Bredelar verband,
ebenso einbezogen wie ein ehemaliger Huttenplatz am Durchbruch der Diemel durch den
Ton- und Kieselschieferzug zwischen Orthelle und Priesterberg oder der Standort eines als
Kulturdenkmal ausgewiesenen Wartturms an der Bahnbdschung.

Aktuell wertbestimmend fir das Gebiet ist - abgesehen von den kleinflachigen Mager- und
Feuchtweiden und Kleingewassern - weniger seine Biotopausstattung, sondern seine Funk-
tion als Auenraum, potenzieller Retentionsraum und Pufferflache fur das eingebettete FFH-
Gebiet "Gewassersystem Diemel und Hoppecke". Genauso wichtig ist jedoch das Okologi-
sche Aufwertungspotenzial des Gebietes, das sich aus den Standortverhaltnissen der Aue
und tlw. angrenzender HangfulR3lagen sowie aus seiner relativen Ungestortheit im Zusam-
menhang mit den Mittel- und Oberlaufen von Diemel und Hoppecke ergibt. Zudem préagt der
Talraum sehr stark den gesamten Landschaftscharakter des norddstlichen Schiefergebirgs-
auslaufers, wie z. B. der Ausblick von der Kapelle auf dem Calvarienberg sidlich Obermars-
berg deutlich macht.

Schutzzweck:

Erhaltung und Weiterentwicklung einer groR3flachig zusammenhéngenden, landschaftlich
bedeutenden Talaue mit den standortentsprechenden Lebensgemeinschaften des
Auengrinlands; Schutz und Optimierung von naturnahen Gewdassern und Kleinstrukturen
(Geholze, Nass- und Trockenbiotope) als Lebensraum gefahrdeter Tier- und Pflanzenarten;
Sicherung der landeskundlich interessanten Zeugnisse im Gebiet (Relikte der Industrie- und
Siedlungsgeschichte); Erhaltung des groRraumig pragenden Landschaftscharakters sowie
der relativen Ungestortheit des Flussabschnitts von bau- oder nutzungsbedingten Eingriffen
in die landschaftliche Situation; Sicherung der Koharenz und Umsetzung des européischen
Schutzgebietssystems ,Natura 2000

Zuséatzliche Unberihrtheitsklausel:

- abweichend von Verbot 2.1 d) ist ein Befahren der Diemel mit Booten erlaubt, wenn
am Ausgleichsbecken der Diemeltalsperre in Helminghausen mind. 3 m3 Wasser /
sec. abgelassen werden.

Damit wird die Regelung des LP Hoppecketal fur die oberhalb angrenzende Diemelstrecke fortgefiihrt,
die dort fir das NSG 2.1.05 ,Oberers Diemeltal“ getroffen wurde, und auf diese Weise eine Fortsetzung
von Kanutouren von der Giershagener Muhle (Plangebietsgrenze) flussabwarts ermdglicht. Die aktuelle
Ablassmenge kann jederzeit tiber den Pegeldienst des Kanuverbandes Nordrhein-Westfalen abgefragt
werden.

Quellen: BK 4518-112, 4518-201, 4518-329, 4617-201; GB 4518-322, 4518-323,
4518-325, 4617-701, 4617-702; VB-A-4518-010; Meldeunterlagen zum FFH-
Gebiet DE-4617-302
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2.1.19 NSG , Glindetal”
Lage: zwischen Obermarsberg und Borntosten

GroRe: 124,35 ha

Objektbeschreibung:

Die Glinde als — nach der Hoppecke — zweitgrof3ter Nebenfluss der Diemel im Hochsauer-
landkreis durchzieht in geschwungener Form die zentrale Marsberger Hochflache zwischen
Borntosten / Leitmar und Marsberg. Das hier abgegrenzte NSG umfasst den Talraum der
Glinde unter Einbeziehung kleinerer Seitentalchen und unmittelbar angrenzender Hangbe-
reiche. Diese Nebentalchen und auch die einbezogenen Hangpartien liegen i. d. R. westlich
des Tales, da es im Osten weitestgehend durch die schroffen Abbriiche von Kregenberg,
Iberg, Polmanns Berg und Homberg sowie die daran entlang fihrende L 549 begrenzt wird.
In den anstehenden Zechstein-Kalken bilden sie trockene Muldenlagen und Bdschungen, die
den feuchten mittleren und unteren Glindetalgrund um voéllig andersartige Habitatstrukturen
erganzen, mit ihm aber dennoch eng verzahnt sind. Zur besonderen Eigenart des Glindeta-
les gehoren auch kleine, arten- und edellaubholzreiche Kalkbuchenwaldrelikte, wie sie am
Mullenberg beispielhaft ausgebildet sind.

Sudlich der Einmindung der L 870 in die L 549 wechseln die mageren Hanglagen auch auf
die rechte Talseite; dabei nimmt die Wasserflihrung der Glinde nach Stiden hin immer wieter
ab und kommt dann ganz zum Erliegen, so dass der Talschluss nordlich Borntosten mehr
durch die hier vorkommenden Kalkhalbtrockenrasen in Erscheinung tritt als durch typische
Auen-Lebensrdume. Teilweise sind diese Sonderstandorte aus alter Abgrabungstatigkeit
entstanden. Damit ist das Gebiet gepragt durch ein Mosaik aus unterschiedlichen, mageren
bis frischen Grunlandflachen, gegliedert von zahlreichen bdschungsbegleitenden Hecken
und kleinen Feldgehdlzen sowie — z. B. stidwestlich des ,Hohestein“ — freistehenden Einzel-
baumen. Neben dem hohen Okologischen Wert tragt diese landschaftliche Vielfalt auch dazu
bei, dass sich das Gebiet als landschaftsasthetisch hochwertig und als charakteristischer
Landschaftsausschnitt im ,Roten Land“ prasentiert.

Sowohl die Magergriinlandstandorte — insbesondere 6Ostlich des Galgenberges bei Ober-
marsberg und um den Hohen Stein bei Borntosten — als auch die frischen, stellenweise
feuchten Mahweiden im Talraum der Glinde stellen artenreiche Grunlandlebensrdume dar
mit einem hohen Anteil an Arten der ,Roten Liste der gefahrdeten Blitenpflanzen®. Gleichzei-
tig kommt dem Gebiet erhebliche Bedeutung fir hecken- und geblschbriitende Vogelarten
zu, die in z.T. hoher Brutpaardichte vertreten und tlw. ebenfalls als bestandsgefahrdet einge-
stuft sind. Die Halbtrockenrasen und Magergriinlandbereiche bieten mit ihrem Blltenreich-
tum auf den (klima- und untergrundbedingt) trockenen Standorten auch einer besonders viel-
faltigen Insektenfauna Lebensraum.

Mit seiner langgestreckten Form verbindet das NSG auch angrenzende Griinlandstandorte
untereinander, was dem Artenaustausch in dieser Uberwiegend ackerbaulich gepragten Re-
gion zugute kommt (z.B. NSG 2.1.26, 2.1.33, LSG 2.3.3.22). Der Verbund der eigentlichen
Talwiesen ist lediglich im Bereich der Siegesmihle unterbrochen; am Nordrand geht das
Gebiet mit dem LSG 2.3.3.13 in den Marsberger Siedlungsraum tber, der den Miindungsbe-
reich der Glinde in die Diemel Uberlagert. Kleinere Stérungen finden sich durch Fischteichan-
lagen und (rel. begrenzte) Nadelholzanpflanzungen insbes. im Raum Leitmar / Borntosten;
der deutlichste Riegel im Talverbund wird dabei durch eine rel. kleine Fischteichanlage und
deren Umpflanzung nérdlich des ,Hukshohl* gebildet.
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Schutzzweck:

Erhaltung und Optimierung eines artenreichen Wiesentales mit typischem, tlw. seltenem Ar-
ten- und Biotopinventar (insbesondere mit Magerweiden an den Talh&ngen und wertvollem
Feuchtgrunland in Bachnéhe, durchsetzt von etlichen Gehdlz- und Saumstrukturen); Siche-
rung der Grinlandnutzung auf aufgabegefahrdeten Standorten durch Vertragsangebote zur
Erhaltung dieses Biotopmosaiks und seiner Verbundfunktion fur die schutzbedurftigen Grin-
landflachen innerhalb des ,Roten Landes"; Erhaltung der besonderen Eigenart und hervorra-
genden Schonheit dieses Grunlandtales zwischen den Ackerflachen der Hochebene um
Giershagen und den bewaldeten Abbruchkanten der dstlich angrenzenden Hugelkette.

Zusatzliche EntwicklungsmaflRnahmen:

- die im Gebiet vorhandenen Nadelholzanpflanzungen sind zugunsten einer extensiven
Grinlandnutzung bzw. bach-, béschungs- und wegebegleitender Laubholzsaume zu
beseitigen, soweit die Standortvoraussetzungen — insbes. Hangneigung — dies zulas-
sen (8 26 LG);

- die im Gebiet vorhandenen Fischteichanlagen sind im Rahmen der Pflege- und Ent-
wicklungsplanung — s. Entwicklungsmaflinahme a) im allg. NSG-Festsetzungskata-
log — auf (Un-)Vertraglichkeit mit den Schutzzielen zu tberprifen und ggf. zuriickzu-
bauen (8§ 26 LG).

Quellen: BK 4519-142, 4519-149, 4519-150; GB 4519-215, 4519-218, 4519-229; 4519-
231, 4619-326, 4619-327; VB-A-4519-001
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2.1.20 NSG “Bleikuhlen”
Lage: Ostlich Meerhof, unmittelbar an der Kreisgrenze

GroRe: 1,16 ha

Objektbeschreibung:

Das kleine NSG deckt den im Hochsauerlandkreis liegenden Teil eines ehemaligen Berg-
baugebietes ab, dessen Hauptbestandteile im angrenzenden Kreis Paderborn liegen und
dort durch die Ordnungsbehordliche Verordnung der Bezirksregierung Detmold fiir das NSG
.Bleikuhlen und Wéschebachtal* vom 27.11.2002 geschiitzt sind. Hier wurden wahrschein-
lich ab dem 12. Jahrhundert bis ca. 1745 Bleierze abgebaut; in der 2. Halfte des 19. Jahr-
hunderts riickten die anstehenden Zinkerze (,Galmei*) in den Mittelpunkt des bergbaulichen
Interesses. Auch Anfang des 20. Jahrhunderts gab es verschiedene Versuche einer Wieder-
aufnahme des Abbaubetriebes, die sich jedoch als unwirtschaftlich herausstellten. In der
Folge des Bergbaus stellten sich auf den Wanden des Tagebaus und auf den Halden des
geforderten, aber ungenutzten Materials Schwermetallrasen ein. Dabei handelt es sich um
hochspezialisierte Pflanzengesellschaften mit dem ,, Westfalischen Galmeiveilchen* als Leit-
art, die auf einem Untergrund wachsen, der nur von wenigen spezialisierten Arten besiedelt
wird. Dies wird erst nach und nach durch oberflachige Humusanreicherung (Laubfall u. &.)
und die Auswaschung von Schwermetallen ermagglicht.

Die im Plangebiet liegenden Teile des Erzbergbaus beschrénken sich auf eine Halde am
Siudwestrand der Abgrabung, die weitgehend mit Fichten aufgeforstet wurde. Diese Auffors-
tung stort potenzielle Schwermetallrasenstandorte unmittelbar und die angrenzenden, freien
Haldenflachen durch Beschatttung. Die erfasste Halde geht im Stidwesten in das natirliche
Gelande uber, das eine Quellregion des Schwarzbaches bildet. Auch dieser Bereich ist
durch Fichtenaufforstungen beeintrachtigt, zudem wird er vom anschlieRenden Talverlauf
durch die Fuhrung der BAB 44 abgeschnitten. Eine weitere Beeintrachtigung stellt das Be-
fahren des gesamten Gelandes mit Mountainbikes dar. Das NSG ist Bestandteil des FFH-
Gebietes DE-4419-303 ,Bleikuhlen und Waschebachtal“ (s. Beschreibungen der FFH-
Gebiete im Anhang).

Schutzzweck:

Erhaltung und Entwicklung seltener Magerrasenvorkommen auf einem Schwermetallstandort
in Ergdnzung des angrenzenden NSG im Kreis Paderborn; Forderung des 6kologischen
Standortpotenzials sowohl im Haldenbereich als auch in der angrenzenden Schwarzbach-
Quellmulde durch Beseitigung der nicht heimischen Bestockung; Schutz der landeskundli-
chen, erdgeschichtlichen und wissenschaftlichen Bedeutung des Gebietes; Sicherung der
Koharenz und Umsetzung des europaischen Schutzgebietssystems ,Natura 2000

Zuséatzliche Entwicklungsmal3nahme:

- Die aufgeforsteten und angesamten Fichten sind zugunsten einer naturlichen Ent-
wicklung aus dem Gebiet zu entnehmen; auf den Haldenflachen ist diese Malinahme
nach Mdglichkeit mit einer Beseitigung der oberflachigen Humusdecke zu verbinden.
Die MaRnahme tragt im Nordostteil zu einer Stabilisierung der Vegetation der Schwermetallrasen und
sonstigen Biotope trocken-warmer Standorte (Gebiisch- und Saumgesellschaften) bei und foérdert im

Sidwestteil (Quellmulde) die Entwicklung der standortentsprechenden, feuchtigkeitsgepragten Lebens-
gemeinschaften.

Quellen: BK-4419-302; GB 4419-301; GK 4419-014; VB-A-4419-004; Meldeunterlagen
zum FFH-Gebiet DE-4419-303
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2.1.21 NSG , Dahlsberg*
Lage: Ostlich Oesdorf

GroRe: 4,83 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet erfasst den Grund und die Ostflanke eines schmalen, fast Nord-Sud-ausgerich-
teten Trockentals mit seiner steilen, nach Westen einfallende Randbdschung. Stellenweise
tritt der anstehende Zechstein-Kalk zu Tage. Im Westen grenzen Acker an das Tal, auf der
hohergelegenen Ostseite des NSG uberwiegt die Grinlandnutzung. Im Siden schliel3t die
Aue des Dahlbaches an. Das Gebiet ist von Feldgehdlzen gesdumt und unterteilt, in denen
Holunder, Schlehen und Heckenrosen dominieren. Es wird von Schafen beweidet, die im
ndrdlichen Teil des Tales ihre Standkoppel haben. Teilflachen im Sitiden sowie Teile der Bo-
schung fallen als Magerrasen unter den gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 LG. Ein weite-
rer Kalkmagerrasenbereich findet sich am 6stlichen Rand.

Wertbestimmend sind die Kalkmagerrasen mit ihrer gut ausgeprégten, geféahrdeten Pflan-
zengesellschaft. Das abwechslungsreiche Relief sowie die strukturierenden Hecken ergeben
zusammen auf diesen Kalk-Magerstandorten einen wertvollen Biotopkomplex, wobei eine
latente Gefahrdung des Gebietes darin besteht, dass sich die Feldgeholze auf Kosten der
Freiflachen ausbreiten. Das strukturreiche Griinland ist fur viele Tierarten wichtiger Brut- und
Ruckzugsraum. Beeintrachtigend wirken tlw. vorhandene Trittschaden an Rasen und Bo-
schungen; aufgrund der grof3en Randlangen zu intensiver genutzten Freiflachen und der
geringen Gebietstiefe stellt auch die Dungedrift von den westlich angrenzenden Ackerstand-
orten eine Gefahrdung dar. Kleinere Fichtenaufforstungen im Sidteil des Gelandes sollten
beseitigt werden, um den mageren Grinlandgesellschaften Raum zu geben.

Im Gebiet kommen zahlreiche gefahrdete Pflanzen- und Tierarten vor, die auf ein ausgewo-
genes Verhaltnis von Magergrinlandflachen und Hecken- und Gebuschstrukturen angewie-
sen sind. Insbesondere die Trespen-Halbtrockenrasen auf den flachgriindigen (stellenweise
bodenfreien) Partien bestimmen den Naturschutzwert des NSG.

Schutzzweck:

Erhaltung und Entwicklung von Gebiisch- und Grinlandlebensrdumen trocken-warmer
Standorte; Schutz der darin beheimateten, tlw. seltenen und gefahrdeten Tier- und Pflanzen-
arten; Sicherung der besonderen Eigenart eines im Landschaftsbild gehdlz-gepragten Tro-
ckentales, das die Feldflur dstlich Oesdorf belebt.

Zusatzliche Entwicklungsmaflnahme:

- Die angepflanzten Fichten im Siden des Gebietes sind zugunsten einer extensiven
Griinlandnutzung zu entfernen (8 26 LG);

- eine weitere Ausbreitung der Feldgehdlze auf die Magergrinlandflachen ist durch
Beweidung und ggf. Rlickschnitt zu unterbinden (§ 26 LG).

Quellen: BK 4419-095; GB 4419-206; VB-A-4419-003
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2.1.22 NSG , Halbtrockenrasen am Dahlberg*
Lage: nordlich Westheim

GroRe: 10,81 ha

Objektbeschreibung:

Die Zechsteinkalke des Plangebietes (Dolomite, Schaumkalke) haben in Verbindung mit den
geringen Niederschlagsmengen an der Leeseite des Schiefergebirges aufRerst artenreiche
und schutzwirdige Pflanzengesellschaften hervorgebracht. Bei kontinuierlicher Waldbede-
ckung sind dabei vielfach Kalk-Buchenwalder bis hin zur rel. seltenen Auspragung des Or-
chideen-Buchenwaldes entwickelt; bei historischer Kultivierung und Beweidung (meist mit
gemischten Schaf- und Ziegenherden) sind — insbesondere in steileren, siid- bis siidwestex-
ponierten Hanglagen — Magergriinlandgesellschaften bis hin zum Enzian-Schillergrasrasen
als Sekundarlebensraume entstanden.

Zur letzteren Gruppe gehdrt die Westflanke des Dahlbergs, dessen Halbtrockenrasen durch
natirliche Felsbildungen, Feldgehdlze und unterschiedliche Beweidungsintensitat eine au-
Rerordentlich hohe Strukturvielfalt aufweisen. Ein durchgehender Gehdlzstreifen bildet an
der Hangschulter die Begrenzung zu Weideflachen auf dem 6stlich angrenzenden Hochpla-
teau. Am Hang tritt der Kalkstein stellenweise in bis zu 2 m hohen Stufen zutage. Die Felsen
sind mit Moosen, Flechten und Kalkfelsfluren bewachsen. Im Norden liegt ein kleiner aufge-
lassener Steinbruch mit stufiger Abbruchwand und Halden, die von initialen Magerrasen in
unterschiedlicher Exposition Uberwachsen sind. Unter einer steilen, ca. 6 m hohen Abbruch-
wand im NW stockt ein kleinflachiger Eschenwald mit recht dichtem Unterholz.

Das Gebiet wird als altes NSG auf der Grundlage eines vorhandenen Biotopmanagement-
planes uUber Huteschéaferei extensiv beweidet mit der Zielsetzung, die vorhandenen Kalkma-
gerrasenflachen zu erhalten und gegen den Ausbreitungsdruck der Gehdlzvegetation zu
verteidigen. Nachdem es friiher l&angere Zeit ungenutzt und stark verbuscht war, gehort auch
ein periodisches Zuriickdrangen der Verbuschung zu den durchgefiihrten und weiterhin er-
forderlichen Pflegemal3nahmen, da insbesondere die Schlehe hier optimale Standort- und
Ausbreitungsbedingungen vorfindet. Das NSG ist mit seinen artenreichen Kalkhalbtrocken-
rasen ein bedeutsamer Lebensraum vieler seltener und geféahrdeter Pflanzenarten. Besonde-
re Bedeutung erhélt es auch durch seine arten- und individuenreiche Insekten-, insbes.
Schmetterlingsfauna. Seine Uberregionale Bedeutung ist mit der Meldung als FFH-Gebiet
DE-4419-302 ,Dahlberg” dokumentiert (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im Anhang).

Schutzzweck:

Erhaltung und Weiterentwicklung der Halbtrockenrasen des Gebietes als eine der wichtigs-
ten Kalkmagerrasenflichen des gesamten Naturraumes und als eine Kernflache innerhalb
des Magerrasen-Biotopverbunds im Plangebiet; Schutz der artenreichen, tiw. gefahrdeten
Flora und Fauna des Gebietes; Sicherung der Koh&renz und Umsetzung des européischen
Schutzgebietssystems ,Natura 2000

Quellen: BK 4419-901; GB 4419-701; VB-A-4419-003; Meldeunterlagen zum FFH-
Gebiet DE-4419-302
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2.1.23 NSG , Huxstein“
Lage: stidwestlich Westheim

GroRe: 5,58 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet umfasst zwischen Diemeltal und Landesgrenze sudwestlich Westheim einen
Komplex aus Kalkmagerrasen in steiler, nordwestexponierter Hanglage, einem kleinen, z.T.
verfullten und stark bewachsenen Steinbruch in der Nordostspitze mit einer angrenzenden
kleinen Fichtenaufforstung und eine das Gebiet kennzeichnende, ca. acht Meter hoch aufra-
gende Felsnase im westlichen Teil. Eingestreut wachsen zahlreiche Schlehenblsche, han-
gabwarts auch Einzelbaume. In den flacheren Partien am Hangfu3 findete eine intensivere
Beweidung statt, unter der der Artenreichtum des Griinlandes abnimmt.

Der grof3te Teil des NSG wird von artenreichen Kalkmagerrasen eingenommen mit bliten-
reichem Fruhjahrsaspekt und etlichen gefahrdeten Krautarten. Die Felsbiotope stellen mit
charakteristischen Felsspaltengesellschaften ebenfalls einen Lebensraum vieler seltener und
teils stark gefahrdeter Pflanzenarten dar und unterstreichen damit die iberregionale Bedeu-
tung des Gebietes fur den Schutz von Kalkfels- und Magerrasenarten. Das Magergriinland
setzt sich auf hessischer Seite sehr &hnlich strukturiert fort und ist hier bereits als Natur-
schutzgebiet ausgewiesen. Ganz Uberwiegend unterliegt die Flache als FFH-Gebiet DE-
4519-304 ,Huxstein“ dem Schutzregime der FFH-RL (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im
Anhang). Lediglich zur Arrondierung und Ortlich besser nachvollziehbaren Abgrenzung wur-
den im Westen geringfugige Erganzungen vorgenommen und der o. g. kleine Fichtenbe-
stand einbezogen; er sollte als gebietsfremdes Element zugunsten der Grinlandentwicklung
beseitigt werden.

Der Erhaltungszustand der wertbestimmenden Lebensraumkomplexe ist insgesamt als gins-
tig anzusehen; allerdings ware eine Beweidung des Gebietes mit Schafen (optimalerweise
mit geringem Ziegenanteil zum Geholzverbiss) glnstiger als die derzeitige Rinderbeweidung,
die tlw. zu Trittsch&den fuhrt. Zudem ist ein regelméafRiges Zurickdrangen der Gehdlze, ins-
besondere der Dornstraucher, erforderlich. Die im Norden einbezogene, aufgelassene Altab-
grabung hat sich vielgestaltig entwickelt, ist aber durch Mullablagerungen beeintrachtigt. Ein
in der Geologischen Karte 4519 ,Marsberg” noch verzeichneter Kupferbergbau ist ortlich
nicht mehr erkennbar.

Schutzzweck:

Erhaltung und Weiterentwicklung der Halbtrockenrasen des Gebietes als Teil des Magerra-
sen-Biotopverbunds im Plangebiet; Schutz der artenreichen, tlw. gefahrdeten Flora der Halb-
trockenrasen und der Felsstandorte sowie der ebenfalls seltene Arten beherbergenden Fau-
na des Gebietes; Sicherung der Koharenz und Umsetzung des européischen Schutzgebiets-
systems ,Natura 2000“.

Zuséatzliche EntwicklungsmalRnahmen:

- Der im Norden des Gebietes einbezogene Fichtenbestand ist zugunsten einer exten-
siven Grunlandnutzung zu beseitigen (8§ 26 LG);
- der im Steinbruchbereich im Norden abgelagerte Mill ist zu beseitigen (8§ 26 LG).

Quellen: BK 4519-068; 4519-401; GB 4519-401; VB-A-4519-003 ; Meldeunterlagen
zum FFH-Gebiet DE-4519-304
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2.1.24 NSG , Wulsenberg®
Lage: westlich Erlinghausen

GroRe: 38,20 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet erfasst einen strukturreichen Magertriften-Komplex am siid- bis stidwestlich ex-
ponierten Hang des Frohentals. Offene Triftrasen an dem langgestreckten Hang sind im mitt-
leren Abschnitt durch Kiefern- und Fichtenbestéande getrennt. Der Ostteil sowie die Kuppe
und die Oberhange im Westen weisen arten- und blumenreiche Enzian-Schwingelrasen Uber
Schaumkalkfelsen und Dolomitgestein des Zechsteins auf. Mit zunehmend westlicher Expo-
sition gehen diese Kalktrockenrasen in Uppige Blaugrasrasen Uber. An der westlichen Kuppe
und am Oberhang stehen die Gesteine in bis zu 3 m hohen Stufen an. Darunter sind nattrli-
che Schutthalden mit typischer Vegetation vorhanden. An den mittleren und unteren Hang-
partien im westlichen Teil sind Gber basenarmen karbonischen Kulmtonschiefern, die lokal
als scharfkantig-splittrige Felsen anstehen, Felsgrusfluren, Felsspaltengesellschaften,
Zwergstrauchheiden und bodensaure Triftrasen ausgebildet.

Die trocken-warmen Mager- und Halbtrockenrasen des Wulsenbergs sind durch jahrhunder-
telange Schaf- und Ziegenbeweidung entstanden. Auf den skelettreichen, flachgriindigen
und — im mittleren und 6stlichen Teil — Gberwiegend basischen Bdden haben sich dabei mit
den o. g. Pflanzengesellschaften auf3erordentlich artenreiche Lebensgemeinschaften her-
ausgebildet, in denen auch etliche gefahrdete Insektenarten vorkommen. Im Osten wurde
das Gelande eines aufgelassenen Steinbruchs in das Gebiet einbezogen, der neben
schutzwirdigen Felsspaltengesellschaften insbesondere in den Randbereichen eine arten-
reiche, durch den Abtrag von humosem Oberboden beglnstigte Vegetation aufweist. Da die
Bruchwand ein rel. vollstandiges Zechstein-Profil aufschliel3t und einige geologisch interes-
sante Kleinstrukturen aufweist, stellt die Abgrabung auch ein geowissenschaftlich interessan-
tes Objekt dar. Die aktuelle Nutzung der Bruchsohle als Lagerplatz sollte zur Optimierung
des Schutzgebietes insbes. hinsichtlich der Amphibien- und Vogelfauna zurickgenommen
werden.

Das NSG ist weitestgehend Bestandteil des FFH-Gebietes DE-4519-303 ,Wulsenberg, Ha-
sental und Kregenberg“ (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im Anhang). Durch die seit
einigen Jahren wieder betriebene Hiteschéaferei wird eine der historischen Bewirtschaftungs-
form entsprechende Nutzung des Gebietes praktiziert, die fur einen guten Erhaltungszustand
der Magertriften sorgt. Allerdings behindern die Nadelholzaufforstungen im mittleren Ge-
bietsteil eine Vernetzung und Stabilisierung dieser Extensivgriinland-Gesellschaften; sie soll-
ten daher ebenso beseitigt werden, wie die Ausbreitung von Laubgehdélzen in allen Magerra-
sen-NSG des Plangebietes kontrolliert und ggf. zurlickgedréangt wird / werden muss. ,Zweite
Wahl“ fur den Umgang mit diesen Aufforstungen ware eine langfristige Umbestockung mit
heimischem Laubholz gem. der Regelung unter 2.1 q), das zwar den Magerrasen-Verbund
ebenfalls behindern, aber im Gegensatz zur aktuellen Bestockung zumindest die Entwick-
lung von artenreichen, bodenstandigen Waldgesellschaften ermdglichen wurde. Sinnvoll
ware dann eine ,Grinlandbricke” im Bereich des Waldbestandes, die zumindest einen ein-
geschrankten Arten- und Individuenaustausch zwischen den Freiflachen ermdglichen wirde.
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Schutzzweck:

Erhaltung und Weiterentwicklung der Mager- und Halbtrockenrasen als Teil des Magerrasen-
Biotopverbunds im Plangebiet; Schutz der artenreichen, tiw. gefahrdeten Flora und Fauna
des Gebietes; Erhaltung eines kinstlichen Aufschlusses aus wissenschaftlichen und erdge-
schichtlichen Grinden; Sicherung der Koharenz und Umsetzung des européischen Schutz-
gebietssystems ,Natura 2000,

Zusatzliche EntwicklungsmaflRnahmen:

- Die im mittleren Gebietsteil vorhandenen Nadelholzaufforstungen sind zugunsten
einer extensiven Griinlandnutzung zu beseitigen; alternativ ist bei der langfristigen
Umbestockung gem. 2.1 q) zumindest eine moglichst breite Grinlandverbindung zwi-
schen den 6stlich und westlich gelegenen Freiflachen zu schaffen (8 26 LG).

Die Grinde fir diese EntwicklungsmafRnahme sind in der Objektbeschreibung erlautert.

- Eine Ausbreitung von Gehdlzen auf die Magergrinlandflachen ist durch Beweidung
und ggf. Rickschnitt zu unterbinden (8 26 LG).

Quellen: BK 4519-055, 4519-125, 4519-126, 4519-301, 4519-903; GB 4519-232, 4519-
301, 4519-302; GK 4519-014; VB-A-4519-001; Meldeunterlagen zum FFH-
Gebiet DE-4519-303
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2.1.25 NSG , Auf der Wiemecke*
Lage: sudlich Obermarsberg

GroRe: 51,62 ha

Objektbeschreibung:

Die steilen Hanglagen der Wiemecke bilden die sudliche Fortsetzung des landschaftspra-
genden Westabfalls von Obermarsberg ins Diemeltal (s. NSG 2.1.04). Eindrucksvoll ist z. B.
von der Kapelle auf dem hier einbezogenen Calvarienberg aus der weit ausladende, alte
Diemel-Prallhang erkennbar, der jenseits des Flusses sein Gegenstlick in den sanft geneig-
ten Flussablagerungen im Bereich Wieringsen findet. Er wird aus einer Wechsellagerung
verschiedener Tonsteine des Unterkarbons gebildet, die hier zwischen den siddstlich an-
grenzenden Zechsteinkalken der Obermarsberger Hochflache und den — ebenfalls jlingeren
— Grauwacken des Firstenberger Waldes im Norden zutage treten. Dieser kleinraumige
Wechsel verschiedener, rel. basenreicher Schiefer mit einer Basis aus dunklen Kulmton-
schiefern beiderseits der Kreisstralle 65 (sie bildet weitestgehend die nérdliche NSG-
Grenze) bewirkt ein vielfach terrassiertes Relief im gesamten Gebiet und schon damit ein
sehr vielféltiges Standort- und Nutzungsmosaik.

Hinzu kommt eine vertikale Reliefierung des Gelandes durch kleine, aber tief eingeschnittene
Kerbtélchen beidseits der (ausgegrenzten) Kuppe ,Sahl* und sudlich des Calvarienberges,
die zu einer sehr unterschiedlichen Wasserversorgung und Exposition von Teilflachen des
NSG beitragt. Zusammen mit einer jahrhundertealten Hudenutzung des Gebietes ergibt sich
so ein aullerst strukturreiches Mosaik aus unterschiedlichen Lebensraumen, die dem NSG
eine Uberregionale Bedeutung verleihen und sowohl zu einer friihzeitigen NSG-Ausweisung
als auch zu einer Einbeziehung in die FFH-Gebietsmeldung DE 4617-302 ,Gewassersystem
Diemel und Hoppecke* gefiihrt haben (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im Anhang).

Der steile, teils terrassierte Talhang zur Diemel wird in Gberwiegend nérdlicher bis nordwest-
licher Exposition von frischem Magergriinland eingenommen, das extensiv von Rindern be-
weidet wird. Nur Einzelflachen im Osten (am Calvarienberg) sind in Fettweiden lberfuhrt.
Einige gering geneigte Terrassenflachen am Oberhang werden als Méhweiden genutzt und
haben Wiesencharakter. Besonders magere Bereiche im Westen sind durch auffallige BIlU-
tenpflanzen gekennzeichnet. Ein unbeweideter Riicken am Unterhang im Nordwesten tragt
neben Nadelholzbestanden kleinflachig blaubeerreiche Heidevegetation. Unterhalb davon
begrenzt das Gebiet am Rand der Diemelaue eine durch Wegebau freigelegte Schieferwand
mit reicher Moosvegetation.

Der Wiemecke-Hang ist an Terrassenkanten und Parzellengrenzen durch zahlreiche Hecken
reich gegliedert. Daneben finden sich auf den Weideflachen vielfach Einzelgeblische (v. a.
Weil3dorn). Im Westen schneiden den Hang zwei tief eingeschnittene Kerbtalchen, an deren
Flanken Tonschiefer in niedrigen Stufen ansteht. In sonnenexponierter Lage sind auf den
Felsen luckige, moos- und flechtenreiche Pioniergesellschaften entwickelt. In deren Umfeld
tragen die besonnten Flanken der Kerbtélchen geschlossene Rasen mit Arten der Hunds-
veilchen-Gesellschaft. Im sickernassen Grund der Bachtalchen und am Oberhang sind Bit-
terschaumkraut-Quellfluren vorhanden. Von Altfichtenbestdnden am westlichen Oberhang
sind grol3e Teilbereiche bereits entfernt (jetzt Schlagfluren mit Gehdlzsukzession). Am Cal-
varienberg im Osten zeigen die Griinlandbestande an der Kuppe sowie am sudlichen bis
westlichen Hang im EinfluRbereich von Kalkvorkommen Anklange an Kalkmagerrasen.
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Am Sidrand des mittleren Gebietsteils finden sich einige Relikte historischen Bergbaus, wo-
bei das kupfererzhaltige Haldenmaterial wiederum eigene, schittere Pionierfluren aufweist.
Um auch diese kulturhistorischen Zusammenhange zu sichern, erfasst die NSG-Abgrenzung
hier eine Teilflache auRRerhalb des o. g. FFH-Gebietes. Zwei Drittel des Gebietes fallen unter
den gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 LG. Seine Pflege ist aktuell durch Rinderbewei-
dung gesichert; die starke Durchdringung des Offenlandes mit Gehdlzen weist allerdings auf
seine latente Gefahrdung durch zu geringen Nutzungsdruck hin. Am Westrand des Gebietes
wurde ein kleineres Skigebiet einbezogen, das — einschlie3lich Liftanlage — hier auf arten-
schutzrelevanten Magerweiden betrieben wird und insofern ebenfalls eine latente Gefahr-
dung darstellt.

Schutzzweck:

Erhaltung und Weiterentwicklung des Magergriinlandes als Teil des Magerrasen-Biotopver-
bundsystems im Plangebiet; Schutz der artenreichen, tlw. gefadhrdeten Flora und Fauna des
Gebietes; Erhaltung der besonderen Eigenart und hervorragenden Schénheit des land-
schaftshildprdgenden, ausladenden Diemel-Prallhanges; Schutz der bergbaulichen Relikte
im Gebiet aus landeskundlichen Grinden; Sicherung der Koharenz und Umsetzung des eu-
ropaischen Schutzgebietssystems ,Natura 2000

Zuséatzliche EntwicklungsmalRnahmen:

- Die im Gebiet noch vorhandenen Nadelholzaufforstungen bzw. Schlagfluren sind zu-
gunsten einer extensiven Griinlandnutzung zu beseitigen, soweit die Standortvoraus-
setzungen — insbes. Hangneigung — dies zulassen (8§ 26 LG);

- Eine Ausbreitung von Gehoélzen auf die Magergrunlandflachen ist durch Beweidung
und ggf. Rickschnitt zu unterbinden (§ 26 LG).

Beide Maflnahmen sollen dazu beitragen, die schutzbedirftigen Magergrunlandflachen als wertbestimmende
Merkmale des Gebietes in ihrem Bestand und Umfang mindestens zu stabilisieren.

Quellen: BK 4518-902; GB 4617-707; VB-A-4518-011; Meldeunterlagen zum FFH-
Gebiet DE-4617-302
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2.1.26 NSG ,Hasental / Kregenberg*
Lage: stuidwestlich Erlinghausen

GroRe: 62,81 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet umfasst die Kuppe sowie die stid- und westexponierten Hange des Kregenber-
ges mit ihren unterschiedlich basenversorgten Magerrasen, Sekundarstandorten aus Abgra-
bungstéatigkeit und aufgeforsteten Teilflichen. An den Steilhdngen sind am Kregenberg und
im Hasental auf Zechsteinkalken arten- und blumenreichen Kalkhalbtrockenrasen ausgebil-
det. Mit zunehmend westlicher Ausrichtung gehen die Enzian-Schillergrasrasen in Uppige
Blaugrasrasen tber. Am Westhang stehen Schaumkalke an, die hier ein langgestrecktes
Klippenband von bis zu 6 m H6he bilden. Natilrliche und kinstliche Felsstandorte finden sich
auch im mittleren Hangabschnitt im Bereich eines aufgelassenen Steinbruchs, in der Nord-
spitze des NSG sowie wegebegleitend an der Siidseite im Ubergang zum Hasental. Enema-
lige Acker auf dem Kregenberg-Plateau wurden inzwischen in Griinland umgewandelt. Ma-
gere alte Weideflachen im Sudosten des Gebietes leiten zu Kalkmagerrasen Uber. Die Trift-
rasen werden mittels einer funktionierenden Huteschéferei gepflegt.

Auch das weitgehend trockene Tal des ,Kramershohl* am Sudrand des Gebietes zeichnet
sich durch eine strukturreiche Griinlandnutzung aus, tlw. mit krautreichen "Ubergangs-
Magerrasen". Auf den Weideflachen stehen einige Obstbaume; auch béschungsbegleitende
Feldgehdlze reichern diesen Gebietsteil an und bieten Nistgelegenheiten flr Vogelarten der
gehdlzstrukturierten Feldflur. Mit solchen Feldgehdlzen in unterschiedlicher Dichte und Aus-
dehnung bis hin zu einem kleinen Buchenwaldchen auf der nérdlichen Kregenberg-Kuppe ist
das gesamte NSG durchsetzt. Am Westhang und im Norden wurden allerdings flachige Na-
delholzbestande aufgeforstet, die einem Verbund und der Weiterentwicklung der schutzwir-
digen Magerrasen deutlich entgegenstehen. Vorrangig ist hier — unter Schonung der in
Randbereichen tlw. massiert auftretenden schutzwirdigen Pflanzenarten — der Fichtenbe-
stand sudlich des ,Hasentales" zu beseitigen, damit die wertvollen Halbtrockenrasen im Ver-
bund stabilisiert werden.

Durch einen ehemaligen Steinbruchbetrieb am sidlichen Kregenberg wurde der Eingang zu
einer nicht touristisch erschlossenen Hohle ("Weil3e Kuhle") erweitert. Sie hat seit alters her
eine erhebliche Bedeutung als Fledermausquartier (der Kot der Tiere wurde friher zur Sal-
petergewinnung ,bergmannisch* abgebaut), steht als Kulturdenkmal unter Schutz und bildet
gleichzeitig einen geologischen Aufschluss bankiger Zechsteinkalke von wissenschaftlichem
Interesse. Ein weiteres erdgeschichtliches Zeugnis bildet der Stralenanschnitt der Landes-
straBe 549 rd. 350 m nordwestlich davon, wo ein Uberkippter Sattel in Kalkknotenschiefern
unterhalb der o. g. Zechsteinklippen aufgeschlossen ist.

GrolRe Teile des NSG sind Bestandteil des FFH-Gebietes DE-4519-303 ,Wulsenberg, Ha-
sental und Kregenberg" (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im Anhang). Seine arten- und
blumenreiche Kalkhalbtrockenrasen sind durch jahrhundertlange Schaf- und Ziegenbewei-
dung entstanden und bedirfen daher weiterhin einer entsprechenden Nutzung bzw. Pflege.
Neben der reichhaltigen, blitenpflanzenreichen Vegetation ist es auch die Insekten- und
Vogelfauna, die mit gefahrdeten Arten das Gebiet zu einer Besonderheit Uber die Grenzen
des Planungsraumes hinaus macht.
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Schutzzweck:

Erhaltung und Weiterentwicklung des Magergriinlandes als Teil des Magerrasen-Biotopver-
bundsystems im Plangebiet; Schutz der artenreichen, tlw. gefadhrdeten Flora und Fauna des
Gebietes; Erhaltung der Hohle ,Weil3e Kuhle* sowie anderer bergbaulicher Relikte im Gebiet
und des geologischen Aufschlusses am Westrand aus erdgeschichtlichen / landeskundlichen
Grinden; Sicherung der Koharenz und Umsetzung des europaischen Schutzgebietssystems
,Natura 2000“.

Zuséatzliche EntwicklungsmalRnahmen:

- Die im Gebiet noch vorhandenen Nadelholzaufforstungen sind zugunsten einer ex-
tensiven Griinlandnutzung zu beseitigen (8 26 LG);

- Eine Ausbreitung von Gehdlzen auf die Magergrinlandflachen ist durch Beweidung
und ggf. Rickschnitt zu unterbinden (8§ 26 LG).

Beide MaflRnahmen sollen dazu beitragen, die schutzbedurftigen Magergrunlandflachen als wertbestimmende
Merkmale des Gebietes in ihrem Bestand und Umfang mindestens zu stabilisieren.

Quellen: BK 4519-134, 4519-135, 4519-136, 4519-901; GB 4519-210, 4519-211, 4519-
303, 4519-304, 4519-305; GK 4519-003, 4519-010; VB-A-4519-001; Meldeun-
terlagen zum FFH-Gebiet DE-4519-303
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2.1.27 NSG ,Udorfer Muhle*
Lage: sudwestlich Udorf

GroRe: 19,51 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet umfasst die Sud- und Ostflanke des Glockenriickens; es prasentiert sich trotz
des rdumlichen Zusammenhangs in seinen Nutzungs- und Vegetationsstrukturen dreigeteilt:

Den norddstlichen Auslaufer bildet ein terrassierter Hang, dessen Bdschungskanten mit
mehreren, parallel verlaufenden dichten Hecken vorwiegend aus WeiRdorn mit einzelnen
Eichenliberhéltern bewachsen sind. Es handelt sich um ehemalige Ackerbauterrassen, die
jetzt von Grunland eingenommen werden und durch ihre feine Gliederung sehr auffallig in
der ansonsten meist gro3flachiger und intensiver genutzten Agrarlandschaft wirken. Der Un-
tergrund wird hier aus Buntsandstein gebildet, der die alteren Zechstein-Kalke tberlagert, so
dass das Magergrunland nicht den Artenreichtum der angrenzenden Gebietsteile erreicht.

Der mittlere Teil (Bereich ,Klinggrund®) zeigt ein heterogenes Mosaik aus liickig-kurzrasigen,
héherwiichsig-dichten und von Dornstrauchaufwuchs gepragten Kalkmagerrasen. Partien
am Unterhang sind starker verbuscht. Unbefestigte Wege mit steilen, steinigen Boschungen
schneiden hier mehrfach schrdg den Hang. An der oberen Hangkante wird der Magerrasen
durch eine Hecke von dem noérdlich anschliel3enden, teils ackerbaulich genutzten Plateau
abgegrenzt. Die hier erfassten Halbtrockenrasen fallen groRRenteils unter den gesetzlichen
Biotopschutz nach § 62 LG und sind Teil des FFH-Gebietes DE 4519-305 ,Glockengrund,
Glockenricken und Hummelgrund® (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im Anhang).

Im Westteil nimmt Fettgrinland den grof3ten Flachenanteil ein, es kommen aber auch unter-
schiedlich magere Bereiche vor sowie eine Teilflache, die Ubergange zum Halbtrockenrasen
zeigt (,62er" Biotop). Neben den Grunlandflachen sind zwei Geblschkomplexe vorhanden,
die beide an steilen Hangabschnitten wachsen. In einem liegt ein aufgelassener und nun-
mehr mit Aushub teilverfillter Steinbruch. Eine ehemalige, den hier verlaufenden Wirt-
schaftsweg begleitende Hecke ist nur noch in Geholzrelikten (v. a. zwei alte Feldahorn-Uber-
halter) und einem wegebegleitenden Saum erkennbar.

Mit seinen gut ausgepragten Magerweiden, Halbtrockenrasen, Heideresten und Feldgehdl-
zen nimmt das Gebiet eine wichtige Funktion als Arrondierungs- und Pufferflache fir den
gesamten Schutzgebietskomplex im o. g. FFH-Gebiet ein (s. auch NSG 2.1.32 und 2.1.35).

Schutzziel:

Erhaltung und Weiterentwicklung der Mager- und Halbtrockenrasen als Teil des Magerrasen-
Biotopverbunds im Plangebiet; Schutz der artenreichen, tlw. gefédhrdeten Flora und Fauna
des Gebietes; Erhaltung der landschaftsbildprdgenden, besonderen Eigenart der gehélzbe-
standenen Terrassenkanten im Ostteil; Sicherung der Koharenz und Umsetzung des européa-
ischen Schutzgebietssystems ,Natura 2000“.

Quellen: BK-4519-083, 4519-123, 4519-124; GB 4519-203, 4519-204, 4519-205, 4519-
504; VB-A-4519-005 ; Meldeunterlagen zum FFH-Gebiet DE-4519-305
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2.1.28 NSG , Vor dem Priesterberg*
Lage: nordlich Giershagen

GroRe: 8,31 ha

Objektbeschreibung:

Das NSG umfasst einen Uberwiegend landwirtschaftlich genutzten Gelandesporn und an-
grenzende sid- bis slidostexponierte Magerstandorte auf Zechstein-Kalken am Ostrand des
Priesterberges. Der Sporn féllt nach Westen steil in ein bewaldetes Kerbtélchen ab; im Osten
schlief3t sich das intensiver genutzte Offenland der Obermarsberger Hochflache an. Vor al-
lem auf der Kuppe ist das Gebiet durch artenreiche Feldgeholze gegliedert, die die typische
Artenkombination der Waldmeister-Buchenwaélder widerspiegeln. An diese Flachen schliel3t
sich eine Ackerbrache an, die nach Osten hin von einer mageren und blitenreichen, nach
Siden geneigten Weide abgel6st wird. In deren Nordteil belebt eine altere Solitareiche (bis
Frahjahr 2006: zwei) das Landschaftsbild zuséatzlich.

Insbesondere auf der durch lockeren Laubgehélzbestand etwas von den ubrigen Gebietstei-
len getrennten Teilflache unmittelbar nérdlich des Muhlental-Randweges enthalt die Mager-
weide tlw. seltene und gefahrdete Arten in der Krautschicht. Durch die erhéhte, zum Wald
hin ansteigende Lage ist das Gebiet gut einsehbar. Es bildet — in deutlichem Gegensatz zu
den nordlich in dieser Zone gelegenen Weihnachtsbaumkulturen — eine ,weiche* Uber-
gangszone zwischen Acker und Wald und durch die kleinen Feldgehdlze eine attraktive
Waldrandlandschaft, die gleichzeitig den Ubergang zwischen zwei naturraumlichen Haupt-
einheiten markiert (vgl. Erlauterungen zum Entwicklungsziel 1.1).

Schutzzweck:

Erhaltung und Weiterentwicklung der Magerrasen als Teil des Magerrasen-Biotopverbunds
im Plangebiet; Sicherung der artenreichen, tiw. gefahrdeten Krautvegetation des Gebietes;
Schutz der — auch durch die lockere Gehdélzbestockung beeinflusste — besonderen Eigenarte
und Schonheit dieses groRraumig relevanten Feld-Wald-Ubergangsbereichs; Sicherung der
Griunlandnutzung — moglichst deren Ausweitung auf die einbezogene Ackerflache — durch
Vertragsangebote zur Erhaltung dieses Biotopmosaiks und der daraus resultierenden Vielfalt
im Landschaftsbild.

Quellen: BK 4518-075, 4519-003; GB 4519-216; VB-A-4517-008

Landschaftsplan Marsberg
Kurzfassung Vorentwurf zur Frihzeitigen Beteiligung, Stand: 05/2004
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2.1.29 NSG ,Klebberg*
Lage: westlich und nérdlich Canstein

GroRe: 19,78 ha

Objektbeschreibung:

Zwischen Gut Forst und Canstein folgt die L 870 einem mehr oder weniger trockenen, eis-
zeitlich ausgeformten Talchen, an dessen Flanken die kaverntsen Kalke des mittleren und
oberen Zechsteins anstehen. Hier hat sich auf unwirtschaftlichen Kleinflachen nérdlich der
StrafRe und auf einer rel. extensiv genutzten kleinen Ebene sidlich davon ein vielfaltiger Kul-
turlandschaftkomplex aus Kalk-Mager- und -Halbtrockenrasen herausgebildet, der mit GebU-
schen und Feldgehdlzen auf steileren Béschungen durchsetzt ist und am westlichen Orts-
rand von Canstein von einem kleinen Kalkbuchenwald abgelost wird. Dieser beherbergt eine
langgestreckte Felswand und geht im Nordwesten in einen ehemals grinland-genutzten,
verbrachten Hang lber. Dessen natlrliche Sukzession ist bereits so weit fortgeschritten,
dass eine Wiederherstellung und Pflege der ehemaligen Griinlandgesellschaften einen un-
verhaltnismaligen Aufwand bedeuten wirde.

Umso wichtiger wird die Offenhaltung der noch vorhandenen Magerrasen im Gebiet, die eine
Fulle an seltenen und gefahrdeten Pflanzenarten aufweisen. Teilweise werden sie bereits
Uber vertragliche Regelungen naturschutzgerecht bewirtschaftet; in Teilbereichen sind vorbe-
reitende Eingriffe zur ,,Grundpflege” erforderlich (Beseitigung von natlrlich aufgekommenen
oder angepflanzten, standortfremden Gehdlzen). Auch die unmittelbar am ndérdlichen Orts-
rand von Canstein als Teil des NSG einbezogene ehemalige Ziegenhude tragt Anzeichen
einer Unternutzung, die den Wert dieser Magerweide als Standort seltener Pflanzenarten auf
Dauer schmaélern wirde. Gleichzeitig kommen die ortshild- und landschaftsprdgenden Soli-
tdrbdume und die zur landschaftlichen Vielfalt beitragenden Feldgehdlze auf dieser Flache
nur zur Geltung, wenn ein flachiges Brachfallen (genauso wie eine Aufforstung) vermieden
wird.

Fur das NSG insgesamt, wesentlich aber auch fur die Sicherung der dadurch abgedeckten
geschitzten Biotope nach § 62 LG erscheint die Aufstellung und Umsetzung eines Pflege-
und Entwicklungskonzepts besonders dringlich, um seine Bedeutung fir den Arten- und Bio-
topschutz sowie die kulturlandschaftliche Wirkung dauerhaft sicherzustellen. Dabei ist die
mdogliche Verbundfunktion des LSG 2.3.3.18 zu berticksichtigen (s. dort).

Schutzzweck:

Erhaltung und Optimierung eines struktur- und artenreichen Biotopkomplexes aus unter-
schiedlich mageren Grinlandflachen mit reicher Feldgehdlzstrukturierung und lokalen Kalk-
buchenwaldchen in seiner kulturlandschaftlichen Bedeutung und in seiner Habitatfunktion fur
etliche gefahrdete Pflanzen- und darauf angewiesene Insektenarten; Sicherung der Uber-
kommenen Grinlandnutzung auf aufgabegefahrdeten Standorten durch Vertragsangebote
zur Erhaltung dieses Biotopmosaiks.

Quellen: BK 4519-153, 4519-155, 4519-0156, 4619-017, 4619-028; GB 4519-207,
4619-319, 4619-320, 4619-321, 4619-322, 4619-323; VB-A-4519-004
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2.1.30 NSG , An der Kleppwiese*
Lage: sudlich Canstein

GroRe: 2,52 ha

Objektbeschreibung:

Die Westflanke des Kleppetales sudlich von Canstein geht von einem bewaldeten (nordli-
chen) Abschnitt Gber eine lockere Geblschbestockung in einen sehr gut ausgebildeten Halb-
trockenrasen uber, der dann im Bereich der Plangebietsgrenze von intensiver genutztem
Offenland abgeldst wird. Das NSG erfasst den stidostexponierten Kalkhalbtrockenrasen mit-
samt seiner Ubergangszone zum Wald, die durch das Vorkommen trocken-warmer Ge-
blUschgesellschaften gekennzeichnet ist.

Ein Feldgehdlzriegel trennt den Magerrasen in einen westliche und eine dstliche Teilflache.
Die westliche Flache am Oberhang ist felsiger und mit vielen Wacholderblschen bestanden.
Beide Teile weisen aber eine gesellschaftstypische Kalkhalbtrockenrasen-Vegetation auf mit
der entsprechend artenreichen Flora, die viele seltene und gefahrdete Arten enthalt.

Im Sudteil des NSG wurde eine fettere Rinderweide einbezogen. Sie ist mit Felsen durch-
setzt und lasst noch erkennen, dass hier aufgrund der geringen Bodenauflage, des Aus-
gangsgesteins und der friheren Nutzung ebenfalls das Standortpotenzial fuir ein artenreiches
Magergriinland vorliegt. Nach Norden geht der Halbrockenrasen in ein Geholz Uber, das
hdchstwahrscheinlich aus Niederwaldnutzung hervorgegangen ist und von starken, fast
durchgangig mehrstammigen Hainbuchen dominiert wird. Es wird von einer Bodenhohlform
durchzogen, die augenscheinlich einen ehemaligen Hohlweg kennzeichnet. Zwischen Ge-
hélz und Halbtrockenrasen hat sich ein breiter siidostexponierter Waldmantel aus unter-
schiedlichen Straucharten entwickelt, der Anklange an Trockengebische aufweist.

Das — ndrdliche — Kerngebiet ist durch Nutzungsaufgabe latent geféahrdet; um es als wertvol-
len Trittsteinbiotop im Rahmen des Kalkmagerrasen-Verbundes im Planungsraum zu erhal-
ten, sind Pflegemalnahmen erforderlich (Schaf-/Ziegenbeweidung oder gelegentliche Mahd
mit Zurtickdrangung des Gehdlzaufwuchses). Dagegen ist im Sidteil eine extensivere Nut-
zung sinnvoll, wie sie augenscheinlich friher erfolgte.

Schutzzweck:

Erhaltung und Optimierung eines artenreichen Biotopkomplexes aus Kalkmagerrasen mit
Geholzstrukturen trocken-warmer Standorte in seiner kulturlandschaftlichen Bedeutung und
in seiner Habitatfunktion fur etliche gefahrdete Pflanzen- und darauf angewiesene Insekten-
arten; Sicherung der Uberkommenen Grinlandnutzung bzw. Installierung von Pflegemalf3-
nahmen auf aufgabegefahrdeten Standorten durch Vertragsangebote zur Erhaltung dieses
Biotopmosaiks.

Zusatzliche Entwicklungsmaflnahme:

- Eine Ausbreitung von Geholzen auf die Magergrinlandanteile ist durch Beweidung
oder spezielle PflegemalRnahmen zu unterbinden (8 26 LG).

Quellen: BK 4619-030; GB 4619-314, 4619-315, 4619-317; VB-A-4519-004
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2.1.31 NSG , Gelber Bruch*
Lage: sudlich Borntosten

GroRe: 15,00 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet erfasst — anders als der Flurname vermuten lasst — ein liickiges Mosaik aus (tlw.
brachgefallenen) Magerrasen stdlich von Borntosten an der Landesgrenze zu Hessen auf
den in der Marsberger Hochflache verbreiteten Kalken des oberen Zechsteins. Die arten-
reichsten Teilflachen finden sich auf den stidwestexponierten Béschungen am Westrand des
NSG und als Kalkmagerrasenreste innerhalb ackerbaulich genutzter Flachen entlang eines
kaum mehr genutzten Wiesenweges im Osten. Auf diesen — weitgehend unter den gesetzli-
chen Biotopschutz des § 62 LG fallenden — ,Kernflachen” findet eine Vielzahl seltener und
gefahrdeter Pflanzenarten Lebensraum.

Die angrenzenden Ackerflachen wurden mit in das Schutzgebiet einbezogen, da sie — je
nach Nutzungsintensitdt — eine artenreiche Ackerwildkrautflora mit bedrohten Arten aufwei-
sen. Das Gebiet beherbergt dartiber hinaus eine artenreiche Insektenfauna (inshes. Schmet-
terlinge und Hautflligler). Mit seinen trockenen alten Viehtriften, kleinflichigen Bracheantei-
len und eingestreuten Feldgehdlzen stellt es einen Ausschnitt der historischen Kulturland-
schaft dar, der durch Nutzungsaufgabe einerseits und Intensivierung andererseits seine
wertbestimmenden Elemente zu verlieren droht. AuBerdem ist es latent durch Ablagerung
von landwirtschaftlichen und sonstigen Abféllen bedroht. Auf kleinen Teilflachen wurden na-
turraumlich unpassende Gehdlze gepflanzt.

Schutzzweck:

Erhaltung und Wiederherstellung artenreicher magerer Grinlandgesellschaften mit ihrem
tatsachlichen und potenziellen Inventar an seltenen und gefahrdeten Pflanzenarten; Forde-
rung einer artenreichen Ackerwildkrautflora auf Teilflachen; Optimierung eines kleinen Aus-
schnitts ,historischer Kulturlandschaft* durch die Beseitigung vorhandener Beeintrachtigun-
gen und Einfihrung eines zielfuihrenden Nutzungskonzepts mit Verbindung der vorhandenen
Kalkmagerrasen.

Zusatzliche EntwicklungsmafRnahmen:

- die vorhandenen Abfallablagerungen und nicht bodensténdigen Anpflanzungen sind
zu beseitigen (8§ 26 LG);

- die Nutzung der einbezogenen Ackerflachen ist dem notwendigen Verbund der Ma-

gerrasen und einer Forderung seltener Ackerwildkrauter auf der Grundlage des auf-
zustellenden Pflege- und Entwicklungsplanes anzupassen (§ 26 LG).

Quellen: BK 4619-004; GB-4619-329, 4619-330; VB-A-4519-008, 4618-001
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2.1.32 NSG , Glockengrund*®
Lage: westlich Udorf

GroRe: 43,27 ha

Objektbeschreibung:

Das NSG représentiert einen in seinem Naturschutzwert herausragenden ,Restbestand” der
historischen Weidelandschaften auf Kalkverwitterungsbéden der Marsberger Hochflache. Es
handelt sich um ein von West nach Ost verlaufendes, gegabeltes Nebentélchen der Orpe.
An den steilen Unterhdngen und in Kuppenlage westlich der Gabelung sind bliiten- und ar-
tenreiche Kalkhalbtrockenrasen unterschiedlicher Auspragungen entwickelt, die durch Hute-
schéaferei im Rahmen eines Naturschutzprojektes gepflegt werden.

Im Osten ist an beiden Talflanken ein aul3erordentlich heterogenes Mosaik aus luckig-
kurzrasigen, hoherwtchsig-dichten und von Dornstrauchaufwuchs gepragten Grinlandfla-
chen vorhanden. Der flache Talgrund mit dem grabenartig eingetieften Bachlauf und die ge-
ring geneigten Plateauflachen sind von nahrstoffreicheren Weiden und Wiesen eingenom-
men. Auf dem nordexponierten Hang steht ein groRerer Wacholderbestand. Am stidexpo-
nierten Gegenhang umrahmen blitenreiche Magerrasen einen kleinen aufgelassen Stein-
bruch mit Geblischen im Vorwaldstadium. Noérdlich davon stocken Buchenfeldgehodlze aus
mehrstammigen Baumen in einem Bereich, in dem historischer Bergbau auf Zink und Blei
stattgefunden hat. Ein weiteres Buchengehdlz mit standortentsprechender Krautschicht fin-
det sich im ,Plangersgrund“ im Westen. Im Nordwestauslaufer des Gebietes wurden stellen-
weise Ackerflachen einbezogen, die zur Verbindung mit nérdlich angrenzendem Magergriin-
land und darUber hinaus in Richtung Hummelgrund (s. NSG 2.1.35) in eine extensive Grin-
landnutzung gebracht werden sollten.

Das NSG deckt den mittleren Teil des FFH-Gebietes DE-4519-305 ,Glockengrund, Glocken-
riicken und Hummelgrund“ ab (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im Anhang). Der davon
erfasste Biotopkomplex gehort gemeinsam mit den ahnlich strukturierten NSG auf den Han-
gen von Glinde- und Diemeltal zu einem historischen Kulturlandschaftstyp mit enger Verzah-
nung von Gebuschen und Offenland und mit einer artenreichen und spezifischen Fauna und
Flora carbonatischer Pragung, der im Hochsauerlandkreis einzigartig ist. Durch die reiche
Strukturierung mit Kleingehdlzen ist das Gebiet zusatzlich ein wertvoller Brutbiotop fiir ge-
fahrdete heckenbritende Vogelarten.

Schutzzweck:

Erhaltung eines struktur- und besonders artenreichen Biotopkomplexes aus unterschiedlich
mageren Grunlandflachen mit reicher Feldgehdlzstrukturierung und eingestreuten Kalkbu-
chenwaldchen, auch in seiner Habitatfunktion fur etliche gefahrdete Pflanzen-, Vogel und
Insektenarten; Sicherung der Uberkommenen Grinlandnutzung auf aufgabegefahrdeten
Standorten durch Vertragsangebote zur Erhaltung dieses Biotopmosaiks; Sicherung der Ko-
harenz und Umsetzung des européischen Schutzgebietssystems ,Natura 2000".

Quellen: BK 4519-077, 4519-122, 4519-129, 4519-904; GB 4519-501; VB-A-4519-005;
Meldeunterlagen zum FFH-Gebiet DE-4519-305
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2.1.33 NSG , Galgenberg / Auf dem Glindschen Grund*
Lage: zwischen Obermarsberg und Borntosten

GroRe: 45,75 ha

Objektbeschreibung:

Vom Sidrand Obermarsbergs Uber den Galgenberg bis zum Schwarzenberg bildet die linke
Talflanke der Glinde bis auf die Kuppen groR3flachige, magere Grunlander mit einer reichen
Gliederung durch Einzelbdume (z.T. Obstbaume), Hecken und sonstige Feldgehélze. Die
Hange sind nordost- bis siudostexponiert und weisen Neigungen zwischen 5 und 30 Grad
auf; stellenweise sind alte Ackerterrassen erkennbar. Die regenarme Lage der Marsberger
Hochflache jenseits des Ostsauerlander Gebirgsrandes, die rel. geringe Wasserkapazitat der
anstehenden Kalkverwitterungsbdden und eine Gberwiegend kleinteilige und extensive Grin-
landnutzung haben hier — neben der Beginstigung der Feldgehdlze — zur Entstehung von
mageren Griinlandgesellschaften gefiihrt mit einem Spektrum vom ,nhormalen” Wirtschafts-
grinland dber artenreiche Magerweiden bis drtlich hin zu Trespen-Halbtrockenrasen, denen
aufgrund ihres Inventars an Pflanzen- und Insektenarten ein hoher Naturschutzwert
beizumessen ist. Auch etliche gefahrdete Vogelarten profitieren von dem Nahrungsangebot
und den Nistmdglichkeiten, die diese Kleinteilige Kulturlandschaft bietet.

Am Ostrand, etwa auf Hohe der Einmiindung der K 65 in die L 549, liegt ein aufgelassener
Kalksteinbruch. Seine Umgebung wird von Vorwaldstadien mit einem hohen Gebiischanteil
eingenommen. Siudlich gehen diese Gehdlzstrukturen Uber einige Hecken in zwei kleine
Kalkbuchenwaldbereiche (ber, die durch eine junge, liickige Fichtenaufforstung unterbro-
chen werden. lhr felsiger Untergrund weist eine den Standortbedingungen entsprechende,
Uppige Krautschicht auf. Hier wie im Norden des Gebietes liegt in einer Umbestockung der
Fichtenbestéande durch die Regelung unter 2.1 g) noch einiges Optimierungspotenzial.

Das Gebiet wird durch eine Kreisstraf3e und einige befestigte Wirtschaftswege durchschnit-
ten, die sich aber mit dem Geholzbewuchs ihrer tlw. grof3en Bdschungsflachen weitgehend
dem Gebietscharakter anpassen. Andererseits stellt das NSG selbst einen Verbund her zwi-
schen den Magergrinlandbereichen der ,Wiemecke” im Westen (s. NSG 2.1.25) und dem
Glindetal sowie dem Gebiet ,Hasental / Kregenberg“ im Osten (s. NSG 2.1.19 und 2.1.26).

Schutzzweck:

Erhaltung eines struktur- und artenreichen Biotopkomplexes aus unterschiedlich mageren
Griunlandflachen mit reicher Feldgehélzstrukturierung und eingestreuten Kalkbuchenwald-
chen, auch in seiner Habitatfunktion fur etliche gefahrdete Pflanzen-, Vogel und Insektenar-
ten; Sicherung der Uberkommenen Grinlandnutzung auf aufgabegefahrdeten Standorten
durch Vertragsangebote zur Erhaltung dieses Biotopmosaiks; Erganzung und Verbindung
ahnlich strukturierter Schutzgebietsflachen unter 2.1.25 und — Uber das NSG 2.1.19 — 2.1.26,
die dem Schutzregime der FFH-RL unterliegen.

Quellen: BK 4519-020, 4519-142; GB 4519-220, 4519-221, 4519-222, 4519-225, 4519-
226, 4519-227, 4519-258; VB-A-4519-001
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2.1.34 NSG , Niedernfeld”
Lage: Ostlich Essentho

GroRe: 84,28 ha

Objektbeschreibung:

Ostlich Essentho erstreckt sich mit der Ursprungsmulde der Rummecke eine strukturreiche
Grunlandzone, durchsetzt von zahlreichen Saumen, kleinen Obstbaumbestanden, Feldge-
hdlzen und Einzelbaumen. Das Griinland weist eine unterschiedliche Nutzungsintensitat auf,
stellenweise sind Flachen brach gefallen. Die standértliche Vielfalt der Weiden reicht von
Magergrinland auf den oberen bis mittleren Hangbereichen Uber frische in den unteren bis
hin zu magig feuchten Flachen in Bachnahe am Talgrund, wo auch die meisten Brachflachen
ausgebildet sind. Insgesamt ist das hangige, von Geldndestufen durchzogene Kulturland hier
jedoch trockener ausgepragt als der Grunlandkomplex "Auf dem Bruch" westlich von Es-
sentho (s. NSG 2.1.17). Es vermittelt von der ebenen, intensiv landwirtschaftlich genutzten
Kreidekalkhochflache des Sintfeldes zu den bewaldeten Auslaufern des Furstenberger Wal-
des, dessen Hange durch die tiefen Einschnitte kleinerer Diemelzuflisse gegliedert sind. Mit
dieser ,Zwischenstellung” kommt dem Gebiet auch eine herausragende ornithologische Be-
deutung zu.

Das trockenere Grinland in den mittleren bis oberen Lagen hat sich auf einer rel. schmalen
.Randleiste” aus Dolomiten und Kalken des Zechsteins entwickelt, die mit dem Untergrund
des ,Roten Landes" jenseits der Diemel korrespondiert. Siidlich der Rummecke-Quellmulde
wurden sie im Bereich ,Auf dem Ruslo” friher in geringem Umfang abgebaut und gebrannt.
In der Folge haben sich hier kleinflachige Magerrasen ausgebildet, die etliche gefahrdete
Pflanzenarten beherbergen. Dieser Gebietsteil fallt bereits zum Staupketal ab, entspricht
aber mit seinem Hecken- und Feldgehdlzreichtum und den standortbedingten Griinlandge-
sellschaften dem stidexponierten Nordteil des NSG. Zur besseren Vernetzung beider Berei-
che ist eine Beseitigung der dreiecksformigen Nadelholzaufforstung an der StraRe zur Es-
senthoer Mihle sinnvoll.

Norddstlich der Essenthoer Mihle wurde ein kleiner Kalkbuchenwald auf der linken Rumme-
cketalflanke einbezogen, der in seiner reichen Krautschicht etliche ,Rote-Liste-Arten* beher-
bergt und dem § 62-Biotop ,Walder und Gebilsche trockenwarmer Standorte” zugerechnet
wird. Unterhalb sind die mihlennahen offenen Talflachen Teil des Schutzgebietes; auch hier
stort allerdings eine Nadelholzaufforstung den Zusammenhang. Auch am Nordostrand des
NSG liegt auf einem Rendzina-Standort eine kleine Fichtenaufforstung, die zugunsten einer
(mdglichst extensiven) Griunlandbewirtschaftung beseitigt werden sollte. Darliber hinaus sind
die Grunlandgesellschaften im mittleren Gebietsteil durch wiederholte Stallmistablagerungen
lokal beeintrachtigt.

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsintensitat der einzelnen Flachen und der hohen
strukturellen Vielfalt kommt im Gebiet eine groRe Anzahl seltener und gefahrdeter Tier- und
Pflanzenarten vor, unter denen die Wiesen- und die Heckenbruter eine Leitfunktion Uber-
nehmen. Durch eine (vertragliche) Extensivierung der Grinlandnutzung und die Forderung
von Sadumen und Kleingehdlzen kann der artenschutzbezogene Wert des NSG langfristig
noch weiter erhoht werden. Neben diesem 6kologischen Wert kommt dem Gebiet durch sei-
ne offene, besonnte Lage am Ortsrand, seine reiche Geholzstrukturierung und Nutzungsviel-
falt, die vorhandenen Wegeverbindungen und die sich deutlich unterordnenden anthropoge-
nen Belastungen ein besonderer Wert fir die ,Feierabenderholung” im Bereich Essentho zu,
wie er nirgendwoanders am Ortsrand erreicht wird.

Schutzzweck:
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Erhaltung und Optimierung eines durch Obstwiesen und Feldgehdlze reich gegliederten
Griunlandkomplexes als Brut- und Durchzugsgebiet gefahrdeter Vogelarten des strukturrei-
chen Offenlandes; Schutz und tlw. Wiederherstellung von Grinlandlebensraumen unter-
schiedlichen Feuchtegrades und der darauf angewiesenen, tlw. seltenen und gefahrdeten
Pflanzenarten; Sicherung der hervorragenden Schénheit dieses Kulturlandschaftsausschnitts
am unmittelbaren Ortsrand von Essentho; Erhaltung eines artenreichen Kalkbuchenwaldes
sowie eines landeskundlich Interessanten Abgrabungsrestes in Randbereichen.

Entwicklungsmalnahme:

- die im Gebiet vorhandenen Nadelholzaufforstungen sind zugunsten einer extensiven
Grinlandnutzung zu beseitigen (§ 26 LG).

Quellen: BK 4519-189; GB 4519-243, 4529-244, 4519-245, 4519-246, 4519-247; VB-A-
4519-007,
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2.1.35 NSG ,Hummelgrund*
Lage: nordwestlich Udorf

GroRe: 34,31 ha

Objektbeschreibung:

Von Erlinghausen bis Udorf zieht sich die eiszeitliche Ausraummulde eines heute teilweise
trockengefallenen Télchens, dessen Untergrund im mittleren Teil von Zechstein-Kalken ge-
bildet wird. Das hier abgegrenzte NSG umfasst die Uberwiegend sudexponierten Flanken
dieses Talchens stdlich und westlich des Heidelberges, rund um die Einmiindung eines von
Norden einmindenden Nebentals bis in den Bereich ,Eisengrube” / ,Nonnenkuhle“ (letztere
auch mit den nordexponierten Unterhanglagen). Im Zusammenspiel zwischen dem basenrei-
chen Ausgangsgestein und der historischen Nutzung tUberwiegend als Schaf- / Ziegenweide
(in alteren Karten steht hier die Flurbezeichnung ,Hammelgrund“!) haben sich hier grof3fla-
chig zusammenhangende Magergrunl&nder von Uberregionalem Naturschutzwert herausge-
bildet. Der Kernbereich des NSG ist daher auch Teil des gemeldeten FFH-Gebietes DE-
4519-305 ,Glockengrund, Glockenriicken und Hummelgrund“ (s. Beschreibungen der FFH-
Gebiete im Anhang).

Das Grunland ist durch Wald- und Gebischflachen unterschiedlicher Gré3e geliedert. Vor
ihrer Vereinigung weisen beide Téler 50 - 70 m breite Sohlen mit steilen Unterhdngen auf.
Die sudostliche Talsohle ist ausgedehnter und wird im Norden von einer bis zu 45° steilen,
10 - 30 m hohen Talflanke begrenzt, die — neben einigen anderen Gebietsteilen — aufgrund
der aktuellen Artenzusammensetzung dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 LG unter-
fallt. Die dartber liegenden Bereiche sind nur méaRig geneigt. Die Talsohle wird von nahr-
stoffreicherem Wirtschaftsgrinland eingenommen. Das darin verlaufende, meist trockene
Bachbett ist bis zu 2 m eingetieft und wird streckenweise von Feldgeholzen (bes. alte Wei-
den und Hasel) begleitet. Die entscheidenden Merkmale des Gebietes sind jedoch die bli-
tenreichen Kalkmagerrasen, die haufig durch unterschiedlich dicht ausgepragte Gebiischge-
sellschaften angereichert sind und u. a. etliche Nester von Wiesenameisen aufweisen.

Neben einer latenten Gefahrdung durch Nutzungsaufgabe auf den steilen Kalkmagerrasen
stellen Miillablagerungen und standortfremde Anpflanzungen aktuelle Gebietsbeeintréchti-
gungen dar, die beseitigt werden sollen. Die Flurbezeichnung ,Eisengrube® und einige nur
noch andeutungsweise erkennbare Pingen lassen auf alten Erzbergbau im Gebiet schliel3en;
auch dieser landeskundlich interessante Aspekt geht durch Geléandenivellierungen verloren.
Dagegen sind im mittleren Talabschnitt bereits Kalkmagerrasenreste durch Gehdlzenthnahme
wieder erweitert worden.

Zusammen mit den beiden anderen Teilflachen des FFH-Gebietes (s. NSG 2.1.27 und -32)
stellt der Hummelgrund eines der bedeutenden Kalkmagerrasen-Vorkommen des Plangebie-
tes dar. Die Teilgebiete sind wertvolle Relikte eines in der Region einst weiter verbreiteten,
heute stark gefahrdeten Vegetationstyps und Lebensraum einer auf3erordentlich artenrei-
chen Lebensgemeinschaft mit Vorkommen besonders vieler seltener und gefahrdeter Tier-
und Pflanzenarten. In den Randbereichen im Nordosten, Nordwesten (nérdlich ,Eisengrube®)
und Sudwesten (Bereich Nonnenkuhle) wurden einige intensiver bewirtschaftete Griinland-
flachen zur Arrondierung, langfristigen Extensivierung und als Pufferzone gegeniiber den
angrenzenden Ackerflachen einbezogen. Der vorhandene Nadelholzbestand im Bereich ,Ei-
sengrube” (Kiefer / Fichte; tlw. starke Strauchschicht) unterdriickt das nattrliche Standortpo-
tenzial und sollte daher in Griinland umgewandelt werden.
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Schutzzweck:

Erhaltung eines struktur- und besonders artenreichen Biotopkomplexes aus unterschiedlich
mageren Grinlandflachen mit reicher Feldgehdlzstrukturierung und kleineren (tlw. potenziel-
len) Kalkbuchenwaldchen; Schutz seiner Habitatfunktion fir etliche gefahrdete Pflanzen-,
Vogel und Insektenarten; Sicherung der Uberkommenen Griinlandnutzung auf aufgabege-
fahrdeten Standorten durch Vertragsangebote zur Erhaltung dieses Biotopmosaiks; Schutz
von Erzbergbau-Relikten aus landeskundlichen Grinden; Sicherung der Kohéarenz und Um-
setzung des europdaischen Schutzgebietssystems ,Natura 2000

Zusatzliche Entwicklungsmaflnahme:

- Der norddstlich im Gebiet (Bereich ,Eisengrube*) gelegene Nadelholzbestand und die
auf dem nordlich daran angrenzenden Grundstick vorgenommenen, landschafts-
fremden Anpflanzungen sind zugunsten einer extensiven Grinlandnutzung mit natur-
nahen Saumbiotopen und Heckenstreifen zu beseitigen (8§ 26 LG).

Quellen: BK 4519-083, 4519-093, 4519-145, 4519-146, 4519-147, 4519-148; GB 4519-
102, 4519-103; VB-A-4519-005, 4618-001; Meldeunterlagen zum FFH-Gebiet
DE-4519-305

Landschaftsplan Marsberg Hochsauerlandkreis Seite -74-




2.1.36 NSG , Kiesgruben Dorpeder Mark*
Lage: Ostlich Westheim

GroRe: 24,58 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet umfasst vier ehemalige Kiesgruben (einzige im Hochsauerlandkreis) in der Diem-
laue 6stlich von Westheim; am Sudrand einschlief3lich eines brachliegenden Magergrunlan-
des und der Diemel mit angrenzenden Hochstaudenfluren, soweit sie im Plangebiet liegen.
Die Teiche haben einen fast rechteckigen Grundriss, ihre Ufer sind steil und von niedrigen
Weidenbiischen und Hochstauden bewachsen; am westlichen Teich mit starker Beimischung
aus landschaftsfremden Nadelholzern. Die Umgebung ist durch landwirtschaftliche Intensiv-
nutzungen (vorwiegend Acker) gepragt; im Westen ,wachst" das Westheimer Gewerbegebiet
heran. An einigen Stellen entwickeln sich Roéhrichte, in der Mitte eines Teiches liegt eine In-
sel, die von Wasservdgeln genutzt wird.

Die Teiche sind als Brut- und vor allem als Rasthabitat fiir Zugvogel von grof3er Bedeutung.
Insbesondere im Herbst werden sie von relativ groRBen Vogelschwarmen aus Enten-, Wat-,
Tauch- und — im Umfeld — Singvdgeln angenommen. Von einigen Enten und Taucherarten
werden die Teiche auch als Brutbiotope genutzt; dartiber hinaus sind sie — verbesserungsfa-
hige — Amphibienlaichbiotope. Verschiedene Libellenarten sind ebenfalls in Gewésserndhe
zu finden; das Magergriinland wird von zahlreichen Schmetterlingen besucht. Wertbestim-
mend sind die grof3en Stillgewasser als Rast- und Brutplatz fir zahlreiche Wasservogel und
Libellenarten, die Hochstaudenfluren sowie die sich entwickelnden Rohrichtbestande, die
zusammen einen wertvollen Biotopkomplex ergeben. Da es der Diemelaue weithin an Klein-
strukturen und inshesondere an stehenden Wasserflachen mangelt, sichert das NSG wichti-
ge Trittsteinbiotope vor allem fir wandernde Vogel- und Insektenarten.

Das gesamte Gebiet wird als Erholungsraum genutzt. Seine Nordgrenze wird durch den
Diemelradweg gebildet; die Teiche selbst werden (tlw. vom Boot aus) ganzjahrig und ganz-
tagig beangelt. Damit gehen Stérungen gerade in den sensiblen Brut- und Zugzeiten einher,
die durch ein sinnvolles Gebietsmanagement reduziert werden sollten (s. auch Entwick-
lungsmalRnahme 2.1 a) zur Aufstellung von Entwicklungs- bzw. Malinahmenkonzepten fir
die NSG; in diesem Zuge sollte auch die Randbepflanzung insbes. des westlichen Teiches
umgestaltet werden).

Schutzzweck:

Erhaltung und Optimierung eines anthropogen entstandenen Stillgewésserkomplexes mit
randlichen Geblsch-, Magerrasen- und Hochstaudenfluren als Brut- und Rastgebiet fur div.
Wasservogelarten sowie als Amphibien- und Libellenlebensraum; zeitliche und / oder raumli-
che Entflechtung von intensiven Erholungsnutzungen und 6kologischen Funktionen; Siche-
rung von landschaftsbelebenden Kleinstrukturen in der hier rel. geringstrukturierten
Diemeltalaue.

Quellen: BK 4419-0106; VB-A-4419-005
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2.2 Naturdenkmale (§ 22 LG)

Erlauterung:

Als Naturdenkmale werden Einzelschdpfungen der Natur oder entsprechende Flachen bis funf Hektar festgesetzt,
soweit ihr besonderer Schutz

a) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder erdgeschichtlichen Griinden oder
b)  wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schénheit

erforderlich ist. Die Festsetzung kann auch die fiir den Schutz des Naturdenkmals notwendige Umgebung einbe-
ziehen.

2.2.1 Naturdenkmale - Gehodlze -

Fur alle im Landschaftsplan unter den nachfolgenden Nummern (2.2.1.1 bis 2.2.1.21) als
Naturdenkmale festgesetzten Gehdlze gelten folgende Regelungen:

Die fortlaufenden Nummern entsprechen den Festsetzungsnummern in der Festsetzungskarte.
Der Standort der betroffenen Objekte ist der Festsetzungskarte zu entnehmen.

Schutzzweck:

Alle nachfolgenden Naturdenkmale sind als markante und dominante Einzelelemente mit
einer herausragenden landschaftsbelebenden Wirkung von Bedeutung. Als Schutzobjekte
werden sie wegen ihrer Eigenart und Schoénheit festgesetzt, die sie im Wesentlichen durch
ihre vollendete Wuchsform (Freistand) und / oder durch ihre landschaftspragende Lage in
der Feldflur erreichen.

Schutzwirkungen:
Verbote:

Nach § 34 Abs. 3 LG sind die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie alle Handlungen ver-
boten, die zu einer Zerstérung, Beschadigung, Verdnderung oder nachhaltigen Stérung eines
Naturdenkmals oder seiner geschiitzten Umgebung fiuihren kénnen. Geschitzte Umgebung
im Sinne dieser Vorschrift ist bei Baumen die Flache, die vom aufl3ersten Punkt des Astwerks
allseits senkrecht zum Erdboden gemessen wird (Traufbereich).

Insbesondere ist verboten:

a) das Naturdenkmal zu beschadigen, es auszureil3en, auszugraben oder Teile davon abzu-
trennen oder auf andere Weise in seinem Wachstum oder Erscheinungsbild zu beein-
trachtigen;

Eine Wachstumsgefahrdung kann insbesondere auch durch das Verletzen des Wurzelwerkes erfolgen.
b) den Traufbereich des Naturdenkmals zu befestigen oder zu verfestigen;

Zum Befestigen oder Verfestigen des Traufbereiches gehort u. a. stindiges Befahren, Asphaltieren oder Be-
tonieren;

¢) den Grundwasser-Flurabstand zu verandern;

d) Stoffe oder Gegenstéande im Bereich des Naturdenkmals anzubringen, zu lagern, abzula-
gern, einzuleiten oder sich ihrer in anderer Weise zu entledigen, die das Erscheinungs-
bild oder den Bestand des Naturdenkmals gefahrden oder beeintrachtigen kénnen;
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Dazu gehoren auch Pflanzenschutzmittel, organische oder mineralische Dinge- und Bodenverbesserungsmit-
tel sowie Futtermittel. Eine Beeintrachtigung des Erscheinungsbildes kann insbesondere durch Anbringen von
Ansitzleitern, Jagdhochsitzen, Z&unen und Werbetrégern erfolgen;

e) im Bereich des Naturdenkmals Aufschittungen, Verfillungen, Abgrabungen, Ausschach-
tungen oder anderweitige Verdnderungen der Bodengestalt vorzunehmen;

f) im Bereich des Naturdenkmals Tau- oder Streusalze oder &hnlich wirksame Stoffe anzu-
wenden;
Gebot:

- Die Naturdenkmale sind durch geeignete PflegemalBnahmen zu erhalten, solange der
dafir erforderliche Aufwand in Abwagung mit ihrer jeweiligen Bedeutung fur Natur und
Landschaft gerechtfertigt ist.

Solche MaRRnahmen bestehen insbesondere in der fachgerechten Behandlung von Schaden und Wunden,
Totholzausastung, Beseitigung von Wurzelbrut und (vorbeugenden) statischen Verbesserungen.

Zuséatzliche Gebote:

Es wird auf die besonderen Regelungen bei den Einzelfestsetzungen verwiesen, die bei Ab-
weichungen gegeniiber den vorgenannten Regelungen Vorrang haben.
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Naturdenkmale (Geholze) - Ubersicht -

Nr. ND Raumliche Lage
221 ND - Gehdlze -
2.2.1.01 |3Linden an der L 817 nordwestl. Meerhof
2.2.1.02 |Rotbuche Ostl. Meerhof
2.2.1.03 | Rosskastanie westnordwestl. Meerhof
2.2.1.04 | Mehrstammige Linde nordwestl. Meerhof
2.2.1.05 | Stieleiche westl. Ortsrand Meerhof
2.2.1.06 |Bergahorn westl. Meerhof
2.2.1.07 |Linde nordl. Oesdorf
2.2.1.08 |Linde sudl. Meerhof
2.2.1.09 |2 Bergahorn Ostl. Meerhof
2.2.1.10 |Gruppe aus 3 Sommerlinden nordl. Westheim
2.2.1.11 |3 Linden .Klokenkreuz“ ndrdl. Erlinghsn.
2.2.1.12 |2 Linden sudostl. Oesdorf
2.2.1.13 |3 Linden sudl. Oesdorf
2.2.1.14 | Gruppe aus 2 Linden und 1 Trauerweide | sidl. Oesdorf
2.2.1.15 | Gruppe aus 3 Linden und 1 Bergahorn sudl. Schloss Canstein
2.2.1.16 |2 Linden norddstl. Westheim
2.2.1.17 |Linde Ostl. Niedermarsberg
2.2.1.18 |Bergahorn nordl. Canstein
2.2.1.19 | Gruppe aus 4 Eschen sudostl. Ortsrand Obermarsberg
2.2.1.20 |3 Linden nordl. Heddinghausen
2.2.1.21 |2 Linden sudostl. Heddinghausen
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2211 ND , 3 Linden*
Standort: nordwestlich Meerhof
Erlauterung:

An der L 817 sidlich der Verknipfung mit der BAB A 44 stehen 3 Linden mit einem Brustho-
hendurchmesser (BHD) von 1 bis 1,5 m, die optisch eine Einheit bilden und eine erhebliche
Raumwirkung in der offenen Feldflur nordwestlich Meerhof entfalten. Sie stehen auf einem
durch eine Hecke begrenzten Grundstiick und damit ungeféhrdet durch angrenzende Inten-
sivnutzungen. Sie waren vor dieser Landschaftsplan-Aufstellung durch ordnungsbehdrdliche
Verordnung geschitzt und sind dadurch auch bereits in der Vergangenheit mit 6ffentlichen
Mitteln gepflegt worden.

2.2.1.2 ND , Rotbuche”
Standort;: ostlich Meerhof
Erlauterung:

An einer Wirtschaftswegekreuzung in der 6stlichen Meerhofer Feldflur stehen zwei stark ver-
zweigte Rotbuchen. Trotz ihrer nur mittleren Wuchshéhe entfalten sie hier eine grofl3e Fern-
wirkung im Ubergang zwischen Ortslage und freier Landschaft. Die Zugehorigkeit zum Be-
reich der ,Feierabenderholung” wird durch zwei zugeordnete Sitzbanke deutlich. Die nord-
westliche ist allerdings (u. a. durch Feuer) stark geschadigt und daher nicht Gegenstand die-
ser Schutzfestsetzung. Die siiddstliche, auf die sich die ND-Festsetzung bezieht, wird auch
bei einer irgendwann notwendigen Entfernung des Nachbarbaumes noch eine erhebliche
landschaftsbelebende Wirkung in der Feldflur erzielen.

2.2.1.3 ND , Rosskastanie*
Standort;: westnordwestlich Meerhof
Erlauterung:

Die stark verzweigte, gedrungen gewachsene Kastanie steht in einer flachen Mulde in der
ausgeraumten Feldflur des Sintfeldes nahe einer Wirtschaftswege-Gabelung. Zusammen mit
den ND unter 2.2.1.1 und —6 markiert der Baum den Ubergang von der etwas besser struktu-
rierten ortsnahen Feldflur, die auch mit dem LSG 2.3.2.7 erfasst wurde, zu den weitlaufigen,
durch Windkraftanlagen technisch tberpragten Ackerflachen westlich davon. Sie ist durch
ein zu dichtes Heranrticken der Ackernutzung gefahrdet.

Zusatzliches Gebot:

- Die Standflache des ND ist im Bereich des Kronentraufs von Ackernutzung auszu-
nehmen.
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2214 ND , Mehrstammige Linde*

Standort: nordwestlich Meerhof

Erlauterung:

Es handelt sich um einen markanten, ortsnahen Baum an der L 817 mit einem Brusthdhen-
durchmesser von rd. 2 m. Er steht zusammen mit einem Bildstock am Abzweig eines Wirt-
schaftsweges auf einem eigens abgegrenzten Grundstiick (wie die Lindengruppe unter
2.2.1.1), dadurch weniger von der angrenzenden Flachenbewirtschaftung bedrangt als ande-
re Gehdlze hier auf dem Sintfeld. Durch ihre rd. 25 m Hohe und den grof3en Kronendurch-

messer ist die Linde weithin sichtbar und wahrscheinlich der auffalligste Baum im gesamten
Plangebiet.

2.2.15 ND , Stieleiche”

Standort: westlicher Ortsrand Meerhof

Erlauterung:

Die gut gewachsene Freistand-Eiche steht auf einem fast innerdrtlichen Griinland westlich
der Kirche. Der tief beastete Baum mit einem Stammdurchmesser von ca. 1 m hat eine préa-

gende Wirkung fir das Bild des Dorfrandes; daneben dient er als Witterungsschutz fir das
Weidevieh.

2.2.1.6 ND ,Bergahorn®

Standort: westlich Meerhof

Erlauterung:

Es handelt sich um einen markanten Baum mit einem Stammdurchmesser von ca. 0,5 m und
geschlossener, gestreckt-kugeliger Krone, der seine landschaftsprdgende Wirkung der iso-
lierten Lage in der Ackerflur des Sintfeldes verdankt. Er ist allerdings durch ein zu dichtes

Heranriicken der Ackernutzung gefahrdet.

Zusatzliches Gebot:

- Die Standflache des ND ist im Bereich des Kronentraufs von Ackernutzung auszu-
nehmen.
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22.1.7 ND ,Linde“
Standort: nordlich Oesdorf
Erlauterung:

Am Standort des ehemaligen ,Waschhofes" in Oesdorf stockt diese kurzstammige, frih ver-
zweigte, markante Baumgestalt von ca. 20 m Hohe und einem Stammdurchmesser von ca.
0,8 m. lhre landschaftliche Bedeutung resultiert auch aus der ortsnahen Lage an der Kreu-
zung eines hangparallelen, asphaltierten Wirtschaftsweges mit einer senkrecht zum Hang
verlaufenden Hohlwegestruktur, die wohl eine alte Verbindung zwischen Oesdorf und Meer-
hof Uberliefert. Die Linde ist ein markanter Teil der hervorragenden Gehdlzstrukturierung am
Oesdorfer Ortsrand (vgl. LSG 2.3.3.2).

2.2.1.8 ND ,Linde*

Standort: sudlich Meerhof

Erlauterung:

Der Baum steht einer sternformgen Stralen- und Wegegabelung sidlich Meerhof und stellt
damit eine wichtige ,Landmarke” dar. Er hat ca. 1 m Stammdurchmesser und einen knorri-

gen Wurzelansatz. Ahnlich wie die Lindengruppe unter 2.2.1.1 ist auch diese Linde als altes
Naturdenkmal in der Vergangenheit bereits mit 6ffentlichen Mitteln gepflegt worden.

2.2.1.9 ND , 2 Bergahorn®
Standort: ostlich Meerhof
Erlauterung:

Die beiden Ahorn bilden — trotz nur mittlerer Wuchshdhe — mit den unter 2.2.1.2 genannten
Rotbuchen die groRten (verbliebenen) Geholze am 6stlichen Ortsrand von Meerhof im Uber-
gang zur freien Landschaft. Zwischen ihnen ist ein Holzkreuz errichtet worden. Der 6stliche
Baum weist einen Stammschaden auf; die Fern- und Ensemblewirkung der Gruppe rechtfer-
tigt jedoch auch seine Erhaltung.
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2.2.1.10 ND , Sommerlindengruppe*
Standort: nordlich Westheim
Erlauterung:

Es handelt sich um eine Gruppe aus drei tief und stark beasteten Linden, die sich zu einer
Krone formen und dadurch optisch als Einheit wirken. Die einzelnen Stamme haben einen
Brusthéhendurchmesser von ca. 1 m. Sie stehen in einer kleinen Gelandemulde (mdglicher-
weise einer alten Pinge) im umgebenden Griinland. Der Standort wird gleichzeitig als Ab-
stellplatz / Unterstand fir landwirtschaftliche Gerate genutzt, wodurch die latente Gefahr von
Stammbeschadigungen besteht.

Zusatzliches Gebot:

- Die Standflache des ND ist im Bereich des Kronentraufs von der Nutzung als Gerate-
stellplatz auszunehmen.

2.2.1.11 ND ,3 Linden*
Standort: nordlich Erlinghausen (,Klokenkreuz")
Erlauterung:

Das Ensemble aus drei alten Linden und einem Bildstock steht zwischen einer Wirtschafts-
wegekreuzung und der Gartenflache eines Aussiedlerhofes an markanter Stelle in der offe-
nen Feldflur nérdlich Erlinghausen. Die stattliche Baumgruppe bietet sich als Endpunkt der
unter 5.13 vorgesehenen Anpflanzung an und wirde selbst bei einem (nach den Planfest-
setzungen mdoglichen) Vordringen des Waldes von Westen her eine wichtige ,Landmarke”
darstellen.

2.2.1.12 ND ,2 Linden®

Standort: sudostlich Oesdorf

Erlauterung:

Die Baumgruppe kennzeichnet den Standort eines Feldkreuzes im weitldufigen Offenland
zwischen Oesdorf und Westheim. Die Ba&ume mit einem Stammdurchmesser von 0,8 bzw. 1

m haben eine hohe Fernwirkung in der hier sonst von Feldgehélzen weitgehend freien Feld-
flur.
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2.2.1.13 ND , 3 Linden*
Standort: sudlich Oesdorf
Erlauterung:

Die Baumgruppe mit einem zugehdrigen Feldkreuz gliedert sich in einen lockeren Feldge-
holzbestand ein, der hier mehrere Parzellengrenzen und insbesondere den Nord-Sud-
verlaufenden, benachbarten Wirtschaftsweg begleitet. Sie hat daher nicht die hohe Fernwir-
kung wie andere ND in der Umgebung; gleichwohl hebt sie sich durch ihr markantes Er-
scheinungsbild aus den Ubrigen Gehdlzen heraus und betont so den Standort des Wege-
und Prozessionskreuzes. Bei der ndrdlichen Linde hat ein Seitenast die Funktion des fehlen-
den Haupttriebes Gbernommen, so dass der Baum — allerdings ohne erkennbare Vitalitats-
einschrankungen — schragwiichsig geworden ist.

2.2.1.14 ND , Gruppe aus 2 Linden und 1 Trauerweide®
Standort: sudlich Oesdorf
Erlauterung:

Die Baumgruppe steht an einer Wirtschaftswegekreuzung am Rand der sudlichen Oesdorfer
Feldflur im Ubergang zu den bewaldeten Diemeltalflanken. Die beiden Linden waren als
landschaftspragende Elemente schon vor diesem Landschaftsplan geschiitzt; die Trauerwei-
de wurde — obwonhl eigentlich kein Gehdlz der ,freien Landschaft* — in das Schutzobjekt ein-
bezogen, weil es ohne sie durch das langjahrige gemeinsame Wachstum einen deutlichen
Teil seiner landschaftspragenden Wirkung einbtf3en wirde. Aufgrund der kiirzeren Lebens-
erwartung der Weide wird aber in diesem Zusammenhang ausdriicklich auf das Gebot unter
2.1 verwiesen, nach dem Erhaltungsaufwand und landschaftliche Funktion der Schutzobjekte
miteinander abzuwégen sind.

2.2.1.15 ND , Gruppe aus 3 Linden und 1 Bergahorn*

Standort;: stidostlich Canstein
Erlauterung:

Die Baumgruppe steht auf einer Grunlandflache stdlich des Schlosses von Canstein. Dieses
Grinland ist durch Obstgehdlze und andere Einzelbaume reich gegliedert; das hier erfasste
ND stellt jedoch insbesondere durch seine Hohe die markanteste Gruppe des (ansonsten
ungeschiitzten) Bestandes dar. Der Stammdurchmesser der einzelnen Baume liegt bei rd.
0,8 m. Eine vierte Linde am auf3ersten Westrand der Gruppe ist offenbar abgangig und da-
her von dieser Schutzfestsetzung nicht erfasst, zumal die landschaftliche Wirkung des ND
auch ohne dieses Exemplar gegeben ist.
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2.2.1.16 ND , 2 Linden*

Standort: nordnorddstlich Westheim

Erlauterung:

Die Baumgruppe mit Feldkreuz steht innerhalb eines lockeren Feldgehdlzbestandes am
+Pullweg“, der sich von Westheim durch die Feldflur zu den ndrdlich angrenzenden Waldge-
bieten zieht. Er ist zwar auf langeren Strecken durch gut ausgepréagte Gehélzsaume beglei-

tet; die hier erfasste Lindengruppe hebt sich aber durch ihr markantes Erscheinungsbild aus
den Ubrigen Gehdlzen heraus und betont zudem den Standort des 0.g. Feldkreuzes.

2.2.1.17 ND ,Linde*

Standort: Ostlich Niedermarsberg

Erlauterung:

Der Baum steht an einem flachen Sidhang norddéstlich des Steinbruchs Bilstein. Diese
Sommerlinde mit rd. 0,5 m Stammdurchmesser hat noch nicht das hohe Alter anderer ND

des Plangebietes erreicht, wirkt aber durch ihre im Freistand arttypisch entwickelte Kronen-
form und die isolierte Lage in der gehoélzarmen Feldflur landschaftspragend.

2.2.1.18 ND ,Bergahorn®

Standort: nordlich Canstein

Erlauterung:

Der rel. kleine Baum mit einem Stammdurchmesser von ca. 0,4 m steht mitten im Oberhang
einer Ackerflache. Trotz seines im Verhaltnis zu anderen Naturdenkmalen im Plangebiet ge-
ringeren Alters erscheint er aufgrund des ebenmaliigen Wuchses, der typisch ausgebildeten
Kronenform und der landschaftsbildprdgenden Wirkung im ,Feierabenderholungsbereich®
von Canstein erhaltenswirdig.

Zuséatzliches Gebot:

- Die Standflache des ND ist im Bereich des Kronentraufs von Ackernutzung auszu-
nehmen.
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2.2.1.19 ND ,Eschengruppe®
Standort: sudlicher Ortsrand Obermarsberg
Erlauterung:

Die Baumgruppe aus vier weitstandigen Eschen steht auf dem jldischen Friedhof am sid-
ostlichen Ortsrand von Obermarsberg. Die Baume — je 2 auf der Nord- und der Siuidseite des
Friedhofs — pragen dessen Bild genauso wie die alten Grabsteine und wirken dariber hinaus
als markante Landschaftselemente im Ubergang zwischen Siedlung und freier Landschaft.

2.2.1.20 ND ,3 Linden*
Standort: nordlich Heddinghausen
Erlauterung:

Die alten, markanten BAume umrahmen einen Bildstock am Nordrand der Heddinghauser
Feldflur. lhre Stammdurchmesser liegen zwischen 0,5 und 1,2 m; eine der Linden ist als
Zwillingsbaum ausgebildet, der durch Sicherungseisen vor dem Auseinanderbrechen ge-
schitzt wird (die Baumgruppe war bereits vor Landschaftsplanaufstellung Schutzobjekt; wei-
tere Vitalitdtsverluste sind optisch nicht erkennbar). Neben der vorbildlichen Ortsrandgestal-
tung von Heddinghausen (vgl. LSG 2.3.2.17) bildet dieses ND (zusammen mit dem unter
2.2.1.21 aufgefliihrten) ein weiteres, positiv auffallendes Merkmal des Umgebungscharakters
dieses alten Pfarrortes.

2.2.1.21 ND ,2 Linden*
Standort: stiddstlich Heddinghausen
Erlauterung:

Die Baume stehen auf einer Boschungsschulter an einer Wegegabelung, wo auch sie (wie
andere Lindengruppen in der Heddinghauser Feldflur; s. z. B. ND 2.2.1.20) einen Bildstock
umrahmen. Sie bilden eine optische Einheit und wirken als markantes Landschaftselement
im Sudteil der Ortslage. Neben der vorbildlichen Ortsrandgestaltung von Heddinghausen
(vgl. LSG 2.3.2.17) bildet dieses ND (zusammen mit dem unter 2.2.1.20 aufgefiihrten) ein
weiteres, positiv auffallendes Merkmal des Umgebungscharakters dieses alten Pfarrortes.
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2.2.2 Naturdenkmale — Geologische Objekte —

Far alle im Landschaftsplan unter den nachfolgenden Nummern (2.2.2.1 bis 2.2.2.10) festge-
setzten Naturdenkmale gelten folgende Regelungen:

Die fortlaufenden Nummern entsprechen den Festsetzungsnummern in der Festsetzungskarte.

Die Lage der betroffenen Objekte ist der Festsetzungskarte zu entnehmen.

Schutzzweck:

Alle nachfolgenden Naturdenkmale stellen Einzelschépfungen der Natur dar, die aus wis-
senschaftlichen, landeskundlichen und erdgeschichtlichen Griinden sowie wegen ihrer Sel-
tenheit und Eigenart schutzbedurftig sind. Es handelt sich gro3tenteils um Karsterscheinun-
gen, die ihre Ursache in den Kalksteinen des Oberen Zechsteins haben. Die Objekte ver-
danken ihre Entstehung der Tatsache, dass Oberflachenwasser aus angrenzenden Schich-
ten des Unteren Buntsandsteins in deren Kontaktzone zum Kalk plétzlich versickert und
dadurch sog. Schwalglocher schafft. Derartige Voraussetzungen sind im gesamten Hoch-
sauerlandkreis ausschlie3lich hier im Raum Marsberg und im Briloner Massenkalk gegeben,
so dass die in Satz 1 genannte Schutzbegrindung fir alle sieben Objekte greift (Festset-
zungsnummern 2.2.1.01 bis -06 und 2.2.1.10). Zur Eigenart dieser Naturdenkmale gehort
auch, dass sie mehrheitlich von jeher schlecht nutzbare Senken in der ansonsten landwirt-
schaftlich genutzten Umgebung waren, die sich - auch aufgrund mangelnder forstlicher
Nutzbarkeit - in Teilen rel. ungestdrt entwickeln konnten und damit auch Rickzugsraume fir
Flora und Fauna darstellen.

Bei den drei anderen Objekten handelt es sich um ,geologische Fenster”, die entweder im
Zuge von Wegetrassierungen freigelegt wurden (2.2.1.07 und —09) oder durch Abgrabungs-
tatigkeit (2.2.1.08). Sie geben Einblicke in Ablagerungen unterschiedlicher Erdzeitalter und
weisen dabei tlw. spezielle, geowissenschaftlich interessante Besonderheiten auf.

Schutzwirkungen:
Verbote:

Nach § 34 Abs. 3 LG und aufgrund dieser Festsetzung sind in den folgenden Naturdenkma-
len alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstérung, Beschadigung oder Veranderung des
geschitzten Objektes fuhren kénnen.

Insbesondere ist verboten:

a) Aufschittungen, Verfullungen, Abgrabungen oder Ausschachtungen vorzunehmen oder
die Bodengestalt in anderer Weise zu veréandern;

b) Baume, Straucher oder sonstige wildwachsende Pflanzen zu beschadigen, auszureil3en,
auszugraben oder Teile davon abzutrennen oder auf andere Weise in ihrem Wachstum zu
beeintrachtigen;

unberihrt bleiben MaRnahmen im Rahmen der ordnungsgemalen Pflege, Erhaltung und
Bewirtschaftung von Wald, wenn dieses dem Schutzzweck nicht zuwider lauft;

Eine Wachstumsgeféahrdung bedeutet insbesondere auch

- die Beschéadigung des Wurzelwerkes,
- das Verdichten des Bodens im Traufbereich
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c) wildlebende Tiere zu fangen, zu tbéten, zu verletzen, ihre Brut-und Lebensstatten, Eier,
Larven, Puppen oder sonstigen Entwicklungsformen wegzunehmen, zu zerstdren oder zu
beschadigen oder sie an ihren Brut- und Lebensstatten zu stéren oder zu beunruhigen;

Eine Beunruhigung oder Stérung erfolgt insbesondere durch Larm, Aufsuchen oder &hnliche Handlungen,
kann aber auch durch Fotografieren oder Filmen verursacht werden.

unberahrt bleibt die ordnungsgemale Austbung der Jagd und des Jagdschutzes, soweit
sie nicht unter f) und m) eingeschrénkt sind;

d) Baume, Straucher oder sonstige Pflanzen sowie Tiere einzubringen;

unberihrt bleiben MaRnahmen im Rahmen der ordnungsgemalfen Bewirtschaftung land-
wirtschaftlicher Flachen in bisheriger Art und in bisherigem Umfang und von Wald bis zu
seiner Endnutzung;

e) im Naturdenkmal zu reiten, es zu befahren oder Hunde in ihm frei laufen zu lassen;

unberthrt bleiben das Fihren und Abstellen von Fahrzeugen im Rahmen ordnungsgema-
Ber land- und forstwirtschaftlicher Tatigkeit oder wasserwirtschaftlicher Malihahmen sowie
das Laufenlassen von Jagdhunden im jagdlichen Einsatz;

f) bauliche Anlagen zu errichten, zu andern oder ihre Nutzung zu &ndern, auch wenn sie
keiner Genehmigung oder Anzeige bedurfen;

g) Gewasser, einschlief3lich Fischteiche, anzulegen oder zu verandern;
h) StralRen, Wege oder Stellplatze anzulegen;

i) oberirdische oder unterirdische Versorgungs- oder Entsorgungsleitungen sowie Draina-
gen zu verlegen oder zu andern oder den Grundwasserstand anderweitig zu verandern;

j) Stoffe oder Gegenstande zu lagern, abzulagern, einzuleiten oder sich ihrer in anderer
Weise zu entledigen, die das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt gefahrden oder be-
einflussen kénnen;

Dazu gehoren auch Pflanzenschutzmittel, organische oder mineralische Diinge- und Bodenverbesserungsmit-
tel sowie Futtermittel.

k) Verkaufsbuden, Verkaufsstande oder Verkaufswagen, Zelte, Wohnwagen oder &hnliche,
dem zeitweisen Aufenthalt von Menschen dienende Anlagen aufzustellen;

[) zu lagern oder Feuer zu machen;
m) Wildflitterungen vorzunehmen oder Wildacker anzulegen;

n) jeglicher Motorsport und Modellsport sowie der Betrieb von Hangegleitern und sonstigen
Fluggeréaten;

0) das Erscheinungsbild von Felsen zu verandern.

Abweichende / zuséatzliche Bestimmungen

Es wird auf die besonderen Regelungen bei den Einzelfestsetzungen verwiesen, die bei wi-
dersprichlichlichen Aussagen gegenuber den hier formulierten allgemeinen Ver- und Gebo-
ten Vorrang haben.

Landschaftsplan Marsberg Hochsauerlandkreis Seite -87-




Naturdenkmale (Geologische Objekte) - Ubersicht -

Nr. ND Raumliche Lage Groflie (ha)
2.2.2 ND — Geologische Objekte — 3,37
2.2.2.01 | Bachschwinde bei Gut Forst sudl. Heddinghausen 1,07
2.2.2.02 | Schwalgloch ,Platte” sudl. Erlinghausen 0,03
2.2.2.03 | Kochs Kuhle Ostl. Margarethenhof 0,39
2.2.2.04 | Schwalgloch ,Bohlen Kampchen* Ostl. Margarethenhof 0,07
2.2.2.05 | Nonnenkuhle nordl. Heddinghausen 0,62
2.2.2.06 |Hageborn nordl. Leitmar 0,21
29907 Geo_loglscher Aufschluss an der Via siidl. Essentho 0.11

Regia
2.2.2.08 | Geologischer Aufschluss ,Im Grunde” | suddostl. Erlinghausen 0,08
2.2.2.09 Gfeolog|scher f.A‘UfSChIUSS an  der nordl. Giershagen 0,31
Giershagener Mihle
2.2.2.10 |Bachschwinde am Warthigel nordl. Heddinghausen 0,48
2.2.2.01 ND ,Bachschwinde bei Gut Forst*
Lage: siudlich Heddinghausen

Erlauterung:

Sudwestlich von Gut Forst versickert ein von Westen kommender, nur rd. 1 km langer Bach-
lauf in einem eindrucksvollen Schwalgloch auf der Grenze zwischen Buntsandsteinen des
Unteren Trias und kaverndsen Zechstein-Kalken. Vor dieser Bachschwinde ist eine Hohlform
mit mageren Grinlandbéschungen ausgebildet, die in die Abgrenzung einbezogen wurde.
Am Sudostrand sind die Bdschungen mit Feldgehdlzen bestanden, die sich auf den Steil-
hangen der eigentlichen Versickerungsstelle zu einem artenreichen und — im Zusammen-
hang mit der besonderen Morphologie — landschaftspragenden Bestand verdichten. Die
bachdurchflossene Hohlform des Schutzobjekts bildet einen landschaftlichen Kontrast so-
wohl zu den rel. ungegliederten Ackerflachen im Westen, die das Gewéasser vorher durch-
quert, als auch zu den 6stlich angrenzenden Magergriinlandbereichen (s. NSG 2.1.29).
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2.2.2.02 ND , Schwalgloch ,Platte’™
Lage: sidlich Erlinghausen
Erlauterung:

Rd. 400 m sudéstlich des flachen Rickens ,Platte” versickert nach kurzem Verlauf durch die
rel. ebene Feldflur ein kleines Gewésser dort, wo die Uberlagernde Buntsandsteindecke nach
Norden wieder in die alteren Zechsteinkalke tbergeht. Neben dieser geologischen ,Land-
marke* bildet der Béschungsbewuchs dieser Bachschwinde ein naturnahes Strukturelement
in der umgebenden, weitgehend ungegliederten Agrarlandschaft. Das Objekt ist aufgrund der
rel. guten Erreichbarkeit bei gleichzeitiger Lage abseits von gréReren Stral3en latent gefahr-
det durch die Ablagerung von organischem Abfall, Lesesteinen und landschaftsfremden Stof-
fen.

Gebot:

Die vorhandenen Ablagerungen von Fremdmaterial sind aus dem abgegrenzten Schutz-
objekt zu entfernen.

2.2.2.03 ND ,Kochs Kuhle*
Lage: Ostlich Margarethenhof
Erlauterung:

Das Objekt bildet eine eindrucksvolle Hohlform unmittelbar an der Kreisstral3e 65 zwischen
Marsberg und Heddinghausen. Unter einer Baumweidengruppe versickert hier ein von Osten
kommendes, kleines FlieRgewasser am Westrand der Buntsandsteinauflage auf Zechstein-
kalken, die auch zur Entstehung des norddstlich gelegenen ND 2.2.2.02 gefiihrt hat. Trotz
der Lage der eigentlichen Versickerungsstelle rd. 70 m 6¢stlich der Stral3e ist in dem ,Zwi-
schenraum” ein grol3erer Kessel mit ausgepragten Boschungen ausgebildet, der seinen Ur-
sprung in eiszeitlichen, wasserreicheren Erosionsphasen haben dirfte, als das Schwalgloch
das Wasser nicht vollstandig aufnehmen konnte (auch jenseits der K 65 setzt sich eine deut-
liche Tal-Hohlform fort).
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2.2.2.04 ND , Schwalgloch ,Bohlen Kampchen’™
Lage: ostlich Margarethenhof
Erlauterung:

Ca. 450 m sudostlich der Bachschwinde ,Kochs Kuhle” (s. ND 2.2.2.03) versickert ein weite-
res FlieBgewdasser in den kaverndsen Zechsteinkalken, die sich von Borntosten und Giers-
hagen im Stden bis in den Raum Westheim / Oesdorf im Norden erstrecken und vom Glin-
degrund bis Canstein einen weiteren Auslaufer bilden. Sein Einzugsgebiet ist etwas gréRer
als das der beiden norddstlich gelegenen, in Schwalgléchern endenden Bache; dennoch ist
das hier abgegrenzte Schutzobjekt mit rd. 5 m Tiefe und 12 m Durchmesser landschaftlich
weniger auffallig. Als geowissenschaftliches Studienobjekt, naturraumtypische Besonderheit
und — mit seinen randlichen Holundergebiischen — landschaftsbelebendes Objekt ist es je-
doch nicht weniger schutzwirdig; vorhandene Millablagerungen machen zudem den
Schutzbedarf deutlich.

Gebot:

Die vorhandenen Ablagerungen von Fremdmaterial sind aus dem abgegrenzten Schutz-
objekt zu entfernen.

2.2.2.05 ND , Nonnenkuhle®
Lage: nordlich Heddinghausen
Erlauterung:

Der Ostrand der Buntsandsteindecke, die zwischen Leitmar / Heddinghausen und der ,Plat-
te" den alteren Zechsteinkalken aufliegt, fihrt u. a. mit dem hier abgegrenzten Schutzobjekt
zur Ausbildung eines landschaftstypischen Schwalglochs. Ein kleines FlieRgewdasser, das in
der nordwestlich gelegenen Feldflur ein schmales Griunlandtalchen bildet, versickert hier in
einer markanten, langgestreckten Mulde mit Eintritt in den Kalkuntergrund. Die Hohlform wird
rel. intensiv beweidet; nur eine Strauchgruppe am 6stlich verlaufenden Wirtschaftsweg wer-
tet diese geologische Besonderheit zuséatzlich landschaftlich auf. Morphologisch setzt sich
das hier ,endende” Tal nach Sudosten bis in das lUbergeordnete Trockental zwischen Gut
Forst und Canstein fort. Die geologische Besonderheit konnte durch eine Nutzungsextensi-
vierung der abgegrenzten Flache noch 6kologisch und fur das Landschaftsbild aufgewertet
werden.

EntwicklungsmalRnahme:

Die Grunlandnutzung des Schwalglochs ist auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarun-
gen zu extensivieren; an geeigneten Stellen sind zusatzliche Feldgehdlze oder Obst-
baume anzupflanzen (8 26 LG).
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2.2.2.06 ND ,Hageborn*®
Lage: nordlich Leitmar
Erlauterung:

Mitten in der Feldflur nérdlich von Leitmar senkt sich die Bachschwinde eines kleinen, inter-
mittierenden Gewassers um 5 bis 6 m gegentiber der Umgebung ab und kennzeichnet damit
den Ubergang zwischen den Buntsandsteinen des Trias und den Zechsteinkalken, die hier
grof3flachig im Untergrund anstehen. Vor allem auf den stdoéstlichen Béschungen um das
Schwalgloch wachsen Gehoélze; Uberwiegend Weiden, die offenbar friher als Kopfbaume
geschnitten worden sind. Dieser Gehdlzbestand tragt zu einer landschaftlichen Bereicherung
der Feldflur bei, die in ihrer Wirkung deutlich Gber das abgegrenzte Schutzobjekt hinausgeht.
Gleichzeitig bildet die — schon oberhalb der Bachschwinde beginnende — Hageborn-Mulde
zusammen mit sidlich angrenzenden Flachen einen kleinen Grinlandlebensraum innerhalb
des intensiver, Gberwiegend ackerbaulich genutzten Offenlandes im Umfeld.

2.2.2.07 ND , Geologischer Aufschluss an der Via Regia“
Lage: sudlich Essentho
Erlauterung:

Am Sudwesthang der Haart wird die alte Heerstral3e ,Via Regia“ von einer Steilbéschung
begleitet, auf der stark verfaltete Arnsberger Schichten anstehen. Die Gesteine zeigen so-
wohl Turbidite (Hangsedimente aus untermeerischen Fliebewegungen) als auch verschie-
dene Faltentypen, zum Teil mit engstandiger Spezialfaltung. Das Schichtungsgefiige, die
Gesteinsdeformationen und —faltungen stellen geowissenschatftlich interessante Anschau-
ungsobjekte in der &uRersten Nordostecke des Rheinischen Schiefergebirges dar. Lokal ist
inzwischen eine starke Uebergriinung feststellbar, die zu einer latenten Wertminderung die-
ses kunstlichen Aufschlusses fuhrt.

EntwicklungsmalRnahme:

- Die natirliche Sukzession im Bereich der hier abgegrenzten Wegebdschung ist so zu
steuern und ggf. zuriickzudréangen, dass die Funktion des ,geologischen Fensters”
erhalten bleibt (8 26 LG).
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2.2.2.08 ND , Geologischer Aufschluss ‘Im Grunde’®
Lage: suddstlich Erlinghausen
Erlauterung:

Der kleine stillgelegte Steinbruch am Bauken stellt — wie die ND 2.2.2.07 und —09 — ein geologisches
Anschauungsobjekt der im Plangebiet anzutreffenden Sedimentgesteine dar. Es ist der einzige dau-
erhafte Aufschluss in den flachlagernden Plattendolomiten der Leine-Folge im Gebiet. Im Steinbruch
stehen hellgelbe, diinnplattige Dolomitsteine an, die am oberen Rand infolge der Uberlagerung von
jungeren Ton- und Sandsteinen intensiv rot gefarbt sind. Die Trennflachen sind lokal durch Verkars-
tung erweitert. Auf der Bruchsohle stehen Freizeiteinrichtungen (insbes. eine Grillhitte), die durch die
Abgrenzung nicht erfasst sind (es wurde lediglich die fast rundum laufende Bruchwand einbezogen,
die als Aufschluss Bedeutung hat). Lokal ist inzwischen eine starke Uebergrinung feststellbar,
die zu einer latenten Wertminderung dieses kiinstlichen Aufschlusses fiihrt.

EntwicklungsmalRnahme:

- Die natirliche Sukzession im Bereich der Steinbruchwand ist so zu steuern und ggf.
zuriickzudrangen, dass die Funktion des ,geologischen Fensters” erhalten bleibt (8
26 LG).

2.2.2.09 ND , Geologischer Aufschluss an der Giershagener Muhle®
Lage: nordlich Giershagen
Erlauterung:

Norddstlich des Klusknapp wird ein von Osten den Hang herablaufender Felssporn durch
einen Wirtschaftsweg angeschnitten, der im weiteren Verlauf auch den als Radweg gekenn-
zeichneten Diemeltal-Randweg bildet. Am Waldweg — wie auch in oberhalb gelegenen Fels-
klippen — sind auf etwa 60 m Lange und 25 m Hohe Tonschiefer der oberdevonischen ,Hem-
berg-Schichten* mit grof3en Kluftflichen aufgeschlossen. Auf der nérdlichen Seite des Auf-
schlusses sind die Schichten z. T. markant herausgewittert. Lokal ist ,Hakenschlagen* zu
beobachten (durch Schwerkraft bedingtes Umbiegen von Schichten in Hanglage). Sudlich
der hier vorgenommenen ND-Abgrenzung endet ein weiterer Spornauslaufer an dem Weg;
beide Felsstandorte sind Uberwiegend mit Eichen und div. Straucharten (auch Zwergstrau-
chern) bewachsen, die standortbedingt weitgehend kruppelige Wuchsformen aufweisen.

Landschaftsplan Marsberg Hochsauerlandkreis Seite -92-




2.2.2.10 ND ,Bachschwinde am Warthugel*®
Lage: ndrdlich Heddinghausen
Erlauterung:

Am Ostrand des Waldgebietes ,Kump*, das i. W. auf den Buntsandsteinen des Trias stockt,
tut sich ein imposantes Schwalgloch auf, das vorrangig ein von Osten einmindende Gewas-
ser aufnimmt. Es entspringt ca. 450 m oberhalb in einem durch alten Bergbau tberformten,
fichtenbestockten Quellgebiet und bildet nach Unterquerung eines Wirtschaftsweges einen
rel. naturnahen, tlw. maandrierenden Bachlauf. Sein Haupteinzugsgebiet liegt hier auf der
Nordseite, wo die quelligen Standorte mit Fichten aufgeforstet wurden; im Stiden grenzt ein
naturnaher Buchenwald mit kleinen gewassernahen Sickerquellen an. Innerhalb des ca. 45 x
75 m grof3en, tief und steil eingeschnittenen Schwalglochs liegen mehrere Schluckstellen, in
denen das Wasser je nach anfallender Menge an unterschiedlichen Stellen im Zechsteinkalk
verschwindet. Auch aus der 6stlich angrenzenden Ackerflache lauft Wasser zu, das i. W. aus
Dran-Ausmiundungen stammen dirfte. Der Boden der Senke ist Giberwiegend mit Erlen be-
wachsen, in der Krautschicht dominiert die Brennnessel. Das Schutzobjekt bildet eine land-
schaftlich wertvolle Kleinstruktur; eine Aufwertung seines Wald-Einzugsgebietes durch Um-
bestockung mit bodenstandigem Laubholz kann die 6kologische Wertigkeit des gesamten
Biotopkomplexes noch deutlich erhdéhen (s. Entwicklungsmafinahme 5.01).
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2.3 Landschaftsschutzgebiete (§ 21 LG)

Erlauterung:
Landschaftsschutzgebiete werden festgesetzt, soweit dies

a) zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes
oder der Regenerationsfahigkeit und nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der Naturgdter,

b) wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schonheit des Landschaftsbildes oder der besonderen kulturhistorischen
Bedeutung der Landschaft oder

¢) wegen ihrer besonderen Bedeutung fur die Erholung

erforderlich ist.
Das Plangebiet ist weitrdumig mit Landschaftsschutz abgedeckt. Die einzelnen Teilflachen
kénnen wie folgt in 3 Typengruppen zusammengefasst werden:

2.3.1 Landschaftsschutzgebiet -Typ A- (grof3flachiq, 3 Gebiete)

Die Festsetzung sichert durch ihren groRraumigen Geltungsbereich die nattrliche Eigenart
des Plangebietes, soweit nicht aus bestimmten Grinden weitergehende Schutzanforderun-
gen bestehen.

Es gilt der allgemeine Verbotskatalog — Buchstabe a) bis I) —, der fur alle unter Ziffer 2.3 fest-
gesetzten Landschaftsschutzgebiete gilt.
2.3.2 Landschaftsschutzgebiet -Typ B- (kleinfldchig, 17 Gebiete)

Mit dieser Festsetzung werden Freiflachen mit besonderen Funktionen fur die Erholung und
die Erhaltung des landwirtschaftlich gepragten Landschaftscharakters erfasst.

Zusatzlich zum allgemeinen Verbotskatalog gilt ein Erstaufforstungsverbot einschlielich
Verbot der Neuanlage von Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baumschulkulturen.

2.3.3 Landschaftsschutzgebiet -Typ C- (kleinflachig, 30 Gebiete)

Mit dieser Festsetzung wird insbesondere die Erhaltung von Dauergriinland in Talauen und
angrenzender Hangzonen sowie von bedeutsamen bzw. entwicklungsfahigen Griinland-
Magerstandorten verfolgt.

Zusatzlich zum allgemeinen Verbotskatalog gilt ein

- Erstaufforstungsverbot wie unter 2.3.2,
- Umwandlungsverbot fir Griinland und Grinlandbrachen.

Hinsichtlich des Schutzzweckes der Landschaftsschutzgebiete und der Objektbeschrei-
bungen wird auf die Einzelfestsetzungen bzw. Festsetzungsgruppen (2.3.2, 2.3.3) verwie-
sen.
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Fur alle im Landschaftsplan unter Ziffer 2.3 festgesetzten Landschaftsschutzgebiete gelten
folgende Regelungen:

Die fortlaufenden Nummern entsprechen den Festsetzungsnummern in der Festsetzungskarte.
Die Abgrenzung der betroffenen Gebiete ist der Festsetzungskarte zu entnehmen.

Schutzwirkungen
Verbote

Nach § 34 Abs. 2 LG und aufgrund dieser Festsetzungen sind in den Landschaftschutzge-
bieten alle Handlungen verboten, die den Charakter der Gebiete verdndern kénnen oder
dem Schutzzweck zuwiderlaufen.

Der im Sinne des Landschafts- und des Forstgesetzes ordnungsgemafen Land- und Forstwirtschaft kommt fir
die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft eine zentrale Bedeutung zu; sie dient i.d.R. den Zielen des
Landschaftschutzes.

Insbesondere ist verboten:

a) bauliche Anlagen zu errichten oder in einer das Landschaftshild beeintrachtigenden Wei-
se zu &ndern, auch wenn sie keiner Genehmigung oder Anzeige bedurfen;

unberihrt bleiben

Bauvorhaben gemal? 8 35 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 des Baugesetzbuches, soweit sie
nach Feststellung der Unteren Landschaftsbehérde dem Schutzzweck nicht entge-
genstehen und hinsichtlich Standort und Gestaltung der Landschaft angepasst wer-
den,

die Errichtung von Wildfutterungen, Jagdhochsitzen, offenen Melkstanden oder offe-
nen Schutzhitten fir das Weidevieh sowie von nach Art und GroRe Ublichen Forst-
kultur- und Weidezaunen.

Bauliche Anlagen sind inshesondere auch

. Boots- und Angelstege,
. am Ufer oder auf dem Grund eines Gewassers verankerte Fischzuchtanlagen,
. Zaune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen hergestellte Einfriedungen.

b) Aufschittungen, Verfillungen, Abgrabungen oder Ausschachtungen vorzunehmen;

unberthrt bleiben MaRnahmen im Rahmen ortsiiblicher Nutzungen von Garten sowie Ab-
grabungen geringen Umfangs fur den Eigenbedarf eines land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebes.

Fur Abgrabungen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt werden, entféllt dieses Verbot
aufgrund der Konzentrationswirkung der Genehmigung (8 13 BImSchG vom 15.03.1974);

c) Stralen, Wege oder Stellplatze zu errichten;

unberthrt bleibt die Anlage von Wegen im Rahmen ordnungsgemaéalRer Land- und Forst-
wirtschaft, soweit sie — z.B. durch erhebliche Bodenauf- oder -abtréage oder durch bitumi-
ndse Befestigung oder Inanspruchnahme wertvoller Biotope — nicht unter die Eingriffsre-
gelung des Landschaftsgesetzes fallen.
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d)

f)

9)

h)

oberirdische oder unterirdische Versorgungs- oder Entsorgungsleitungen neu anzulegen;

unberthrt bleibt die Verlegung von innerbetrieblichen Leitungen, die der Versorgung der
Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaues dienen und die Verlegung von Leitun-
gen in der Fahrbahn von Stral3en und Wegen.

Die Unberuhrtheitsklausel fur Leitungsverlegungen in Verkehrswegen bezieht sich auch auf deren befestigte
Seitenstreifen.

Hecken, Feld- oder Ufergeholze, Hochstaudenfluren oder Rohrichte zu beseitigen oder
zu schéadigen oder auf andere Weise in ihrem Wachstum zu gefahrden;

unberthrt bleiben Malinahmen im Rahmen der ordnungsgemaéfen Pflege, Erhaltung und
Bewirtschaftung von Gehdlzen und von Wald, soweit dies dem Schutzzweck nicht zuwi-
derlauft.

Eine Wachstumsgeféhrdung kann insbesondere auch erfolgen durch

. Beschadigung des Wurzelwerkes,
. Verdichten des Bodens im Traufbereich.

Die ordnungsgemalRe Bewirtschaftung umfasst auch das Auf-den-Stock-Setzen von Hecken im gesetzlich zu-
gelassenen Zeitraum.

Stoffe oder Gegenstande zu lagern, abzulagern, einzuleiten der sich ihrer in anderer
Weise zu entledigen, die das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt gefahrden oder
beeintrachtigen kénnen;

unberuhrt bleibt

die vortubergehende Lagerung von Produkten der Land- und Forstwirtschaft sowie
des Gartenbaus;

die voriibergehende Lagerung von Diinger, Kompost und Klarschlamm:;

die voribergehende Ablagerung von Stoffen und Gegenstanden, die bei MalRnahmen
der Gewasserunterhaltung anfallen;

das Ablagern von auf den umliegenden Feldern gesammelten Natursteinen (Feldstei-
nen) am Feldrand und auR3erhalb vorhandener Hohlformen;

die voriibergehende Lagerung von Holz an den Wegeseitenrandern zum Bereitstellen
fur die Holzabfuhr.

auRRerhalb befestigter Hofflachen Verkaufsstande oder Verkaufswagen, Zelte, Wohnmobi-
le, Wohnwagen oder &hnliche, dem zeitweisen Aufenthalt von Menschen dienende Anla-
gen aufzustellen;

unberthrt bleibt das zeitweilige Aufstellen von Verkaufsstdnden an Stra3en und Parkplat-
zen sowie von temporaren Bauten im Rahmen sportlicher GroRRveranstaltungen und von
Waldarbeiterschutzwagen.

auf3erhalb der befestigten Stralen und Fahrwege, der eingerichteten Park- und Stellplat-
ze ein Kraftfahrzeug zu fuhren oder abzustellen und auf3erhalb von Stral3en und festen
Wegen Fahrrad zu fahren;

unberthrt bleibt das Fihren und Abstellen von Fahrzeugen im Rahmen ordnungsgema-
Rer land- und forstwirtschaftlicher sowie gartenbaulicher und jagdlicher Tatigkeit oder
wasserwirtschaftlicher Malinahmen.
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)

in bisher undranierten Flachen Drainagen anzulegen oder den Grundwasserstand an-
derweitig zu verandern;

unberthrt bleibt die Beseitigung von Stau- und Nasseflachen als Folge kunstlicher Bo-
denverdichtungen durch Boden- oder Tiefenlockerung sowie die Instandhaltung vorhan-
dener Drainagen.

Einrichtungen fir den Modellsport zu schaffen sowie motorbetriebene Modelle fahren
oder fliegen zu lassen;

K) jeglicher Motorsport sowie das Starten von Hangegleitern oder sonstigen Fluggeraten;

)

Gewasser, einschlielich Fischteiche, anzulegen oder umzugestalten;

unberthrt bleiben UnterhaltungsmalRnahmen an rechtl. zugelassenen Feuerlésch- und
Fischteichen, wenn keine Abgrenzungsénderungen der Wasserflache vorgenommen
werden.

Abweichende / zuséatzliche Bestimmungen

Es wird auf die besonderen Regelungen bei den Einzelfestsetzungen verwiesen, die bei wi-
derspruchlichlichen Aussagen gegenuber den hier formulierten allgemeinen Ver- und Gebo-
ten Vorrang haben.

Ausnahmen

Uber die unter Ziffer 2 beschriebene Befreiungsregelung des § 69 LG hinaus kann die Unte-
re Landschaftsbehdrde gemald § 34 (4a) LG von den Verboten fiir die Landschaftsschutzge-
biete (2.3.1 — 2.3.3) auf Antrag eine Ausnahme zulassen, wenn die beabsichtigte Handlung
mit dem Schutzzweck zu vereinbaren ist. Ausnahmen kdénnen mit der Verpflichtung zu Aus-
gleichs- oder ErsatzmalRnahmen gemal § 4 und 8 5 LG verbunden sein.
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2.3.1 GrofRraumige Landschaftsschutzgebiete (§ 21 LG)
- Typ A (Allgemeiner Landschaftsschutz)

Landschaftsschutzgebiete, Typ A - Ubersicht -

Nr. LSG Raumliche Lage GroRRe (ha)

23.1 LSG Typ A - gro3raumig - 4623,52

2311 Bredelarer Kammer / Flrsten- mlttleres westl. Plange- 1422.84
berger Wald biet

2.3.1.2 Rotes Land sudostl. Plangebiet 2035,42

2313 |Randnohen zwischen Sintfeld | sc plangebiet 1165,26
und Diemeltal

2.3.1.1 LSG ,Bredelarer Kammer / Furstenberger Wald*

Lage: grof3rdumig im mittleren westl. Plangebiet
GroRe: 1.422,84 ha

Objektbeschreibung:

Die Schutzausweisung umfasst die fast vollstandig bewaldeten H6hen und Kerbtélchen am
westlichen Plangebietsrand zwischen Essentho, Niedermarsberg und Giershagen mit Aus-
nahme der Siedlungsbereiche sowie der Schutzgebiete strengerer bzw. spezifischer Schutz-
kategorien. Seine Nordostgrenze wurde hier aus Praktikabilitatsgrinden entlang des Staub-
ketales gezogen (s. LSG 2.3.3.07), obwohl die Untergrundverhéltnisse und oberflachigen
Landschafts-Merkmale des Rheinischen Schiefergebirges erst jenseits des Rummecketales
in die deutlich jingeren und basenreicheren Schichten des Waldecker Gefildes und der Pa-
derborner Hochflache tbergehen.

Dieser Teil des Plangebietes macht seine naturrdumliche Zugehdrigkeit zum ,Kernsauer-
land“ durch Hohenlagen bis zu 500 m Uber NN, entsprechende Niederschlagsmengen und
FlieRgewasseranteile und die diesen Voraussetzungen entsprechende Waldbedeckung (mit
hohen Fichtenanteilen) deutlich. Sein Nordwestrand verlauft — der politischen und Plange-
biets-Grenze entsprechend — fast auf der Rhein-Weser-Wasserscheide, so dass die zahlrei-
chen Siepen Richtung Diemel entwéassern. Jenseits dieses landschaftlich bedeutenden Tal-
zuges greift das Schutzgebiet bis in den Bereich Priesterberg / Giershagener Wald Uber, die
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trotz jiingerer Ubergansschichten aus dem Karbon naturraumlich vergleichbare Verhaltnisse
aufweisen.

Mitten in diesem LSG liegt das grof3e FFH- und Waldnaturschutzgebiet ,Forst Bredelar” (s.
NSG 2.1.03), dessen groR¥flachige Ungestortheit als entscheidender Wertfaktor erst durch
den erganzenden Schutz seiner Umgebung erhalten werden kann. Fir die wegen standortli-
cher Unbedenklichkeit nicht ins NSG einbezogenen Fichtenblocke wird das Verschlechte-
rungsverbot der FFH-Richtlinie auch Uber dieses LSG gewahrleistet. Auch fur andere, hoch-
gradig schutzwiirdige Lebensraume und Landschaftsbestandteile, die durch weitergehende
Schutzfestsetzungen gesichert werden (z.B. die Talauen von Diemel und Hoppecke und das
FFH-Gebiet im Bereich ,Auf der Wiemecke") bildet das Gebiet eine Pufferzone.

Neben den enthaltenen strenger geschutzten Bereichen beherbergt das Gebiet weitere dko-
logisch wertvolle Teile wie die Quellsysteme des Hamecke- und des Erlenbaches, Bruch-
waldrelikte, fragmentarische Auwalder und flachige Vorkommen schutzbeddirftiger Krautar-
ten; zudem etliche landschaftliche Besonderheiten wie einen kompakten Eichenwald an der
Ostflanke des Bomberges, den landschaftspragenden Ricken des Priesterberges mit seinen
tlw. artenreichen Buchenwaldern u. &.. Daneben existieren einige kulturhistorische Zeugnis-
se im Gebiet wie alte Bergbaurelikte (insbes. im Umfeld von Giershagen) oder die Reste des
Wartturmes auf dem Priesterberg. Schlie3lich stellt es einen naturnahen Naherholungsraum
fur den Niedermarsberger Siedlungsschwerpunkt westlich der Diemel dar.

Schutzzweck:

Erhaltung der Eigenart und Schonheit einer Landschaft, die durch hohe Waldanteile auf -
berwiegend bewegtem Relief gekennzeichnet ist; Sicherung der Leistungsféhigkeit des Na-
turhaushalts vor Eingriffen, die allein oder durch ihre Summierung die Vielfalt des Land-
schaftshildes und die spezifischen 6kologischen Funktionen der waldgepragten Landschaft
beeintrachtigen kénnen; Erganzung der strenger geschiitzten Teile dieses Naturraums durch
den Schutz ihrer Umgebung vor Projekten, die den herausragenden Wert dieser Natur-
schutzgebiete mindern kénnten (Pufferzonenfunktion); Umsetzung des Entwicklungsziels 1.1
und Sicherung von Umsetzungsmalnahmen der Entwicklungsziele 1.7 und 1.8 vor Beein-
trachtigungen durch Projekte mit Stérpotenzial fir die naturnahen Waldgesellschaften.
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2.3.1.2 LSG ,Rotes Land"”

Lage: grofRrAumig im sudlichen und sudostl. Plangebiet
GroRRe: 2.035,42 ha

Objektbeschreibung:

Das Schutzgebiet umfasst die gesamte naturrdumlich abgegrenzte Einheit des ,Roten Lan-
des”, soweit sie nicht durch strengere bzw. spezifischere Schutzkategorien abgedeckt ist.
Darunter fallen zum einen die rel. steilen, zerklifteten Lagen unmittelbar am 6stlichen Rand
der Kernstadt; zum anderen die teils land-, teils forstwirtschaftlich genutzten Mischlagen bzw.
aufforstungsfahigen Gewanne zwischen der Achse Diemeltal / Giershagen im Westen und
dem stdostlichen Plangebietsrand.

Das LSG ist in engem Zusammenhang zu sehen mit den darin eingeschlossenen Flachen
des LSG Typ B, die den weitlaufigen Charakter der landwirtschaftlichen Nutzung des Roten
Landes sichern sollen. Zwischen Erlinghausen und der sidlichen Stadtgrenze im Raum
Leitmar ragt ein Sporn des Unteren Buntsandsteins in die alteren Dolomitschichten und sorgt
so fur die Entstehung der landschaftstypischen Schwalglocher (siehe ND 2.2.2.01 bis -06
und -10). Besondere Bedeutung hat das Gebiet auch als Pufferzone um die festgesetzten
Naturschutzgebiete in diesem Naturraum, die i. W. artenreiche Kalkbuchenwalder bzw. — als
deren Ersatzgesellschaften — Kalkmagerrasen sichern.

Aufgrund seiner entstehungsgeschichtlich ,bewegten Vergangenheit* weist das Gebiet eine
Vielzahl alter Bergbaustatten auf, von denen die bekannten Kupfergruben um die ,Stadtber-
ger Hutte* nur einen kleinen Teil darstellen. Gré3ere Pingenbezirke finden sich z. B. nordlich
von Borntosten, nordwestlich Leitmar, im Obermarsberger Stadtwald / Kump ndérdlich Hed-
dinghausen und im Bereich Rohrberg / Ohmberg / Buchenberg. Hinzu kommen alte Kalk-
steinabgrabungen — tlw. mit Standorten von Kalkéfen —, in denen die anstehenden Zech-
steinkalke lokal in sehr Giberschaubarem Umfang gewonnen wurden. All diese Relikte stellen
landeskundlich hervorragende Zeugnisse dar, die grof3enteils insbes. durch Verflillung latent
gefahrdet sind.

Insgesamt stellt dieses Schutzgebietssystem einen deutlichen Kontrast zu den stark bewal-
deten Hangen des Diemel-Berglandes dar, die unter 2.3.1.1 erfasst sind. Diese naturrdum-
lich bedingten Unterschiede kénnen aber langfristig nur Uberliefert werden, wenn die Eigen-
art all dieser Landschaftsteile durch den Schutz ihrer wesensbestimmenden Merkmale erhal-
ten wird.

Schutzzweck:

Erhaltung des eigenartigen Landschaftscharakters, der sich aus den naturraumlich bedingt
unterschiedlichen Nutzungen des ,Roten Landes* ergibt; Sicherung der Leistungsfahigkeit
des Naturhaushalts und der Nutzungsfahigkeit der nicht erneuerbaren Naturgtter auch fur
spatere Generationen vor Eingriffen, die durch ihre GroRe und Erheblichkeit dem Nachhal-
tigkeitsgrundsatz zuwider laufen und daruber hinaus die Bedeutung des Landschaftsbildes
und die spezifischen 6kologischen Funktionen der Gberwiegend landwirtschaftlich gepragten
Landschaft beeintrachtigen kénnen; Ergéanzung der strenger geschiitzten Teile dieses Natur-
raums durch den Schutz ihrer Umgebung vor Projekten, die den Wert dieser Naturschutzge-
biete (auch: FFH-Gebiete) und geschitzten Landschaftsbestandteile mindern kénnten (Puf-
ferzonenfunktion); Umsetzung der Entwicklungsziele 1.1 und 1.5.
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Die Freiflachen im LSG ,Typ A" eignen sich im Besonderen auch fur die Anpflanzung von Energiehdlzern und den
Anbau anderer nachwachsender Rohstoffe.

Schutzwirkungen:

Neben dem allgemeinen Festsetzungskatalog unter 2.3 gilt hier zusatzlich das

Gebot:

Erstaufforstungen, Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baumschulkulturen sind mit
unmittelbarem, deutlichem Anschluss an vorhandene, gehélzbestockte Flachen anzule-
gen. Soweit nach anderen Rechtsvorschriften eine Anpflanzungs- oder Aufforstungsge-
nehmigung erforderlich ist, unterliegt dieses Gebot der Einzelfallabwagung im Rahmen
jener behdrdlichen Entscheidung.

Die Erhaltung der naturraumlichen, das Plangebiet pragenden Gegebenheiten - vgl. Entwicklungsziel 1.1 - er-
fordert die Sicherung einer funktionierenden landwirtschaftlichen Grundstruktur. Die (wenigen) Aufforstungs-
und Anpflanzungsflachen sollen sich von den vorhandenen Waldréandern aus in die Feldflur hinein entwickeln,
damit zusammenhangend nutzbare landwirtschaftliche Gewanne nicht durch inselhafte Anpflanzungen einer
langfristigen landwirtschaftlichen Nutzungsoption beraubt werden (es ist zu erwarten und in landeskultureller
Hinsicht winschenswert, dass langfristig nicht alle Freiflachen aufgeforstet oder bepflanzt werden, auf denen
das nach den Festsetzungen dieses Landschaftsplanes grundsatzlich mdéglich ist).
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2.3.1.3 LSG ,Randh6hen zwischen Sintfeld und Diemeltal”

Lage: zwischen Niedermarsberg und dem nordéstl. Stadtrand
GroRRe: 1.165,26 ha

Objektbeschreibung:

Das Schutzgebiet umfasst die nérdliche Flanke des Diemeltales ab dem Staubketal nord-
ostwarts bis zur Plangebietsgrenze bei Blankenrode, soweit sie nicht durch strengere bzw.
spezifischere Schutzkategorien abgedeckt ist. Darunter fallen zum einen die rel. steilen, zer-
klifteten Lagen, die vom Sintfeld zum Diemeltal abfallen; zum anderen die teils land-, teils
forstwirtschaftlich genutzten Mischlagen rund um Meerhof, Oesdorf und Westheim. Letztere
ahneln in ihrem Landschaftscharakter dem ,Roten Land“ (s. LSG 2.3.1.2); sie sind — neben
eiszeitlichen Terrassenablagerungen norddstlich von Westheim — auch i. W. durch die glei-
chen Zechsteinkalke und Buntsandsteinlagen aufgebaut. Ostlich von Essentho erfolgt dann
nach Stdwesten hin der Ubergang zu den Tonsteinen des Rheinischen Schiefergebirges,
wahrend nordlich der Rummecke-Quellmulde bereits der Rand der Paderborner Hochflache
erreicht wird.

Damit nimmt das Gebiet eine Zwischenstellung mit landschaftsprdgenden Elementen beider
vorstehend beschriebener LSG ein. So finden sich mit der Rummecke im Siden und dem
Waschebach im Nordosten permanent wasserfilhrende Bache, wahrend dazwischen haufig
Siepen ausgebildet sind, die nur bei besonderen Niederschlagsereignissen oder Schnee-
schmelze ,anspringen”. Es sind landwirtschaftliche Gewanne unterschiedlicher GréRRe einbe-
zogen, die — nachdem das landschaftspragende Offenland in den kleinraumigen LSG unter
2.3.2 und 2.3.3 erfasst ist — zusammen mit den Freiflachen im Roten Land ein landschafts-
vertragliches Erstaufforstungspotenzial darstellen, wie es fur den HSK aufgrund der tber-
wiegenden naturraumlichen Ausstattung und Nutzungsverteilung eher untypisch ist.

Auch in diesem Gebiet liegen Relikte historischen Bergbaus; meist aus spatmittelalterlicher
bis neuzeitlicher Eisenerzgewinnung. Konzentriert sind z. B. Pingen ndérdlich des unteren
Staupketals sowie in den Bereichen Hahnenberg und ,Auf der Asche” zu finden (die am
norddstlichen Plangebietsrand gelegenen Uberbleibsel aus historischem Blei- und Galmei-
bergbau wurden i. W. in den NSG 2.1.15 und —20 erfasst).

Schutzzweck:

Erhaltung des Charakters und der naturraumlichen Ausstattung dieser ,Ubergangsland-
schaft® zwischen Rheinischem Schiefergebirge, Paderborner Hochflache und Waldecker
Tafel; Sicherung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts und der Nutzungsfahigkeit der
nicht erneuerbaren Naturglter auch flr spatere Generationen vor Eingriffen, die durch ihre
GroRRe und Erheblichkeit dem Nachhaltigkeitsgrundsatz zuwider laufen und dartiber hinaus
die Bedeutung des Landschaftsbildes und die spezifischen 6kologischen Freiraumfunktionen
beeintrachtigen kénnen; Erganzung der strenger geschiitzten Teile dieses Naturraums durch
den Schutz ihrer Umgebung vor Projekten, die den Wert dieser Naturschutzgebiete (auch:
FFH-Gebiete) und geschitzten Landschaftsbestandteile mindern kénnten (Pufferzonenfunk-
tion); Umsetzung der Entwicklungsziele 1.1 und 1.5.
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Die Freiflachen im LSG ,Typ A" eignen sich im Besonderen auch fur die Anpflanzung von Energiehdlzern und den
Anbau anderer nachwachsender Rohstoffe.

Schutzwirkungen:

Neben dem allgemeinen Festsetzungskatalog unter 2.3 gilt hier zusatzlich das

Gebot:

Erstaufforstungen, Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baumschulkulturen sind mit
unmittelbarem, deutlichem Anschluss an vorhandene, gehélzbestockte Flachen anzule-
gen. Soweit nach anderen Rechtsvorschriften eine Anpflanzungs- oder Aufforstungsge-
nehmigung erforderlich ist, unterliegt dieses Gebot der Einzelfallabwagung im Rahmen
jener behordlichen Entscheidung.

Die Erhaltung der naturrdumlichen, das Plangebiet pragenden Gegebenheiten - vgl. Entwicklungsziel 1.1 - er-
fordert die Sicherung einer funktionierenden landwirtschaftlichen Grundstruktur. Die (wenigen) Aufforstungs-
und Anpflanzungsflachen sollen sich von den vorhandenen Waldrandern aus in die Feldflur hinein entwickeln,
damit zusammenhangend nutzbare landwirtschaftliche Gewanne nicht durch inselhafte Anpflanzungen einer
langfristigen landwirtschaftlichen Nutzungsoption beraubt werden (es ist zu erwarten und in landeskultureller
Hinsicht wiinschenswert, dass langfristig nicht alle Freiflachen aufgeforstet oder bepflanzt werden, auf denen
das nach den Festsetzungen dieses Landschaftsplanes grundsatzlich moglich ist).

Hinweis:

Uber die in diesem Landschaftsplan getroffenen Regelungen hinaus ist fiir den Bereich des
nachrichtlich dargestellten Européischen Vogelschutzgebietes ,Egge” nérdlich der BAB A 44
der unmittelbar wirksame Schutz des 8§ 48c Abs. 5 LG zu beachten.
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2.3.2 Landschaftsschutzgebiete (§ 21 LG) - Typ B (Ortsrandlagen, Landschaftscha-
rakter)

Fir alle im Landschaftsplan unter den nachfolgenden Nummern (2.3.2.01 bis 2.3.2.17) als
LSG festgesetzten Gebiete gelten folgende Aussagen und Regelungen:

Objektbeschreibung:

Das Landschaftsplangebiet Marsberg weist im nérdlichen Teil und in der stdéstlichen Halfte
rel. groBraumige landwirtschaftliche Gewanne auf. Sie spiegeln hier die landwirtschaftlich
gunstigen naturraumlichen Voraussetzungen wider, die den Landschaftscharakter insbes.
des Sintfelds und des Roten Landes mal3geblich pragen. Dabei sind sogar die naturraumli-
chen Unterschiede dieser beiden landwirtschaftlichen Vorranggebiete an der Grol3flachigkeit
und Intensitat des Ackerbaus auf der Paderborner Hochflache (Sintfeld; kreidezeitliche Kal-
ke) im Verhdaltnis zum stérker gegliederten und mit hoheren Grinlandanteilen versehenen
Waldecker Gefilde (Rotes Land; Zechstein-Kalke und Buntsandstein des Trias) erkennbar.
Daneben fuhren die uberkommenen Eigentumsverhéltnisse zu unterschiedlichen Nutzungs-
strukturen, die sich i. W. in den erkennbaren SchlaggréfRen manifestieren.

Mit den hier abgegrenzten, kleinrdumigen LSG werden die Teile des Offenlandes erfasst, die
aus landschaftlicher Sicht erforderlich sind, um die charakteristischen Wesensmerkmale der
groRen Teillandschaften zu erhalten. Sie zeigen mit ihrer meist mehrere hundert Jahre wéah-
renden landwirtschaftlichen Nutzung die feinen, erdgeschichtlich und klimatisch bedingten
Unterschiede zu den Teilen des Plangebietes auf, deren ,Kultivierung“ sich aufgrund der
ungunstigeren Standorteigenschaften nicht lohnte und die so dauerhaft unter Waldbede-
ckung blieben (vgl. LSG 2.3.1). Damit, dass sie diese feinen naturraumlichen Unterschiede
sichtbar machen, pragen die unter dieser Festsetzung erfassten Teilgebiete entscheidend
die ldentitat der Landschaft (auch der Siedlungen) und tragen in ihrer Gesamtheit wesentlich
zur Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes im gesamten Plangebiet bei, auf
der u. a. auch seine naturliche Erholungseignung aufbaut.

Flachige Anpflanzungen oder Aufforstungen innerhalb dieser Schutzgebiete wirden den
Landschaftscharakter beeintrachtigen, der traditionell durch die landwirtschaftliche Boden-
nutzung gepragt wird. Das im Plangebiet anzutreffende Artenspektrum in Flora und Fauna ist
zu einem grofRen Teil auf Offenland angewiesen. Gleichzeitig erfassen die Festsetzungen
vorrangig Bereiche mit einem relativ hohen biotischen Ertragspotential, das durch Wald- oder
Weihnachtsbaumnutzung nicht ausgeschopft und auf Dauer gemindert wirde.

In einigen Teilen — vor allem um Oesdorf, Erlinghausen und Giershagen — wird die Funktion
der hier erfassten Schutzgebiete durch die LSG erganzt, die wegen vorrangigen Griinland-
schutzes unter den LSG ,Typ C* aufgefihrt sind (s. 2.3.3). Gleiches gilt fur die ortsnahen
NSG im Bereich Essentho, bei denen hohere 6kologische Flachenqualitaten fur den Schutz
mit ausschlaggebend sind.

Diese allgemeine Objektbeschreibung fur die Gruppe der LSG ,Typ B* wird durch die nach
der tabellarischen Ubersicht folgenden einzelfestsetzungsbezogenen Erlauterungen erganzt.

Schutzzweck:

Sicherung der Vielfalt und Eigenart der Landschaft im Nahbereich der Ortslagen sowie in
alten landwirtschaftlichen Vorranggebieten insbesondere durch deren Offenhaltung; Erhal-
tung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts hinsichtlich seines Artenspektrums und der
Nutzungsfahigkeit der Naturguter (hier: leistungsfahige Bodden); Umsetzung der Entwick-
lungsziele 1.1 und — primar — 1.5 zum Schutz des spezifischen Charakters und der Identitat
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der landschaftlichen Teilrdume; entsprechend dem Schutzzweck unter 2.3.1 auch Erganzung
der strenger geschitzten Teile dieses Naturraums durch den Schutz ihrer Umgebung vor
Eingriffen, die den herausragenden Wert dieser Naturschutzgebiete und Schutzobjekte min-
dern kdnnten (Pufferzonenfunktion); Erhaltung der im gesamten Gebiet verstreut anzutref-
fenden kulturhistorischen Relikte.

Die Freiflachen im LSG ,Typ B* eignen sich im Besonderen auch fur den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen
mit jahrlicher Um- / Abtriebszeit. Im Rahmen einer Einzelfallprifung bleibt eine Ausnahme / Befreiung nach 8§ 69
LG fur den Anbau nachwachsender Rohstoffe mit mehrjahrlichen Um-/ Abtriebszeiten grundsatzlich moglich.

Schutzwirkungen:

Es gilt der allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.3;

zusétzliche Verbote:

Erstaufforstungen vorzunehmen;

Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baumschulkulturen anzulegen.
Zusatzliches Gebot:

Die Gebiete sind im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung oder durch geeignete Pfle-
gemalRnahmen von Bewaldung freizuhalten.
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Landschaftsschutzgebiete - Typ B - Ubersicht -

N . GrofRe
Nr. LSG Raumliche Lage (ha)
LSG Typ B — Ortsrandlagen,
232 Offenland- und Kulturlandschaftsschutz 4111,26
Schweinegriindchen / Berghagen /|3 Teilfl. im Diemeltal
23201 Unter der Konigsseite oberhalb N'marsberg 23,49
2.3.2.02 | Kuckengrund / Helmberg Ostl. Niedermarsberg 139,57
2.3.2.03 | Freiflachen um Leitmar um Leitmar 209,92
23204 Freiflachen bei Oesdorf und Kra- um Qesdorf / sudostl. 192,81
hengrund Karolinenhof
2.3.2.05 | Freiflachen um Borntosten um Borntosten 138,32
2.3.2.06 | Freiflachen norddstl. Westheim nordostl. Westheim 180,90
o um Essentho / westl.
2.3.2.07 | Paderborner Hochflache Oesdorf und Meerhof 1036,87
23208 Heidenpost / Steintwisten und Nie- bstl. Essentho 40,15
dernfeld
2.3.2.09 | Diemeltalflanken um Niedermarsbg. | um Niedermarsberg 100,18
23210 Freiflachen um Erlinghausen / Auf um Erlinghausen 548,70
der Sandkuhle
2.3.2.11 | Freiflachen um Canstein um Canstein 97,04
2.3.2.12 | Freiflachen um Giershagen um Giershagen 784,93
2.3.2.13 | Freiflachen westl. Udorf westl. Udorf 195,52
2.3.2.14 | Echelpohlen nordnorddstl. Leitmar 128,51
2.3.2.15 | Unteres Orpetal um Udorf 67,63
2.3.2.16 | Prierberg nordnordwestl. Udorf 25,88
2.3.2.17 | Freiflachen um Heddinghausen um Heddinghausen 200,84
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2.3.2.1 LSG ,Schweinegriindchen / Berghagen / Unter der Konigsseite*
GrolRe: 23,49 ha
Erlauterung:

Mit diesem LSG werden drei Teilflachen der Diemeltalaue bzw. direkt angrenzender Unter-
hange erfasst, die durch die Bahnlinie Bestwig — Warburg bzw. (im Falle ,Schweinegrind-
chen®) einen Wirtschaftsweg von der verbliebenen Talaue abgeschnitten sind und daher auf-
grund des fehlenden 6kologischen Zusammenhangs nicht dem NSG 2.1.18 zugeschlagen
wurden. Die weitere Erhaltung insbesondere ihres Offenlandcharakters ist nichtsdestoweni-
ger wichtig; tlw. sind auch Artenschutzbelange berihrt.

Die westliche Flache (,Schweinegriindchen®) nimmt die Uberwiegend ackerbaulich genutzte
Unterhanglage zwischen dem NSG-wirdigen Diemeltalgrund und der Landesstrafl3e 870 ein;
ihre Offenhaltung tragt dazu bei, von dieser StralRe aus den Einblick in einen landschaftspra-
genden Teil des Diemelberglandes zu sichern. Die leicht hdngige Muldenlage steht zudem in
einem Nutzungszusammenhang mit dem tbrigen Talraum. Die mittlere Flache (,Berghagen®)
enthalt am Nordrand rel. feuchte Teile der ehemaligen Talaue und steigt dann nach Siden
hin an. Hier findet sich ein vielfaltiges Mosaik aus Feucht- und (Uberwiegend) magerem
Griunland, dessen Standortpotenzial dem des angrenzenden NSG ,Wiemecke" &hnelt. Die
nordéstliche Teilfliche gehdrt morphologisch erkennbar zur Diemeltalaue, ist aber durch ihre
Lage zwischen Bahndamm und den Unterhdngen von Hagen und Calvarienberg (s. NSG
2.1.04) deutlich isoliert. Es handelt sich Uberwiegend um Fettwiesen und —weiden sowie
kleinere Aufforstungen, die durch einen bahnbegleitenden Graben entwassert werden. Sie
sind weitgehend Teil des FFH-Gebietes DE-4617-302 ,Gewassersystem Diemel und Hoppe-
cke® (s. Beschreibung im Anhang) und unterliegen damit dem Verschlechterungsverbot der
FFH-RL.
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2.3.2.2 LSG ,Kuckengrund / Helmberg*
GrolRe: 139,57 ha
Erlauterung:

Das Gebiet bildet einen Offenlandverbund zwischen den Grinlandflachen, die mit den LSG
2.3.3.05, -09, -11 und -12 gesichert werden. Es handelt sich Gberwiegend um Ackerland,
dessen Abgrenzung einerseits den Offenlandcharakter des Roten Landes in landschaftlich
begrindeten Teilbereichen und in Ergénzung der o. g. kleinrdumigen LSG sichern soll, ande-
rerseits Raum flr kinftige Aufforstungsgewanne lasst, wo sie landschaftlich vertraglich an
vorhandene Bestockungen angelehnt werden kdnnen. Nordlich der Kreisstral3e 68 werden
die Muldenlagen sudlich und westlich des Helmberges erfasst, die in den eigentlichen ,Ku-
ckengrund® Uberleiten (6stlich des Helmberges zum ,Sauerlandgraben®). Die Morphologie
dieser eiszeitlichen Hohlformen im Zechsteinkalk kommt durch die landwirtschaftliche Nut-
zung landschaftswirksam zur Geltung.

Im sudlichen Teil tragt das LSG neben dem Offenlandverbund zur Sicherung von Freiflachen
bei, die Blickverbindungen von der K 68 Richtung Bilstein und Obermarsberg ermdglichen
und die landschaftspragende Wirkung der Obstbaumreihe am Pastbihl unterstiitzen (s. LB
2.4.1.01). Im Osttell ist hier ein Bereich historischen Bergbaus mit erfasst, dessen Pingen
allerdings nur noch andeutungsweise erkennbar sind. Auch die kleine Aufforstung im Bereich
,Kuhlen* enthalt solche landeskundlich interessanten Hohlformen.

2.3.2.3 LSG , Freiflachen um Leitmar*
GroRe: 209,92 ha
Erlauterung:

Das Gebiet erfasst die ortsnahen Freiflachen um Leitmar, die den kulturlandschaftlichen Zu-
sammenhang zwischen der Besiedlung dieses Raumes und seiner notwendigen Nutzung fur
JAckerbau und Viehzucht* erkennen lassen. Sie bilden eine flache Muldenlage mit dem Ort
im Zentrum, in der der dstliche der beiden Glinde-Quellb&che seinen Ursprung hat. Dabei
liegt etwa die Sidosthalfte des LSG im Buntsandstein, der die oberflachigen Quellgewasser
ermd@glicht; die nordwestliche Halfte wird aus Zechsteinkalken gebildet, in denen das Ober-
flachenwasser tlw. wieder versickert (besonders anschaulich in dem Schwalgloch des Hage-
born; s. ND 2.2.2.06).

Die hier abgegrenzten Freiflachen tragen nicht nur zur Erhaltung des kulturhistorischen Zu-
sammenhangs zwischen den naturrdumlich rel. ginstigen Voraussetzungen fir eine land-
wirtschaftliche Bodennutzung und der Siedlungsgriindung bei, sondern erhéhen auch den
landschaftspragenden Wert der damit erfassten Feldgehélze und GroRbaume, die aufgrund
ihrer Wirkung im Landschaftsbild zu einem guten Teil als Geschitzte Landschaftsbestandtei-
le im Plan gesondert festgesetzt wurden.
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23.24 LSG ,Freiflachen bei Oesdorf / Westheim und Krahengrund*
GrolRe: 192,81 ha

Erlauterung:

Das Gebiet erfasst mit mehreren Teilflachen das Offenland sudlich und dstlich von Oesdorf,
soweit es zur Erhaltung des Landschaftscharakters erforderlich und nicht durch das LSG
2.3.3.02 abgedeckt ist. Ostlich der Ortslage handelt es sich dabei Uberwiegend um acker-
baulich genutzte Gewanne, von denen zwei in das Grinland des umgebenden, o. g. LSG
verzahnt sind. Die dritte Teilflache am Krahengrund deckt den Sidostteil eines grél3eren, rel.
strukturarmen Intensivackers um den ,Karolinenhof* ab, der morphologisch und durch eine
breite Hecke (ehemalige Wegeverbindung) vom landschaftlichen Umfeld der Ortslage Oes-
dorf getrennt ist. Die Sicherung der hier erfassten Teilflache verstarkt die landschaftliche
Wirkung der als LB 2.4.1.06 festgesetzten Allee an der Zufahrt zum Karolinenhof sowie der
GrofRbdume im LB 2.4.2.04 und erhalt die Blickverbindungen, die sich vom 6stlich am Wald-
rand verlaufenden Wanderweg aus ergeben.

Auch sudlich des Dahlbaches, Richtung Westheim, sind am Hoppenberg grol3ere Ackerfla-
chen bzw. ein Golfplatz erfasst, deren Offenhaltung fiir den Naherholungsbereich zwischen
Westheim und Oesdorf erforderlich ist und zur landschaftspragenden Wirkung schutzwirdi-
ger GroRRgeholze beitragt (hier insbes. ND 2.2.1.12 und LB 2.4.1.10). Um den durch landwirt-
schaftliche Dominanz geprégten landschaftlichen Gesamteindruck moglichst langfristig zu
erhalten, ist gerade am Sidrand dieses LSG-Teils die Beachtung des Erstaufforstungs-
steuernden Gebots im angrenzenden LSG 2.3.1.3 wichtig (Entwicklung mdglicher Besto-
ckungen in Anlehnung an vorhandene Waldrander).

2.3.2.5 LSG , Freiflachen um Borntosten*
Grofle: 138,32 ha

Erlauterung:

Das LSG erfasst die alten, ortsnahen Landwirtschaftsgewanne um Borntosten und tragt da-
mit zur Sicherung der Freiflachen bei, ohne die der landwirtschaftlich gepragte Ort seinen
kulturlandschatftlichen Bezug verlieren wirde. Dabei liegt der Schwerpunkt stdlich der Orts-
lage, wohin die Siedlung auch landschaftlich am starksten exponiert ist und wo sich weitere
héherwertige Landschaftsteile konzentrieren (s. NSG 2.1.31; LB 2.4.1.13 und LSG 2.3.3.24).

Insbesondere am Sidwestrand der Festsetzung sind im Bereich der Landesgrenze magere
Grunlandstandorte einbezogen, die den Biotopverbund unter den o. g. strengeren Schutzge-
bieten unterstiitzen. Nach Nordwesten geht das Gebiet in die Freiflichen um Giershagen
Uber, so dass in diesem Raum ein rel. grof3flachiger Teil des Roten Landes in seiner Offen-
landfunktion gestitzt wird. Als Grenze zwischen beiden LSG wurde die bereits existierende
Grenze zwischen den Wasserschutzzonen Il und Il angehalten. Damit liegt das gesamte
Gebiet in der WSZ Il. Eine moglichst extensive Griinlandnutzung kommt hier sowohl den
Artenschutzbelangen als auch denen des Trinkwasserschutzes entgegen und sollte daher
auch durch Anwendung des Kulturlandschaftspflegeprogramms des Hochsauerlandkreises
gefordert werden. Das wird im Plan zusatzlich durch die Einbeziehung in das Entwicklungs-
ziel 1.8 (soweit nicht unmittelbare Ortsrandlage) deutlich gemacht.

2.3.2.6 LSG , Freiflachen nordostlich Westheim*

GrolRe: 180,90 ha

Landschaftsplan Marsberg Hochsauerlandkreis Seite -109-




Erlauterung:

Norddstlich Westheim erstreckt sich ein gro3er, Uberwiegend sidstidostexponierter Freifla-
chenkomplex in Richtung Meierberg, der im unteren Teil aus pleistoz&nen Flussablagerun-
gen der Diemel besteht, am Westrand — mit dem Dahlberg — aus Zechsteinkalken aufgebaut
ist und im muldenférmigen (Uberwiegenden) Rest des Gebietes aus Buntsandsteinen des
Trias. Diesen geologischen Voraussetzungen entsprechend dhnelt das Gebiet in seiner Mor-
phologie, Ausstattung mit naturnahen Landschaftselementen und landwirtschaftlicher Misch-
nutzung vielen Bereichen im ,Roten Land“ siidlich des Diemeltales, wahrend es sich von den
im Plangebiet liegenden Auslaufern der Paderborner Hochflache deutlich unterscheidet (s.
LSG 2.3.2.07).

Von Siuden aus gesehen wirkt das Gebiet wie eine Aufweitung des Diemeltals, das unterhalb
von Westheim ohnehin eine Breite von tUber 500 m entwickelt. Dazu tragen die beiden weit
einsehbaren Quellmulden der Hoppenbecke bei. Vom ndérdlich gelegenen Waldrand des
Meierberges ergeben sich hervorragende Aussichten Uber das Diemeltal hinweg bis weit in
das hessische Berg- und Senkenland; diese Blickverbindungen sind durch einen auf der
Feld-Wald-Grenze liegenden Wirtschafts- und Wanderweg bestens erschlossen. In den
Kalkgebieten des Dahlberges westlich des Pillweges spielen — schon mangels ErschlieBung
— diese weitrdumigen Landschaftshildaspekte eine geringere Rolle; dieser Teil des LSG ist —
mit Schwerpunkt entlang des ,Pullweges” — starker gehdlzstrukturiert und durch ein rel. klein-
raumiges Nutzungsmosaik mit vielen linearen Elementen (insbes. Feld- und Wiesenrainen)
ausgestattet.

2.3.2.7 LSG , Paderborner Hochflache*
Groflle: 1036,87 ha
Erlauterung:

Das LSG erfasst das fast vollstandig und tberwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzte
Kreidekalkplateau am Siudwestrand der Paderborner Hochflache, soweit die Erhaltung des
Landschaftscharakters, der landschaftlichen Kleinstrukturen und der diversen Blickbezie-
hungen hier landschaftlich erforderlich ist (nordwestlich angrenzend, etwa mit Beginn des
hier installierten Windparks — aber nicht nur seinetwegen — ist dieses Schutzerfordernis nicht
mehr gegeben, so dass hier auf eine LSG-Festsetzung verzichtet wurde). Die unmittelbaren
Ortsrandlagen von Essentho und Meerhof und der Bereich ,Kesseberg” westlich Oesdorf
weisen durch eine rel. kleine Parzellierung, ein sich daraus ergebendes Netz aus Feld- und
Wiesenrainen und eine leichte (friher intensivere) Ausstattung mit Feldgehdlzen noch natur-
nahe Kleinstrukturen auf. Darunter fallen insbesondere viele knorrig gewachsene, haufig
vielstammige alte Hainbuchen an ehemaligen Viehtriften auf. Dagegen sind die ortsferneren
Bereiche kaum mit solchen Elementen angereichert, was zwar fir den Arten- und Biotop-
schutz nachteilig ist, andererseits aber den spezifischen Landschaftscharakter der Pader-
borner Hochflache — auch im Unterschied zum Roten Land — hervorhebt. In dieser rel. aus-
geraumten Feldflur bekommen die noch vorhandenen GroRRgehdlze (auch wenn als Stra-
Renbegleitgriin angepflanzt) eine besondere Bedeutung; sie sind daher tiberwiegend als ND
bzw. LB im Plan beriicksichtigt.
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Mit dem Sidostrand des Gebietes fallt die Hochflache morphologisch deutlich zum Diemeltal
ab. Diese Gelandekante ist groRraumig insbesondere von der anderen Diemeltalseite aus im
Landschaftsbild wirksam, so dass hier vor allem Eingriffe mit hoher Fernwirkung vermieden
werden sollten (die bereits vorhandenen Windkraftanlagen nordwestlich Essentho und am
Hoheloh machen das Stérpotenzial solcher ungtnstig platzierten Anlagen z. B. vom Calva-
rienberg oder dem Buddenturm aus gesehen bereits deutlich). Am Nordrand wird das Gebiet
durch den suidexponierten Waldrand des Staatsforstes Biren begrenzt, der zumindest dstlich
der Ortslage Meerhof durch seine rel. artenreiche Gehdlzausstattung sowie vorgelagerte
Einzel(obst-)baumpflanzungen in Verbindung mit den Freiflachen landschaftsbildpragend
wirkt.

Westlich von Essentho ergénzt die Festsetzung (neben der Offenhaltung der Ortsrandlage)
das NSG 2.1.17 um einen Freiflachenschutz in den Bereichen, die nicht unmittelbar an der
Artenschutzbedeutung des feuchten Extensivgrinlandes beteiligt sind. Auch in den teilweise
schon hangigen Partien am Kesseberg préagen Belange des Arten- und Biotopschutzes die
LSG-Abgrenzung mit.

2.3.2.8 LSG ,Heidenpost / Steintwisten und Niedernfeld*®
GroRe: 40,15 ha
Erlauterung:

Die beiden Teilflachen dieses LSG ergéanzen in erster Linie den Freiflichenschutz des NSG
2.1.34 in den Bereichen, die aufgrund ihrer Arten- und Biotopausstattung nicht unmittelbar
dem Schutzzweck des Naturschutzgebietes zuzuordnen waren. Ihre Offenhaltung dient aber
sowohl zur Stabilisierung der schutzbedirftigen Singvogelpopulationen des Raumes als
auch zur Sicherung der Naherholungsqualitat in einer dafir pradestinierten Lage von Es-
sentho. Am Ostrand der 6stlichen Teilflache werden gleichzeitig einige rel. magere, bewegte
Grunlandlflachen erfasst, denen durch flachgriindige Anteile und vereinzelte Gro3Bbaume ein
hoherer Wert fir Naturhaushalt und Landschaftsbild zukommt.
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2.3.2.9 LSG , Diemeltalflanken um Niedermarsberg”
GrolRe: 100,18 ha
Erlauterung:

Das LSG erfasst mit funf Teilgebieten ,Restflachen” des Diemeltales bzw. seiner linksseiti-
gen Unterhénge, die durch Bebauung und Verkehrswege rel. stark isoliert sind. Durch diese
Lage besitzen sie nicht die 6kologische Bedeutung fir den Griinland-Biotopverbund wie z. B.
das LSG 2.3.3.05 oder gar das NSG 2.1.18, sind aber dennoch als (weitgehend ortsnahes)
Offenland erhaltenswiirdig. Im Stiden handelt es sich dabei um die weitgehend ackerbaulich
genutzten Freiflachen um Gut Wieringsen, die durch die Ausdehnung von Siedlungsflachen
des Zentralortes bedrangt werden, aber die kulturlandschaftliche Grundlage dieses Hofes
darstellen. Nordlich davon ist ein gut ein Kilometer langer Teil der Talaue betroffen, der von
der Diemel durchflossen wird, dabei zwei von links einmiindende Seitenbache aufnimmt und
im Ubrigen erkennbar dem starken Nutzungsdruck einer unmittelbaren Ortsrandlage unter-
liegt.

Nordostlich des Niedermarsberger Stadtkerns sind auf Hohe der Paulinenquelle einige un-
mittelbar rechts der Diemel gelegene AufRenbereichsgrundstiicke erfasst, die relikthaft noch
die urspriingliche, hier weitgehend tberbaute Talaue erkennen lassen. Westlich davon lie-
gen zwischen einem groRen Obergraben und dem Wald- bzw. Siedlungsrand ebenfalls re-
likthafte Freiflachen, die tiw. erhaltenswirdige Obstbaumbesténde in Unterhanglage aufwei-
sen. Die nordliche Teilflache des LSG bezieht sich auf die gut strukturierten, landschaftlich
interessanten Nutzflachen, die sich auf gut 2 km Lange zwischen der B 7 und dem nordwest-
lich gelegenen Waldrand erstrecken. Neben einer starken morphologischen Gliederung
durch Gelandebdschungen und mehrere Diemel-Seitentéler fallt hier die reiche Ausstattung
mit unterschiedlichen Feldgehélzen und insbesondere erhaltenswirdigen Obstbaumbestan-
den auf. Sie sollen mit den nachfolgenden Festsetzungen langfristig gesichert werden.

Zusatzliches Gebot:

Die Obstbaume auf den Teilflachen dieser Festsetzung westlich der Bundesstral3e 7 sind
bis zu ihrem nattrlichen Abgang zu erhalten.

Zusétzliche Entwicklungsmalnahme:

Die Obstwiesen auf den Teilflachen dieser Festsetzung westlich der BundesstralRe 7 sind
durch Neuanpflanzungen in grof3eren Bestandeslicken zu erganzen und so in ihrer
Funktion fir den Naturhaushalt und das Landschaftsbild langfristig zu sichern (§ 26 LG).

Befristung:

Auf den mit einer diagonalen Schraffur Uberlagerten Teilflachen zwischen Oesterholz-
Siedlung und Rummeckemuhlen sowie westl. Gut Wieringsen tritt die Festsetzung mit der
bauleitplanerischen Umsetzung der hier im Regionalplan dargestellten Wohnsiedlungsberei-
che zurlck.
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2.3.2.10 LSG ,Freiflachen um Erlinghausen / Auf der Sandkuhle®
GrolRe: 548,70 ha
Erlauterung:

Mit dieser Festsetzung wird der groRRflachig landwirtschaftlich gepragte ,0stliche Kernbe-
reich" des Roten Landes in seinem Offenlandcharakter gesichert, in dessen Zentrum Erling-
hausen als typische landwirtschaftlich induzierte Siedlungsgriindung liegt (wie fast alle Orte
im Roten Land mit dem urspriinglichen Ortskern noch auf Buntsandstein, der dann in Rand-
lage — hier Richtung Westen — in die Zechsteinkalke des Naturraums tbergeht). Rund um
den auf der Wasserscheide zwischen Orpe und Glinde gelegenen Ort sind einige Quellberei-
che verteilt, deren meist grinlandgenutztes Umfeld dem LSG Typ C zugeordnet wurde; das
hier abgegrenzte LSG erfasst i. W. die verbindenden, meist ackerbaulich genutzten Freifla-
chen zwischen ihnen und in einem dem o. g. landwirtschaftlichen Kernbereich angemesse-
nen Umfang um sie und die Ortslage herum.

Damit wird gleichzeitig die landschaftliche Wirkung der Gehdlzbestande, insbesondere der
charakteristischen (und meist als LB ausgewiesenen) Obstbaumreihen und Streuobstwiesen
im Gebiet gesichert. Weitere Kleinstrukturen sind z. B. mit einer kleinen aufgelassenen Kalk-
steinabgrabung am Westrand, dem thymianreichen Modellflugfeld am H6ling oder einem
imposanten, auch als Kulturdenkmal ausgewiesenen Hohlwegerest am Nordostrand im Ge-
biet enthalten. Sudlich von Erlinghausen zieht sich eine mehr oder weniger trockene Talrinne
in Richtung Hummelgrund, die innerhalb dieses LSG eine geringere Bedeutung fir den Ar-
ten- und Biotopschutz aufweist als weiter unterhalb (s. LSG 2.3.3.30 und NSG 2.1.35).
Schliel3lich ergeben sich durch die rel. hohe Lage von Erlinghausen und seinem Umfeld auf
der genannten Wasserscheide viele landschaftlich interessante Blickverbindungen, vor allem
westlich in Richtung Obermarsberg und Priesterberg, aber auch in das hessische Berg- und
Senkenland.

2.3.2.11 LSG , Freiflachen um Canstein“
GrolRe: 97,04 ha
Erlauterung:

Mit den drei Teilflachen dieses LSG werden die landschaftlich wirksamen Offenlandgebiete
um Canstein gesichert, die sich aufgrund der Uberlieferten Besitzstrukturen im Sidden und
Osten als groR¥flachige, Uberwiegend ackerbaulich genutzte Landschaftsteile prasentieren.
Sie liegen auf der Siudostgrenze zwischen Zechsteinkalken (sudlich des Schlosses) und
Buntsandstein (in der Senke sidlich des Kittenberges) und markieren damit gleichzeitig den
sudostlichen Rand des Roten Landes gegentuber dem angrenzenden Waldecker Wald. lhre
Grol¥flachigkeit verdeutlicht den landeskundlichen Zusammenhang mit dem urspriinglich als
Grenzfestung gegen Waldeck errichteten Schloss Canstein. Unmittelbar sddlich des
Schlossgelandes erfasst das LSG neben einzelnen GroRbaumen (u. a. ND 2.2.1.15) eine
ausgedehnte Obstwiese, die aber aufgrund der geringen Wegedichte dieses Bereichs nur
eingeschrankt im Landschaftsbild erlebbar ist.
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Im Westen zeigen sich die Freiflachen eher kleinparzelliert mit einem entsprechend hdheren
Anteil an Saumstrukturen und einer gemischten Acker- / Grunlandnutzung. Der hier erfasste
Gebietsteil grenzt an mehreren Seiten an ©6kologisch hoherwertige Bereiche an und um-
schlie3t mehrere landwirtschaftliche Betriebsstandorte. Er fallt zu den Taleinschnitten von
Kleppe und Orpe (und damit weitgehend zum Ort hin) rel. steil ab; in diesen Partien fuhrt die
(morphologisch bedingt) extensivere Nutzung zu einem rel. abwechslungsreichen, kleinstruk-
turierten Landschaftsbild.

2.3.2.12 LSG , Freiflachen um Giershagen*
Grole: 784,93 ha
Erlauterung:

Das LSG erfasst den grof3flachig landwirtschaftlich gepragten ,westlichen Kernbereich* des
Roten Landes, der sich auf einer kleinen, fast ebenen Hochflache zwischen Glinde- und
Diemeltal Uber rd. 6 km Lange vom Diemelbergland im Sitdwesten bis zu dem norddstlich
gelegenen Bergsporn erstreckt, auf dem Obermarsberg liegt. Der Uberwiegende Teil des
Gebietes liegt in der Gemarkung Giershagen und weist auf die landwirtschaftliche Bedeutung
dieser Siedlungsgrindung hin, die ab dem Mittelalter durch aufstrebenden Erzbergbau uber-
lagert wurde. Der kleinere Nordwestteil umfasst die besten Landwirtschaftsflachen der alten
Stadtgriindung Obermarsberg.

Trotz der Grof3flachigkeit des Gesamtgebietes ist es — z. B. in auffallendem Kontrast zur Pa-
derborner Hochflache; s. LSG 2.3.2.07 — rel. stark mit landschaftsprdgenden Kleinstrukturen
angereichert und dartiber hinaus eng mit artenschutzbedeutsamen Wald- und Magergrin-
landflachen randlich verzahnt. Auch innerhalb der grof3en ackerbaulich genutzten Gewanne
liegen einige rel. magere Griinlandbereiche (diese weitgehend als LSG Typ C erfasst) und
randliche Feldgeholze. Eine Besonderheit bildet dabei ein Diabasauslaufer, der von der
sudwestlich gelegenen, die ,Padberger Schweiz" pragenden Hauptgrinsteindecke Uber den
Radensberg bis ostlich der Verbindungsstral3e Giershagen — Borntosten reicht. Am hier ver-
laufenden Plangebietsrand schliel3t sich im benachbarten Landschaftsplan ,Hoppecketal” mit
dem LSG 2.3.2.09 eine Festsetzung an, die den sudwestlichen Abschluss des gesamten
Offenlandes bildet, das den Landschaftscharakter um Giershagen pragt.

Schliel3lich enthélt das Gebiet einige landeskundlich interessante Relikte aus der vom Berg-
bau gepragten Vergangenheit; die insbesondere am Sidrand noch deutlich in Erscheinung
treten.
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2.3.2.13 LSG , Freiflachen westlich Udorf*
GrolRe: 195,52 ha
Erlauterung:

Das Gebiet bildet einen Freiflachenverbund zwischen den mageren Grinlandflachen im Be-
reich Platte und Hummelgrund im Norden und jenen des Glockengrundes im Siden; dabei
schliel3t es im Osten an den offenen Talraum der Orpe um Udorf an. Auch das floristisch
unauffallige (weitgehend beackerte) Offenland zwischen den Westauslaufern der NSG
2.1.27 und —32 ist hier erfasst, so dass die dkologisch bereits hochwertigen Kalkmagerrasen
dieses Raumes insgesamt in einen dauerhaft landwirtschaftlich zu nutzenden Kulturland-
schaftskomplex eingebunden werden, der vielleicht langfristig die Option einer weiteren Ex-
tensivierung und damit raumlichen Starkung der hier wertgebenden Biotopstrukturen bietet.

Damit wird gleichzeitig der den Landschaftscharakter pragende Kernbereich des groR3flachi-
gen Offenlandes westlich des oberen Orpetales gesichert, ohne die grundsétzliche Option
einer Umnutzung landwirtschaftlicher Flachen in diesem Raum aufzugeben.

2.3.2.14 LSG ,Echelpohlen*

GroRe: 128,51 ha
Erlauterung:

Die alte Hofstelle ,Margarethenhof” stlich des mittleren Glindetales liegt in einer Mulde aus
Zechsteinkalken. Wahrend die unmittelbare Umgebung durch Grinland unterschiedlicher
Feuchtegrade gepragt ist (s. LSG 2.3.3.19), ziehen sich insbes. Richtung Osten grol3ere A-
ckerflachen entlang des Schultenhofs bis auf die kleine Hochflache sidlich der ,Platte”. Hier
schlieRen sie an den von Udorf kommenden Freiflachenzug an (s. LSG 2.3.2.13) und an die
Grinlandverbindung zwischen Hummelgrund und Hasental / Kregenberg (s. LSG 2.3.3.30).
Im Westen entsteht eine Verbindung Uber das Glindetal auf die Hochflache zwischen Giers-
hagen und Obermarsberg.

Das Gebiet deckt die Uberwiegend ackerbaulich genutzten Anteile dieser Offenlandverbin-
dung ab. Dabei umschlief3t es vor allem im Sidostteil etliche landeskundlich interessante
Bereiche (Schwalglocher unter 2.2.2.3 und -4, Feldgeholze unter 2.4.2.18 und -32), die in
ihrer landschaftspragenden Wirkung und in den entstehungsgeschichtlichen Zusammenhan-
gen erst durch die umgebenden Freiflachen richtig zur Geltung kommen.
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2.3.2.15 LSG , Unteres Orpetal®
GrolRe: 67,63 ha
Erlauterung:

Das Gebiet erfasst den breiten Orpetalgrund rund um Udorf sowie die von rechts einmin-
dende ,Schleiderbicke” mit einem westlich vorgelagerten Randstreifen. Es handelt sich ins-
gesamt um ein LSG, das nach der Systematik der HSK-Landschaftsplane eigentlich dem
~Typ C* (LSG 2.3.3) zuzuordnen ware, um den Schutz von Auengriinland und mdgliche Ver-
tragsregelungen fiir eine extensive (auch gewasserschiitzende) Grinlandnutzung zu realisie-
ren. Allerdings herrscht hier eine gro3flachige Acker- und intensive Griinlandnutzung vor, die
—vor allem im Bereich des o. g. Nebentals — streckenweise bis dicht an die Gewé&sser reicht.
Die Orpe selbst ist bis unterhalb von Udorf wenig naturnah ausgebaut, so dass das naturli-
che Standortpotenzial der Talaue kaum zur Geltung kommt.

In den grof3flachigen Intensivnutzungsbereichen beschrankt sich die Ausstattung mit natur-
nahen Landschaftselementen auf einige flie3gewasserbegleitende Gehdlzbesténde, die an
der Schleiderbicke und im unteren Orpetal deutlicher ausgepragt sind als im ausgebauten
Gewasserabschnitt. Weitere Strukturelemente finden sich im Wesentlichen noch durch klein-
parzellierte Ortsrandnutzungen auf der rechten Orpeseite am Ortsrand und in Form von
Feldgehdlzbewuchs auf einigen Gelandekanten unterhalb. Selbst die von Westen einmin-
dende Hasselbicke und das aus dem Hummelgrund einmiindende Seitental machen sich in
der Orpeaue kaum bemerkbar.

Das Gesamtgebiet besitzt daher ein hohes Potenzial fir 6kologische Aufwertungen (vgl. z. B.
Flurbezeichnung ,Sammtbriche* unterhalb von Udorf), was sich in der Entwicklungskarte mit
dem Ziel 1.6 ,Extensivierung“ niederschlagt. Die hier getroffene Offenhaltungs-Festset-zung
kann zumindest diese Option langerfristig erhalten.

2.3.2.16 LSG ,Prierberg”

GroRe: 25,88 ha
Erlauterung:

Die Sudflanke des Prierberges bildet den nordlichen Plangebietsrand im Bereich Udorf und
ist zugleich Teil der weiteren Ortsrandlage des benachbarten Kohlgrund. Sie wird am Unter-
hang bis zur Hasselbicke (Hesselbecke) Uberwiegend als Ackerland bewirtschaftet; zur
flachgriindigen Kuppe hin nehmen Grinlandgesellschaften zu. Diese sind durch einige Ge-
landekanten und eine kleine Siepenmulde mit lockerem Feldgehdlzbewuchs gegliedert.
Sudwestlich der Prierberg-Kuppe stockt ein grol3eres, dichtes Feldgehdlz mit heckenartigen
Auslaufern, das als LB 2.4.2.27 separat erfasst ist und in seiner landschaftspragenden Wir-
kung durch die Offenhaltung der Umgebung gestarkt wird.

Uber das Orpetal steht das hier abgegrenzte LSG im Verbund mit den anderen Freiflachen
des Roten Landes, die mit diesem Landschaftsplan gesichert werden sollen. Zudem ergibt
sich zumindest die Option, die hier niedergelegten Flachenschutz-Ansétze im Nachbarkreis
Waldeck-Frankenberg fortzufiihren (die Nordflanke des Prierberges ist hier sehr ahnlich
strukturiert).
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2.3.2.17 LSG , Freiflachen um Heddinghausen®
GrolRe: 200,84 ha
Erlauterung:

Heddinghausen liegt — wie Leitmar — am Rand der Buntsandsteinzunge, die zwischen diesen
beiden Orten nach Norden in die Zechsteinkalke hineinragt und diese tberlagert. Im Norden
wird die umgebende Rodungsinsel von den Mischwéaldern am ,Boles Kump* begrenzt; im
Siden geht sie in den Freiflachenzug zwischen Leitmar und Canstein Uber. Die darin einge-
bettete Ortslage passt sich durch landschaftsgerechte Baugestaltungen und —dimensionen
sowie einen umgebenden Gehdélzgtrtel aus Obstwiesen und gro3kronigen Laubbaumen ge-
radezu vorbildlich in die umgebende Landschaft ein (das hier in der Entwicklungskarte dar-
gestellte Ziel 1.5 ist insofern eher als Erhaltungs- denn als Entwicklungsziel zu sehen). Die
Obstwiesen stellen zusammen mit denen im Bereich Oesdorf (s. LSG 2.3.3.2) und norddst-
lich Niedermarsberg (s. LSG 2.3.2.09) eine kreisweite Besonderheit dar, die entsprechend
gesichert werden soll.

Mit dem Sidteil des Gebietes wurden landschaftspragende Freiflachen um das Gut Forst
einbezogen. Randlich weist es etliche wertvolle Landschaftselemente auf, die zumeist als
ND im Plan enthalten sind; im Stdosten geht es in die 6kologisch hochwertigen Kalkmager-
rasen des NSG 2.1.29 dber. Insgesamt wird so die malgeblichen Kulturlandschafts-
Merkmale der landwirtschaftlichen Siedlungsgriindungen in diesem Bereich im Kern gesi-
chert.

Zusatzliches Gebot:

Die Obstbaume innerhalb dieser Festsetzung sind bis zu ihrem nattrlichen Abgang zu
erhalten.

Zuséatzliche Entwicklungsmalnahme:

- Die Obstwiesen innerhalb dieser Festsetzung sind durch Neuanpflanzungen in gréfe-
ren Bestandesliicken zu ergdnzen und so in ihrer Funktion fir den Naturhaushalt und
das Landschaftsbild langfristig zu sichern (8 26 LG).
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2.3.3. Landschaftsschutzgebiete (§ 21 LG) - Typ C (Wiesentédler und bedeutsames
Extensivgrinland)

Fir alle im Landschaftsplan unter den nachfolgenden Nummern (2.3.3.01 bis 2.3.3.30) als
LSG festgesetzten Gebiete gelten folgende Aussagen und Regelungen:

Objektbeschreibung:

Die hier abgegrenzten ,Grunland-LSG* decken Gebiete ab, die neben den NSG zu den land-
schaftlich wertvollsten Teilen des Plangebietes gehéren. Zum einen handelt es sich um Tal-
auen und Unterhdnge von Kerbtalern, die den Biotopverbund der als NSG abgegrenzten
FlieBgewassersysteme erganzen und das Standortpotenzial fur — meist feuchtigkeitsgeprag-
te — artenreiche Grinlandgesellschaften aufweisen. Zum anderen werden mit dieser Fest-
setzung magere Grinlandlebensraume in den Kalkgebieten erfasst, denen eine besondere
Bedeutung im Biotopverbund, als ,Pufferzonen“ zu NSG und LB oder als strukturreiche Klei-
nere Kulturlandschaftsausschnitte in umgebenden, gering strukturierten Landwirtschaftsge-
wannen zukommt. Zum Teil weisen sie — wie auch viele Grinland-NSG — Flachenanteile auf,
die dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 LG unterfallen.

Allen Festsetzungen dieser Kategorie ist gemeinsam, dass sie nicht nur der Offenhaltung
landwirtschaftlich genutzter Gewanne dienen wie die Gebiete unter 2.3.2 (Aufforstungsver-
bot), sondern hier wegen der ©kologischen Qualitditen bzw. Standortpotenziale auch die
Griunland-Erhaltung eine besondere Rolle spielt. Dabei wird in Abwagung mit den betriebs-
wirtschaftlichen Anforderungen auf ein generelles Umbruchverbot (wie in NSG) zugunsten
des Verbots einer dauerhaften Griinlandumwandlung verzichtet, um nicht die Grasnarbener-
neuerung auf landwirtschaftlichen Nutzflachen véllig auszuschlielRen. Es wird aufgrund der
naturraumlichen Bedingungen davon ausgegangen, dass die Acker-Zwischennutzung zur
Grasnarbenerneuerung im Plangebiet keine so grofRe Bedeutung erlangt, dass das Biotoppo-
tenzial der Festsetzungsflachen dadurch eine erhebliche Minderung erféahrt. In etlichen Ge-
bieten dieser Rubrik finden sich Entwicklungsfestsetzungen nach 8§ 26 LG, durch die Nadel-
holzkulturen entfernt werden sollen, die die beschriebenen Zusammenhange stéren.

Diese allgemeine Objektbeschreibung fir die Gruppe der LSG , Typ C* wird durch einzelfest-
setzungsbezogene Erlauterungen ab der Ubernachsten Seite erganzt.

Schutzzweck:

Erhaltung, Ergdnzung und Optimierung eines Grunlandbiotop-Verbundsystems in den Tal-
auen und den Magergrinland-Gesellschaften, das durch etliche in diesem Plan festgesetzte
NSG vorgezeichnet ist, Tieren und Pflanzen Wanderungs- und Ausbreitungsmoglichkeiten
schafft und damit der Erhaltung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts dient; Sicherung
der gliedernden und belebenden Wirkung der offenen Talauen im Landschaftsbild des wald-
reichen Plangebiets-Teiles; Erhaltung der Nutzungsféhigkeit der Naturglter durch den
Schutz fruchtbarer Talbdden vor Erosion; Schutz von Feucht- und Magergrinlandstandorten,
die zumindest eine potenzielle Bedeutung fiir den Biotop- und Artenschutz haben, aber aktu-
ell nicht als NSG festzusetzen waren; Umsetzung der Entwicklungsziele 1.1, 1.4 und tlw. 1.5
zur Erhaltung und Verbesserung des landschaftsokologischen und -asthetischen Wertes der
einbezogenen Freiflachen; entsprechend dem Schutzzweck unter 2.3.1 auch Erganzung von
strenger geschutzten Teilen dieses Naturraums durch den Schutz ihrer Umgebung vor Ein-
griffen, die den herausragenden Wert dieser Naturschutzgebiete und Schutzobjekte mindern
konnten (Pufferzonenfunktion).

Im Rahmen einer Einzelfallprifung bleibt eine Ausnahme /Befreiung nach § 69 LG fur den Anbau nachwachsen-
der Rohstoffe grundsatzlich méglich.
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Schutzwirkungen:

Es gilt der allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.3;

zusatzliche Verbote:

Erstaufforstungen vorzunehmen;
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baumschulkulturen anzulegen;
Grinland und Griunlandbrachen in Acker oder andere Nutzungen umzuwandeln;

unberihrt bleibt

die Wiederaufnahme der Ackernutzung auf Flachen, die im Rahmen der Fruchtfolge oder
landwirtschatftlicher Stilllegungsprogramme nur voribergehend mit Gras oder anderen
Grunfutterpflanzen eingesét wurden;

eine maximal 2-jahrige Ackernutzung innerhalb von 12 Jahren, mit der die Erneuerung
der Grasnarbe vorbereitet wird (erweiterter Pflegeumbruch) und die ggf. einen mindes-
tens 5 m breiten Abstand vom Mittelwasserbett des Gewéssers einhalt.

Zusatzliches Gebot:

Die Gebiete sind im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung bzw. Wintersportnutzung
oder durch geeignete Pflegemalinahmen von Bewaldung freizuhalten.

EntwicklungsmalRnahmen:

Brachflachen sind ggf. sektoral im Turnus von 3 Jahren - jedoch nicht vor dem 01.08. - zu
mahen, um eine weitere Verbuschung zu verhindern; das Mahgut ist abzutransportieren
(8 26 LG);

fur die landwirtschaftliche Nutzung ist eine extensive Bewirtschaftung nach Mal3gabe
vertraglicher Regelungen anzustreben (8 26 LG).

Diese MaRRnahme wird Uber Extensivierungsprogramme, z. B. das Kulturlandschaftspflegeprogramm des
HSK, umgesetzt.
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Landschaftsschutzgebiete - Typ C - Ubersicht -

Nr. LSG Raumliche Lage g]r:)fge
233 Ig_rsuall)r/]ze(; — Wiesentdler, Schutz bedeutsamen Extensiv- 1027.08
2.3.3.01 | Nuttlerfeld nordl. Plangebietsrand 25,14
2.3.3.02 | Vor der Egge um Oesdorf 133,31
2.3.3.03 | Am Holeken nordostl. Westheim 8,23
2.3.3.04 | Dahlbachtal é";isggf}” Westheim und| 55 59
2.3.3.05 | Westheimer Diemeltal um Westheim 243,72
2.3.3.06 | Auf dem Dahlberg nordl. Westheim 5,34
2.3.3.07 | Staubketal ostsudostl. Essentho 15,86
2.3.3.08 | Ortsrand Obermarsberg nordostl. Obermarsberg 4,04
2.3.3.09 | Sauerlandgraben norddstl. Niedermarsberg 19,82
2.3.3.10 | Hamecketal nordl. Niedermarsberg 6,13
2.3.3.11 | Bensloh und Sieke nordl. Erlinghausen 91,09
2.3.3.12 | Duwel / Wortknéppe Ostl. Niedermarsberg 41,70
2.3.3.13 | Frohental westl. Erlinghausen 57,81
2.3.3.14 | Hasselbicketal ostl. Erlinghausen 20,07
2.3.3.15 | Bauernscheid westl. Ortsrand Erlinghsn. 7,09
2.3.3.16 | Oberes Orpetal zw. Canstein und Udorf 24,68
2.3.3.17 | Warte sudl. Obermarsberg 36,04
2.3.3.18 | Am Larchen nordwestl. Canstein 5,55
2.3.3.19 | Margarethenhof um den Margarethenhof 32,64
2.3.3.20 | Muhlental nordl. Giershagen 3,95
2.3.3.21 | Klustal westl. Giershagen 17,72
2.3.3.22 | Am ,Leitmarscher Bruch* ostl. Giershagen 14,17
2.3.3.23 | Kleppe sudwestl. Canstein 4,63
2.3.3.24 | Magergrinland westl. Borntosten | westl. Borntosten 4,00
2.3.3.25 | Magergriinland am Glockengrund | westl. Udorf 21,77
2.3.3.26 |Erlenbachtal "%ngbeg”sra”d Nieder-| 4 49
2.3.3.27 | Momecketal stidwestl. N'marsberg 14,53
2.3.3.28 | Radensberg sudl. Giershagen 18,39
2.3.3.29 | Am Rennebusch westl. Giershagen 39,88
2.3.3.30 |Platte sudl. Erlinghausen 82,20
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2.3.3.01 LSG , Nuttlerfeld”
Lage: ndrdlich Meerhof
GroRe: 25,14 ha
Erlauterung:

Das LSG erfasst einen gréReren Griunlandkomplex am Nordrand des Wald-NSG 2.1.01 ,Sie-
benbuchen®, dessen Entstehung im Zusammenhang mit der benachbarten, wiist gefallenen
Siedlung ,Nuttler Kirche" stehen diirfte. Er wurde in neuerer Zeit intensiv durch Rinderbewei-
dung genutzt; jingst aber im Rahmen eines groReren Kompensationsflachenkonzeptes
durch die Stadt Marsberg extensiviert und mit etlichen Kleinstrukturen angereichert. So ist
heute absehbar, dass sich hier ein vielfaltiger Lebensraum fir Arten der gehélzreichen Feld-
flur und ein Nahrungsraum z. B. fur Brutvdgel des Waldes entwickelt, der die Arten- und Bio-
topschutzbedeutung des umgebenden NSG sinnvoll erganzt. Gleichzeitig kommt dem Offen-
land — auch im Zusammenhang mit dem offenen Sohltalsystem des Piepenbaches; s. NSG
2.1.16 — aufgrund seiner Lage zwischen den Attraktionen ,Walderlebnis Meerhof* und ,Klos-
ter Dalheim” eine erhdhte Bedeutung fur den Erlebniswert der Landschaft zu.
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2.3.3.02 LSG ,Vor der Egge*

Lage: nordéstlich, stdlich und unmittelbar um Oesdorf
GroRe: 133,31 ha

Erlauterung:

Die Uberwiegend sudostexponierte, trocken-warme Muldenlage von Oesdorf hat dazu ge-
fuhrt, dass im Umfeld des Ortes seit vielen Generationen Streuobstbau betrieben wird, wie er
an anderer Stelle im Hochsauerlandkreis nicht zu finden ist. Dabei reichen diese Obstwiesen
(-relikte) bis zu einem Kilometer nach Nordnordosten und Stiden (Bereich Kesselhdhle) Uber
den alten Ortskern hinaus. Teilweise mussten sie in der Vergangenheit der Ausweitung von
Wohnbauflachen weichen; sinnvollerweise wurde dabei i. d. R. Ersatz durch Neuanlage orts-
naher, hochstammiger Obstgehdélzbestande geschaffen, so dass dieses ortstypische Kultur-
landschaftsmerkmal auch noch langerfristig zu finden sein wird.

Das Gebiet ist aufgrund der morphologischen Verhéltnisse und tberwiegend kleinparzellier-
ten Strukturen durch Grinlandnutzung dominiert, ohne die der Obstbau sich nicht derartig
hatte etablieren kbnnen. Diese Ausgangsbedingungen beglnstigten auch weitere landschaft-
lich wertvolle Kleinstrukturen wie Hecken, Feldraine, einzelne Hohlwegerelikte und Einzelge-
hélze, die zusammen mit den Obstbaumen zu einem sehr vielflaltigen Kulturlandschaftsbild
beitragen. Die Offenhaltung dieses LSG tragt — zusammen mit der Festsetzung 2.3.2.4 und
ahnlich wie die Fests. 2.3.2.6 — auch dazu bei, hochwertige Sichtverbindungen (insbes. vom
nordlichen Waldrand aus) zu erhalten.

In der Sudspitze des LSG wurden einige ,Verastelungen® der Grunlandflachen nérdlich des
Hahnenberges einbezogen, die mit ihrer extensiven Nutzung eine landschaftliche Bereiche-
rung des Uberwiegend bewaldeten Remecke-Talkopfes darstellen. Zugleich wird damit eine
hochwertige Streuobstwiese in der sidexponierten, waldnahen Quellmulde eines kleinen
Remecke-Zulaufs erfasst, die sich als stark liickige Obstbaumreihe in Richtung ,Kesselhthle
fortsetzt.

Im Nordosten des Gebietes geht das ortsnahe, gehélzstrukturierte Griinland in eine gréf3ere
Quellmulde mit Gberwiegend frischen bis feuchten Viehweiden uber, die — insbes. an Bo6-
schungsrandern — auch Ubergange zu trockenen Magergrinlandgesellschaften zeigen. Das
westliche der hier verlaufenden Gewasser bricht zeit- und stellenweise in KarsthohlrGume
des Kalkuntergrundes ein; letztlich versickert es in einem Schwalgloch am Stdrand der Fla-
che, dessen Umfeld durch eine Fichtenaufforstung im landschaftlichen Wert gemindert ist (s.
EntwicklungsmalRnahme 5.10). Auch der dstliche Quellbach ist tiw. durch Fischteiche und
kleinere Aufforstungen beeintrachtigt, allerdings sind hier keine Besonderheiten wie das o. g.
Schwalgloch erkennbar.

Zusatzliches Gebot:

Die Obstbaume innerhalb dieser Festsetzung sind bis zu ihrem nattrlichen Abgang zu
erhalten.

Zusétzliche Entwicklungsmalnahme:

- Die Obstwiesen innerhalb dieser Festsetzung sind durch Neuanpflanzungen in gréf3e-
ren Bestandesllicken zu erganzen und so in ihrer Funktion fir den Naturhaushalt und
das Landschaftsbild langfristig zu sichern (8 26 LG).
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2.3.3.03 LSG ,Am Holeken*
Lage: norddéstlich Westheim
GroRe: 8,23 ha

Erlauterung:

Das Gebiet umfasst eine griinlandgenutzte Quellmulde innerhalb des LSG 2.3.2.6, deren
Kernbereich aus zwei kleinen Rinnsalen mit umgebendem Feuchtgriinland gebildet wird. Sie
ist hervorragend durch hecken- und baumbestandene, niedrige Boschungen gegliedert und
belebt die weitestgehend durch intensive Ackernutzung gepragte Hangpartie nordostlich
Westheim. Als ,Pufferzone” dorthin sowie zur Abrundung und eindeutigen Abgrenzung des
LSG wurden einige siid- und westexponierte, griinlandgenutzte Hangflachen einbezogen, die
nicht unmittelbar zu der feuchten Muldenlage gehdren. So bekommt das Gebiet auch eine
GroRRe, die es fur Brutvégel des feldgeholzstrukturierten Griinlandes interessant werden
lasst. Allerdings zeigt sogar das feuchte, gewassernahe Grinland stellenweise Schaden an
der Grasnarbe, so dass der Arten- und Biotopschutzwert dieses Gebietes durch eine Exten-
sivierung — z. B. auf der Grundlage des Kulturlandschaftspflegeprogrammes des HSK — noch
erhoht werden konnte.

2.3.3.04 LSG , Dahlbachtal®
Lage: zwischen Oesdorf und Westheim
Grole: 26,09 ha

Erlauterung:

Der aus der Oesdorfer Muldenlage gespeiste Dahlbach zieht sich mit einer morphologisch
deutlich abgegrenzten Talaue bis zum Ortsrand von Westheim, wo sein naturnaherer Verlauf
dann mit den Siedlungsflachen im Diemeltal endet. Im oberen Teil ist er durch eine gepflegte
Kopfweidenreihe charakterisiert; allerdings ist das Gewasser insgesamt offenbar auf weiten
Strecken in der Vergangenheit in seinem Verlauf bereits manipuliert worden. Die Aue selbst
ist im oberen Bereich durchgéngigin Griinlandnutzung und bildet damit ein Verbundelement
zwischen dem groR3flachigen Grinland im LSG 2.3.3.2 rund um Oesdorf und den Magerra-
sen der NSG 2.1.21 ,Dahlsberg” und 2.1.22 ,Halbtrockenrasen am Dahlberg®“. Im unteren
Teil liegen noch gré3ere Ackerflachen in der Aue; hier bilden jedoch die westlich angrenzen-
den Unterhanglagen tlw. strukturreiche Griunlandstreifen, tragen damit zum Grinlandverbund
bei und wurden in das Schutzgebiet einbezogen. Das LSG wird einseitig — mit einem Sei-
tenwechsel an einer gelandemorphologischen Engstelle — vollstandig durch die Landesstra-
Re 636 begrenzt, deren begleitende Baumreihen den Talverlauf als lineares, gliederndes
Landschaftselement auch im Landschaftsbild betonen.
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2.3.3.05 LSG ,, Westheimer Diemeltal®
Lage: um Westheim

GroRe: 243,72 ha

Erlauterung:

Das Gebiet erfasst die weitestgehend landwirtschaftlich genutzte Talaue der Diemel unter-
halb von Niedermarsberg einschliel3lich zweier Seitentalchen, deren Offenland unmittelbar
mit der Ebene des Haupttalzuges verbunden ist. Ihr Reichtum an landschaftlich interessan-
ten Kleinstrukturen nimmt zwar tendenziell von Westen nach Osten ab, das mindert aber
nicht die Bedeutung des gesamten Diemeltales als grol3rdumige Achse in einem Uberregio-
nalen Biotopverbundsystem grof3er FlieRgewéasser mit inren begleitenden Auen.

Das LSG beginnt nordlich des Ohmberges und schlief3t hier in unmittelbarer Nachbarschaft
zu vorhandenen Gewerbeflachen den Mindungsbereich der Rummecke in die Diemel mit
ein. Auf gleicher H6he miindet von Siden her mit dem Ohmgrund ein Uberwiegend trocke-
nes Talchen ein, dessen eiszeitlich ausgeschliffene Hohlformen bereits nordlich der Kreis-
stral3e 68 (Bereiche ,Kreuzhagen® und ,Kuckengrund®) beginnen und dann einen Durchbruch
zwischen Ohmberg und Buchenberg bilden. Diese landschaftlich reizvolle Situation ist durch
einen Talrandweg erschlossen und erlebbar; zudem haben sich hier insbesondere an den
Steilhdngen im Sudteil einige Magergrinlandgesellschaften entwickelt, deren Artenreichtum
und —zusammensetzung die Kriterien des gesetzlichen Biotopschutzes nach 8§ 62 LG erfuillt.

Unmittelbar nach Einmindung des Ohmgrundes wird am Ful3 des Buchenberges ein Ober-
graben von der Diemel zur ehemaligen Papierfabrik abgeleitet, wie die Aue hier Uberhaupt
stark durch alte Anlagen der Wasserkraftnutzung gepragt ist. Diese historische Nutzung der
schon recht bedeutsamen Wasserkraft fiihrt einerseits zu Unterbrechungen der 6kologischen
Durchlassigkeit des Flusslaufs, bringt aber andererseits auch Strukurelemente in die sied-
lungsgepragte Talaue, die der landschaftlichen Wirkung von Bachverzweigungen nahekom-
men. Die rel. kleinteilige und feldgehdlzreiche Parzellierung in diesen Bereichen bringt dann
auch unterhalb der Papierfabrik eine Uberwiegende Griunlandnutzung mit sich, wahrend die
ebene, wenig strukturierte Aue hier wie weiter flussabwarts rel. intensiv (haufig als Acker)
genutzt wird.

Durch die Ortslage von Westheim verengt sich das verbleibende Tal auf den eigentlichen
Flusslauf, der zur Hochwassersicherung dieser Auenbesiedlung rel. naturfern ausgebaut ist.
Hier am Ortsrand findet eine eher kleinteilige, tlw. gartnerische Nutzung statt. Unterhalb des
Gewerbegebietes weitet sich dann der ebene Talgrund wieder und geht im Bereich der e-
hemaligen Kiesgruben (s. NSG 2.1.36) in eine grof3flachige Ackerschlage Uber, die — unter-
brochen von der hohen, bepflanzten Dammschittung der A 44 und ihrer Verknupfung mit der
B 7 — bis zur 6stlichen Plangebietsgrenze reicht. Diese rel. unstrukturierte und intensive, bis
an den Bachlauf reichende Bodennutzung setzt sich auch im unteren Waschebachtal fort,
das hier in die Diemel mindet und wegen des naturrdumlichen Zusammenhangs in das LSG
einbezogen wurde.

Insgesamt prasentiert sich das Schutzgebiet im oberen, sidwestlichen Teil als rel. vielfaltige,
wenngleich durch die Siedlungsnahe beeinflusste Tallandschaft, in der das Arten- und Bio-
topschutzpotenzial der sehr unterschiedlichen Standorte weitgehend zur Geltung kommt. Im
unteren, nordostlichen Teil (einschl. Waschebachtal) Uberwiegt die Ausschépfung des eben-
falls standortlich vorgegebenen biotischen Ertragspotenzials diese Funktionen; hier kénnte
langfristig durch Nutzungsextensivierung, grenz- und gewéasserbegleitdende Saumstrukturen
u. a. ein vielfaltigerer Landschaftsraum entstehen, der die Nutzungs- und Artenschutzaspek-
te wie die Erholungsfunktion (das gesamte Gebiet ist durch den Diemelradweg erschlossen!)
besser vereint.
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Befristungen:

Auf der mit einer diagonalen Schraffur Uberlagerten Teilflache rund um die ,ehemalige
Papierfabrik” zwischen Buchenberg und Kléranlage tritt die Festsetzung mit der bauleit-
planerischen Umsetzung des hier im Regionalplan dargestellten Gewerbe- und Industrie-
ansiedlungsbereichs (GIB) zurtick;

Unabhéangig von einer fachlichen Bewertung stellt der derzeit giltige, auch als Landschaftsrahmenplan fun-

gierende Regionalplan hier ein ,GIB" dar, dessen Umsetzung der nachgeordnete Landschaftsplan nicht durch
eine unbefristete Festsetzung verhindern darf.

auf der mit einer diagonalen Schraffur Uberlagerten Teilflache zwischen Westheim und
der BAB 44 tritt die Festsetzung mit der bauleitplanerischen Umsetzung des hier beste-
henden Gewerbeentwicklungskonzeptes fir den Stadtteil Westheim zurlick.

2.3.3.06 LSG ,Auf dem Dahlberg*
Lage: nordlich Westheim
Grole: 5,34 ha

Erlauterung:

Die sudliche Dahlberg-Kuppe weist eine sehr flachgriindige Bodenbedeckung auf, die sich
Uber Zechsteinkalken und basenreichem Buntsandstein sudwestlich bis nordéstlich um die
Hohe herumzieht und im Bereich des Pullweges in einen schmalen Magerrasenstreifen -
bergeht. Der ist zwar teilweise gehdlzbestockt, weist aber in den grof3ten Abschnitten arten-
reiche, ebenfalls flachgrindige Magerrasen auf, die sich weitgehend auf Wegeseitenbo-
schungen etabliert haben. Wahrend die Magergriinlandgesellschaften hier im nérdlichen Teil
des Gebietes mit etlichen gefahrdeten Arten streckenweise gut ausgebildet sind, spielt auf
dem flachengrofReren Siudteil das vorhandene Aufwertungspotenzial der Flache eine grof3ere
Rolle fir die Festsetzung. Es bietet die Chance, durch Nutzungsextensivierung und die Um-
wandlung einer noch vorhandenen Ackerflache einen Verbund unter den vorhandenen Ma-
gerrasenrelikten vom NSG 2.1.22 ,Halbtrockenrasen am Dahlberg” bis in die Nordspitze des
hier abgegrenzten LSG — ggf. Uber landschaftsrechtliche Kompensationsmafinahmen — zu
schaffen. Dabei wére insbesondere auch eine Umwandlung des einbezogenen kleinen Fich-
tenbestandes wichtig. Im Bereich des Wanderparkplatzes im Norden sollte eine Verdichtung
des Geholzbewuchses auf den Béschungen vermieden bzw. unterbunden werden.
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2.3.3.07 LSG , Staupketal®
Lage: sliddstlich Essentho
GroRe: 15,86 ha

Erlauterung:

Das Staupketal zieht sich als schmaler, ehemals durchgangig grinlandgenutzter Talzug vom
Sudrand der Paderborner Hochflache quer durch die bewaldeten Diemeltalflanken (' s. LSG
2.3.1.1 / 2.3.1.3) bhis ins Diemeltal hinunter. Morphologisch ist es grofdtenteils als Kerbtal
ausgebildet; aufgrund der beidseitigen Talrandwege ist dieses auffallige, strukturreiche Land-
schaftselement auch in der umgebenden geschlossenen Waldlandschaft gut erlebbar. Der
Staupkebach im Talgrund verursacht aufgrund des starken Langsgefalles etliche Ufer-
abbriiche und Steilhdnge; insgesamt variieren die Hangneigungen im Querprofil sehr stark.
In einigen der schlecht landwirtschaftlich zu nutzenden Bereich sind daher in den letzten
Jahrzehnten Aufforstungen — in der Regel mit Fichte oder Pappel — vorgenommen worden,
die das Griunland nun in finf Einzelflachen aufteilen. Diese vorhandene Bestockung ist auf
den gegebenen Gleybéden als nicht standortgerecht einzustufen; sie sollte spatestens bei
Endnutzung entweder in eine bodenstandige Laubholzbestockung geandert oder — besser —
zugunsten einer mdaglichst extensiven Griunlandnutzung beseitigt werden. Aktuell wird der
Bach stellenweise von kleinen Feuchtwiesen oder Esche-bestockten Auwaldresten begleitet,
die das Standortpotenzial des Gebietes verdeutlichen (allerdings ist tlw. auch in den Grin-
landbereichen eine ,Ubernutzung” festzustellen, die sich mit Trittschaden an der Grasnarbe
bemerkbar macht).

2.3.3.08 LSG ,Ortsrand Obermarsberg*
Lage: nordwestlich Obermarsberg
GroRe: 4,04 ha

Erlauterung:

Das Gebiet umfasst den norddstlichen Steilabfall von der Ortslage Obermarsberg ins Glinde-
tal. Die ortsnahen Lagen der naturraumlich bedingt flichenknappen Siedlung waren uber
lange Zeitrdume kleinteiliges Gartenland, das heute nur noch vereinzelt in dieser Weise (und
dann tendenziell eher freizeitmalig als zur Lebensmittelproduktion) genutzt wird. Dieser Nut-
zungswandel mit einhergehender Extensivierung bis hin zum Brachfallen von Teilflachen hat
ein landschaftlich interessantes Biotopmosaik ergeben, das allerdings bei weiterer Zunahme
der Geholzanteile viel von seinem 6kologischen Wert (z. B. als Habitat von Hecken- und Ge-
bUschbritern) und auch von seinem optischen Reiz verlieren wirde. Ziel des LSG ist es da-
her, die noch vorhandenen Offenlandanteile zu erhalten, die eingestreuten Magergriinland-
anteile weiter zu pflegen, den sehr kleinteiligen und durch zahlreiche Saum- und Hecken-
strukturen bereicherten Gebietscharakter zu wahren und damit u. a. auch die landschaftliche
Einbindung Obermarsbergs — z. B. aus Blickrichtung des Bilsteinturms auf der gegeniber
liegenden Glindetalseite — zu erhalten.
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2.3.3.09 LSG , Sauerlandgraben*
Lage: norddéstlich Niedermarsberg
GroRe: 19,82 ha

Erlauterung:

Der Sauerlandgraben bildet ein eiszeitliches, von Sid nach Nord verlaufendes Trockental
unmittelbar an der Grenze zu Hessen, dessen oberer Teil als weitgehend griinlandgenutzte
offene Mulde sich vor Einmundung in das Diemeltal verengt und dort als bewaldete, echte
Grabenstruktur die Diemeltalflanke durchbricht. Die hier erfasste Grinlandmulde weist eine
Uberwiegend extensive Grinlandnutzung und ein Netz von Saumstrukturen auf, deren 6ko-
logischer Wert noch durch diverse Feldgehdlze und alte Obstbdume ergénzt wird. Mit sei-
nem abwechslungsreichen, kleinrGumigen Relief, den enthaltenen Magergriunlandbereichen
und landschaftlichen Kleinstrukturen wirkt das Gebiet in der intensiver (Uberwiegend acker-
baulich) genutzten Umgebung belebend im Landschaftsbild; gleichzeitig stellt es ein Brutha-
bitat fir gefahrdete Vogelarten dar und bildet den Lebensraum fiir eine tlw. artenreiche Ma-
gergrunlandflora. Dabei kann das LSG langfristig noch durch eine Umnutzung der stellen-
weise vorhandenen Ackerflachen in Grinland, durch eine Pflege und Erganzung der Obst-
baumbestande sowie durch weitere Extensivierung der Griunlandbewirtschaftung optimiert
und stabilisiert werden.

2.3.3.10 LSG ,Hamecketal*
Lage: nordlich Niedermarsberg
Grole: 6,13 ha

Erlauterung:

Nach dem Zusammenfluss mehrerer steiler, bewaldeter Quell-Kerbtdlchen durchflie3t der
Hameckebach im schwécher geneigten, unteren Teil ein ausgepragtes Sohltal, das Uberwie-
gend in einer rel. extensiven Griinlandnutzung steht und damit als gliederndes und beleben-
des Element in der umgebenden Waldlandschaft wirkt. Das Gewasser wird grof3enteils von
bachbegleitenden Erlenwaldern und Feuchtgriinland begleitet und weist im Offenland einen
naturnahen, tlw. maandrierenden Verlauf mit Kiesbanken, Uferabbriichen, Hochstaudenflu-
ren und liickigen Erlensaumen auf. Im oberen Teil des Gebietes ist die Aue vor Jahrzehnten
mit Fichten aufgeforstet worden. Die Merkmale des naturnahen FlieRgewéssers sind hier
weitgehend unterdriickt; Bodenvegetation fehlt in diesem Teil fast vollstandig. Die Auffors-
tungen sollen daher wieder zugunsten einer (mdglichst extensiven) Grinlandbewirtschaftung
beseitigt und so das ortsnahe und durch die L 549 komplett ,erschlossene”, ortsnahe Grin-
landtal wiederhergestellt werden (s. EntwicklungsmaRnahme unter 5.8).
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2.3.3.11 LSG ,Bensloh und Sieke*
Lage: nordlich Erlinghausen
GroRe: 91,09 ha

Erlauterung:

Das Gebiet umfasst zwei flache, tGberwiegend grinlandgenutzte, im Nordosten zusammen-
laufende Mulden, auf deren Grund jeweils intermittierende Fliel3gewasser verlaufen. Das
Griunland ist durch Feldraine, Baumreihen, Hecken und Einzelbdume — insbes. im Bereich
Sieke — zum Teil reich geliedert. Die beiden Talmulden bilden hier im unteren Buntsandstein
zusammen mit dem von Osten kommenden (auf hessischer Seite liegenden) Siekgraben
eine geomorphologisch-hydrologische Eigenart dieses Teilraumes des Roten Landes mit
kleinen Quell- und Nasswiesenbereichen und Versickerungsstellen. In der Nordwestspitze
des Gebietes wurden eine kleine Obstbaumreihe und insgesamt einige Ackerschlage mit in
die Abgrenzung einbezogen, so dass auch hier z. B. Uber Anwendung des Kreis-Kulturland-
schaftspflegeprogramms langfristig ein Verbund der Griinlandflachen erreicht werden kann.
Weitere Optimierungsmoglichkeiten des Gesamtgebietes liegen darin, die in den Feldgehdl-
zen enthaltenen Fichtenanpflanzungen zugunsten einer bodenstandigen Laubholzbesto-
ckung zu ersetzen oder die grabenartig ausgeformten FlieRgewdadsserabschnitte naturnaher
Zu gestalten. Langfristig ist ein Grunlandverbund mit dem westlich gelegenen LSG 2.3.3.12
sinnvoll (vgl. EZ 1.6), um hier bessere Standortbedingungen flir die Flora und Fauna des
strukturreichen, potenziell mageren Grinlandes zu schaffen.

Zuséatzliche Unberihrtheitsklausel:

eine Aufforstung der diagonal schraffierten Freiflachen im Stdteil dieses LSG mit boden-
standigem, heimischem Laubholz ist von dem Erstaufforstungsverbot unter 2.3.3
(Schutzwirkungen — zuséatzliche Verbote) unberihrt.

Im Hinblick auf die dstlich liegenden, o6ffentl. geférderten Laubwaldanséatze bietet sich in diesem Bereich ein
gréRerer, landschaftlich wirksamer Laubwaldkomplex als Alternative zum Griinlandschutz an.
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2.3.3.12 LSG ,Duwel / Wortknéappe*
Lage: Ostlich Niedermarsberg

GroRe: 41,70 ha

Erlauterung:

Der heute weitgehend trockene Taleinschnitt zwischen Jittenberg und Bilstein ist in der Ver-
gangenheit an seinen Flanken vielerorts und in unterschiedlicher Intensitat und Ausdehnung
zur Gewinnung von Bodenschéatzen angegraben worden. Daraus hat sich — in Verbindung
mit den geologischen und klimatischen Ausgangsbedingungen und dem intermittierenden
FlieRgewasser im Taltiefsten — ein vielfaltiges Biotopmosaik aus erkennbar anthropogen ge-
formten Elementen, Sukzessionsstandorten mit naturnaher Vegetationsausstattung und rel.
grof¥flachigen, tlw. mageren Grinlandbereichen entwickelt, das fur die von Kalksteingewin-
nung und historischem Erzbergbau gepragte Landschaft westlich von Obermarsberg typisch
ist. Das hier abgegrenzte LSG erfasst den griinland-geprégten, oberen Teil des Tales mit
seiner Nord- und Siidflanke, der auRerhalb der ortsnahen, bewaldeten Steilhange und Sied-
lungsverdichtungen liegt. Es enthalt viele der o. g. kiinstlichen und naturnahen Landschafts-
elemente und unterscheidet sich damit deutlich von den grof3flachigen, intensiver genutzten
Acker- und Griunlandgewannen in anderen Teilen des Roten Landes. Nach Osten hin wurde
eine schon auf der Ebene liegende Grinlandflache einbezogen, die eine — halb verfillte —
Doline aufweist und ein wesentlicher Teil des Biotopverbundes sein kénnte, der unter
2.3.3.11 aufgezeigt ist. Die Ablagerungen in der Doline sollen (ggf. abfallrechtlich umgesetzt)
wieder riickgangig gemacht werden, um diese naturraumliche Besonderheit zu erhalten.

2.3.3.13 LSG ,Frohental”
Lage: westlich Erlinghausen
GroRe: 57,81 ha

Erlauterung:

Mit diesem LSG wird ein Landschaftsausschnitt erfasst, der auf der Nordseite von Erlinghau-
sen mit dem Quellgebiet des Frohentales beginnt, im mittleren Teil eine echte Talstruktur
zwischen den Kalkmagerrasen des Wulsenberges (s. NSG 2.1.24) und der bewaldeten
Nordflanke des Hdling bildet und im Bereich seiner Einmindung ins Glindetal ein ,buntes”
Biotopmosaik aus bachbegleitenden Talwiesen sowie Kalkmagerrasen in mehr oder weniger
steilen Hanglagen umschlief3t. Die beiden noch im Buntsandstein gelegenen Quellmulden
des Frohentalbaches fallen aufgrund der rel. intensiven Grinlandnutzung aktuell in ihrer Ar-
tenausstattung wenig auf, besitzen aber das Standortpotenzial fiir einen 6kologisch hochwer-
tigen Feuchtwiesenkomplex (einzelne Strukturmerkmale sind noch vorhanden; auch der hier
verzeichnete Flurname ,Schittenbruch” weist darauf hin). Nach ihrer Vereinigung verengt
sich der Talraum zu einer schmalen Griinlandverbindung mit der Aue des Glindetals im Wes-
ten; dabei wird auf Hohe des alten Kalksteinbruchs noch ein von links einmindendes, mehr
oder weniger trockenes Grinlandtalchen aufgenommen. Tlw. von Hochstaudenfluren und
Feldgehdlzen begleitet, mindet das Gewasser schlielich im rel. stark anthropogen Uber-
formten, aber mit diverse Feuchtwiesen und —brachen, Magergrinland, Obstbaumen, Feld-
gehdlzen und Bracheanteilen reich strukturierten Glindetal.
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2.3.3.14 LSG ,Hasselbicketal”
Lage: Ostlich Erlinghausen
GroRe: 20,07 ha

Erlauterung:

Das Gebiet umfasst ein Wiesental dstlich von Erlinghausen, das durch hohe Anteile von
Feldgehdlzen, Hecken und Baumgruppen reich gegliedert ist. Hier entspringt mit der Hassel-
bicke einer der wenigen wasserfiihrenden linken Orpezufliisse. Der Bach ist allerdings schon
in seinem Oberlauf teilweise verrohrt und durch Viehtritt stark gestort, so das keine typische
Bachvegetation ausgebildet ist. Etwa in der Gebietsmitte findet sich an der Stidseite ein gro-
Reres Buchenfeldgehdlz, das die Quellmulde eines temporar wasserfilhrenden Nebenba-
ches einnimmt. Die Krautvegetation wird Uberwiegend durch Brennessel und andere nahr-
stoffzeigende Arten gepragt. Auch in den Griunlanbereichen mit ihrer Uberwiegenden Pferde-
beweidung sind nur kleinflichig magere Bereiche ausgebildet. Unabhangig von der rel. ar-
tenarmen Krautschicht ist das Gebiet als stark von Feldgehdlzen durchdrungener Grinland-
komplex ein wichtiger Refugialraum fur die Lebensgemeinschaften der strukturreichen Kul-
turlandschaft im intensiv landwirtschaftlich genutzten Naturraum "Waldecker Gefilde" und
bildet dazu einen ortsnahen, landschaftsasthetisch wertvollen Kontrastraum.

2.3.3.15 LSG ,Bauernscheid*
Lage: westlicher Ortsrand Erlinghausen
GroRe: 7,09 ha

Erlauterung:

Westlich von Erlinghausen erstreckt sich ein strukturreicher Grinlandkomplex unmittelbar
vom Ortsrand bis zum Frohental im Norden und in einem schmalen Streifen entlang des
Neubaugebietes ,Bauernscheid”. In diesem schmalen, stidwestexponierten Streifen liegt ein
kleiner, artenreicher Kalk-Halbtrockenrasen, der aufgrund seiner Artenzusammensetzung
dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 LG zuzuordnen ist. Allerdings wurde dieser Be-
reich im Zuge der ortlichen Ausdehnung der Siedlungsflachen nach Westen bereits deutlich
in Mitleidenschaft gezogen und tlw. zerstdrt, so dass nunmehr nur noch die ,Kernzone" die
typischen Magerrasen-Merkmale aufweist und dieser Teil zumindest noch als Anschauungs-
objekt fur natur-interessierte Birger dienen kann. Der gro3ere, nordliche Teil des Gebietes
stellt sich als stark durch Feldgehdlze gegliedertes, hédngiges Griunland dar. Er ist Lebens-
raum z. B. fUr die Vogelfauna des strukturreichen Grinlandes und ergénzt dartiber hinaus
die angrenzenden Grinlandbereiche des LSG 2.3.3.13. Die rel. starke Gehdlzbestockung
tragt zudem zur landschaftlichen Einbindung der Erlinghauser Ortslage nach Westen bei.
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2.3.3.16 LSG ,Oberes Orpetal®
Lage: zwischen Canstein und Udorf
GroRe: 24,68 ha

Erlauterung:

Das LSG umfasst den Talraum der Orpe mit seinen Offenlandflachen im Quellgebiet am 6st-
lichen Ortsrand von Canstein bis zur Udorfer Mihle, wo er dann in die Uberwiegend acker-
baulich genutzten Auenbereiche um Udorf Ubergeht (s. 2.3.2.15). In den parkartigen Wiesen-
flaichen um das Schloss Canstein sammeln sich die Hauptzuflisse aus den sudéstlich an-
grenzenden Buntsandsteingebieten und speisen dabei zwei Teiche mit ausgepréagten Roh-
richtzonen. Nordlich der L 870 bildet dieses Wasser — zusammen mit dem aus einer von Os-
ten einmiindenden Senke — weitgehend ein eigenes Grabensystem im intensiver genutzten,
weitrdumigen Talgrund und mindet dann im Bereich der Talverengung in den Orpebachlauf.
In dem anschlieenden gut 1,5 km langen, schmalen Teil des Orpetales zwischen bewalde-
ten Zechsteinhdngen und —klippen sind an dem FlieBgewasser noch etliche siedlungs- und
nutzungsbedingte ,historische* Veranderungen erkennbar; es ist hier jedoch mit kleinen
Bachschlingen, Kiesbanken und typischer gewasserbegleitender Vegetation einschlief3lich
einiger Auwaldrelikte ausgestattet und als weitgehend naturnah anzusprechen. Aktuell findet
keine durchgéngige Grinlandnutzung mehr statt; vielmehr zeugen Sukzessionsflachen und
zwei schmale Fichtenstreifen (s. EntwicklungsmafRnahme 5.11) von ihrem durch Standortun-
gunst bedingten Riickzug. Fischteiche und der Stauteich der alten Udorfer Mihle erganzen
das Nutzungsmosaik des Talzuges, fur den mit der Aufnahme in das LSG , Typ C* auch die
Moglichkeit gegeben werden soll, potenzielle Grinlandflachen z. B. lUber das Kulturland-
schaftspflegeprogramm des HSK wieder in Nutzung zu nehmen.

2.3.3.17 LSG , Warte*
Lage: sudlich Obermarsberg
Grole: 36,04 ha

Erlauterung:

In die Uberwiegende ackerbauliche Nutzung auf der Hochflache zwischen Glinde- und Die-
meltal sind einige Bereiche eingestreut, in denen — tlw. aufgrund alter Kalkstein-
Entnahmestellen oder sonstiger Gelandeunebenheiten — die Grinlandbewirtschaftung domi-
niert. Das hier abgegrenzte LSG erfasst so einen Grinlandbereich, der sich mit seinem
Reichtum an Feldgehdlzen und Grof3baumen, Saumstrukturen und Magergrunlandrelikten
sowohl in seiner Bedeutung fir das Landschaftsbild als auch fur den Arten- und Biotopschutz
deutlich aus seiner Umgebung heraushebt. Die landschaftlich reichhaltigste Teilflache des
Gebietes liegt im Nordosten, wo mehrere kleine Schiirfe, Aufschittungen und die aufgelas-
sene Wand eines kleinen, ehemaligen Steinbruchs einbezogen wurde. Nach Westen schlie-
Ben sich zwar unmittelbar kleinere Ackerflachen an; sie leiten aber zu weiteren Grinlandge-
bieten mit tlw. ebenfalls reicher Gehdlzausstattung (insbes. eine Restflache an der K 74)
Uber. Das von Ackerflachen durchsetzte Griinland setzt sich nach Siden fort, schliel3t dabei
wiederum einige Feldgehdlze ein (u. a. um den als Kulturdenkmal geschitzten Wartturm)
und hat dann Verbindung mit den Feldgehdlzen und Magergriinlandflachen im Bereich Miil-
lenberg, die zum NSG 2.1.19 ,Glindetal" gehdéren.
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2.3.3.18 LSG ,Am Larchen”
Lage: nordwestlich Canstein
GroRe: 5,55 ha

Erlauterung:

Das hier abgegrenzte Gebiet besteht zum Uberwiegenden Teil aus Ackerland, dessen Offen-
haltung als ortsnahe Freiflache (wie sie z. B. vom Verbindungsweg nach Heddinghausen aus
angenehm erlebt werden kann) grundsatzlich auch durch eine Einbeziehung in das LSG
2.3.2.11 erreicht werden konnte. Es stellt aber eine wichtige potenzielle Verbundflache zwi-
schen den getrennten Magerrasenbereichen des NSG 2.1.29 ,Klebberg“ dar, deren dkologi-
sche Funktion durch eine Extensivierung im Rahmen des Kulturlandschaftspflegeprogramms
des Hochsauerlandkreises deutlich gestarkt werden kénnte (dabei haben Flachen im LSG
-TYp C“ Vorrang vor Landschaftsschutzgebieten des ,Typs B*). Auf diesem sidexponierten
Kalkstandort ware damit langfristig auch ein grol3erer Reichtum an blihenden Wildkrautern
verbunden, der dem ortsnahen ,Naturgenuss” zugute kommt. Vorwiegend im ndrdlichen Teil
des Gebietes sind bereits Griinlandnutzungen vorhanden; hier nimmt auch der Anteil land-
schaftspragender Feldgehdlze zu (bis hin zu einer alten Lindengruppe, die grundsatzlich
schutzwirdig erscheint, wegen grofierer Schaden aber nicht mehr als Naturdenkmal festge-
setzt wurde).

2.3.3.19 LSG , Margarethenhof*
Lage: um den Margarethenhof
Grole: 32,64 ha

Erlauterung:

Es handelt sich um einen landschatftlich sehr reich strukturierten, verzweigten Griinlandkom-
plex rund um den Margarethenhof, der neben der Hohe des Hengesberges gleichzeitig eine
Talmulde erfasst, die zur Glinde hin entwéassert. Das Gebiet enthalt ein Mosaik aus mehrheit-
lich trockenen, aber im Bereich von Quellen und kleinen FlieRgewasserabschnitten auch
feuchten bis nassen Grinlandstandorten in Gberwiegend extensiver Nutzung. Unmittelbar
nordlich des Margarethenhofes liegen kleinflachige Magerweiden mit vereinzelter Wachol-
der- und Obstbaumbestockung, die unter den gesetzlichen Biotopschutz des § 62 LG fallen.
Nordlich des Hengesberges geht das Gebiet in einen steilen Taleinschnitt Uber, der sich im
NSG 2.1.5 fortsetzt und neben den natirlichen Steilhdngen auch Bereiche aufweist, die of-
fenbar durch Schiurfe u. &. kunstlich verandert sind und hier die Standortdiversitat des Offen-
landes erhdhen. Das Griinland verbindet diverse artenreiche Feldgehdlze, die hier zur Le-
bensraumvielfalt und zum Strukturreichtum des Landschaftshildes beitragen und daher als
Geschitzte Landschaftsbestandteile festgesetzt wurden (s. LB 2.4.2.29 bis —31). Eine Sto-
rung im naturnahen Charakter dieses Landschaftsausschnitts bildet die Talgrundbebauung
im Westen, mit der auch eine langere Gewasserverrohrung verbunden ist (wegen des Be-
standsschutzes wurde dieser Bereich aus dem LSG ausgespart).
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2.3.3.20 LSG , Miuhlental”
Lage: ndrdlich Giershagen
GroRe: 3,95 ha

Erlauterung:

Es handelt sich um ein gut 1,2 km langes, aber meist nur 30 bis 35 m breites Griunlandtal-
chen, das die geschlossenen Waldflachen zwischen Priesterberg und Giershagener Wald
unterbricht und gleichzeitig einen Freiflachenverbund zwischen der ,Giershagener Hochfla-
che” und dem Diemeltal herstellt. Auch aufgrund seiner etwas abseitigen Lage wirkt es als
erhebliche Aufwertung des Landschaftsbildes und der Erholungsqualitat des Raumes, zumal
durch die Grinlandnutzung der nérdliche Talrandweg recht gut besonnt wird. Mit seiner (-
berwiegend extensiven Nutzung verbindet der Talzug die artenreichen Magergrinlandfla-
chen am Siudhang des Priesterberges (s. NSG 2.1.28) mit jenen im Diemeltal; lediglich eine
Fischteichanlage stért sowohl diesen Biotopverbund als auch die Erlebnisqualitat des Gebie-
tes und soll daher beseitigt werden (s. Entwicklungsmalinahme unter 5.5). Optimal wére
langfristig ein Extensivgrinland-Verbund tber die Hochflache hinweg bis ins Glindetal, wie er
mit den Entwicklungszielen 1.2 und 1.6 in diesem Bereich bereits angedeutet ist und (was
die vertragliche Griunlandextensivierung angeht) ermdéglicht wird.

2.3.3.21 LSG , Klustal”
Lage: nordwestlich Giershagen
GroRe: 17,72 ha

Erlauterung:

Es handelt sich um ein asymmetrisches, im mittleren Bereich aufgeweitetes flaches Kerbtal,
das von Giershagen zur Giershagener Muhle hinabfihrt. Dort ist es allerdings durch die Bau-
flachen eines alteingesessenen Industriebetriebes von den Talauen der Diemel getrennt. So
liegt der landschaftliche Wert des Gebietes im Wesentlichen in seiner Wirkung auf das Land-
schaftsbild, das durch den von (Laub-) Wéaldern flankierten, geschwungenen Talverlauf deut-
lich bereichert wird. Er lenkt den Blick am oberen Talschluss fast zwangslaufig auf das hoch-
gelegene Giershagen und tragt damit wesentlich zur Identitat des Ortsbildes bei. Unter der
Kluskirche wird der kulturlandschaftliche Bezug zwischen Besiedlung — hier nur noch als
Kirche und Friedhof erkennbar — und umgebender ,Inkulturnahme” der Landschaft noch
deutlicher (hierzu vgl. die allgemeinen Erlauterungen zu den LSG unter 2.3.2). Durch die
mehr oder weniger kleinraumige Weidenutzung des Talraums haben sich an Parzellen- und
Nutzungsgrenzen sowie entlang des Baches Saumstrukturen und Feldgehélze entwickeln
und erhalten kdnnen, die dem Gebiet einen zusatzlichen landschaftlichen Reiz verleihen. Als
— auch fu3laufig genutzte — Verbindung zwischen Ort und Friedhof kommt dem Talzug eine
erhdhte Bedeutung flur das Erleben der tberlieferten Kulturlandschaft zu.
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2.3.3.22 LSG ,Am Leitmarscher Bruch”
Lage: Ostlich Giershagen
GroRe: 14,17 ha

Erlauterung:

Das Gebiet erfasst — wie jene unter 2.3.3.17 und -28 — einen morphologisch bewegten und
reichlich durch Feldgehdlze strukturierten Grunlandkomplex, der hier vom Glindetal aus in
die Uberwiegend ackerbauliche Nutzung auf der Hochflache um Giershagen hineinragt. Im
Kern ist das bewegte Relief in diesem Bereich durch einen Bergbau auf Eisen (und evtl. Kup-
fer) aus dem 18. Jhrdt. entstanden, dessen Uberreste in der Osthélfte des Gebietes noch als
groBeres Pingenfeld erkennbar sind. Hier treten auch noch kleinflachige Magerrasen mit
einem entsprechenden Inventar an selteneren Pflanzenarten auf; im Ubrigen ist das LSG
weitgehend durch Fettweiden gepragt. Insgesamt hebt es sich aber mit seinem Reichtum an
Feldgehdlzen, Einzelbdumen und Saumstrukturen sowohl in seiner Bedeutung fur das Land-
schaftsbild als auch fiir den Arten- und Biotopschutz aus seiner Umgebung heraus, auch
wenn im Nordwesten weitere Grunlandflachen anschlie3en. Durch seine unmittelbare Ver-
bindung zum NSG ,Glindetal“ (s. 2.1.19) ergénzt es dessen Funktion des Magergriinland-
schutzes so wie die beiden anderen 0. g. LSG des , Typs C*.

2.3.3.23 LSG ,Kleppe*
Lage: stidwestlich Canstein
GroRe: 4,63 ha

Erlauterung:

Die Kleppe bildet den Hauptzufluss der jungen Orpe in Canstein (und musste nach der Ubli-
chen Nomenklatur aufgrund ihrer Lange eigentlich die Orpe selbst darstellen). Ihr Talraum ist
im Ortskern und darlUber hinaus talaufwarts stark durch Bebauung bedrangt; in diesem Be-
reich weist lediglich ein rd. 300 m langer Abschnitt der rechten Talseite noch die Grinland-
nutzung auf, die in der Region ublich ist. Diese Flache bildet den nérdlichen Teil des dreitei-
ligen LSG; neben der Grinlandnutzung féallt hier auch eine rel. gute Gehdlzstrukturierung im
Ubergang zum 6stlich angrenzenden Kalkbuchenwald auf. Im Suden grenzen an die bandar-
tige Talbebauung und deren Géarten Ackernutzungen an, die bis an die Béschungsschulter
des Mittelwasserbettes reichen und das Arten- und Biotopschutzpotenzial der Aue weitge-
hend unterdricken. Das Gewasser selbst prasentiert sich hier weitgehend naturnah mit
Kleinstrukturen an den Ufern und Kiesbanken auf der Sohle, auch wenn der Verlauf wohl
kaum urspriinglich sein dirfte. Unmittelbar an der Plangebietsgrenze wird die Aue durch
Lagerflachen eines benachbarten landwirtschaftlichen Betriebes eingeschnurt. Der dritte Teil
des LSG erfasst westlich des Talrandweges einige Fettweiden, die bei Extensivierung der
Grunlandbewirtschaftung die Magerrasen des NSG 2.1.30 erganzen und ihnen als ,Puffer-
zone" dienen kénnten. Damit kommt dem Gebiet insgesamt mehr eine potenzielle als eine
aktuelle Bedeutung fur den Naturhaushalt zu; mit der Festsetzung als LSG ,Typ C* sollen
aber die Voraussetzungen geschaffen werden, hier im Rahmen des Vertragsnaturschutzes
das vorhandene Standortpotenzial wirksam werden zu lassen. Zudem bilden die Freiflachen
des Tales immer noch ein ortsnahes, erholungswirksames Landschaftselement.
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2.3.3.24 LSG ,Magergrunland westlich Borntosten*
Lage: westlich Borntosten
GroRe: 4,00 ha

Erlauterung:

Am westlichen Ortsrand von Borntosten erstrecken sich in einer flachen und rel. flachgrindi-
gen Kuppenlage einige Mahweiden, die — vor allem im ,Zentrum“ des Gebietes — mit etlichen
Feldgehdlzen angereichert sind. Im Osten schliefl3t das LSG an die rd. 950 m lange Hecken-
struktur des LB 2.4.1.9 an. Damit ergibt sich insgesamt ein Biotopkomplex, der auch seltene-
ren (Vogel-) Arten des geholzreichen Offenlandes als Brut- und Nahrungshabitat dienen und
gleichzeitig das NSG ,Gelber Bruch” tiber weitere vorhandene Griinland- und Gehdlzflachen
erganzen kann (s. 2.1.31). Eine Extensivierung der Grunlandnutzung tber das Kulturland-
schaftspflegeprogramm des Hochsauerlandkreises — die mit der Einstufung als LSG ,Typ C*
grundséatzlich erméglicht wird — kénnte hier zudem das vorhandene Standortpotenzial fr
eine artenreiche Magerrasenvegetation noch besser zur Wirkung kommen lassen (in dieser
Hinsicht war das Gebiet in der Vergangenheit ,besser intakt* als zum Zeitpunkt der Endfas-
sung dieses Landschaftsplanes).

2.3.3.25 LSG ,Magergrunland am Glockengrund®
Lage: westlich Udorf
Grole: 21,77 ha

Erlauterung:

Das Gebiet umfasst zwei Teilflachen, die die Magerrasen-NSG westlich von Udorf verbinden
bzw. ergédnzen. Das nordwestliche Teilgebiet grenzt mit seiner stidlichen Langsseite und im
Osten unmittelbar an die hochwertigen Kalkmagerrasen des Glockengrundes (s. NSG
2.1.32). Es bildet mit seiner siidexponierten Hanglage eine potenzielle Erganzungsflache fir
diese — auch als FFH-Gebiet gemeldeten — Grunlandbereiche und dient ihnen insbesondere
als Pufferzone gegenuber der nordlich und westlich angrenzenden, intensiven Ackernutzung
rund um den Warthigel. Der stidéstliche Teil ist einerseits als Verbundflache zwischen dem
vorgenannten NSG und dem Bereich ,Udorfer Mihle” (s. 2.1.27) geeignet. Es handelt sich
hier um eine Uberwiegend flachgrindige Kuppenlage, die bei entsprechender (extensiver)
Grunlandnutzung langfristig ein vergleichbares Entwicklungspotenzial erkennen lassen wird
wie die NSG in dieser Lage (gleicher Zechsteinkalk-Untergrund). Andererseits ist die Offen-
haltung dieses Teilgebietes fir die landschaftliche Wirkung der drei Feldgehdlze unter LB
2.4.2.2 wichtig und zur Erhaltung der (rel. extremen) kleinklimatischen Verhaltnisse, denen
die artenreichen Magerrasengesellschaften der 0. g. NSG ihre Existenz mit verdanken. Ins-
gesamt schafft das LSG damit die Voraussetzungen dafir, die Gberregional bedeutsamen
Kalkmagerrasen dieses Raumes zu stabilisieren und langfristig zu ergéanzen. Daneben tra-
gen diese Freiflachen zur Erlebnisqualitat des Schutzgebietssystems westlich von Udorf bei,
das aktuell bereits fur Umweltbildungszwecke genutzt wird.
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2.3.3.26 LSG ,Erlenbachtal”
Lage: westlicher Ortsrand Niedermarsberg
GroRe: 1,49 ha

Erlauterung:

Der Erlenbach bildet — wie Hamecke (s. 2.3.3.10) und Momecke (s. 2.3.3.27) — eines der drei
Taler unmittelbar am Ortsrand von Niedermarsberg, die als Kerbtalsystem in dem Schiefer-
gebirgsauslaufer am westlichen Plangebietsrand entstehen. Mit geringer werdendem Geléan-
degefalle bilden sie dann eine Talsohle aus, die sich zur landwirtschaftlichen Nutzung eignet
und dementsprechend als ortsnahes Grinland bewirtschaftet wurden und auch aktuell noch
weitgehend werden. Die historische Grinlandnutzung geht im hier abgegrenzten LSG noch
300 bis 400 m weiter talaufwarts; dieser obere Teil ist aber mittlerweile durch eine dicht be-
pflanzte Fischteichanlage und weitere Erstaufforstungen vom Rest des Offenlandes getrennt
und daher nicht in das LSG einbezogen worden. Der Erlenbach verlauft hier am westlichen
Talrand und bildet dort die Grenze des FFH- und Waldnaturschutzgebietes ,Forst Bredelar".
Die von der Schutzfestsetzung erfassten Wiesen stellen ein ortsnahes und die geschlosse-
nen Waldgebiete gliederndes und belebendes Landschaftselement dar, dessen Erlebnisqua-
litat fir die angrenzenden, rel. dicht besiedelten stadtischen Bereiche erhalten werden soll.
Zugleich bietet sich bei einer extensiven Grinlandnutzung (z.B. auf der Grundlage des Kreis-
Kulturlandschaftspflegeprogramms) aufgrund des Auenstandortes die Mdglichkeit, artenrei-
che und auch fir die Arten- und Biotopschutzfunktion der Aue vorteilhafte Griinlandgesell-
schaften zu entwickeln.

2.3.3.27 LSG ,Momecketal”
Lage: siidwestlich Niedermarsberg
GrolRe: 14,53 ha

Erlauterung:

Das Gebiet umfasst den rel. breiten, Uberwiegend als Grunland genutzten Momecke-Talver-
lauf nordwestlich der B 7, der auf der diemelwartigen Seite der Bundesstralie in das NSG
Lunteres Diemeltal“ (s. 2.1.18) einbezogen wurde. Die Siedlungsnahe und kleine Parzellie-
rung haben dazu gefiihrt, dass hier eine eher hobbymaRige Nutzungsvielfalt die urspringli-
che (intensivere) Landwirtschaft tiw. verdrangt. Damit gehen allerdings auch etliche Teichan-
lagen und Aufforstungen einher, die den 6kologischen Wert der Aue als mdglicher Standort
artenreicher Wiesengesellschaften einschrédnken und — bei Aufforstungen — den Offenland-
eindruck stéren (s. Entwicklungsmal3nahmen 5.3 und 5.9). Auch in diesem Tal geht die histo-
rische Grunlandnutzung (&hnlich wie im Erlenbachtal, s. 2.3.3.26) einige hundert Meter wei-
ter talaufwarts als die Festsetzung, aber auch hier ist sie durch Fischteiche und Aufforstun-
gen so weit unterbrochen, dass eine Wiederherstellung des Wiesentales zu aufwandig er-
scheint. Zwischen dem nérdlichen Talrandweg, dem hier am stidexponierten Waldrand eine
besondere Erholungsbedeutung zukommt, und dem Rand der ,Rennufersiedlung” wurde
eine Unterhanglage in das LSG einbezogen, um die hier noch offenen ortsnahen Freiflachen
zu erhalten. Auch am Sidrand (nordlich LemstoR) ist eine Flache auBerhalb des Tal-grundes
Teil der Festsetzung; hier soll die in der Vergangenheit bereits genutzte Mdglichkeit des Ver-
tragsnaturschutzes fir die Zukunft fortgeschrieben werden. Die Teilflache sidlich der B 7
erfasst ein heckengesdumtes ,Gartengrundstiick”, dessen bisherige Bewirtschaftung unter
starker Berlicksichtigung von Arten- und Biotopschutzbelangen erfolgte.
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2.3.3.28 LSG ,Radensberg”
Lage: sudlich Giershagen
GroRe: 18,39 ha

Erlauterung:

Rund um die Diabaskuppe des Radensberges erstrecken sich einige flachgriindige Mahwei-
den, die bei extensiver Bewirtschaftung des Grinlandes seltene, tlw. gefahrdete Krautarten
aufweisen. Aktuell sind nur einige Teilflachen des LSG in einem solch optimalen Zustand;
offenkundig besteht im Gebiet eine latente Gefahr der Nutzungsaufgabe. So sind andere
Teilflachen in der Vergangenheit bereits aufgeforstet worden oder zeigen — wie im obersten,
nordlichen Teil des Gebietes — mit der natlrlichen Ausbreitung von Gehdlzanteilen eine Ten-
denz zur Unternutzung auf. Dagegen wurden im Siden und Sidosten zwei kleinere Acker-
schlage in die Abgrenzung einbezogen, um jeweils die Verbindung zu weiteren gehdlzbe-
stockten Kuppen mit Magergriinland zu schaffen. Die in dieser rel. trockenen Lage standort-
fremden Nadelholzaufforstungen (tiberwiegend Fichte, im Stden mit Sitkafichte, im Nordos-
ten mit Larche und Birke, im Stidwesten mit Kiefer) sollen zur Gebietsoptimierung beseitigt
werden (s. EntwicklungsmaRBnahme 5.4); dartber hinaus ist mit der Einbeziehung in das
LSG ,Typ C* fur das gesamte LSG die Moglichkeit einer vertraglich geregelten extensiven
Grunlandbewirtschaftung erdffnet, mit der das Arten- und Biotopschutzpotenzial der Flache
erst richtig wirksam werden kann (wie mit dem Entwicklungsziel 1.4 dargestellt, ist dariber
hinaus eine Anbindung des Magergriinlands ,Am hangenden Mann“ — s. LB 2.4.2.7 — durch
solche Regelungen sinnvoll). Insgesamt kann damit sowohl der eigene Charakter dieser Di-
abaskuppe als Auslaufer der westlich verbreiteten Hauptgriinsteindecke als auch ihr Arten-
und Biotopschutzpotenzial letztlich zur Geltung kommen.

2.3.3.29 LSG ,Am Rennebusch*
Lage: westlich Giershagen
GrolRe: 39,88 ha

Erlauterung:

Rund um den bewaldeten Taleinschnitt am Rennebusch zieht sich ein Grunlandgurtel, der
einen landschaftlich interessanten Ubergang zwischen der ackerbaulich dominierten Hoch-
flache um Giershagen und der landwirtschaftlich nicht nutzbaren Talkerbe bildet. Sein tber 1
km langer Sudrand kennzeichnet mit dem hier als Grenze angehaltenen Wirtschaftsweg et-
wa den Geféllebruch zwischen dem Ackerland auf Zechstein und den devonischen Ton-
schiefern, die erst das oberflachige FlieRgewasser ermdglichen. Das tlw. (insbes. auf starker
geneigten Flachen) magere Grinland mit seinen zahlreichen Saumstrukturen weist hier ein
erhebliches Arten- und Biotopschutzpotenzial auf. Die kompaktere, nordostliche Teilflache
des LSG vermittelt als rel. grof3flachiger, tlw. mit Gehdlzen angereicherter Grinlandkomplex
zwischen den ,Intensivnutzungen” von Siedlung und umgebenden Ackerflachen zu den na-
turnahen und starker erholungswirksamen Bereichen um den Rennebusch (mit dessen Fort-
setzung ins Diemeltal). Insgesamt ergibt sich mit der Festsetzung als LSG ,Typ C" grund-
satzlich die Mdglichkeit einer vertraglich geregelten Extensivierung der Grinlandnutzung, die
das Gesamtgebiet landschaftlich noch weiter aufwerten kénnte.
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2.3.3.30 LSG , Platte”
Lage: sudlich Erlinghausen
GroRe: 82,20 ha

Erlauterung:

Das Gebiet umfasst einen rel. schmalen, langgestreckten Streifen tiberwiegender Griinland-
nutzung, der sich von der flachen Kuppe der Platte dstlich und westlich jeweils in eiszeitliche,
aus Zechsteinkalken erodierte Trockentéler zieht. Auf der Hohe ist er durch einige (Fichten-)
Aufforstungen im Stangenholzalter durchbrochen, die aufgrund der unpassenden Standort-
verhaltnisse tlw. schon in Auflésung begriffen sind und beseitigt werden sollen (s. Entwick-
lungsmaflRnahme 5.2). Im ubrigen reicht dieses Band von den Kalkmagerrasen des Kregen-
berges im Westen bis zu jenen des Hummelgrundes im Osten und ist damit in der Lage, die-
se fur den Arten- und Biotopschutz hoch wertvollen Bereiche miteinander zu verbinden.
Durch die Einbeziehung in ein LSG ,Typ C" liegt das Gebiet grundsatzlich in der Kulisse fur
Vertrage nach dem Kreis-Kulturlandschaftspflegeprogramm und kann dartber (bei ausrei-
chender Mittelverfligbarkeit) extensiviert werden, um diese Verbundfunktion optimal zu erfil-
len. Das gilt vor allem, wenn dabei die noch zerstreut vorhandenen Ackerflachen einbezogen
werden, die hier zugunsten der durchgangigen Gebietsabgrenzung einbezogen wurden. Das
LSG bildet gleichzeitig eine Pufferzone fur die enthaltenen kleinflachigen, strenger geschitz-
ten Objekte; insbesondere das kleine Schwalgloch am Sudrand (s. ND 2.2.2.2). Dariiber
hinaus kann es langfristig — auch begunstigt durch die vorhandenen, tlw. als landschafts-
rechtliche KompensationsmalRnahmen angelegten Hecken und Feldgehdlze — als Brut- und
Nahrungsraum fir etliche Tierarten des gehoélzstrukturierten Grinlandes dienen und unter-
bricht im Landschaftsbild die grof¥flachigen, weniger strukturierten Ackerbaubereiche nérd-
lich und sudlich der Festsetzung.
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2.4 Geschitzte Landschaftsbestandteile (8 23 LG)

Erlauterung:

Als geschiitzte Landschaftsbestandteile werden Teile von Natur und Landschaft festgesetzt, soweit ihr besonderer
Schutz

a) zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushal-
tes,

b) zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftsbildes oder

¢) zur Abwehr schéadlicher Einwirkungen

erforderlich ist. Der Schutz kann sich in bestimmten Gebieten auf den gesamten Bestand an Baumreihen, He-
cken, Streuobstwiesen oder anderen Landschaftsbestandteilen erstrecken.

Far alle im Landschaftsplan unter den nachfolgenden Nummern (2.4.1.01 bis 2.4.1.10 und
2.4.2.01 bis 2.4.2.30) festgesetzten geschitzten Landschaftsbestandteile gelten folgende
Regelungen.

Die fortlaufenden Nummern entsprechen den Festsetzungsnummern in der Festsetzungskarte.

Der Standort der betroffenen Objekte ist aus der Festsetzungskarte zu entnehmen.

Schutzzweck:

Alle nachfolgenden Schutzobjekte aus der Gruppe der Hecken und Baumreihen (2.4.1.1
bis 2.4.1.10) sind Landschaftsbestandteile, die sich als lineare Gehdlzstrukturen deutlich von
ihrer Umgebungsnutzung absetzen und in hervorgehobener Weise zur Gliederung und Bele-
bung des Landschaftshildes beitragen. Sie unterstiitzen damit die Wirkung der LSG, deren
landschaftlicher Wert sehr deutlich auch von der Existenz der hier besonders geschutzten
Kleinstrukturen und pradgenden Gehdlzbestande abhangt (zum weitaus Uberwiegenden Teil
liegen die geschitzten Geholzbestande in den kleinrdumigen LSG mit Aufforstungsverbot,
sodass diese Wirkung langfristig gesichert ist). Im Einzelfall dienen diese geschutzten Ge-
hdlze - z. B. als alte Obstbaume oder Vogelschutzhecken - auch dem Biotop- und Arten-
schutz und damit der Sicherstellung der (6kologischen) Leistungsfahigkeit des Naturhaus-
halts.

Die sonstigen LB (2.4.2.1 bis 2.4.2.30) bestehen aus kleinflachigen Feldgehoélzen, Mager-
grinland mit GeblUschbewuchs, Teichen, Steinbriichen, Obstwiesen, Hohlwegen oder be-
wachsenen Graben. Sie dienen als herausragende Lebensraume in besonderer Weise der
(6kologischen) Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und wirken dariber hinaus grolten-
teils als landschaftsgliedernde und —belebende Elemente. Die Ausweisung als Geschutzter
Landschaftsbestandteil zielt auch auf die Abwehr (realer oder potenzieller) schadlicher Ein-
wirkungen durch Pflanzenentnahme, Relief- oder Gewésserveranderungen u. &..

Fir die Funktion der in der offenen Feldflur liegenden, hauptsachlich im Landschaftsbild wirksamen Landschafts-
bestandteile wird im Plan durch ,kleinrdumigen Landschaftsschutz“ (LSG Typ B oder C) die Offenhaltung der
Umgebung gesichert.
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Schutzwirkungen:

Verbote:

Nach 8§ 34 Abs. 4 LG ist die Beseitigung eines geschitzten Landschaftsbestandteils sowie
alle Handlungen, die zu einer Zerstoérung, Beschédigung oder Veranderung des geschitzten
Landschaftsbestandteils fliihren kénnen, verboten.

Insbesondere ist verboten:

a)

b)

d)

f)

9)

den Geschiitzten Landschaftsbestandteil zu beschadigen, auszureil3en, auszugraben
oder Teile davon abzutrennen oder auf andere Weise in seinem Wachstum oder Erschei-
nungsbild zu beeintrachtigen;

unberthrt bleibt die ordnungsgemafe Pflege von Hecken, flachigen Feldgehdlzen und
Ufergehdlzen durch Auf-den-Stock-setzen von Straucharten sowie von einzelnen B&u-
men. Beim Auf-den-Stock-Setzen von Hecken und Ufergehélzen sind gleich lange Ab-
schnitte von max. 50 m Lange zu bilden, von denen zwei benachbarte nicht innerhalb ei-
nes Jahres geschlagen werden dirfen; in den geschlagenen Abschnitten sind einzelne
Baume als Uberhalter zu erhalten.

Eine Wachstumsgefahrdung kann insbesondere auch durch das Verletzen des Wurzelwerkes erfolgen.

den Traufbereich von Baumen und sonstige Flachen des Geschitzten Landschaftsbe-
standteils zu befestigen oder zu verfestigen;

den Grundwasser-Flurabstand oder oberflachig vorhandene Gewasser zu verandern;

Stoffe oder Gegenstande im Bereich des Geschitzten Landschaftsbestandteils anzubrin-
gen, zu lagern, abzulagern, einzuleiten oder sich ihrer in anderer Weise zu entledigen,
die das Erscheinungsbild oder den Bestand des Geschitzten Landschaftsbestandteils
gefahrden oder beeintrachtigen kbnnen;

unberthrt bleibt das Ablagern von auf den umliegenden Feldern gesammelten Naturstei-
nen (Feldsteinen) am Rande des Geschuitzten Landschaftsbestandteils.

Von dieser Regelung sind auch Pflanzenschutzmittel, organische oder mineralische Diinge- und Bodenver-
besserungsmittel sowie Futtermittel erfasst. Eine Beeintrachtigung des Erscheinungsbildes kann insbeson-
dere durch Anbringen von Ansitzleitern, Jagdhochsitzen, Z&unen und Werbetrégern erfolgen.

im Bereich des Geschiitzten Landschaftsbestandteils Aufschittungen, Verfillungen, Ab-
grabungen, Ausschachtungen oder anderweitige Veranderungen der Bodengestalt vor-
zunehmen;

Pflanzen oder Tiere einzubringen;

den Geschitzen Landschaftsbestandteil au3erhalb der befestigen Straf3en und Wege zu
betreten, in ihm zu fahren oder zu reiten oder Hunde in ihm frei laufen zu lassen;

unberuhrt bleibt

das Betreten bei der ordnungsgemalen Pflege im Rahmen der Unberthrtheitsklausel
zu Verbot a),
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das Betreten, Fuhren und Abstellen von Fahrzeugen im Rahmen wasserwirtschatftli-
cher MalRnahmen,

das Betreten zur ordnungsgemafRen Ausiibung der Jagd im Sinne von § 1 BJG, des
Jagdschutzes und der Fischerei,

das Laufenlassen von Jagdhunden im jagdlichen Einsatz oder das Mitfihren von
Hunden auf eigenen Grundsticken.

Als befestigte Wege sind alle Wege anzusehen, die durch Einbringung von Wegebaumaterial fir das Befah-
ren oder Begehen hergerichtet sind.

h) zu lagern oder Feuer zu machen,;

i) Wildfutterungen vorzunehmen oder Wildacker anzulegen.

Gebot:

Die Geschiitzten Landschaftsbestandteile sind durch geeignete PflegemalRhahmen zu erhal-
ten, solange der dafur erforderliche Aufwand in Abwagung mit ihrer jeweiligen Bedeutung fir
Natur und Landschaft gerechtfertigt ist.

Solche MalRnahmen bestehen insbesondere in der fachgerechten Behandlung von Schaden und Wunden, Tothol-
zausastung, Beseitigung von Wurzelbrut und (vorbeugenden) statischen Verbesserungen an Baumen; bei den
Feldgeholzen sind derartige MaRnahmen in der Regel nicht notwendig, sie sollen dann der nattrlichen Entwick-
lung uberlassen bleiben.

Entwicklungsmalinahmen / Zusétzliche Unberthrtheitsklauseln:

Es wird auf die besonderen Regelungen bei den Einzelfestsetzungen verwiesen, die bei Ab-
weichungen gegeniber den vorgenannten Regelungen Vorrang haben.
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Geschitzte Landschaftsbestandteile (Hecken, Baumreihen)

— Ubersicht —
Nr. Name des LB Rauml. Lage
241 Geschutzte Landschaftsbetandteile: Hecken, Baumreihen
2.4.1.01 Obstbaumreihen ,Pastbul” nordl. Erlinghausen
2.4.1.02 Hecke am Kressenborn nordl. Erlinghausen
2.4.1.03 Allee an der Furstenberger Stralie westl. Meerhof
2.4.1.04 Allee an der L 549 sudl. Leitmar
2.4.1.05 Obstbaumreihe nérdl. Erlinghsn. nordl. Erlinghausen
2.4.1.06 Allee nordl. des Rosenberges nordl. Westheim
2.4.1.07 Gehdlzbestand an der K 69 zw. Meerhof und Essentho
2.4.1.08 Baumkranz sudl. Erlinghausen sidl. Erlinghausen
2.4.1.09 Hecke im ,Lupen” stidwestl. Borntosten
2.4.1.10 Doppelallee Westheim nordwestl. Ortsrand Westheim
2.4.1.01 LB , Obstbaumreihen 'Pastbil’™™
Lage: nordlich Erlinghausen

Erlauterung:

Es handelt sich um eine vorwiegend aus Apfelbdumen aufgebaute Obstbaumreihe an zwei
winklig zueinander verlaufenden Feldwegen zwischen Niedermarsberg und Hesperinghau-
sen. Sie wirkt landschaftlich reizvoll in der wenig gegliederten Feldflur des Roten Landes,
zeigt allerdings mit ihren grofR3en Licken und tiw. abgangigen Altbaum-Exemplaren auch die
schwierigen Standortbedingungen auf, die durch die EntwicklungsmalRnahme unter 5.17
verbessert werden sollen. Da gilt vor allem im Bereich angrenzender Ackerschlage; der nord-
liche ,Ast" der Festsetzung wird Uberwiegend von Grinlandnutzungen begleitet. Stellenweise

wurden in der Vergangenheit bereits Bdume nachgepflanzt.
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2.4.1.02 LB ,Hecke am Kressenborn“
Lage: nordlich Erlinghausen
Erlauterung:

Dieses Landschaftselement wird aus einer liickigen Hecke mit Obstbaum-,Uberhaltern* ge-
bildet, die grofitenteils in einem Hohlwegerelikt entlang eines Wirtschaftsweges stockt. Im
sudlichen Teil geht sie in eine reine Obstbaumreihe tber. Um ihre landschaftliche Wirkung
noch besser zu entfalten, soll sie Uber die EntwicklungsmalRnahme 5.18 erganzt, gepflegt
und standortlich gesichert werden; dabei kann am Sidostende die Lindengruppe am Klo-
kenkreuz als markanter Endpunkt dienen (s. ND 2.2.1.11). Sollten langfristig die im Land-
schaftsplan gegebenen Moglichkeiten einer Erstaufforstung des 6stlich angrenzenden Ge-
landes genutzt werden, wird diese Geholzreihe bereits einen harmonischen Ubergang zwi-
schen Wald und Offenland darstellen (so lange wirkt sie im Freistand landschaftspragend).

2.4.1.03 LB ,Allee an der Furstenberger Stral3e”
Lage: westlich Meerhof
Erlauterung:

Das Schutzobjekt besteht aus einer Allee entlang der LandesstralRe 636 zwischen Meerhof
und Furstenberg, die mit der Kreisgrenze (bis auf 2 weitere Linden) endet. Sie besitzt eine
grol3e Fernwirkung und stellt das wichtigste naturnahe Landschaftselement im HSK-Teil des
intensiv landwirtschaftlich gepragten und weitgehend ausgerdumten Sintfelds dar; zudem
wirkt sie mal3stabsbildend in einem Bereich, der ansonsten wesentlich von Windkraftanlagen
und Hochspannungsleitungstrassen dominiert wird. Im 6stlichen Teil setzt sie sich Uberwie-
gend aus Bergahorn und Linden zusammen; westlich einer leichten Kurve im weitgehend
geraden StraRenverlauf Uberwiegen Hybridpappeln zahlenméaf3ig. Diese Pappeln sind als
landschaftsfremde und starker bruchgefahrdete Baume mit der Schutzfestsetzung nicht ge-
meint; sie sollten vielmehr sukzessive durch Ahorn und Linde ersetzt werden. Darliber hin-
aus sind die Baume erkennbar dadurch geféhrdet, dass viel zu nah an die Stdmme heran
gepfligt wird. Hier sollte zumindest die volle Breite der Stral3enparzelle (rd. 9,5 m) aus der
landwirtschaftlichen Nutzung ausgegrenzt werden; sinnvoll ist eine zusatzliche Beschran-
kung der Ackernutzung auf einen Stammabstand von mind. 2 m (besser: auf eine Linie au-
Rerhalb der durchschnittlichen Kronentrauf-Tiefe).
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2.4.1.04 LB ,Allee an der L 549¢
Lage: sudlich Leitmar
Erlauterung:

Es handelt sich um eine landschaftsprdgende Lindenallee an der Landesstralle 549 zwi-
schen dem Ortsrand von Leitmar und dem sidlich gelegenen Abzweig nach Borntosten. Die
einzelnen Baume sind gut gewachsen und machen einen vitalen Eindruck, die gesamte
Doppelreihe weist kaum Licken auf. Auf der Westseite wird sie Uberwiegend von Griinland
begrenzt, auf der Ostseite herrscht Ackernutzung vor. Der sidliche Endpunkt der Allee wur-
de friher durch eine ca. 300-jahrige Stieleiche gebildet; sie tragt allerdings Anzeichen von
Abgangigkeit und wurde daher nicht in das Schutzobjekt einbezogen oder separat festge-
setzt.

2.4.1.05 LB ,Obstbaumreihe nérdlich Erlinghausen*
Lage: nordlich Erlinghausen
Erlauterung:

Das Objekt umfasst eine gut 1 km lange Obstbaumreihe aus Apfel- und Pflaumenbaumen
entlang eines asphaltierten Feldweges. Die Baumreihe unterstreicht, insbesondere von Nor-
den aus gesehen, einen sehr flachen Gelanderiicken. Ihre Lange, das hohe Durchschnittsal-
ter der Baume, die rel. ausgeraumte, ackerbaulich dominierte Feldflur der Umgebung und
ihre exponierte Lage machen diese Obstbaumreihe zu einem besonders pragenden Land-
schaftselement in diesem Teil des Roten Landes. Wie bei dem Objekt unter 2.4.1.01 ist auch
hier eine deutliche Standortverbesserung der Baume durch ein Abriicken der angrenzenden
Ackernutzung erreichbar; zudem gibt es — insbes. im dstlichen Teil — Bestandeslicken (im
Westen wurden bereits einige Neupflanzungen vorgenommen; s. a. Entwicklungsmaflinahme
unter 5.14).

2.4.1.06 LB ,Allee nérdlich des Rosenberges*
Lage: nordlich Westheim
Erlauterung:

Es handelt sich um eine eindrucksvolle, groRtenteils doppelseitige Baumpflanzung entlang
der Zuwegung zum ,Karolinenhof*, die im Wesentlichen aus grof3en Spitz- und Bergahorn,
Linden und Kastanien besteht. Ihre Lage auf einem Gelanderiicken und die angrenzende
Ackernutzung heben die landschaftliche Wirkung der Allee noch hervor. Die wegebegleiten-
de Baumreihe beginnt bereits im Waldbereich des Rosenberges, setzt sich im Offenland (mit
Beginn des hier erfassten LB) zunachst als einreihige Pflanzung fort und wird kurz darauf ab
einem Wegeknick zur echten Allee. Unmittelbar nérdlich des LB ist eine entsprechende Neu-
pflanzung vorgenommen worden, die dieses Landschaftselement langfristig ergédnzen wird.
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2.4.1.07 LB ,Gehdlzbestand an der K 69
Lage: zwischen Meerhof und Essentho
Erlauterung:

Der Gehdlzpflanzung an der KreisstralRe 69 kommt zwischen Essentho und Meerhof trotz
ihres fur Gehdolz-Schutzobjekte rel. geringen Alters eine erhebliche Bedeutung fir die Gliede-
rung der weitgehend ausgeraumten Feldflur am Ostrand des Sintfelds zu. Sie wirkt in ihrer
exponierten, tlw. leichten Kuppenlage streckenweise als Allee, in anderen Teilen eher he-
ckenartig; stellt dabei aber immer das erste groRere Strukturelement dstlich der bereits im
Kreis Paderborn gelegenen Auslaufer des Firstenberger Waldes dar. Neben dieser pragen-
den Funktion im Landschaftsbild bildet sie potenziell einen Rickzugsraum fir Kleintiere bei
Stérungen auf den angrenzenden Landwirtschaftsflachen. Fur die weitere Entwicklung ist vor
allem die Einhaltung der Parzellengrenzen bei der Ackerbewirtschaftung wesentlich.

2.4.1.08 LB ,Baumkranz sudlich Erlinghausen*®
Lage: sudlich Erlinghausen
Erlauterung:

Es handelt sich um einen im Osten und Stden unterbrochenen Kranz aus Altbdumen (Eiche
und Buche dominierend), der den Ubergang des siidlichen Ortsrandes von Erlinghausen zur
freien Landschaft sehr stark préagt. Die randlichen Bauflachen nérdlich des Schutzobjekts
weisen zwar ebenfalls — wie auch einige Wirtschaftswege in der Umgebung — eine gewisse
Gehdlzausstattung auf, die Fernwirkung der hier erfassten Baumreihe wird davon jedoch bei
weitem nicht erreicht. Das gilt auch fir die 6kologische Wirkung insbesondere der Alteichen
in der freien Landschaft, die vor allem fir viele spezialisierte Insektenarten wichtige Lebens-
raumfunktionen wahrnehmen.

2.4.1.09 LB ,Hecke im ,Lupen’™
Lage: sudwestlich Borntosten

Erlauterung:

An einer Gelandestufe westlich und stdwestlich Borntosten stockt eine markante, grof3ten-
teils dichte Naturhecke Uberwiegend aus Weilidorn, Schlehe, Schwarzem Holunder und
Feldahorn; in der Baumschicht Giberwiegt die Esche. Am Siuidende begleitet sie (auf westfali-
scher Seite) den Verlauf der Landesgrenze; hier lockert der Strauchanteil zugunsten einge-
streuter Magergrinlandflachen etwas auf. Mit ihrer erheblichen Lange sowie einer Breite
zwischen 5 und 15 m erreicht sie eine wichtige landschaftsbildpragenden Wirkung; zudem
stellt die Hecke Brut- und Nahrungshabitate fir eine vielfaltige Kleintierfauna bereit (insbes.
hecken- und geblschbriitende Vogelarten).
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2.4.1.10 LB ,Doppelallee Westheim*
Lage: nordwestlicher Ortsrand Westheim
Erlauterung:

Das Schutzobjekt umfasst eine iiberwiegend dreireihige (lediglich im Siidteil — im Ubergang
zum Wald — auch zweireihige) Allee aus verschiedenen, grof3kronigen Laubbdumen und
Larchen. Der Baumbestand wirkt insbesondere durch seine Lage auf einem leichten Gelan-
deriicken, seinen ,unbestrittenen” Platzanspruch zwischen der Westheimer Wohnbebauung
und den AuRRenbereichs-Sportanlagen, sein geschlossenes Kronendach und die — trotz eines
naturnahen Gesamteindrucks — strenge Reihenpflanzung auf3ergewdhnlich eindrucksvoll.
Bei den Laubb&umen dominieren Kastanien und Linden. Randlich und verstarkt im Sidteil ist
die Allee von verschiedenen Straucharten gesaumt; auf Hohe des Golfplatzes grenzt im
Westen ein artenreicher Grinlandsaum mit einzelnen Geblschen an. Sie dient aufgrund der
unmittelbaren Ortsrandlage gleichzeitig der Feierabenderholung und stellt einen wichtigen
Naturerlebnisraum” fur Kinder dar.
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Geschiitzte Landschaftsbestandteile (Sonstige) — Ubersicht —

Nr. Name des LB Rauml. Lage gr:)ﬁe
2.4.2 Sonstige LB 30,26
2.4.2.01 |Hecke und Hohlweg am Muhlenfeld ostl. Ortsrand Leitmar 1,21
2.4.2.02 | Feldgehdlze auf dem Glockenriicken westsudwestl. Udorf 0,80
2.4.2.03 |Henzengraben norddstl. Oesdorf 2,05
2.4.2.04 |Kréhengrund nordl. Westheim 1,35
2.4.2.05 | Teiche bei Gut Forst sudl. Heddinghausen 0,95
2.4.2.06 | Teich stdwestl. Gut Forst sudwestl. Gut Forst 0,55
2.4.2.07 | Am hangenden Mann nordwestl. Borntosten 0,87
2.4.2.08 | Magerweide bei Leitmar nordwestl. Leitmar 1,58
2.4.2.09 | Steinbruch Rosenberg nordl. Westheim 0,75
2.4.2.10 |Feldgehdlz am Bleigrund nordl. Leitmar 0,45
2.4.2.11 | Bohlen Kampchen ostl. Margarethenhof 0,25
2.4.2.12 | Hohlweg am Pahlsgrund westl. Udorfer Muhle 0,47
2.4.2.13 | Feldgehdlz nérdl. des Muhlenberges ostl. Essentho 0,74
2.4.2.14 | Steinbruch am Radensberg sudl. Giershagen 0,49
2.4.2.15 | Hohlweg sudl. von Leitmar sudl. Ortsrand Leitmar 0,22
2.4.2.16 | Auf der Sandkuhle nordwestl. Erlinghausen | 0,85
2.4.2.17 | Obstwiese am Hof Altefeld westsudwestl. Erlinghsn. | 0,45
2.4.2.18 | Feldgehdlz am Obermarsberger Wald Ostlich Margarethenhof 2.04
2.4.2.19 | Obstwiese an der Hiinenburg westl. Leitmar 0,91
2.4.2.20 |Feldgehdlz ,Zum Kump* nordnordwestl. Canstein | 1,04
2.4.2.21 | Hohlweg westlich Udorf westl. Ortsrand Udorf 1,06
2.4.2.22 | Feldgehdlz sudlich Margarethenhof sudl. Margarethenhof 1,71
2.4.2.23 | Hohlformen im Obermarsberger Wald nordl. Leitmar 1,21
2.4.2.24 | Feldgehdlz am ,Steinhauf” westl. Giershagen 0,40
2.4.2.25 | Magergrunland ostl. Altefeld sudwestl. Erlinghausen 0,85
2.4.2.26 | Teich sudl. Erlinghausen sudl. Erlinghausen 0,08
2.4.2.27 | Feldgehdlz auf dem Prierberg nordwestl. Udorf 0,58
2.4.2.28 | Feldgehdlz im ,Schlage” nordnordostl. Giershagen | 0,28
2.4.2.29 | Feldgehdlze am Hengesberg norddstl. Margarethenhof | 1,33
2.4.2.30 |Feldgehdlze ostlich Margarethenhof Ostl. Margarethenhof 0,78
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2.4.2.01 LB ,Hecke und Hohlweg am Muhlenfeld*
Lage: Ostlicher Ortsrand Leitmar
Erlauterung:

Es handelt sich um einen bis zu 5 m tief eingeschnittenen, west-ost-verlaufenden Hohlweg,
dessen Boschungen mit einer artenreichen, dichten Naturhecke bestockt sind. Der Wegeab-
schnitt ist offenbar Teil einer alten Verbindung zwischen Leitmar und Heddinghausen und im
ostlichen Teil komplett zugewachsen. In der offenen, sonst nicht weiter durch Gehdlze ge-
gliederten Feldflur dstlich von Leitmar stellt die Hecke ein gliederndes und belebendes Land-
schaftselement dar, das die ortsnahen Freiflachen deutlich aufwertet und — &hnlich wie der
Hohlwegeabschnitt unter 2.4.2.15 — eine kulturhistorisch gewachsene Verbindung zwischen
Ort und freier Landschaft reprasentiert.

2.4.2.02 LB ,Feldgeho6lze auf dem Glockenricken®
Lage: westsudwestlich Udorf
Erlauterung:

Der LB besteht aus drei maximal 0,4 ha groRen Kalkbuchenwéldchen auf der Nordflanke des
Glockenrlckens, der sich als breiter Buckel zwischen Glockengrund und Pansgrund erhebt.
In dieser exponierten Lage stellen die drei Feldgeholze weithin sichtbare, prdgende Land-
schaftsbestandteile dar. Die Ostliche Teilflache weist nur rel. wenige, aber starke Baumex-
emplare auf; neben Buchen auch eine doppelstammige Kiefer. Sie enthélt zudem eine ge-
mauerte Grotte. Die beiden anderen Bestande sind etwas dichter, aber auch noch so licht,
dass eine artenreiche Kalkbuchenwald-Krautschicht gedeiht. An den Randern bestehen tlw.
flieBende Ubergange zur angrenzenden Grunlandnutzung. Vor allem in der westlichen Teil-
flache lassen tlw. mehrstammige oder verwachsene Baumgestalten auf eine frilhere Nieder-
waldnutzung schlieBen. Die flachgrindige Kuppenlage begunstigt konkurrenzschwache
Krautarten, erschwert aber offenbar eine Verjingung der Bestéande. Dies und die rel. geringe
Stammzahl der Altbdume spricht dagegen, hier (analog zu anderen Feldgehdlzen dieser
GroRRenordnung) eine einzelstammweise Nutzung per Unberuhrtheitsklausel zu Verbot a) zu
ermoglichen.

2.4.2.03 LB ,Henzengraben*
Lage: norddstlich Oesdorf
Erlauterung:

Der Graben wird durch eine tief in den Buntsandstein des umgebenden Ackerlandes einge-
schnittene Hohlform mit reichem, gut strukturiertem Gehdlzbewuchs gebildet. Der aus der
Haupt-Quellmulde am Westrand gespeiste Bach erhalt durch mehrere seitliche Quell- und
Dranwasseraustritte weiteren Zulauf. In seinem oft kurvigem Verlauf erschliel3t er einige to-
nige Schichten und mindet nach rd. 500 m im angrenzenden NSG 2.1.15 in den Wasche-
bach. Seine landschaftliche Bedeutung erhalt er neben den quelligen und FlieRgewéasser-
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standorten insbesondere aus etlichen grof3kronigen Alteichen, -buchen und —kirschen, die
ein wichtiges Gliederungselement in der Ackerflur der ,Wascheweiden* darstellen. Insgesamt
ist der Boschungsbewuchs sehr strauch- und artenreich, so dass der LB zudem ein vielfalti-
ges Rilckzugs-, Brut- und Nahrungsbiotop fir die Kleintierfauna im Feld-Wald-
Ubergangsbereich mit Anbindung an &hnliche Biotopstrukturen im Waschebachtal bildet.

2.4.2.04 LB ,Krahengrund“
Lage: nordlich Westheim
Erlauterung:

Es handelt sich um ein fast Nord-Sud-verlaufendes Kerbtalchen in der grol3flachigen Acker-
flur am Karolinenhof, das im Landschaftsbild vorrangig durch eine Reihe aus 17 alten, tief
beasteten Eichen auf der westlichen Béschung auffallt. Sie sind z. T. dicht mit Flechten be-
wachsen; zwischen ihnen hat sich stellenweise eine ausgepragte Strauchvegetation entwi-
ckelt. Die westexponierte linksseitige Boéschung wird weitgehend von einer Heideflache ein-
genommen; ganz im Siden ist eine Feuchtbrache ausgebildet. Das Gebiet weist eine klein-
raumige Vernetzung verschiedener Biotoptypen auf und ist in seiner Gesamtheit schitzens-
wert. Ahnlich dem LB ,Henzengraben® (s. 2.4.2.03) ist es sowohl fiir das Landschaftsbild als
auch in seinen 6kologischen Funktionen als hervorragendes Strukturelement in der umge-
benden Ackerflur von Bedeutung.

2.4.2.05 LB , Teiche bei Gut Forst*
Lage: sudlich Heddinghausen
Erlauterung:

Sidlich und westlich Gut Forst liegt eine Kette von vier Teichen, von denen der dufRerst
westliche und der auf3erst ostliche aufgrund ihrer ausgepragten (wenn auch kinstlich ange-
legten) Rohrichtzonen unter den gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 LG fallen. Neben die-
sen beiden wird mit dem LB der drittgrof3te, direkt sidlich des Gutes gelegene Teich erfasst,
der fast vollstandig verlandet ist. Er wird — wie das 6stliche Stillgewéasser — von gepflegten
Kopfweiden umgeben; der westliche Teich liegt in einem lichten Baumbestand. Ansonsten
dient die unmittelbare Umgebung i. W. als Pferdeweide. Alle hier einbezogenen Teiche ha-
ben eine erhebliche Bedeutung als Amphibienlaichplatze; zudem bilden sie mit den umge-
benden Gehdélzen ein landschaftspragendes Umfeld der Gutshofanlage im Aul3enbereich.

Entwicklungsmalnahme:

- die (ggf. auch aulRerhalb der LB-Abgrenzung) vorhandenen Kopfweiden im Bereich
der beiden 6stlichen Teiche sind periodisch zu schneiteln. Der Abstand zwischen den
Schnittmal3Bhahmen ist vom Alter der Baume abhangig, sollte aber 8 Jahre nicht tber-
schreiten (8 26 LG).
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2.4.2.06 LB ,Teich sudwestlich Gut Forst*
Lage: stidwestlich Gut Forst
Erlauterung:

Das Schutzobjekt erfasst den unteren von drei kiinstlichen Teichen, die hintereinander ge-
schaltet im sudexponierten Ubergang zwischen Wald und Offenland nahe der Plangebiets-
und Landesgrenze liegen. Er ist naturnah ausgebildet und wird von einem weiteren Zulauf
gespeist, der das Waldgebiet im Norden entwassert. Wertbestimmend sind seine Schwimm-
blatt- und Roéhrichtzonen sowie die in jeder Hinsicht ,randliche Lage®, die ihn zu einem Brut-
biotop fir Amphibien und Insekten (insbes. Libellen) pradestiniert. Allerdings erscheint er
stark gefahrdet durch massive Riesenbarenklau-Bestédnde an den beiden oberhalb liegenden
Teichen, die sich auch bereits in die angrenzenden Wald- und Grinlandflachen ausgedehnt
haben. Der Ablauf dieser Teichkette speist das Schwalgloch, dass als ND unter der Festset-
zung 2.2.2.1 aufgefihrt ist.

2.4.2.07 LB ,Am hangenden Mann*
Lage: nordwestlich Borntosten
Erlauterung:

Das Objekt wird aus einer kleinen Magerweide in Kuppenlage gebildet, die sich —auch durch
einigen Geholzbestand — deutlich aus der umgebenden, intensiveren Landwirtschaftsflache
heraushebt. Diese Kleinflache bildet zudem einen 6kologischen Trittstein zwischen den Ma-
gergrunlandbereichen um den Radensberg (s. LSG 2.3.3.28) und jenen im oberen Glindetal-
einschnitt (s. NSG 2.1.19). Mitten in der Kleinflache treten tlw. Felsrippen offen zutage, dar-
um herum ist ein mehr oder weniger brachgefallenes Magergriinland mit etlichen selteneren
Krautarten ausgebildet. Im Norden und Stiden ist es von Streifen aus Fettgriinland begrenzt;
an der Ostseite verdichtet sich der ansonsten rel. lockere Gehdlzbewuchs.

2.4.2.08 LB ,Magerweide bei Leitmar*
Lage: nordwestlich Leitmar
Erlauterung:

Es handelt sich um eine flachgriindige Kuppe nérdlich von Leitmar, deren ost- und stidexpo-
nierte Hanglagen friher von einem rel. flachengrof3en Magergrinland eingenommen wurden.
Aktuell ist ein grol3er Teil dieser artenreichen Griinlandgesellschaft verbuscht bzw. aufge-
forstet; die Magerrasen sind auf Teilflachen in der Mitte und am Sidrand reduziert. Zur Er-
haltung ihrer Bedeutung fir den Arten- und Biotopschutz sollten diese Bereiche durch eine
extensive Griunlandnutzung gepflegt, mdglichst sogar durch Zuriickdrangen des Gehoélzauf-
wuchses stabilisiert werden. Allemal wirkt aber die Kuppe, deren Ortsbezug noch durch eine
Kapelle am Sidrand betont wird, gliedernd und belebend im Bild der umgebenden, intensiver
genutzten Feldflur.
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2.4.2.09 LB , Steinbruch Rosenberg*
Lage: nordlich Westheim
Erlauterung:

Das Schutzobjekt erfasst eine kleine, aufgelassene Kalksteinabgrabung am westlichen Un-
terhang des Rosenberges mit einer bis zu 20 m hohen, kliftigen Bruchwand und einer vorge-
lagerten Kalk-Blockschutthalde. Der Bereich wirkt vorrangig durch seinen ausgepragten
Schluchtwaldcharakter auffallig mit den gesellschaftstypischen Arten der Baumschicht (U-
berwiegend Esche und Bergahorn) und hohen Anteilen an Mondviole in der Krautschicht.
Diese Pflanzengesellschaft setzt sich westlich des Steinbruch-begrenzenden Wirtschaftswe-
ges in einer Tallage mit periodisch wasserfihrendem Bachlauf fort. Sie hebt sich als typi-
scher Vegetationskomplex der kihl-feuchten Gebirgslagen fast fremdartig aus den umge-
benden, Uberwiegend trockenwarmen Lebensraumtypen des Plangebietes heraus. Der
Zechsteinaufschluss der Bruchwand ist geowissenschaftlich erhaltenswirdig und steigert mit
seinen zahlreichen Kliften die Biotopvielfalt im Gebiet. Auf der tlw. Gberhdngenden Oberkan-
te stockt Uberwiegend Kiefernwald; im Norden und Westen gehen die Schluchtwaldrelikte in
Fichtenforste tber. Der LB ist latent durch Verkippung — vor allem mit organischem Material
— gefahrdet.

2.4.2.10 LB ,Feldgehd6lz am Bleigrund®
Lage: nordlich Leitmar
Erlauterung:

Das zweigeteilte Objekt besteht aus einem hainartigen, durch einen Wirtschaftsweg geteilten
Baumbestand aus Hain- und Rotbuchen im Norden und einer strauchartenreichen Hecke im
sudlichen Teil. Das Wéaldchen enthalt in der Krautschicht etliche Arten einer typischen Kalk-
buchenwaldgesellschaft, aber auch viele Stérungszeiger. An seinem Ostrand steht ein gro-
Beres landwirtschaftliches Lagergebaude. Die Hecke im Sidwesten fallt durch zahlreiche
Feldahorn-Uberhalter auf. Ihre Gesamtbreite von bis zu 15 m ist durch einen unbefestigten
Fahrweg geteilt, der sich im Westen als Krautsaum bis zum nahen Waldrand fortsetzt. Im
ndrdlichen Teil liegen einige alte Lesesteinhaufen, die mittlerweile fast vollstandig Uberwach-
sen sind. Insgesamt wirkt der LB gliedernd und belebend im Landschaftsbild und fungiert als
Trittsteinbiotop zwischen den geschlossenen Waldflachen im Bereich Pohimannsberg und
Obermarsberger Stadtwald.
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2.4.2.11 LB ,Bohlen Kampchen*

Lage: Ostlich Margarethenhof

Erlauterung:

Es handelt sich um ein kleines, nordnordwestexponiertes Feldgehdlz, Uberwiegend aus
Hainbuche, mit einer arten-, individuen- und blitenreichen Krautschicht auf Zechstein-Kal-
ken. Teilweise ist ein Mantelgehdlz aus Feldahorn, Hasel und Holunder ausgebildet; an der
Nordwestecke steht eine Alteiche mit dichter Efeu-Berankung. Am Ostrand wurde ein unmit-
telbar an den Hainbuchenbestand grenzendes ,Fichtenfeldgeh6lz* einbezogen, das sich we-
gen der Standortungunst bereits in Auflésung befindet und bei entsprechender Laubholzbe-
stockung ahnliche Biotopqualititen erwarten lasst wie der aktuell schutzwirdige Teil. Im
Landschaftsbild ergénzt der Bestand die umgebenden landschaftlichen Kleinstrukturen in-
nerhalb der grof3flachigen Feldflur, die ebenfalls weitgehend als ND oder LB im Plan gesi-
chert wurden.

2.4.2.12 LB , Hohlweg am Pahlsgrund®

Lage: westlich Udorfer Mihle

Erlauterung:

Der Weg, der von der Udorfer Miihle aus den Pansgrund (s. NSG 2.1.27) erschlief3t, ist west-
lich der morphologisch ausgeprégten Talform als leicht ansteigender, bis zu 3 m eingetiefter
Hohlweg ausgebildet. Dabei werden die sitdlichen Boschungen von einer rel. dichten
Strauchbestockung aus Schlehe, Hasel, Holunder, Wei3dorn u. & eingenommen, wahrend
ndrdlich des Wirtschaftsweges versucht wurde, die Hohlform durch Fichtenanbau wirtschaft-
lich zu nutzen. Auf beiden Seiten grenzen ungiinstig zugeschnittene Ackerflachen an die
Bdschungsoberkanten, so dass eine latente Gefahrdung dieser kulturhistorisch interessanten
Kleinstruktur durch Verfiillung und ,Egalisierung” besteht. Die Gebilischgesellschaften auf der
Sudboschung erganzen zudem das Angebot an Bruthabitaten fir die Vogelfauna der nord-
ostlich gelegenen, grof3flachigen Magergrinlandtriften.

2.4.2.13 LB ,Feldgeh6lz nérdlich des Miuhlenberges®
Lage: Ostlich Essentho

Erlauterung:

Den Ostrand des LSG 2.3.2.8 bildet ein flachgrindiger, tiw. noch gehdlzbestandener Grin-
landstreifen auf Zechsteinkalken, der mit deutlichen Gelandebdschungen nach Osten bzw.
Siden abfallt. Dort, wo er von einer Nord-Sud- in eine Ost-West-Ausrichtung umknickt,
stockt auf der Béschung das hier erfasste Buchenfeldgeho6lz, in dem die Untergrundgesteine
stellenweise zutage treten und das die typische, artenreiche Krautschicht des Waldmeister-
Buchenwaldes aufweist. Im Westen wurde ein lockerer Ubergang zum Weidegriinland ein-
bezogen, auf dem eine zusatzliche Buchengruppe steht. Hier findet sich am Sidrand eine
Quelle, die von einigen Pappeln und Feldgehdlzen umstanden ist. Der folgende Quellbach
bildet die Sudgrenze des LB. Das Schutzobjekt stellt ein gleichzeitig artenschutzbedeutsa-
mes und optisch belebendes Landschaftselement dar im Ubergang zwischen erhaltenswiir-
digem Offenland und (kiinftig mdglichen) Waldbereichen ndrdlich des Muhlenberges.
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2.4.2.14 LB ,Steinbruch am Radensberg*
Lage: sidlich Giershagen
Erlauterung:

Nordlich des Radensberges ist durch ehemalige Abgrabungstatigkeit auf einer kleinen Kuppe
die mitteldevonische Hauptgriinsteindecke aufgeschlossen, die die Landschaft in der west-
lich angrenzenden ,Padberger Schweiz" pragt und deren Diabas hier einen dstlichen Auslau-
fer bildet. Da der Steinbruch im Zuge der Rekultivierung nicht vollstandig verftllt wurde, bil-
det die obere Bruchwand heute ein interessantes ,geologisches Fenster”, in dem u. a. sog.
+Pillowlava® anschaulich sichtbar wird. Die Anpflanzungen auf dem angeftllten, vorgelager-
ten Abgrabungsbereich sind in ihrer Artenzusammensetzung nicht durchweg landschaftsge-
recht, bilden aber mit einem rel. hohen Dornstrauchanteil gute Nistmdglichkeiten fir Hecken-
briter des umgebenden Magergrinlandes (s. auch LSG 2.3.3.28). Auf dem urspriinglichen
Kuppengelande ostlich der alten Bruchwand stocken trockene, Kiefer-dominierte Waldge-
sellschaften. Das Schutzobjekt erhdht insgesamt die Biotop- und visuelle Vielfalt des umge-
benden Offenlandes.

2.4.2.15 LB ,Hohlweg sudlich von Leitmar”
Lage: sudlicher Ortsrand Leitmar

Erlauterung:

Zwischen dem sudlichen Ortsrand von Leitmar und der alleebestandenen L 549 liegt ein
Hohlwegerest, der zwar nur halb so lang wie jener dstlich des Ortes ist (s. LB 2.4.2.01), aber
ebenfalls eine landschaftliche Bereicherung des Uberganges zwischen Dorf und freier Land-
schaft darstellt. Er ist rund 3 m eingetieft, weist einen unterschiedlich dichten, artenreichen
Geholzbewuchs auf den Boschungen sowie eine dkologisch unaufféallige Krautvegetation auf
der Sohle auf. Hier findet sich auch ein sporadisch auf dem Buntsandsteinuntergrund verlau-
fendes Gewasser, das in der angrenzenden Ortslage (wegen der Besiedlung oder des Zech-
steinkalk-Untergrundes) nicht mehr weiter zu verfolgen ist. Neben der belebenden Wirkung
im Landschaftsbild bietet das Schutzobjekt auch einen nahezu ungestérten Rickzugsraum
fur Kleintiere in der umgebenden Feldflur.

2.4.2.16 LB ,Auf der Sandkuhle*
Lage: nordwestlich Erlinghausen
Erlauterung:

Es handelt sich um eine Obstwiese in einem westexponierten Talschluss, auf der sich die
Obstbaume mehr oder weniger an den Randern konzentrieren. Die Nordgrenze wird durch
einen wegebegleitenden, wasserfihrenden Graben gebildet. Mit all diesen Strukturmerkma-
len (Grinlandnutzung, Obstbdume, FlieRgewasser) hebt sich das Schutzobjekt landschafts-
Okologisch und -asthetisch aus der Ackerbau-dominierten Umgebung heraus. Lediglich nach
Westen setzt sich ein Griunlandstreifen fort, der spéater auch einigen Geholzbewuchs auf-
weist. Die hiermit gebotene Erhaltung der Obstbdume erganzt die nérdlich und stdlich mit
gleicher Zielrichtung getroffenen Festsetzungen unter 2.4.1.2 und 2.4.1.5.
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2.4.2.17 LB ,Obstwiese am Hof Altefeld*”
Lage: westsitdwestlich Erlinghausen
Erlauterung:

Westlich des Hofes Altefeld stockt eine landschaftspragende Obstwiese, die mit ihren zahl-
reichen und gepflegten Baumindividuen — (iberwiegend Apfel — ein gliederndes und beleben-
des Landschaftselement darstellt. Im Ensemble mit der angrenzenden Hofstelle sowie den
umgebenden Viehweiden bildet sie einen geradezu beispielhaften, bauerlich gepragten Kul-
turlandschaftsausschnitt, wie er im Sauerland nicht (mehr) allzu haufig anzutreffen ist. Im
Norden wird die Obstwiese durch einen wegebegleitenden Gehdlzstreifen ergénzt, auf dem
etliche Alteichen den GrolRbaumbestand des Hofgeldndes komplettieren (hier nicht erfasst).

2.4.2.18 LB ,Feldgeh6lz am Obermarsberger Wald“
Lage: Ostlich Margarethenhof
Erlauterung:

Es handelt sich um ein groReres, Uberwiegend aus Buchen zusammengesetztes Feldgehdlz
mit deutlichen Freiflachenanteilen. Es stockt auf einer Zechsteinkalklinse im umgebenden
Buntsandstein, so dass sich in der Krautschicht die Artenzusammensetzung und —vielfalt des
Waldmeister-Buchenwaldes findet. Im ndrdlichen Teil wurde der Kalkstein friher abgebaut
und — nach alten Kartensignaturen — nordlich auRBerhalb des abgegrenzten Gebietes ge-
brannt; nach erfolgten Rekultivierungsmal3hahmen zeugen aktuell allerdings nur noch einige
kinstliche Boschungen von dieser historischen Nutzung. Am Westrand existiert dagegen
noch eine aufgelassene Steinbruchwand, die den anstehenden, plattigen bis bankigen Kalk
aufschlief3t. Hier geht der Waldrand flieRend in das angrenzdende Grinland Uber. Auch von
Osten her dringt eine Grunlandzunge in den Wald. Hier steht eine landwirtschaftliche Scheu-
ne; im Umfeld sind Ablagerungen von landschaftsfremden Materialien (insbes. alte landwirt-
schaftliche Gerate) zu finden. Der Bestand ist durch einige — tlw. vielstammige — Eichen und
Hainbuchen sowie vereinzelte Fichten und Birken angereichert, eine Strauchschicht ist nur
schwach entwickelt. Neben seiner Artenschutzbedeutung wirkt er als naturnahes Uber-
gangselement zwischen grof3flachigem Offenland und dem sidlich angrenzenden, geschlos-
senen Waldgebiet. Aufgrund seiner Gesamtgréf3e soll eine forstliche Nutzung nicht ausge-
schlossen werden (s. u).

Zuséatzliche Unberihrtheitsklausel:

- Eine einzelstammweise, dem unter 2.4 genannten Schutzzweck nicht zuwiderlaufen-
de forstliche Nutzung der Bdume ist von der Festsetzung unter 2.4 a) unberihrt.
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2.4.2.19 LB ,Obstwiese an der Hinenburg*
Lage: westlich Leitmar
Erlauterung:

In rel. stark reliefiertem Geléande — Giberwiegend einer nordexponierten Muldenlage — umfasst
das Schutzobjekt eine langgestreckte Obstwiese, die sowohl von der durch Leitmar fihren-
den L 549 aus auffallt als auch ein landschaftsbelebendes Element im Naherholungsbereich
des Ortes darstellt. Sie besteht im Wesentlichen aus alten, tlw. knorrigen Apfelb&umen; am
Sidrand steht auch eine grofRe Kirsche. Am Westrand — aufRerhalb der Abgrenzung — ergan-
zen einige Feldgeholze die landschaftsgliedernde Funktion des LB. Um die Wirkung dieser
Obstwiese sowohl im Landschaftsbild als auch in ihren 6kologischen Funktionen langfristig
zu sichern, sollten hier aufgrund des rel. einheitlichen, fortgeschrittenen Alters rechtzeitig
Nachpflanzungen von hochstdmmigen Obstb&dumen (mdglichst alter Regionalsorten) vorge-
nommen werden.

2.4.2.20 LB ,Feldgeh6lz ,Zum Kump™
Lage: nordnordwestlich Canstein
Erlauterung:

Am Rande der ortsnahen Freiflaichen ndrdlich von Canstein erstreckt sich entlang eines as-
phaltierten Weges ein sichelférmiges Feldgeh6lz mit Hainbuche und Hasel als vorherrschen-
de Geholzarten. Es beherbergt auf flachgrindigem Kalk-Verwitterungsboden eine artenrei-
che, flachendeckende Bodenvegetation aus den — tlw. seltenen — Krautarten des Waldmeis-
ter-Buchenwaldes und hohen Anteilen von Efeu. Im Norden ist ein strauchreicher Waldman-
tel ausgebildet, zum Weg hin hat sich ein Brennnesselsaum eingestellt. An der Sidseite ist
kaum ein Waldmantel oder -saum entwickelt, da hier unmittelbar bis an die Baume heran
geackert wird. Auffallend ist neben den waldartigen Haselbestédnden und einem grofR3eren
Frahjahrsbliher-Vorkommen der individuenstarke Feldahornjungwuchs. Neben den Arten-
schutz-Funktionen kommt dem Feldgehdlz ein hoher Wert als belebendes Landschaftsele-
ment in der groRraumigen Feldflur zu.

2.4.2.21 LB ,Hohlweg westlich Udorf*
Lage: westlicher Ortsrand Udorf
Erlauterung:

Es handelt sich um einen bis zu 5 m eingetieften und rd. 300 m langen Hohlweg unmittelbar
am westlichen Ortsausgang von Udorf, der nach Westen hin mit ansteigendem Geladnde an
Tiefe verliert. Er wird — im Gegensatz zu den Hohlwegen um Leitmar — noch als (asphaltier-
te) Wegeverbindung genutzt. Die Béschungen sind etwa 60° steil geneigt. Wahrend an der
sudlichen Hangseite nur ein rel. lickiger Gehoélzbewuchs entwickelt ist, weist der nordliche
Anschnitt eine dichtere Bestockung auf, deren Alter zur Béschungsoberkante hin zunimmt.
Hier dominieren alte Feldahorn- und WeilRdornstrducher die ansonsten recht zahlreichen
Geholzarten. Insgesamt stellt das Schutzobjekt ein kulturhistorisch und landschaftsasthetisch
wertvolles Element der Kulturlandschaft dar.
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2.4.2.22 LB ,Feldgehélz sudlich Margarethenhof”
Lage: sudlich Margarethenhof
Erlauterung:

Das Schutzobjekt umfasst einen Geholzbestand auf zwei nach Nordwesten bzw. Westen
streichenden Kalkrippen am Nordrand des Sauernberges. Sie sind mit starken Buchen
(Brusthéhendurchmesser bis 60 cm) und einigen Fichten bestockt. Die Buchen weisen viele
Baumhohlen auf. Am Waldboden tritt teilweise das Ausgangsgestein zu Tage. Die Kraut-
schicht ist gut entwickelt, am Hangful3 zum Grinland hin treten verstarkt Griinlandarten und
Storungszeiger auf. auf. In der Mulde zwischen den Rippen hat sich ein grof3erer Holunder-
bestand ausgebreitet, der sich nach Stiden mit einem niederwaldartig bestockten, feuchteren
,Ubergangsgurtel* zwischen Wald und Offenland fortsetzt. Damit ist der gesamte LB reich an
Okologisch interessanten Kleinstrukturen auf sehr unterschiedlichen Standortbedingungen
und vermittelt hervorragende Eindricke im Landschaftsbild (sowohl unmittelbar ,im Objekt"
als auch in der Fernwirkung; dies insbesondere mit den Grof3baumen auf der nach Westen
ausstreichenden Kalkrippe, die ndrdlich und sidlich von Offenland umgeben ist).

Zusatzliche Unberihrtheitsklausel:

- Eine einzelstammweise, dem unter 2.4 genannten Schutzzweck nicht zuwiderlaufen-
de forstliche Nutzung der Baume ist von der Festsetzung unter 2.4 a) unberihrt.

2.4.2.23 LB ,Hohlformen im Obermarsberger Wald*
Lage: nordlich Leitmar
Erlauterung:

In einem Buchen-Eichen-Mischbestand im Obermarsberger Stadtwald liegt ein Quellbach,
der nach einem Verlauf von weniger als 200 m in einem Schwalgloch auf der Grenze zwi-
schen Buntsandstein und Zechsteinkalken versickert. Die Quellzone wird aus einem rel. fla-
chengroRRen, sickerfeuchten und mit Faulbaum-Gebiischen angereicherten Waldbereich ge-
bildet, der hier mit in die Abgrenzung einbezogen wurde. Etwa in der Mitte des anschliel3en-
den Gewassers fallen linksseitig zwei tiefe, fast runde Hohlformen auf, deren Grund deutlich
unter dem Niveau des Baches liegt. Ob es sich hierbei um alte Pingen handelt (die auch an
anderen Stellen des ,Boles Kump* und des Stadtwaldes verbreitet sind) oder um natirliche
Erdfalle, kann noch nicht abschlie3end eingeschatzt werden. Allemal stellen sie jedoch ent-
weder ein kulturhistorisch oder ein geologisch-landeskundlich interessantes Zeugnis dar, das
— erst recht in dem hier erfassten Gesamtzusammenhang ,Quellbereich / Hohlformen /
Schwalgloch* — unbedingt erhaltensbedirftig erscheint. Wie an dem gut erschlossenen
Schwalgloch bereits erkennbar, sind die Hohlformen latent durch Ablagerungen gefahrdet.
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2.4.2.24 LB ,Feldgeho6lz am ,Steinhauf™
Lage: westlich Giershagen
Erlauterung:

Der LB erfasst eine flachgrindige, feldgeholzreiche Kuppe aus Zechsteinkalken am &uRRers-
ten Westrand ihres Verbreitungsareals im Plangebiet. Der norddstliche Teil wird von Buchen
und Birken dominiert; nach Sudwesten nehmen beweidete Griinlandanteile zu. Uberall sind
Straucharten — vornehmlich Wei3dorn, Hasel und Hundsrose — verbreitet; die Krautschicht
konnte bei einer extensiveren Beweidung artenreicher sein. Das Schutzobjekt bildet eine
landschaftspragende Kleinstruktur in der offenen Feldflur zwischen Huttenberg und Renne-
busch. In der Morphologie und Griinlandnutzung setzen sich &ahnliche Verhéltnisse nach
Westen hin fort; der optisch wirksame Gehdlzbewuchs ist hier aber schwacher ausgepragt.

2.4.2.25 LB ,Magergrunland 6stlich Altefeld*®
Lage: stidwestlich Erlinghausen
Erlauterung:

Es handelt sich um einen verbuschten und ruderalisierten Magerweidenrest an einer sid-
west-exponierten Hangkante, an den sich zwei Mahweiden mit Magerkeitszeigern anschlie-
Ren. Die Krautschicht der aufgelassenen Magerweide weist an vielen Stellen Stérungszeiger
auf; kleinflachig — insbes. an steilen Stellen der Hangkante — hat sich aber noch Magergrin-
land-Vegetation erhalten. Die Flache ist umgeben von Intensiv-Grunland. Sie ist zu etwa
einem Finftel verbuscht; diese Feldgeholze stellen aufgrund der umgebenden, rel. kahlen
Feldflur eine Bereicherung des Landschaftshildes dar, unterstreichen die geologisch beding-
te Béschungsstruktur (Wechsel zwischen Zechsteinkalken im Norden und Buntsandstein im
Siden) und bilden Bruthabitate fur gefahrdete Heckenbriter. Wegen der Artenschutzbedeu-
tung des Magergrunlandes sollten dessen Flachenanteile jedoch durch geeignete Pflege-
mal3nahmen gesichert werden.

2.4.2.26 LB ,Teich sudlich Erlinghausen®
Lage: sudlich Erlinghausen
Erlauterung:

Nordlich der flachen Kuppe der Platte liegt auf einer kleinen ,Buntsandsteininsel in der um-
gebenden Kalkhochflache ein kleiner Teich, der im Sommerhalbjahr aufgrund seines gerin-
gen Wassereinzugsgebietes trockenfallt. Dennoch hat sich hier eine — wahrscheinlich kiinst-
lich initilerte — RAhrichtzone ausgebildet, die zusammen mit der Wasserflache einen gerade-
zu fremdartigen Landschaftseindruck in diesem von trockenen Kalk-Lebensraumen geprag-
ten Naturraum erweckt. Auf der Westseite des temporéren Stillgewassers hat sich ein dich-
tes Schlehen-WeiRdorn-Geblisch entwickelt; gegenliber (entlang der Heddinghauser Stral3e)
steht eine kleine Birkenreihe. Insgesamt bereichert das Schutzobjekt damit die durchgangige
Acker- und Griinlandnutzung auf der Hochflache sudlich Erlinghausen um ein kleines, aber
doch landschaftsokologisch und —&sthetisch wirksames Strukturelement.
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2.4.2.27 LB ,Feldgeh6lz auf dem Prierberg*

Lage: nordwestlich Udorf
Erlauterung:

Unmittelbar sudlich der Landesgrenze am Prierberg erstreckt sich auf ausgepréagten Bo-
schungskanten ein groReres, dichtes Feldgehdlz mit heckenartigen Auslaufern. In der
Baumschicht Uberwiegen Zitterpappel, Salweide und Vogelkirsche; die Strauchschicht wird
Uberwiegend aus heimischen Dornstrduchern und Schwarzem Holunder gebildet. An den
Réandern haben sich Krautsdaume aus 6kologisch unauffalligen Arten entwickelt. Nach Osten
schliefdt sich — auRerhalb der Abgrenzung — eine gro3ere Magerweide an, die im oberen Teil
durch Verbuschung, unten durch Dlungetrift angrenzender Ackernutzung beeintrachtigt wird.
Die Geholze tragen erheblich zur landschaftsékologischen und —&sthetischen Bereicherung
der hier Gberwiegend intensiv genutzten Agrarlandschaft bei. Sie ergdnzen zudem ahnliche
Strukturen jenseits der Landesgrenze auf der Kuppe und der Nordseite des Prierberges.

2.4.2.28 LB ,Feldgehélz im ,Schlage’™
Lage: nordnorddstlich Giershagen
Erlauterung:

Das Schutzobjekt erfasst ein dichtes Feldgehdlz auf der langgestreckten, offenen Hochflache
zwischen Giershagen und Obermarsberg. In der Baumschicht besteht es im Wesentlichen
aus Eichen, in der Strauchschicht aus Hasel; etliche Lesesteinhaufen im Bestand verdeutli-
chen den Nutzungsverzicht an dieser Kleinflache in intensiv bewirtschaftetem Umfeld. Der
LB erganzt als gliederndes und belebendes Landschaftselement und in den Biotopfunktionen
der freistehenden Feldgeholze die Wirkung des ostlich gelegenen, feldgehdlzdurchsetzten
Griunlandkomplexes (s. LSG 2.3.3.17). Gleichzeitig stellt er einen ,Trittstein“ zwischen ihnen
und den 0stlich der K 74 gelegenen Magergrinlandflachen unter 2.1.28 dar.
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2.4.2.29 LB ,Feldgehtlze am Hengesberg®
Lage: nordéstlich Margarethenhof
Erlauterung:

Uber die langgestreckte, flachgriindige Kalkkuppe des Hengesberges hinweg zieht sich etwa
in Nord-Sud-Richtung ein unterbrochener, schmaler Feldgehdlzstreifen, dessen Gehdlzbe-
stand deutlich von Buche dominiert wird. Der kleinere nordliche Bestand ist Teil der umge-
benden Rinderweide, seine Krautschicht daher wenig entwickelt. In dem ausgezaunten, gro-
Reren Sudteil wird das Artenschutzpotenzial dieses Standortes mit einer Vielzahl von (tlw.
seltenen und gefahrdeten) Krautarten deutlich. Die Buchen erreichen mitunter Starkholz-
Dimensionen bis 50 cm Brusthéhendurchmesser, eine Strauchschicht ist allerdings nur im
sudlichen Bestand schwach entwickelt. Waldmantel fehlen aufgrund der starken Beweidung
des umgebenden Grinlands. Das Schutzobjekt erzielt insbesondere von der 6stlich gelege-
nen, fast durchweg landwirtschaftlich genutzten Hochflache aus eine erhebliche landschafts-
pragende Wirkung und tragt wesentlich zu dem unter 2.3.3.19 beschriebenen Wert dieses
Kulturlandschaftsausschnittes um den Margarethenhof bei. Aufgrund seiner Gesamtgrofi3e
soll eine forstliche Nutzung nicht ausgeschlossen werden (s. u).

Zuséatzliche Unberihrtheitsklausel:

- Eine einzelstammweise, dem unter 2.4 genannten Schutzzweck nicht zuwiderlaufen-
de forstliche Nutzung der Baume ist von der Festsetzung unter 2.4 a) unberihrt.

2.4.2.30 LB ,Feldgeholze 6stlich Margarethenhof”
Lage: Ostlich Margarethenhof
Erlauterung:

Es handelt sich um ein zweiteiliges, buchendominiertes Feldgehdlz in der Senke zwischen
Hengesberg und Sauernberg. Der grolRere Teil stockt auf einer nordexponierten Béschung,
der kleinere auf fast ebenem (Kalk-) Untergrund. Neben Buchen kommen Eichen und einige
Fichten vor; an einigen Stellen ist ein strauchartenreicher Waldmantel ausgebildet. Beide
Geholzflachen stehen jedoch dem Weidevieh offen, so dass die — potenziell auf dem vor-
handenen Kalkuntergrund artenreiche — Krautschicht unterentwickelt ist. Um dem Arten-
schutzpotenzial des Schutzobjekts zur vollen Wirkung zu verhelfen, ware daher ein Abzau-
nen der Gehoélzbestdnde sinnvoll. Im aktuellen Zustand tragen sie aber — wie die unter
2.4.2.29 beschriebenen Buchenbestéande in Kuppenlage — deutlich zu dem unter 2.3.3.19
beschriebenen Wert dieses Kulturlandschaftsausschnittes um den Margarethenhof Dbei.
Daneben sind die Strauchsdume zumindest potenzielle Bruthabitate fir Arten des gehdlz-
strukturierten Offenlandes.
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3. Zweckbestimmung fur Brachflachen (8§ 24 LG)

Erlauterung:

Der Landschaftsplan kann nach Mafl3gabe der Entwicklungsziele die Zweckbestimmung fir Brachflachen dadurch
festsetzen, dass diese entweder der natirlichen Entwicklung Giberlassen oder in bestimmter Weise genutzt, be-
wirtschaftet oder gepflegt werden mussen.

Als Brachflachen gelten Grundstiicke, deren Bewirtschaftung aufgegeben ist oder die langer als drei Jahre nicht
genutzt sind; es sei denn, dass eine Nutzung ins Werk gesetzt ist.

Im Gebiet dieses Landschaftsplanes fehlen groR3flachige Brachen; ein landschaftsplaneri-
scher Regelungsbedarf existierte im Bearbeitungszeitraum nicht. Es wurden daher in diesem
Plan keine Brachflachenfestsetzungen getroffen.

4. Forstliche Festsetzungen (8 25 LG)

Erlduterung:

Der Landschaftsplan kann in Naturschutzgebieten nach § 20 und geschitzten Landschaftsbestandteilen nach
§ 23 LG im Einvernehmen mit dem Landesbetrieb Wald und Holz fiir Erstaufforstungen und fiir Wiederaufforstun-
gen bestimmte Baumarten vorschreiben oder ausschlieRen sowie eine bestimmte Form der Endnutzung untersa-
gen, soweit dies zur Erreichung des Schutzzwecks erforderlich ist.

Die Waldflachen des Landschaftsplanes, die in besonderer Weise als schutzwiirdig qualifiziert und entsprechend
als NSG festgesetzt sind, haben ihre Wertigkeit tlw. durch die in den vergangenen Jahrzehnten /Jahrhunderten
auf diesen Flachen ausgeiibte nachhaltige Forstbewirtschaftung erfahren; tlw. handelt es sich auch um Flachen
mit einem 6kologisch besonderen Standortpotenzial, das durch die derzeitige Fichtenbestockung nicht zur Entfal-
tung kommt und Uber die forstl. Festsetzung zur Laubholzverwendung optimiert werden soll.

Im vorliegenden Landschaftsplan sind als forstliche Festsetzungen fast ausschliel3lich die
Verbote p) - Kahlschlage > 0,5 ha - und q) - Wiederaufforstung mit Nadelgeholzen und ande-
ren "Fremdlandern" - im allgemeinen Festsetzungskatalog fiir Naturschutzgebiete niederge-
legt; insofern s. dort. Innerhalb dieser Naturschutzgebiete erfolgen diese Regelungen aller-
dings flachendeckend fir die Waldbereiche, weil der Schutzzweck nur so realisiert werden
kann. Eine zeichnerische Abgrenzung in der Festsetzungskarte erubrigt sich daher.

Lediglich fur die hochgradig schutzbedurftigen und gegentber Bewirtschaftungseingriffen
(insbes. Belichtung) empfindlichen Orchideen-Buchenwdlder im NSG 2.1.05 wurde eine weli-
tergehende forstliche Festsetzung zur Form der Endnutzung getroffen (s. dort).

Das Einvernehmen der unteren Forstbehdrde wurde mit Schreiben vom 22.10.2007 erteilt.

Wirkung der Festsetzungen:

Nach 8§ 35 LG sind die Festsetzungen nach § 25 bei der forstlichen Bewirtschaftung zu be-
achten. Soweit nach Betriebsplanen oder Betriebsgutachten gewirtschaftet wird, sind sie in
diese aufzunehmen. Zustéandig fur die Uberwachung der Einhaltung der forstlichen Festset-
zungen ist nach 8§ 35 Abs. 2 die untere Forstbehorde.

Eine Nichtbeachtung der forstlichen Festsetzungen stellt nach § 70 Abs. 1 Nr. 5 LG eine
Ordnungswidrigkeit dar, die nach § 71 LG mit einem Buf3geld bis zu 50.000,-- € geahndet
werden kann.
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5. Entwicklungs-, Pflege- und ErschlieBungsmaflinahmen
(826 LG)

Erlauterung:

Der Landschaftsplan hat die Entwicklungs-, Pflege- und ErschlieBungsmafnahmen festzusetzen, die zur Errei-
chung des Schutzzwecks der nach den 88 19 bis 23 LG besonders zu schitzenden Teile von Natur und Land-
schaft und zur Erhaltung der nach § 62 LG gesetzlich geschitzten Biotope erforderlich sind. Auf der Grundlage
der Entwicklungsziele nach § 18 LG kann der LP zur Verwirklichung der Ziele und Grundsatze nach den 8§ 1 und
2 LG weitere MaRnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Natur-
haushaltes oder des Landschaftsbildes, der Pflege und Entwicklung eines Biotopverbundsystems sowie der Kul-
turlandschaft und des Erholungswertes von Natur und Landschaft (Landschaftsentwicklung) festsetzen.

Im vorliegenden Landschaftsplan werden MaRnahmen nach § 26 LG festgesetzt zur
Anlage, Wiederherstellung oder Pflege naturnaher Lebensraume (Biotope) unter 5.01 bis 5.13 sowie zur

Aufwertung des Landschaftsbildes unter 5.14 bis 5.19 (gréRtenteils gleichzeitig Standortoptimierung von LB /
NSG).

Dabei bewirken auch die erstgenannten MaRnahmen gré3tenteils gleichzeitig eine Aufwertung des Landschafts-
bildes gem. 8§ 26 (1) Ziffer 4 LG.

Die Abgrenzung der hier beschriebenen, eigens gekennzeichneten EinzelmalRnahmen ist der Festsetzungskarte
zu entnehmen. Dartber hinaus wird auf die Malnahmen hingewiesen, die in Schutzgebieten (insbesondere etli-
chen NSG) durch den Klammerzusatz (8 26 LG)" festgesetzt wurden und hier nicht gesondert aufgefihrt sind.

Zweck der MaRnahmen:

Durch den Uberwiegenden Teil der MalRnahmen werden naturnahe Lebensrdume oder be-
eintrachtigte Biotopfunktionen wiederhergestellt, indem Flie3gewasserzusammenhénge ver-
bessert, Grunlandlebensrdume an besonderen Standorten wiederhergestellt bzw. miteinan-
der vernetzt oder die Lebensgemeinschaften von Magerstandorten optimiert werden. In ei-
nem Fall (5.13) soll ein Amphibien-Laichbiotop neu geschaffen werden. Durch die mit einigen
Maflnahmen beabsichtigte Freistellung von Talsohlen (Beseitigung von Fichtenaufforstun-
gen) wird aufgrund ihrer Lage in den umgebenden Waldgebieten gleichzeitig eine Aufwer-
tung des Landschaftsbildes und damit eine Erhéhung des landschaftlichen Erholungswertes
erreicht.

Um eine Verbesserung des Landschaftsbildes und die Starkung vorhandener Gliederungs-
elemente geht es auch bei den MalBnahmen unter 5.14 bis 5.19, mit denen vorhandene
Obstbaumbestande gepflegt, erganzt und stabilisiert werden sollen. Ab einer gewissen Gro-
Renordnung bieten die alteren Obstbdume zudem Brut- und Nahrungsgelegenheiten fir etli-
che Vogel- und Insektenarten der gut strukturierten Feldflur und kommen damit auch dem
Naturhaushalt zugute.

Weitere Erlauterungen erfolgen unter den Einzelfestsetzungen.
In Kapitel 2 sind zusétzliche Entwicklungs-, Pflege- und ErschlieBungsmafl3nahmen durch
den Klammerzusatz “§ 26 LG” gekennzeichnet, die der Optimierung von Schutzgebieten und

-objekten dienen (s. auch deren Schutzzweck) und so die hier getroffenen Fests. erganzen.

Wirkunqg der Festsetzungen:

Die Umsetzung der Maflinahmen nach § 26 LG ist in den 88 36 bis 40 LG geregelt. Zur Rea-
lisierung der Pflege-, Entwicklungs- und ErschlieBungsmaflnahmen auf Privatgrundstiicken
strebt der Hochsauerlandkreis Vertrage mit den Grundstiickseigentiimern und -nutzern an, in
denen sowohl die Anderung der Grundstiicksbeschaffenheit als auch die Durchfiihrung der
konkreten MaRRhahmen bericksichtigt werden.

Die unter dieser Ziffer festgesetzten Maflinahmen - wie auch die im Kapitel 2 durch den
Klammerzusatz ,8 26 LG" gekennzeichneten MalRnahmen; siehe oben - bieten sich auch zur
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Realisierung durch Dritte im Rahmen landschaftsrechtlicher Kompensationsverpflichtungen
an. Es handelt sich insofern auch um einen “Flachenpool” fiir Ersatzmalinahmen, der unter
fachlichen Gesichtspunkten entwickelt, nicht jedoch im Einzelfall mit den Grundstiickseigen-
timern abgestimmt wurde (Sache der Umsetzung).

Entwicklungs-, Pflege- und ErschlieBungsmaRnahmen — Ubersicht —

Nr. Maflnahme Rauml. Lage o
(ha)

501 Umpestockung eines Quellsiepen-Einzugs- nordl. Heddinghausen 458
gebietes

502 Beseitigung vcin Nadelholzaufforstungen sudl. Erlinghausen 252
auf der ,Platte
Beseitigung von Nadelholzaufforstungen in | sidwestl. Niedermars-

5.03 1,26
der Momecke berg (Rennufer)

504 Beseitigung von Nadelholzaufforstungen sudl. Giershagen 239
auf Magergriinland am Radensberg

505 a?seltlgung einer Teichanlage im Muhlen- nordl. Giershagen 0.24

506 Beseitigung von s“tandortfremden Gehoblzen siidwestl. Essentho 3.47
im ,Kalter Siepen

507 Wlederherstellung dgr pkologlschen Funk- westl. Niedermarsberg 0.13
tionen des oberen Ditlingsbachtals
Beseitigung von Nadelholzaufforstungen in | nordwestl. Niedermars-

5.08 2,61
der Hamecke-Talaue berg
Beseitigung von Nadelholzanpflanzungen | stdwestl. Niedermars-

5.09 : 0,77
in der Momecke berg (Rennufer)

510 Beseitigung einer Fichtenaufforstung an nordéstl. Oesdorf 0.30
einem Schwalgloch

511 Beseitigung zweier Fichtenstreifen im obe- nordl. Canstein 057
ren Orpetal

512 Beseitigung einer Flchtfznaufforstung im stidl. Obermarsberg 301
Bereich ,Hoppenscheu

5.13 Anlage eines Feuchtbiotops bei Leitmar nordwestl. Leitmar 0,15

514 Aufwertung von Obstbaumreihen im LB nordl. Erlinghausen
2.4.1.05

515 Erganzung von Obstbaumreihen im LSG siidl. Oesdorf
2.3.3.02

516 Anlage einer Streuobstwiese im NSG bstl. Essentho 1,07
2.1.34

517 Aufwertung von Obstbaumreihen im LB nordl. Erlinghausen
2.4.1.01

518 Erganzung von Obstbaumreihen des LB nordl. Erlinghausen
2.4.1.02

519 Anlage einer Streuobstwiese im LSG bstl. Essentho 071
2.3.2.8
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5.01 Umbestockung eines Quellsiepen-Einzugsgebietes
Lage: nordlich Heddinghausen GroRe: 4,58 ha

MalRnahme: Die hier stockenden Fichten sind durch einen bodenstandigen Laubholzbe-
stand — unter starker Beteiligung der Roterle auf den quelligen und sickerfeuchten Standor-
ten — zu ersetzen.

Mitten in dem geschlossenen Waldgebiet am ,Boles Kump*“ entspringt in einem durch historischen Bergbau ge-
kennzeichneten Gebiet ein Siepen, das bereits nach rd. 500 m Verlauf in einem Schwalgloch am Warthiigel versi-
ckert (s. ND 2.2.2.10). Ausgerechnet der Quellbereich und die sickerquellige Nordflanke dieses Gewassers ist
durch Fichtenaufforstungen in dem ansonsten groR3flachig von Laubwéldern dominierten Waldgebiet in der Entfal-
tung seines dkologischen Standortpotenzials beeintrachtigt. Die Standortverhaltnisse, der naturnahe, tiw. maand-
rierende Verlauf des Siepens und ein von Norden kurz vor der Bachschwinde einmindender Quellbach ergeben
bei Durchfuhrung dieser EntwicklungsmafRhahme im Zusammenhang mit dem ND 2.2.2.10 ein ¢kologisch hoch-
wertiges Landschaftselement und gleichzeitig ein geologisch, 6kologisch und landeskundlich interessantes An-
schauungsobijekt.

5.02 Beseitigung von Nadelholzaufforstungen auf der , Platte”
Lage: sidlich Erlinghausen Grolke: 2,52 ha

MalRnahme: Die hier stockenden Fichten sind unter Beibehaltung und Erganzung vorhan-
dener Laubholzhecken zugunsten einer extensiven Griinlandnutzung zu entfernen.

Es handelt sich um 6 kleine Fichtenaufforstungen auf Zechsteinkalken im Bereich ,Platte”, die tlw. bereits auf-
grund dieses unpassenden, trockenen Standortes erhebliche Bestandesschaden aufweisen. Sie stéren den unter
2.3.3.30 beschriebenen, angestrebten Biotopverbund, der mit dieser Griinlandfestsetzung zwischen den wertvol-
len Magerrasen im Bereich Hummelgrund und jenen am Kregenberg gesichert bzw. hergestellt werden soll. Im
Westen grenzen die hier gekennzeichneten Fichtenbestande tlw. an Heckenstrukturen an, die aus landschafts-
rechtlich erhobenen Ersatzgeldern angelegt wurden. Sie sind bei Durchfiihrung der MalRnahme zu erhalten;
gleichzeitig erscheint es sinnvoll, in diesem Zuge &hnliche Geblschstreifen entlang der groRenteils angrenzenden
Wirtschaftswege zu etablieren, um gleichzeitig mit dem Griinlandverbund eine Aufwertung des Landschaftsbildes
und der Lebensraumverhéaltnisse fiir Vogel, Insekten und Kleinsauger der strukturreichen Feldflur zu erreichen.

5.03 Beseitigung von Nadelholzaufforstungen in der Momecke
Lage: siidwestlich Niedermarsberg (Rennufer) GrofRe: 1,26 ha

MalBnahme: Die hier stehenden Nadelholzpflanzungen sind zugunsten einer extensiven
Grinlandnutzung zu entfernen.

Am Westende des offenen Sohlentales der Momecke liegt ein Wanderparkplatz, von dem aus das grof3e Waldge-
biet des Bredelarer und Fiirstenberger Waldes fiir den Erholungsverkehr erschlossen wird. Nach Osten und damit
zur Ortslage hin und im Verbund mit der Diemeltalaue iberwiegen Griinlandnutzungen in der Talaue, die durch
einige Aufforstungen unterbrochen sind. Dort, wo der Zufahrtsweg zum Wanderparkplatz das Tal quert, handelt es
beidseits des Weges sich um Fichten im Stangenholzalter; den ,Talschluss” vor dem aufgeschitteten Parkplatz
bilden Weihnachtsbaumkulturen, die in Feuchtbereichen mit einigen Erlen durchsetzt sind. Die Nadelholzanpflan-
zungen stellen insgesamt Fremdkorper im Bild des Talzuges dar, behindern tlw. Sichtbeziehungen und unterdrii-
cken das 6kologische Standortpotenzial der Aue.

5.04 Beseitigung von Nadelholzaufforstungen auf Magergrinland am
Radensberg
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Lage: sudlich Giershagen GroRRe: 2,39 ha

MalRnahme: Die hier stockenden Fichten sind zugunsten einer extensiven Grinlandnut-
zung zu entfernen.

Es handelt sich um 5 kleine Nadelholzaufforstungen, die weitgehend auf einem flachgrindigen Ausléufer der
weiter westlich verbreiteten Hauptgriinsteindecke stocken (der Diabas wurde friiher am Nordrand des Radens-
berges abgebaut; s. LB 2.4.2.14). Diese Standortbedingungen erlauben potenzlell artenreiche Magergriinlandge-
sellschaften, wie sie innerhalb des umgebenden LSG 2.3.3.28 im Rahmen der Kartierung der gesetzlich geschiitz-
ten Biotope mehrfach festgestellt wurden. Mit der EntwicklungsmafRnahme sollen diese Grinlandgesellschaften
stabilisiert und untereinander verbunden werden, zumal am Zustand einiger betroffener Teilflachen deutlich wird,
dass die vorhandene Nadelholzbestockung hier keine optimalen Standortbedingungen vorfindet. Die Aul3erst
ostlich gelegene Teilflache liegt zwar von den festgesetzten Grunlandflachen isoliert, stért aber den Offenlandcha-
rakter der Umgebung und die (potenzielle; s. Entwicklungsziel 1.4) Verbindung zu den héherwertigen Magerrasen
am ,hédngenden Mann“ (s. LB 2.4.2.7).

5.05 Beseitigung einer Teichanlage im Muhlental

Lage: ndrdlich Giershagen GroRRe: 0,24 ha

MalRnahme: Die hier gekennzeichnete Hobbyteichanlage ist zugunsten einer extensiven
Griunlandnutzung zu entfernen; die Talmorphologie und ein naturnaher Bachverlauf wieder-
herzustellen.

Im westlichen, unteren Bereich des engen Muhlentales liegt eine Teichanlage aus drei hobbymaRig genutzten
Fischteichen, die den gesamten Talgrund einnimmt. Der kleine Quellbach wird zur Speisung der Teiche aufge-
staut; die Durchlassigkeit des Gewassers ist nicht mehr gewahrleistet. Durch die Teichanlage wird der gesamte
Talraum optisch und — auch als Griinlandverbindung zwischen dem Diemeltal und dem NSG 2.1.28 — 6kologisch
unterbrochen. Die Teichanlage soll beseitigt und ein naturnaher Bachlauf im Taltiefsten wiederhergestellt werden.
Die Flache ist dabei der oberhalb und unterhalb erkennbaren Morphologie des Kerbtals anzupassen, mit einer
geeigneten Grunlandmischung einzusaen und extensiv zu nutzen.

5.06 Beseitigung von standortfremden Gehoélzen im ,Kalter Siepen*

Lage: sudwestlich Essentho GroRRe: 3,47 ha

MaRnahme: Die hier stockenden Fichten sind zugunsten einer naturlichen Entwicklung —
unter periodischer Enthahme von méglichem Fichtenanflug — zu entfernen.

Der Quelllauf des ,Kalter Siepen” bildet nordwestlich des Klettenberges die Grenze des Plangebietes und gleich-
zeitig des Hochsauerlandkreises. Er wird mitsamt seinen zahlreichen kleinen Zuflissen von bachbegleitenden
Erlenwéldern, tlw. auch Erlenbruchwaldrelikten begleitet, die allerdings stark durch Fichtenanflug und tlw. —
pflanzung bedréangt werden. Die MalRnahme soll diesen Druck von den 6kologischen Sonderstandorten nehmen
und zu einer moglichst naturnahen Entwicklung des Quellbereichs beitragen, so weit er im HSK liegt (eine Fort-
fuhrung der MaRnahme auf der linken Talseite ist sinnvoll). Der nérdliche Abschnitt des Gewassers ist Teil des
FFH-Gebietes DE-4518-305 und unterliegt dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 LG.
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5.07 Wiederherstellung der 6kologischen Funktionen des oberen Diit-
lingsbachtal-Systems

Lage: westlich Niedermarsberg GrofRe: 0,13 ha

MalBnahme: Die hier vorgenommene Bachverrohrung und Talverfullung ist zugunsten einer
naturnahen Gestaltung des Talverlaufs zu beseitigen.

Die Festsetzung bezieht sich auf ein namenloses, rechtes Nebensiepen des Diitlingsbachtales, das im Bereich
einer Wirtschaftswegekreuzung sidlich des Grammenkopfes auf rd. 50 m Lange verrohrt und offenbar mit Boden
und Bauschutt verkippt wurde. Diese Eingriffe stellen eine unnétige Unterbrechung der FlieBgewasserzusammen-
hange im Talsystem dar, die deutlich Gber die Verrohrung hinausgeht, die zur Fiihrung des Talrandweges Uber
den Bachlauf erforderlich ist. Mit der MalRnahme soll das urspriingliche Talprofil wiederhergestellt und das Ge-
wasser freigelegt und naturnah gestaltet werden; die der zeitige Wildwiesennutzung auf der Deponieflache kdnnte
dann — bei ausreichendem Gewasserabstand — auch auf der renaturierten Flache fortgesetzt werden.

5.08 Beseitigung von Nadelholzaufforstungen in der Hamecke-Talaue

Lage: nordwestlich Niedermarsberg Gr6Re: 2,61 ha

MaflRnahme: Die hier stehenden Nadelholzaufforstungen sind zugunsten einer extensiven
Griunlandnutzung sowie ggf. bach- und wegebegleitender Laubholzsaume zu entfernen.

Am Nordrand von Niedermarsberg zieht sich das Hamecketal zunéachst als offenes Wiesental entlang der L 549 in
die bewaldete Hanglage zwischen Paderborner Hochflache und Diemeltal und gliedert so auf gréRerer Strecke
das geschlossene Waldgebiet gut von der stark frequentierten Landesstral3e aus erlebbar. Diese Griinlandnut-
zung reichte bis vor wenigen Jahrzehnten bis zu einem deutlichen Gefallebruch im Talverlauf, der am Zusammen-
fluss mehrerer Quell-Kerbtélchen liegt. lhre gemeinsame Wasserkraft flihrte in Verbindung mit der geringer wer-
denden Hangneigung zur Ausbildung einer deutlichen Talsohle, die sich wiederum fiir die landwirtschaftliche Nut-
zung eignete. Dieser deutlich erkennbare Zusammenhang der kulturlandschaftlichen Entwicklung wird derzeit
durch Fichtenaufforstungen im oberen Teil des Sohltals auf einer Lange von rd. 450 m verwischt und soll durch
diese EntwicklungsmafRnahme wiederhergestellt werden.

5.09 Beseitigung von Nadelholzanpflanzungen in der Momecke

Lage: stidwestlich Niedermarsberg (Rennufer) GrbRe: 0,77 ha

MalRnahme: Die hier stehenden Nadelholzpflanzungen sind zugunsten einer extensiven
Griunlandnutzung zu entfernen.

Wéhrend das Momecketal im Westen in Wald Ubergeht, Gberwiegen im dstlichen Teil und damit zur Ortslage hin
und im Verbund mit der Diemeltalaue Griinlandnutzungen in der Talaue, die im Bereich dieser Festsetzung (éhn-
lich wie bei jener unter 5.03) durch einige Aufforstungen unterbrochen sind. Sie bestehen tlw. aus Weihnachts-
baumkulturen, tlw. aus Fichtenaufforstungen mit lokalen Buche- und Erleanteilen. Die Nadelholzanpflanzungen
stellen insgesamt Fremdkorper im Bild des Talzuges dar und unterdriicken das 6kologische Standortpotenzial der
Aue.
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5.10 Beseitigung einer Fichtenaufforstung an einem Schwalgloch

Lage: nordoéstlich Oesdorf GroRe: 0,30 ha

MalRnahme: Die hier stockenden Fichten sind zugunsten einer extensiven Grinlandnut-
zung und ggf. wegebegleitender Heckenstrukturen zu entfernen.

Am Sidrand des groRen Griinlandgewanns norddéstlich Oesdorf (s. LSG 2.3.3.02) versickert ein kleines, von
Norden kommendes Karstgewasser — zumindest bei starkeren Niederschlagsereignissen, wenn oberhalb liegende
Karsthohlraume das Wasser nicht komplett aufnehmen — im Ubergang zwischen Buntsandstein und Zechsteinkal-
ken in einem Schwalgloch. Das Umfeld dieses geologisch und landeskundlich interessanten Objekts wurde — wohl
auch wegen des rel. unginstigen Flachenzuschnitts — vor einigen Jahrzehnten aufgeforstet. Dieser Fichtenbe-
stand stellt nun einen Fremdkérper in der reich strukturierten Feldflur dstlich von Oesdorf dar, verbirgt die
Bachschwinde und unterdriickt das Standortpotenzial eines artenreichen Magergriinlandes, wie es in der Nach-
barschaft auf vergleichbaren Béden ausgebildet ist.

5.11 Beseitigung zweier Fichtenstreifen im oberen Orpetal

Lage: nordlich Canstein GrofRe: 0,57 ha

MalRnahme: Die hier erfassten Fichten sind zugunsten einer extensiven Griinlandnutzung
im Zusammenhang mit den angrenzenden Talwiesen, alternativ zugunsten einer natirlichen
Entwicklung unter dauerhaftem Ruckschnitt autkommender, sichtbehindernder Gehélze zu
entfernen.

Zwischen einem Orpetal-querenden Wirtschaftsweg dstlich des Schubersteins und der Wistung Mihlengrund
westlich der Kittenberg-Klippen zieht sich ein schmaler, zweigeteilter Fichtenstreifen entlang der Kreisstra3e 66.
Er wurde offenbar auf einer ehemaligen Griinlanbdschung angelegt, um diesen schlecht nutzbaren Bereich aus
der Bewirtschaftung zu nehmen. Diese Fichtenstreifen verengen nun das ohnehin sehr schmale Tal weiter, be-
schatten den noch offenen Talgrund und behindern die Sichtbeziehungen von der Stral3e ins Tal bzw. tiw. auf die
benachbarten, eindrucksvollen Kalkfelsen.

5.12 Beseitigung einer Fichtenaufforstung im Bereich ,Hoppenscheu*

Lage: sudlich Obermarsberg GroRe: 3,01 ha

MaflRnahme: Die hier stehende Nadelholzaufforstung ist zugunsten einer extensiven Grin-
landnutzung sowie ggf. wegebegleitender Saumgesellschaften zu entfernen.

Es handelt sich um eine inselhafte Aufforstung zwischen den Magergriinlandgesellschaften des NSG 2.1.25 ,Auf
der Wiemecke" und der rel. intensiv landwirtschaftlich genutzten Hochflache 6stlich davon. Die dabei verwendeten
Fichten lassen aufgrund der basenreichen, trockenen Standortverhaltnisse langerfristig keine angemessene Nut-
zungsmdoglichkeit erwarten. Dagegen birgt der Standort das Potenzial fur eine Ausweitung und Verbindung der
artenreichen Halbtrockenrasengesellschaften, die auch Schutzgegenstand des NSG 2.1.25 sind. Da es sich hier
um ein stadtisches Waldgrundstiick handelt, bietet sich die Umsetzung dieser MalRnahme im Rahmen stadtischer
Kompensationsverpflichtungen an.
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5.13 Anlage eines Feuchtbiotops bei Leitmar

Lage: nordwestl. Leitmar GroRe: 0,15 ha

MalRnahme: An der hier in der Festsetzungskarte gekennzeichneten Stelle sind die land-
schaftsfremden Baustoffe zugunsten einer Renaturierung des vorhandenen Quellbereichs zu
entfernen. Unterhalb der eigentlichen Quelle ist ein Stillgewasser als Amphibien-Laichbio-top
anzulegen. Zu seiner Besonnung sind umgebende, beschattende (Nadel-) Baume zugunsten
einer Strauchvegetation oder natirlicher Entwicklung zu entfernen.

Sudwestlich dieses Standortes findet im zeitigen Fruhjahr regelméaRig eine rel. starke Amphibienwanderung tber
die L 549 statt zwischen den Wald-Lebensraumen nérdlich von ihr und den zum Ablaichen genutzten Fischteichen
im Siden. Mit dem Angebot eines Ersatz-Laichgewassers kann dieser Amphibienwechsel voraussichtlich auf
Dauer minimiert werden (zugunsten dieser Artengruppe und der Verkehrssicherheit). Dabei bietet es sich an,
gleichzeitig den gestérten Quellbereich wieder zu renaturieren, der hier aufgrund des umgebenden, wasserarmen
Kalkgesteins ein besonders schutzbedurftiges Landschaftselement bildet.

5.14 Aufwertung von Obstbaumreihen im LB 2.4.1.05

Lage: nordlich Erlinghausen Lange: ca.1.150 m

MalBnahme: Die hier stehende Obstbaumreihe ist in den Licken durch Anpflanzung heimi-
scher, hochstammiger Obstsorten zu erganzen und insgesamt (insbes. durch fachgerechten
Ruckschnitt) zu pflegen. Ein mdglichst ca. 8 m breiter Standstreifen ist aus der landwirt-
schaftlichen (insbes. ackerbaulichen) Nutzung zu nehmen.

Die als LB festgesetzte Baumreihe (s. 2.4.1.05) lasst erkennen, dass sie mittelfristig durch natirliche Abgange,
Bodenbearbeitung im Wurzelbereich und rel. geringe Pflege / Erneuerung im Bestand gefahrdet ist. Die Festset-
zung soll zur langfristigen Sicherung der landschaftlichen Funktionen des LB und zur Umsetzung des Entwick-
lungsziels 1.2 beitragen.

5.15 Ergdnzung von Obstbaumreihen im LSG 2.3.3.02

Lage: sudlich Oesdorf Lange: ca. 600 m

MalBnahme: Die hier stehende Obstbaumreihe ist in den Licken und in der dargestellten
norddstlichen Verlangerung durch Anpflanzung heimischer, hochstammiger Obstsorten zu
erganzen und insgesamt (insbes. durch fachgerechten Riickschnitt) zu pflegen. Bei angren-
zender Ackernutzung ist ein mdglichst ca. 8 m breiter Standstreifen aus der landwirtschaftli-
chen Nutzung zu nehmen.

Im Bereich der hier abgegrenzten Malinahme steht bereits ein nenenswerter Bestand an wegebegleitenden Obst-
baumen, die die ortsnahen Obstwiesen um Oesdorf ergdnzen und Verbindung zu einer am Sudende gelegenen,
gut erhaltenen Obstwiese in Muldenlage schaffen. Die vorhandene Substanz ist durch ein zuséatzliches Gebot im
LSG 2.3.3.02 gesichert (s. dort) und soll mit dieser MaRnahme stabilisiert und aufgewertet werden.
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5.16 Anlage einer Streuobstwiese im NSG 2.1.34

Lage: ostlich Essentho GroRe: 1,07 ha

MalRnahme: Auf den hier gekennzeichneten Grundstiicken ist eine Streuobstwiese aus
heimischen, hochstdmmigen Obstsorten anzulegen und dauerhaft fachgerecht zu pflegen.

Im Umfeld der hier abgegrenzten MaRnahme innerhalb des NSG sind noch mehrere Relikte von friher weiter
verbreiteten Obstwiesen erhalten. Die angestol3ene Neuanlage einer solchen Obstwiese soll den landschaftstypi-
schen Bestand dieser wertvollen Kulturlandschaftselemente stabilisieren und ergénzen, was sowohl dem Natur-
haushalt (Brut- und / oder Nahrungshabitat fiir diverse Vdgel, Kleinsauger und Insekten) als auch dem Land-
schaftsbild zugute kommt.

5.17 Aufwertung von Obstbaumreihen im LB 2.4.1.01

Lage: nordlich Erlinghausen Lange: ca.1.100 m

MaflRnahme: Die hier stehende Obstbaumreihe ist in den Licken und in der dargestellten
westlichen Verlangerung durch Anpflanzung heimischer, hochstammiger Obstsorten zu er-
ganzen und insgesamt (insbes. durch fachgerechten Riickschnitt) zu pflegen. Ein mdglichst
ca. 8 m breiter Standstreifen ist aus der landwirtschaftlichen (insbes. ackerbaulichen) Nut-
zung zu nehmen.

Die als LB festgesetzte Baumreihe (s. 2.4.1.01) lasst erkennen, dass sie mittelfristig durch natirliche Abgange,
Bodenbearbeitung im Wurzelbereich und rel. geringe Pflege / Erneuerung im Bestand gefahrdet ist. Die Festset-
zung soll zur langfristigen Sicherung der landschaftlichen Funktionen des LB und zur Umsetzung des Entwick-
lungsziels 1.2 beitragen.

5.18 Erganzung von Obstbaumreihen des LB 2.4.1.02

Lage: nordlich Erlinghausen Lange: ca. 500 m

MaflRnahme: Die hier stehende Gehdlzreihe ist in den Licken und in der dargestellten sid-
ostlichen und nordwestlichen Verlangerung durch Anpflanzung heimischer, hochstdmmiger
Obstsorten zu erganzen und insgesamt (insbes. durch fachgerechten Ruckschnitt) zu pfle-
gen. Bei Ackernutzung in den Erganzungsbereichen ist ein mdglichst ca. 8 m breiter Stand-
streifen ist aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen.

Die als LB festgesetzte Gehdlzreihe (s. 2.4.1.02) lasst erkennen, dass sie mittelfristig durch naturliche Abgénge
insbesondere der Obstbaume und rel. geringe Pflege / Erneuerung im Bestand gefahrdet ist. Die Festsetzung soll
zur langfristigen Sicherung der landschaftlichen Funktionen des LB und zur Umsetzung des Entwicklungsziels 1.2
beitragen und dabei vor allem den urspriinglichen Bestand an landschaftstypischen Obstbdumen sichern, in den
sich mittlerweile innerhalb des abgegrenzten LB andere Feldgehdlze gemischt haben. Der o. g. Standstreifen ist
in dem hohlwegeartig ausgeformten, deutlich von den benachbarten landwirtschaftlichen Nutzungen getrennten
Bereichen weniger wichtig als auRerhalb (insbes. in der angestrebten suddstlichen Verlangerung, die die Baum-
reihe dann optisch an die Lindengruppe des ND 2.2.1.11 anbindet).
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5.19 Anlage einer Streuobstwiese im LSG 2.3.2.8

Lage: ostlich Essentho GroRe: 0,71 ha

MaRnahme: Auf dem hier gekennzeichneten Grundstick ist eine Streuobstwiese aus hei-
mischen, hochstammigen Obstsorten anzulegen und dauerhaft fachgerecht zu pflegen.

Im Umfeld der hier abgegrenzten MaBnahme, insbes. im angrenzenden NSG 2.1.34, sind noch mehrere Relikte
von friher weiter verbreiteten Obstwiesen erhalten. Die angestoRene Neuanlage einer solchen Obstwiese soll
den landschaftstypischen Bestand dieser wertvollen Kulturlandschaftselemente stabilisieren und erganzen, was
sowohl dem Naturhaushalt (Brut- und / oder Nahrungshabitat fir diverse Vogel, Kleinsauger und Insekten) als
auch dem Landschaftsbild zugute kommt.

Als weitere Entwicklungs-, Pflege- und ErschlieBungsmallnahmen sind die zusatzli-
chen Entwicklungsmalnahmen zu beachten, die in den allgemeinen Festsetzungska-
talogen der vier Schutzkategorien und bei den Einzelfestsetzungen in Kapitel 2 — Be-
sonders geschuitzte Teile von Natur und Landschaft — durch den Zusatz

(8 26 LG)

gekennzeichnet sind.
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6. Nachrichtliche Darstellungen

Erlauterung:

Um einen umfassenden Uberblick tiber alle Belange von Naturschutz und Landschaftspflege
zu ermdglichen, hat der Landschaftsplan auch jene Schutzobjekte aufzuzeigen, die ihre
Grundlage nicht in dieser Kreistagssatzung haben, sondern in anderen landschaftsrechtli-
chen (bzw. im Falle der Bodendenkmale artverwandten) Bestimmungen. lhre lageméaRige
Kennzeichnung wurde hier — auBer bei den ,62er* Biotopen, s. 6.1 — der Ubersichtlichkeit
halber in der Entwicklungskarte vorgenommen (tlw. in der Festsetzungskarte zusatzlich). Es
handelt sich um nachrichtliche Darstellungen, die nicht rechtlicher Bestandteil des Land-
schaftsplanes sind und insofern auch nicht in dessen Verfahren geandert werden kénnen.

Stand der Eintragungen fir die nachfolgenden nachrichtlichen Darstellungen ist im Allgemei-
nen der Termin des Satzungsbeschlusses zu diesem Landschaftsplan (19.10.2007). Es ist
daher nicht ausgeschlossen, dass im Laufe seiner Geltungsdauer weitere Objekte einem
entsprechenden Schutz unterliegen, die hier nicht ersichtlich sind.

6.1 Schutz bestimmter Biotope gem. § 62 LG

Im 8 62 LG werden bestimmte Biotope benannt, die vor einer erheblichen oder nachhaltigen
Beeintrachtigung oder Zerstérung geschuitzt werden sollen; dazu gehoren:

1. Natirliche oder naturnahe unverbaute Bereiche flieBender und stehender Binnengewas-
ser einschliellich ihrer Ufer und der dazugehérigen uferbegleitenden natirlichen oder
naturnahen Vegetation sowie ihrer natirlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche,
Altarme und regelméafiig iberschwemmten Bereiche,

2. Moore, Sumpfe, Rohrichte, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Quellbereiche, Bin-
nenlandsalzstellen

3. offene Binnendinen, natlrliche Felsbildungen, offene natirliche Block-, Schutt- und Ge-
réllhalden, Lehm- und Lésswande, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borst-
grasrasen, artenreiche Magerwiesen und —weiden, Trockenrasen, natlrliche Schwerme-
tallrasen, Walder und Gebusche trockenwarmer Standorte,

4. Bruch-, Sumpf- und Auwalder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwalder.

Die nachstehend aufgefiihrten schutzwiirdigen Lebensrdume geméaR § 62 LG sind im Jahre 2004 im Auftrag des
LANUV (s. Zt. LOBF) erfasst worden. § 62 (3) LG legt u. a. fest, dass diese Biotope im Einvernehmen mit der
unteren Landschaftsbehérde in Karten eindeutig abzugrenzen sind. Der Eigentiimer ist vor der endgultigen Ab-
grenzung durch die Untere Landschaftsbehérde (ULB) in geeigneter Form zu unterrichten.

Diese Unterrichtung der Eigentimer erfolgte im Rahmen der Birgerbeteiligung — insbes. der 6ffentlichen Ausle-
gung — am Landschaftsplanentwurf. Die dort vorgebrachten Anregungen der Betroffenen wurden in gemeinsamen
Ortsbesichtigungen zwischen ULB und LANUV gepriift. Die nunmehr in den Karten nachrichtlich dargestellten
Flachen stellen somit das Ergebnis der einvernehmlichen Abgrenzung gem. § 62 (3) LG dar. Sie sind — da keine
zusatzlichen Flachen im Abstimmungsverfahren aufgenommen wurden — den Eigentimern durch die Unterrich-
tung im Rahmen der Landschaftsplan-Offenlegung bekannt.

Gem. Abs. B 5 der "Medebacher Vereinbarung" ist der Schutz dieser Biotope durch die Beibehaltung der derzeiti-
gen land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung gewahrleistet (Grundschutz); MalRnahmen zur Weiterentwick-
lung werden daher im Rahmen des Vertragsnaturschutzes geregelt.

Landschaftsplan Marsberg Hochsauerlandkreis Seite -170-




In der folgenden Ubersicht ist bei Plangebiets-iibergreifenden Biotopflachen die GesamtgréRe (=“ges.”) angege-
ben. Nicht vorliegende GréRenangaben — bei linienhaften Objekten — sind mit ,k.A.“ (= keine Angabe) gekenn-

zeichnet.

Gesetzlich geschiitzte Biotope gem. § 62 LG — Ubersicht —

E;R{b\ljr 2EE Geschiutzte Biotope Rauml. Lage G(rhoafge
GB-4419-027 | Schlucht-, Block-, Hangschuttwalder nordlich Westheim 1,15
GB-4419-030 | Nass- und Feuchtgriinland nordostlich Oesdorf 0,08
GB-4419-201 FlieRgewasser nordostlich Westheim 0,67
GB-4419-203 | Trocken- und Halbtrockenrasen nordlich Westheim 0,19
GB-4419-204 | Trocken- und Halbtrockenrasen nordlich Westheim 0,22
GB-4419-206 | Trocken- und Halbtrockenrasen ostlich Oesdorf 0,62
GB-4419-208 | Stillgewasser nordlich Meerhof 0,04
GB-4419-209 Nass- und Feuchtgriinland nordlich Meerhof 0,57
GB-4419-301 | natlrliche Schwermetallfluren nordostlich Meerhof 0,41
GB-4419-302 ﬁg&vj:?;u/n Fietgewasser [ Nass-Und. | nrdiich Westheim 3,92
FlieRgewasser / Nass- und Feucht-
GB-4419-304 | grunland / natirliche Schwermetallflu- | nérdlich Westheim 0,70
ren
GB-4419-701 | Trocken- und Halbtrockenrasen nordlich Westheim 6,05
GB-4518-005 | FlieBgewasser / Auwalder stidwestlich Essentho 0,51
GB-4518-006 \I:J;(ngrewasser / Quellbereiche / Au- \év:gliCh Niedermars- 0.21
GB-4518-019 FlieRgewasser / Auwalder stidwestlich Essentho 0,01
Walder und Gebische trockenwarmer
GB-4518-038 | Standorte / Felsen, Blockhalden, H6h- | nérdlich Giershagen 2,23
len, Stollen
GB-4518-039 Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen nordlich Giershagen 0,01
GB-4518-041 | Nass- und Feuchtgriinland nordlich Giershagen 0,36
GB-4518-042 | Stillgewasser nordlich Giershagen 0,05
GB-4518-043 | Magerwiesen und -weiden nordlich Giershagen 0,18
GB-4518-044 | Nass- und Feuchtgriinland stdwestl. O’'marsberg 0,65
GB-4518-205 | Felsen, Blockhalden, Hbhlen, Stollen westlich Giershagen 0,02
GB-4518-206 Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen westlich Giershagen 0,03
GB-4518-207 Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen westlich Giershagen 0,03
GB-4518-209 Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen nordwestl. Giershagen 0,02
GB-4518-210 | Felsen, Blockhalden, H6hlen, Stollen nordlich Giershagen 0,03
GB-4518-211 Rohrichte Ostlich Bredelar 0,01
GB-4518-212 Bruch- und Sumpfwaélder ostlich Bredelar 1,13
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Bruch- und Sumpfwalder / Stimpfe und
GB-4518-213 | Riede / FlieRgewasser / Nass- und ostlich Bredelar 1,48
Feuchtgrinland
GB-4518-320 | Magerwiesen und -weiden / Nass-und | g0 Niedermarsbg. | 0,40
Feuchtgriinland
GB-4518-321 | Magerwiesen und -weiden sudlich Niedermarshbg. 0,10
GB-4518-323 | Magerwiesen und -weiden sudlich Niedermarsbg. 0,63
GB-4518-324 | Felsen, Blockhalden, H6hlen, Stollen sudlich Niedermarsbg. 0,04
GB-4518-326 Nass- und Feuchtgriinland westlich Essentho 1,44
GB-4518-817 | Quellbereiche /Fliefigewasser [ Au-— | 5 qich Bredelar 0,03
walder
GB-4518-819 | Quellbereiche / FlieRgewasser ndrdlich Bredelar 0,09
GB-4518-822 | ieBgewasser/Quellbereiche /Au- | o ysctiich Bredelar 2,70
walder
GB-4518-824 | Quellbereiche / FlieRgewasser norddstlich Bredelar 0,32
GB-4518-826 | FlieRgewasser / Auwalder westl. Niedermarsberg 1,05
GB-4518-827 | Quellbereiche / FlieRgewasser westl. Niedermarsberg 0,03
GB-4518-828 | FlieBgewasser / Quellbereiche westl. Niedermarsberg k.A.
GB-4518-829 FI_|_e[39ewasser / Quellbereiche / Au- westlich  Niedermars- 0.25
walder berg
GB-4518-831 | FlieRgewasser / Quellbereiche westl. Niedermarsberg 0,09
GB-4518-832 | "lieBgewasser / Quellbereiche / Au- westlich  Niedermars- 0.23
walder berg
GB-4518-833 | FlieBgewasser / Quellbereiche westl. Niedermarsberg k.A.
GB-4518-835 FI_|_e[39ewasser / Quellbereiche / Au- westlich  Niedermars- 239
walder berg
GB-4519-001 | Magerwiesen und -weiden sudlich Obermarsberg 0,13
GB-4519-002 | Magerwiesen und -weiden ndrdlich Giershagen 0,34
GB-4510-004 | \ass- und Feuchtgrinland / SUmpfe | 5o ygorf 1,14
und Riede
. : nordwestlich  Marga-
GB-4519-005 | Magerwiesen und -weiden 0,42
rethenhof
GB-4519-006 | Magerwiesen und -weiden nordéstl. Giershagen 0,35
GB-4519-007 | Nass- und Feuchtgrinland sudlich Siegesmihle 0,33
GB-4519-008 | Magerwiesen und -weiden Ostlich Giershagen 0,10
GB-4519-009 | Nass- und Feuchtgriinland nordwestlich — Marga- | 4,
rethenhof
GB-4519-010 | Magerwiesen und -weiden nordlich Canstein 0,20
Walder und Gebische trockenwarmer
Standorte / Felsen, Blockhalden, H6h- | zwischen Leitmar und
GB-4519-101 len, Stollen / Trocken- und Halbtro- Obermarsberg 1.42
ckenrasen
GB-4510-102 | Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen | 2WiSchen Leitmar-und | 5,
Obermarsberg
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GB-4519-103 | Trocken- und Halbtrockenrasen nordlich Leitmar 0,12
Waélder und Gebusche trockenwarmer
Stollen
GB-4519-202 FlieRgewasser stidostlich Udorf 0,13
GB-4519-203 Magerwiesen und -weiden westlich Udorf 1,09
GB-4519-204 | Trocken- und Halbtrockenrasen westlich Udorf 0,25
GB-4519-206 Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen in Canstein 0,02
GB-4519-207 Magerwiesen und -weiden westlich Canstein 0,22
GB-4519-210 | Magerwiesen und -weiden sudwestlich Erlinghsn. 0,72
GB-4519-213 | Magerwiesen und -weiden beim Margarethenhof 0,40
GB-4519-214 \é\{ilr?l;c:rl;;d Gebische trockenwarmer gg:]d('jstlich Giersha- 058
GB-4519-216 | Magerwiesen und -weiden nordlich Giershagen 0,21
GB-4519-218 | Magerwiesen und -weiden westlich Leitmar 0,26
GB-4519-220 | Magerwiesen und -weiden sudlich Obermarsberg 0,16
GB-4519-221 ;;?\fv'fee;‘er‘]‘ﬂﬂ d“ﬂztiré’gr'fe”rase” I'Ma- | giidlich Obermarsberg | 0,14
GB-4519-223 Egtrﬂ:%fézjm?aﬁi;ade / Nass- und Egtrjéjstlich Obermars- 0.07
GB-4519-224 ;;?\?vl?ggé:rdﬂdHﬂztiré);I?enrasen / Ma- E[ejtrjgdstlich Obermars- 0.45
GB-4519-225 | Magerwiesen und -weiden sudlich Obermarsberg 0,22
GB-4519-226 | Magerwiesen und -weiden sudlich Obermarsberg 0,55
GB-4519-227 | Magerwiesen und -weiden sudlich Obermarsberg 0,19
GB-4519-229 | Magerwiesen und -weiden sudlich Obermarsberg 0,38
GB-4519-230 | Nass- und Feuchtgriinland Glindegrund 0,45
GB-4519-231 | FlieRgewasser sudlich Obermarsberg 0,22
GB-4519-232 | Magerwiesen und -weiden westlich Erlinghausen 0,43
GB-4519-233 | Trocken- und Halbtrockenrasen westlich Erlinghausen 0,25
GB-4519-237 Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen nordéstl. N'marsberg 0,01
GB-4519-238 Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen nordéstl. N'marsberg 0,12
GB-4519-239 Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen ostlich Niedermarsbg. 0,09
GB-4519-240 | Stillgewasser stidwestlich Essentho 0,09
GB-4519-241 \ll\lvgzzé?nd Feuchtgrunland / Flie3ge- Egg”Ch Niedermars- 131
GB-4519-242 gi‘;ﬁg‘;‘gasse” Nass-und Feucht- | 5 45stich Essentho 0,85
GB-4519-243 Magerwiesen und -weiden ostlich Essentho 0,25
GB-4519-244 | Magerwiesen und -weiden ostlich Essentho 0,12
GB-4519-245 \é\{ilr?;c:rl;;d Gebtische trockenwarmer ostlich Essentho 3,41
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GB-4519-246 | Magerwiesen und -weiden Ostlich Essentho 0,16
GB-4519-247 | Magerwiesen und -weiden Ostlich Essentho 0,61
GB-4519-248 | Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen | dstlich Essentho 0,06
GB-4519-249 | Réhrichte / Stillgewasser ndrdl. Niedermarsberg 0,30
GB-4519-250 | FlieRgewasser ndrdl. Niedermarsberg 0,35
GB-4519-251 | Quellbereich Ostlich Essentho 0,03
GB-4519-252 | Stillgewasser nordl. Niedermarsberg 0,01
GB-4519-253 | Sumpfe und Riede nordl. Niedermarsberg 0,19
GB-4519-254 | Wélder und Gebische trockenwarmer | nérdlich  Niedermars- 0.88
Standorte berg
GB-4519-255 | Stillgewasser nordl. Niedermarsberg 0,04
Magerwiesen und -weiden / Zwerg- e i
GB-4519-301 | strauch-, Ginster-, Wacholderheiden EUdOSt“Ch Obermars 0,86
e erg
(Teilflache)
Zwergstrauch-, Ginster-, Wacholder-
GB-4519-302 heiden / Trocl_<en- und HaIbt.rockenra- sudostlich  Obermars- 12,51
sen / Magerwiesen und -weiden / Fel- | berg
sen, Blockhalden, Hohlen, Stollen
Trocken- und Halbtrockenrasen / Ma- siidostlich  Obermars-
GB-4519-303 | gerwiesen und -weiden / Felsen, ber 2,64
Blockhalden, Hohlen, Stollen 9
Trocken- und Halbtrockenrasen / Fel- | suddstlich Obermars-
GB-4519-304 sen, Blockhalden, Hohlen, Stollen berg 3.24
GB-4519-305 | Magerwiesen und -weiden sudostl. Obermarshbg. 2,90
Trocken- und Halbtrockenrasen / Fel- , . .
GB-4519-401 sen. Blockhalden, Hohlen, Stollen suidwestlich Westheim 2,63
GB-4519-501 | Trocken- und Halbtrockenrasen westlich Udorf 4,46
GB-4519-502 | Trocken- und Halbtrockenrasen nordwestlich Udorf 2,41
GB-4519-503 | Magerwiesen und —weiden /Trocken- | oy estiich Udorf 2,22
und Halbtrockenrasen
GB-4519-504 Trocl_<en- und HaIbtr_ockenrasen / Ma- westlich Udorf 301
gerwiesen und —weiden
GB-4519-701 | Wélder und Gebusche trockenwarmer | . 1..p sanctain 0,79
Standorte
Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen
GB-4519-702 | (bis zu 15 m hohe Kalkklippen in Bu- ndrdlich Canstein 0,33
chenwald)
Felsen, Blockhalden, H6hlen, Stollen
GB-4519-703 | (bis zu 15 m hohe Kalkklippen in Bu- ndrdlich Canstein 0,22
chenwald)
GB-4519-704 | Felsen, Blockhalden, H6hlen, Stollen nordlich Canstein 0,07
GB-4519-705 | Felsen, Blockhalden, H6hlen, Stollen nordlich Canstein 0,11
GB-4617-701 | FlieRgewasser stdwestl. O'marsberg 13,84
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FlieRgewasser / Auwalder / Nass- und
GB-4617-702 | e Block., Hangschuttwider /| OStich Bredelar 2:42
Auwalder
Walder und Gebiische trockenwarrr}er westlich Obermars-
GB-4617-705 | Standorte / Felsen, Blockhalden, Hoh- berg 3,23
len, Stollen
GB-4617-706 Felsen, Blockhalden, H6hlen, Stollen sudlich Niedermarshbg. 0,02
Magerwiesen und -weiden / Borstgras-
BABLT107 | e T ess. | vy | 3428
und Feuchtgriinland / Quellbereiche
GB-4817-710 | Z0 LTl haiden. Honlen, Stollen | berg | 182
GB-4617-711 Felsen, Blockhalden, H6hlen, Stollen sudlich Obermarsberg 0,07
GB-4617-712 | Magerwiesen und -weiden sudlich Obermarsberg 1,49
GB-4618-332 | Magerwiesen und -weiden sudlich Giershagen 0,41
GB-4618-333 | Magerwiesen und -weiden sudlich Giershagen 0,20
GB-4618-334 | Magerwiesen und -weiden sudlich Giershagen 0,43
GB-4618-335 | Magerwiesen und -weiden sudlich Giershagen 0,66
GB-4619-001 Magerwiesen und -weiden stidlich Borntosten 1,18
GB-4619-002 Magerwiesen und -weiden nordlich Borntosten 0,33
GB-4619-309 Fliessgewasser / Auwalder stiddstlich Canstein 0,12
GB-4619-310 | Fliessgewasser / Auwalder stiddstlich Canstein 0,53
GB-4619-311 | Stillgewésser / Sumpfe und Riede suddstlich Canstein 0,73
GB-4619-313 Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen stidlich Canstein 0,03
Trocken- und Halbtrockenrasen / Wal-
GB-4619-314 | der und Gebische trockenwarmer sudlich Canstein 1,14
Standorte
GB-4619-316 Felsen, Blockhalden, Hohlen, Stollen westlich Canstein 0,03
GB-4619-318 Fliessgewasser stidlich Canstein 0,18
GB-4619-320 ;;?@ngeﬁﬁﬂ dHfl\IAtl)ériggﬁenrasen I'Ma- | estlich Canstein 1,30
GB-4619-322 ;;?\fv'fee;‘er‘]‘ﬂﬂ d“f‘\'/\'?;rigg';e”rase” IMa- | \yestlich Canstein 1,17
GB-4619-324 | Stillgewasser westlich Canstein 0,36
GB-4619-326 Magerwiesen und —weiden nordlich Borntosten 0,13
GB-4619-328 Magerwiesen und —weiden nordwestl. Borntosten 0,52
GB-4619-329 | Trocken- und Halbtrockenrasen stidlich Borntosten 0,92
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6.2 Naturwaldzellen gemalR § 49 des Landesforstgesetzes

In Naturwaldzellen wird der Waldbestand zur wissenschaftlichen Beobachtung sich selbst Uberlassen; die Auswei-
sung erfolgt durch die Hohere Forstbehdrde.

Im aulersten Norden des Plangebietes existiert die Naturwaldzelle ,Kurzer Grund®, in der die
naturliche Entwicklung ihrer Buchenwaldgesellschaften wissenschaftlich beobachtet wird.

6.3 Bodendenkmaéler gem. 8 11 des Denkmalschutzgesetzes NW

Diese Objekte werden nach den Kriterien des Denkmalschutzgesetzes NW im Rahmen einer stadtischen Satzung
ausgewiesen. lhre Sicherung ist u. a. auch bei der Landschaftsplanung zu gewéahrleisten. In der Entwicklungskar-
te sind die Bodendenkmaéler nachrichtlich dargestellt. Im Einzelnen handelt es sich im Geltungsbereich des Land-
schaftsplanes um folgende Objekte (Stand: 2007; Angaben durch die Stadt Marsberg, Zuarbeit durch den Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Amt fir Bodendenkmalpflege):

Bodendenkmaler — Ubersicht —

Konn-Nr-4es | objekt Raumliche Lage

4419 /2 Wistung Nutlon nordl. Meerhof

4518 /21 Wartturm auf dem Priesterberg nordl. Giershagen

4518/ 22 Wartturm an Bahnlinie unterhalb Priesterberg |stdl. Rennufer-Siedlg.
4519/ 3 Grabhugel Kittenberg nordostl. Canstein
4519/9 Schwedenschanze Kittenberg / Grimmenstein | norddstl. Canstein

4519/ 16 Grabhlgel Heddinghausen nordl. Heddinghausen
4519/ 26 Hoéhle im Hohling sudostlich Obermarsberg
4519 /28 Drakenhohle nordwestl. Ortsrand Oberm.
4519/ 31 Wistung Dorpede ostl. Westheim

4519/ 34 Hohlweg nordostl. Erlinghausen
4519/ 49 Wistung Twiste norddstl. Niedermarsberg
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6.4 NATURA 2000, FFH-Gebiete

Im Plangebiet liegen Flachen, die der Europaischen Union als besondere Schutzgebiete nach der FFH- bzw.
Vogelschutz-Richtlinie gemeldet wurden. Diese Bereiche wurden als nachrichtliche Darstellungen in die Festset-
zungskarte Ubernommen, da sie Uber die naturschutzrechtliche Umsetzung im Landschaftsplan hinaus auch fur
Genehmigungsverfahren von Planen und Projekten mit fachspezifischer Rechtsgrundlage Bedeutung haben (s.
Abschnitt Via LG).

Der vorliegende Plan stellt diese Gebiete mit Stand Oktober 2007 dar. Sie waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht
komplett im Bundesanzeiger veroéffentlicht, so dass — neben zukinftigen Anderungen — auch die dort mit rechtli-
cher Wirkung veroffentlichten Gebiete von diesen Darstellungen abweichen kénnen.

Im Anhang | sind Kurzbeschreibungen der Gebiete aufgelistet, aus denen die jeweiligen Lebensrdume bzw. Arten
von gemeinschaftlichem (EU-) Interesse und deren mdgliche Schutzmaf3nahmen hervorgehen. In den Objektbe-
schreibungen der NSG finden sich Hinweise auf die FFH-Gebiete, die durch diesen Landschaftsplan in nationales
Recht umgesetzt werden. Eine Ubersicht dariiber gibt die folgende Aufstellung:

Europaische Schutzgebiete — Ubersicht —

EXRITJC" e FFH- / Vogelschutzgebiet greésl?em(th_a)
DE-4419-401 |Vogelschutzgebiet Egge 143,54
DE-4419-302 | Dahlberg 8,86
DE-4419-303 |Bleikuhlen und Waschebachtal 54,84
DE-4419-304 | Marschallshagen und Nonnenholz 168,41
DE-4518-305 |Bredelar, Stadtwald Marsberg und Furstenberger Wald 1141,22
DE-4519-302 |Kittenberg 95,29
DE-4519-303 |Wulsenberg, Hasental und Kregenberg 80,35
DE-4519-304 | Huxstein 4,78
DE-4519-305 |Glockengrund, Glockenricken und Hummelgrund 52,51
DE-4519-306 |Leitmarer Felsen 99,96
DE-4617-302 | Gewassersystem Diemel und Hoppecke 587,68

Die Schutzziele und MalRnahmenvorschlage der anliegenden Kurzbeschreibungen sind Fachkonzepte, die keine
unmittelbaren Handlungsanweisungen fiir den betroffenen Grundstiickseigentiimer bedeuten. Rechtlich bindend
sind die Festsetzungen dieses Landschaftsplans sowie das allgemein geltende Zerstérungs- und Verschlechte-
rungsverbot der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie bzw. deren Umsetzung in Abschnitt 4 BNatSchG und Ab-
schnitt Via LG NRW. Fur das VSG ,Egge” ist dabei insbes. der unmittelbare gesetzliche Schutz des 8§ 48c Abs. 5
LG relevant; die dort festgelegten, ggf. weitergehenden Regelungen sind daher neben den LP-Festsetzungen zu
beachten.
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6.5 Geschitzte Landschaftsbestandteile nach 8§47 /47a LG

Nach § 47 LG sind Anpflanzungen au3erhalb des Waldes und im baulichen AuRRenbereich, fur deren Anlage 6f-
fentliche Mittel aufgewendet worden sind, gesetzlich geschitzte Landschaftsbestandteile. Sie dirfen — au3er im
Falle von Pflege- oder Verkehrssicherungsmafnahmen — nicht beschadigt oder beseitigt werden Hierbei handelt
es sich im Wesentlichen um Feldgehdlze, die im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren oder durch Aktivitdten
des ehemaligen ,Westfalischen Amtes fir Landes- und Baupflege* gepflanzt wurden. Wegen der aufwendigen
Datenerhebung sind diese ,47er LB" derzeit noch nicht kartenmafig dargestellt..

Mit der LG-Anderung vom 19.06.2007 wurde in § 47a ein vergleichbarer gesetzlicher Schutz fiir Alleen eingefiihrt.
Neben dem grundsatzlichen Beschadigungs- und Beseitigungsverbot wie oben sind fiir diese Baume — wenn sie
aus Verkehrssicherungsgriinden beseitigt werden miissen — Ersatzpflanzungen in Abstimmung mit der ULB
durchzufihren. Die Alleen sollen durch das LANUV in einem Kataster erfasst werden. Dieses Kataster existierte
bis zum Redaktionsschluss nicht; der ULB lag aber der Entwurf eines Kriterienkataloges fiir die Alleenerfassung
vor. Er sieht i. W. folgende ,Aufnahmebedingungen” vor:

e dem StralRenraum eindeutig zugeordnete, beidseitige, systematische Reihenpflanzungen; idealtypisch art-
und altersgleich,

e Mindestlange von 100 m,
e weniger als 50 % Liicken oder einreihige Abschnitte an der Gesamtlange,

e keine Altersbegrenzung (nach unten), aber im Alter absehbar geschlossenes Kronendach (in der Seitenan-
sicht),

o keine Beschrénkung auf bestimmte (z. B. heimische) Arten oder Wuchsformen.

e Bei besonderer Bedeutung — kulturhistorischer Wert, hohes Alter, landschaftsrechtl. Schutz — auch Abwei-
chungen von den o. g. Kriterien.

Da sich das LANUV beim Aufbau des Alleenkatasters ohnehin auf Zuarbeit durch die Unteren Landschaftsbehor-
den stitzt, wurden fur das Plangebiet ULB-seits folgende Alleen (-abschnitte) ermittelt, die dem LANUV-Krite-
rienkatalog nach Auffassung des Planaufstellers entsprechen und daher auch kartenmaRig nachrichtlich darge-
stellt sind:

Eﬁrén-Nr. el StralRenabschnitt; dominante Arten Lange (m)
L 549 /001 L 549 sidl. Essentho; Spitzahorn 270
L 549 /002 L 549 westl. Essentho; Spitzahorn 550
Privatweg zw. Westheim und Karolinenhof;
P Ma /001 Ahorn, Kastanie, Linde, Eiche 460
L 636 /001 L 636 westl. Meerhof; Ahorn, Linde, Pappel (s. a. LB 2.4.1.3) 3040
K 70/001 K 70 &stl. Westheim; Birke, Ahorn 500
B 7/001 B 7 dstl. Westheim; Linde 200
K 69 nordostl. Essentho;
K'69/001 Ahorn, Birke, Kirsche, Eberesche (s. a. LB 2.4.1.7) 580
G Ma /001 Gemeindestr. ,Quinkenweg” bei ehem. Papierfabrik; Linde 120
B 7/002 B 7 nordostl. Marsberg; Ahorn, Linde 740
L 870/001 L 870 zw. Giershagen und Leitmar; Linde 290
L 549 /003 L 549 sidl. Leitmar; Linde 300
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Anhang |
-ZU 6.4 -

Gebiete des ,koharenten 6kologischen Netzes Natura 2000
gem. dem europaischen Naturschutzrecht

(FFH- und Vogelschutzgebiete)

- Kurzbeschreibungen -

Unter Verwendung von Sach- und Grafikdaten des Landesamtes fur Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), Aktualisierungsdatum (Download):
07.02.2006;

lediglich redaktionell und im Layout geringfligig bearbeitet durch: HSK — ULB —
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DE-4419-401 Gebietsname
Vogelschutzgebiet Egge

Flache: 7177 ha
Ort(e): Lichtenau, Marsberg, Warburg, Willebadessen
Kreis(e): Hochsauerlandkreis, Hoxter, Paderborn

Kurzcharakterisie- Das Vogelschutzgebiet Eggegebirge umfasst die Waldreserva-
rung: te Dalheim-Hardehausen einschliesslich Schwarzbachtal. Es
erstreckt sich vom Nonnenholz (im Westen) Uber die weiteren
Waldgebiete Marschallshagen, Rimbecker Wald, Scherfeder
Wald bis zum Kleinenberger Wald (Eggegebirge) im Osten.
Dieser gossflachig zusammenhdngende Waldkomplex, mit
einem welligen bis higeligen Relief, zeichnete sich durch u-
berwiegend hochwaldartige Buchen-, Buchenmisch- und Ei-
chenmischbestanden aus. In Teilen finden sich auch Fichten-
bestdnde. Die Hainsimsen-Buchenwalder sind in ihrer Aus-
pragung von landesweiter Bedeutung. In vielen Bestédnden
findet Naturverjingung statt. Die Strauch- und Krautschich-
ten variieren je nach Standort in Artenkombination sowie
Deckungsgrad und bilden somit die fur das Haselhuhn wichti-
gen Biotopstrukturen. Eine Vielzahl von Quell- und Mittelge-
birgsbachen, hier ist v.a. der Schwarzbach zu nennen, sind
weitere wichtige Lebensraumelemente. Als Besonderheit ist
ein langes Sandsteinklippenband zwischen Nadel und Opfer-
stein hervorzuheben. Ferner kommt in den fur die Bekassine
wichtigen Offenlandbereichen noch kleinflachig Feuchtgrin-
land vor.
Von landesweiter Bedeutung sind in diesem Gebiet die Brut-
vorkommen von Haselhuhn, Schwarzspecht, Grauspecht und
Mittelspecht.

Arten der Vogel- Bekassine (Brutvogel) Eisvogel (Brutvogel)
schutzrichtlinie und Grauspecht (Brutvogel) Haselhuhn (Brutvogel)
regelmanig vorkom- Mittelspecht (Brutvogel) Neuntoter (Brutvogel)

mende Zugvdgel:  Raubwiirger (Wintergast) RauhfuRkauz (Brutvogel)
Rotmilan (Brutvogel) Schwarzspecht (Brutvogel)

Schwarzstorch (Brutvogel)

Was macht die Bedeu- Das Vogelschutzgebiet hat herausragende Bedeutung fur den
tung des Gebietes fur landesweiten Biotopverbund, v.a. als Verbundzentrum der
Natura 2000 aus? Gebiete "Teutoburger Wald/Egge” und "Waldlandschaften
zwischen Alme und Diemel”. Neben dem Raum Burbach im

Siegerland weist das Gebiet das bedeutendste Brutvorkom-

mAan AAac vinrma AnicetavrhAan hadvrahtAan acalhiihine in NlAavAd
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rhein-Westfalen auf. Weitere Leitarten flr naturnahe Walder
mit landesweit Uberdurchschnittlichen Siedlungsdichten sind
Grauspecht, Mittelspecht, Schwarzspecht und Schwarzstorch.
Bemerkenswert sind die Vorkommen von Rauhfusskauz und
Rotmilan. Die Fliessgewésser werden u.a. vom Eisvogel als
Brut- und Nahrungshabitat und vom Schwarzstorch zur Nah-
rungssuche aufgesucht
Das von Relief- und Lebensraumausstattung ausserst ab-
wechslungsreiche Gebiet weist eine hohe Biotop- und Arten-
vielfalt auf, die fur die Waldgesellschaften des Weserberglan-
des, Teutoburger Waldes und Eggegebirge repréasentativ und
in dieser Vielfalt und Ausdehnung nur noch hier erhalten sind.
Teilbereiche sind gesamtstaatlich reprasentativ 1 (CORINE)
und bilden die Kernflache des Naturparkes "Eggegebirge und
Sudlicher Teutoburger Wald".

Welche Schutzmal- Generell ist die vorhandene Lebensraumvielfalt des Vogel-
nahmen sind geeignet, schutzgebietes mit ihrer charakteristischen Avifauna zu si-
das verbindende chern und weiter zu foérdern. Das Hauptziel der Schutzmass-
Netzwerk von Lebens- nahmen ist die Entwicklung naturnaher und naturschutzorien-
raumen zu schaffen? tierter Waldgesellschaften (Buchen-, Buchenmisch- und Ei-
chenmischbestande) aufgrund ihrer typischen, teils sehr na-
turnahen Auspragung. Das naturnahe Fliessgewasserregime

ist zu erhalten und zu pflegen.

Schutzziele und MalRnahmen

a) fur Vogelarten der Hainsimsen-, Waldmeister- und Orchideen-Buchenwalder und
der Eichenwélder wie SCHWARZSTORCH, ROTMILAN, RAUFURKAUZ, SCHWARZ-
SPECHT, GRAUSPECHT und MITTELSPECHT:
- Naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschliellich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestande und
Forderung der Naturverjingung aus Arten der natirlichen Waldgesellschaft
- Erhaltung und Forderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von Gro3héhlen- und Uraltbdumen
- Forderung der natirlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf Sukzessi-
onsflachen
Installierung von Horstschutzzonen fur den Schwarzstorch (mindestens 300 Meter Radi-
us um den Horst)

b) fir Vogelarten der Erlen- und Eschenwélder an FlieRgewassern wie SCHWARZ-

STORCH und EISVOGEL:

- Naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die nattrliche Waldgesellschaft

einschliellich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestande und

Forderung der Naturverjingung aus Arten der naturlichen Waldgesellschaft
Erhaltung/Entwicklung der lebensraumtypischen Grundwasser- und / oder Uberflutungs-
verhéaltnisse

c) fur Vogelarten der Borstgrasrasen und des Feuchtgrinlandes wie BEKASSINE,
NEUNTOTER und RAUBWURGER:
- Stabilisierung des Wasserhaushaltes, Wiedervernassung
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- Extensive Beweidung ohne Dingung und Kalkung
- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehdlze und Gehdlzgruppen als Habitatstrukturen

d) fir Vogelarten der Kalktrockenrasen wie den NEUNTOTER:

- Extensive Grinlandnutzung, ggf. Vegetationskontrolle

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehdlze und Gehdlzgruppen als Habitatstrukturen
- Sicherung und Schaffung ausreichend groRRer, nahrstoffarmer Pufferzonen

e) fur das HASELHUHN:

- Laubholzanpflanzungen mit standortgerechten Baumarten

- Strukturférdernde Bestandspflege

- Entfernung und Freihaltung von nicht standortgemafer Bestockung in Feuchtbereichen mit
dem Ziel der Entwicklung von natirlichen Waldgesellschaften

- Entwicklung von Waldinnenrandern

- Nutzungsverzicht zur Entwicklung von kleinflachigen Sukzessionsflachen

- Anreichung mit katzchentragenden Weichhélzern und deckungsbietenden Strauchern

- Nutzungsverzicht auf Sonderstandorten, z. B. in Quellbereichen, zum Erhalt von naturnaher
Bestockung
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DE-4419-302

Flache:

Oort(e):

Kreis(e):

Kurzcharakterisie-
rung:

Lebensraume von ge-

Gebietsname

Dahlberg

9 ha
Marsberg
Hochsauerlandkreis

Das Gebiet befindet sich am sudwestlich exponierten Steil-
hang des Dahlberges bei Westheim im Nordosten des Sauer-
landes. Es zeichnet sich aus durch einen orchideenreichen
Halbtrockenrasen, der in Huteschéferei extensiv beweidet
wird. Der Triftrasenkomplex auf Kalkstein erhalt durch einzel-
ne Geholzbestande, natirliche Felsbildungen und die unter-
schiedliche Beweidungsintensitat eine aufRerordentliche Struk-
turvielfalt. Ein dichter Gehoélzstreifen bildet an der Hangschul-
ter eine Abgrenzung zu den landwirtschftlichen Flachen ober-
halb des Steilhanges.

Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen (6210, Prioritarer Le-

meinschaftlichem In- bensraum)
teresse nach FFH-
Richtlinie:

Arten von gemein- Neuntdter

schaftlichem Interesse

nach FFH- oder Vogel-
schutzrichtlinie:

Was macht die Bedeu-
tung des Gebietes fur
Natura 2000 aus?

Welche Schutzmal3-
nahmen sind geeignet,
das verbindende
Netzwerk von | ebens-
raumen zu schaffen?

Der Dahlberg ist mit seinem artenreichen Kalkhalbtrockenra-
sen ein bedeutsamer Lebensraum vieler seltener und geféhr-
deter Pflanzenarten. Besondere Bedeutung erhélt das Gebiet
durch seine arten- und individuenreiche Orchideenflora. Geo-
botanisch bedeutsam sind die individuenreichen Vorkommen
des Dreizahnigen Knabenkrautes (RL 2), welches auf den
Magerrasen der Region am Rande seines Areals anzutreffen
ist. Mit seiner Flachengréfie und seinem guten Erhaltungszu-
stand ist der Dahlberg ein wichtiger Kalkmagerrasenbestand
des Naturraumes.

Die weitere extensive Nutzung des Halbtrockenrasens durch
die kulturhistorische Nutzungsform der Hutebeweidung mit
Schafen und Ziegen ist das wichtigste Ziel zum Schutz und
zur nachhaltigen Sicherung des Gebietes. Hier ist insbesonde-
re eine Anbindung weiterer teils kleinflachiger Magerrasen

innAarhallh AAar DAaninn in Aac DawnimnidiinAacl-ansant ansinictrahnan
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Im Rahmen einer solchen fur Halbtrockenrasen besonders
wichtigen Biotopvernetzung stellt der Dahlberg eine Kernfla-
che dar, die mit ihren stabilen Populationen Ausgangspunkt
far die Wiederbesiedlung vieler durch Nutzungsaufgabe be-
drohter Flachen ist.

Schutzziele

Schutzziele fir Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des Gebietes
ausschlaggebend sind

Schutzziele/Malinahmen fir Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen (6210, Prioritarer
Lebensraum) und fir den Neuntéter

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter Kalkmagerrasen mit ihrer charakteristi-
schen Vegetation und Fauna durch

- extensive Grinlandnutzung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehdlzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehdlze und Gehdlzgruppen als Habitatstrukturen fur
typische Faunenelemente (z.B. Neuntdter)

- Wiederherstellung von Kalkmagerrasen auf geeigneten Standorten

- Sicherung und Schaffung ausreichend groRRer, néhrstoffarmer Pufferzonen

- gof. Regelung der Freizeitnutzung
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DE-4419-303

Flache:

Oort(e):

Kreis(e):

Kurzcharakterisie-
rung:

Lebensraume von ge-

Gebietsname

Bleikuhlen und Waschebachtal

71 ha
Lichtenau, Marsberg, Warburg
Hochsauerlandkreis, Hoxter, Paderborn

Das Gebiet Bleikuhlen und Waschebachtal umfasst eine ehe-
malige kleinflachige Blei- und Zinkgrube und ein 6stlich an-
schlieBendes Bachtal. An den Hangkanten und dem Grund
der Grube haben sich Schwermetallrasen entwickelt. Der
naturnahe Waschebach ist zwei bis drei Meter breit und ist
durch Uferabbriiche, Steilwdnde und Schotterbé&nke gepragt.
Er wird durch einen Auenwald aus Erlen gesdumt. An den
Talhangen stocken naturnahe Buchenwalder. Der Quellbe-
reich des Waschebaches wird von orchideenreichem NaRgrin-
land bestimmt.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwalder (91EOQ, Prioritarer

meinschaftlichem In-

Lebensraum)

teresse nach FFH-

Schwermetallrasen (6130)

Richtlinie:

Hainsimsen-Buchenwald (9110)

Arten von gemein-
schaftlichem Interesse

nach FFH- oder Vogel-
schutzrichtlinie:

Was macht die Bedeu-
tung des Gebietes fur
Natura 2000 aus?

Welche Schutzmal3-
nahmen sind geeignet,
das verbindende
Netzwerk von L ebens-
raumen zu schaffen?

Neuntobter Groppe

FUr den Naturraum Paderborner Hochflache sind die Schwer-
metallrasen des Gebietes einzigartig. Insbesondere durch das
Vorkommen des endemischen Westfélischen Galmeiveilchens
erhéalt das Gebiet eine hervorragende Bedeutung, welche weit
Uber NRW hinausgeht. Der Wé&schebach stellt fur den sich
ostlich an die Paderborner Hochflache anschlieBenden Nartur-
raum Egge einen auflergewdhnlich gut erhaltenen Gewésser-
oberlauf dar. Der naturnahe Charakter des Gewassers spie-
gelt sich im Vorkommen der Groppe wieder.

Der seltene Lebensraum Schwermetallrasen stellt einen wich-
tigen Refugialraum seltener Pflanzen und Tiere innerhalb
Nordrhein-Westfalens dar. Im Rahmen des landesweiten Bio-
topverbundes ist das Gebiet durch die stabile Population des
Westfélischen Galmeiveilchens als Kernstick fur die Erhaltung
einer einzigartigen Pflanzengesellschaft anzusehen. Uberge-
ordnetes Ziel fur die Erhaltung und Entwicklung dieses Gebie-

tac ict nina \/nrnat7iinAa mit Crhumarmatallracan 1inAd andarar
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Biotope trocken-warmer Standorte wie Trockenrasen, Wald-
und Griunlandsaume. Die Erhaltung und Entwicklung der na-
turnahen Gewasserstrukturen des Waschebaches und seiner
begleitenden Vegetation fordert im Verbund mit anderen Ge-
wassersystemen die Erhaltung typisher Tier- und Pflanznar-
ten der FlieBgewasser und benachbarter Lebensraume.

Schutzziele

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des Gebietes
ausschlaggebend sind

Schutzziele/MaRnahmen fir Schwermetallrasen (6130)

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter, gehdlzarmer Schwermetallrasen mit ihrer
charakteristischer Vegetation und Fauna durch

- extensive, naturschutzorientierte Nutzung / Pflege oder Nutzungsverzicht, ggf. Vegetations-
kontrolle (z.B. Entfernung von Geholzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehdlze und Gehdlzgruppen als Habitatstrukturen fur
typische Faunenelemente

- Wiederherstellung von Schwermetallrasen auf geeigneten Standorten

- Schaffung von Pufferzonen

- Regelung der Freizeitnutzung

b) Schutzziele fuir Lebensraumtypen und Arten, die dartiber hinaus fur das Netz Natu-
ra 2000 bedeutsam sind und/oder fir Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
Schutzziele/MaRnahmen fir Erlen-Eschenwalder und We ichholzauenwaélder (91EO,
Prioritarer Lebensraum)
Erhaltung und Entwicklung der Erlen- Eschenwélder mit ihrer typischen Fauna und Flora in
ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standdrtlichen typischen
Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwéalder, Gebisch- und Staudenfluren durch
- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschliellich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestande und
Forderung der Naturverjingung aus Arten der natirlichen Waldgesellschaft
- Vermehrung der Erlen- Eschenwéalder auf geeigneten Standorten
- Erhaltung und FoOrderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von H6hlen- und Uraltbaumen
- Nutzungsaufgabe wegen der Seltenheit zumindest auf Teilflachen
- Erhaltung/Entwicklung der lebensraumtypischen Grundwasser- und/oder Uberflutungsver-
haltnisse
Schaffung ausreichend grof3er Pufferzonen zur Vermeidung bzw. Minimierung von Nahr-
stoffeintragen

Schutzziele/MaRnahmen fir Groppe

Erhaltung und Férderung der Groppen-Population durch

- Sicherung und Entwicklung naturnaher, linear durchgéngiger, kuhler, sauerstoffreicher und
totholzhaltiger Gewdasser mit naturnaher steiniger Sohle und gehdlzreichen Gewasserran-
dern
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DE-4419-304

Flache:

Ort(e):

Kreis(e):

Kurzcharakterisie-
rung:

Lebensraume von

Gebietsname

Marschallshagen und Nonnenholz

1532 ha
Lichtenau, Marsberg
Paderborn, Hochsauerlandkreis

Das Gebiet setzt sich aus zwei grof3flachigen Waldkomplexen
sudlich von Holtheim und Husen zusammen. Getrennt werden
die beiden Flachen durch die Kreisstralle K89, die im Tal der
Altenau verlauft. Die ostliche Teilflache wird von tief eingekerb-
ten und bewaldeten Bachrinnen durchzogen. Der dominierende
Lebensraumtyp ist der Hainsimsen-Buchenwald, der hier sehr
vielgestaltig strukturiert und oftmals als Altbestand ausgepragt
ist.

Hainsimsen-Buchenwald (9110)

gemeinschaftlichem
Interesse nach FFH-
Richtlinie:

Arten von gemein-
schaftlichem Inte-

resse nach FFH- oder
Vogelschutzrichtli-
nie:

Was macht die Be-
deutung des Gebie-
tes fur Natura 2000

aus?

Welche Schutzmal3-
nahmen sind geeig-
net, das verbindende
Netzwerk von Le-
bensraumen zu

Eisvogel Grauspecht
Haselhuhn Mittelspecht
Rotmilan Schwarzspecht
Schwarzstorch

Die ausgedehnten Buchenwaélder sind fur den Naturraum Pa-
derborner Hochflache landschaftstypisch und entsprechen auf
grossen Flachen sehr gut der potentiellen naturlichen Vegetati-
on. Seine Altholzbestande sind insbesondere fur hoéhlenbriten-
de Tierarten von herausragender Bedeutung, wodurch das Ge-
biet eine landesweite Bedeutung erhalt.

Von zentraler Bedeutung sind die Erhaltung und Entwicklung
der naturnahen Buchenwalder, die insbesondere zahlreichen
storungsempfindlichen Tierarten einen Lebensraum bieten. Im
Rahmen einer naturnahen Waldbewirtschaftung sollte
mittelfristig die Umwandlung der bestehenden

schaffen? Nadelholzbestande in standortgerechte Laubwalder angestrebt
werden. Durch seine Grosse und relative Ungestortheit kommt
dem Gebiet eine wichtige Rolle als Refugialraum im
landesweiten Biotopverbund zu.
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Schutzziele

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des Gebietes
ausschlaggebend sind

Schutzziele/Malinahmen fir Hainsimsen-Buchenwald (9110) und Waldmeister-
Buchenwald (9130) sowie Schwarzspecht, Grauspecht und Rotmilan
Erhaltung und Entwicklung groR3flachig-zusammenhéangender, naturnaher Hainsimsen-
Buchenwalder und Waldmeister-Buchenwalder mit ihrer typischen Fauna und Flora in ihren
verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standértlichen typischen Varia-
tionsbreite, inklusive ihrer Vorwalder, Gebulisch- und Staudenfluren sowie ihrer Waldrander
durch
- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschlieBlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestéande und
Forderung der Naturverjingung aus Arten der natirlichen Waldgesellschaft
- Erhaltung und Forderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von Grol3héhlen- und Uraltbdumen
- Forderung der natirlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf Sukzessi-
onsflachen
Vermehrung des Hainsimsen-Buchenwaldes und des Waldmeister-Buchenwaldes durch
den Umbau von mit nicht bodenstéandigen Gehdlzen bestandenen Flachen auf geeigne-
ten Standorten (v.a. im weiteren Umfeld von Quellbereichen oder Bachlaufen)

Schutzziele/Malinahmen fur Haselhuhn
Erhaltung und Forderung der Haselhuhn-Population durch
- Schutz geeigneter Lebensraume wie naturnahe, stark strukturierte grof3ere Walder mit ei-
ner artenreichen Baum- und Strauchvegetation sowie ausgepragter Krautschicht.
- Laubholzanpflanzungen mit standortgerechten Baumarten
- Strukturférdernde Bestandspflege
- Entwicklung von Waldinnenrédndern
Nutzungsverzicht zur Entwicklung von kleinflachigen Sukzessionsflachen

b) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die dartiber hinaus fir das Netz Natura
2000 bedeutsam sind und/oder fir Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Schutzziele/Malinahmen fur Erlen-Eschenwalder und Weichholzauenwalder (91EO,
Prioritarer Lebensraum)
Erhaltung und Entwicklung der Erlen- und Eschenwalder mit ihrer typischen Fauna und Flora
in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standértlichen typi-
schen Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwélder, Gebisch- und Staudenfluren durch
- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschlieBlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestéande und
Forderung der Naturverjingung aus Arten der natirlichen Waldgesellschaft
- Erhaltung und Forderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von Hohlen- und Uraltbaumen
Schaffung ausreichend grof3er Pufferzonen zur Vermeidung bzw. Minimierung von Nahr-
stoffeintragen

Schutzziele/Mallnahmen fir den Eisvogel

- Sicherung und Wiederherstellung naturnaher FlieRggewasser
Forderung der Wirbellosenfauna und der gewassertypischen Fischfauna mit einer funkti-
onierenden Reproduktion

Schutzziele/MalRnahmen fur Mittelspecht
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Erhaltung und Forderung der Mittelspecht-Population durch

- Forderung von Waldern mit hohem Anteil alter bis uralter grobborkiger Laubb&ume
- Entwicklung totholzreicher alteichendominierter Wéalder

- Férderung von Totholzreichtum

- Sicherung von Eichen mit totholzreichen Starkkronen

Schutzziele/MaRnahmen fur Schwarzstorch

Erhaltung und Férderung der Schwarzstorch-Population durch

- Schutz geeigneter Lebensraume wie grof3flachige, stérungsfreie Laub- und Mischwélder mit
Altholzbestanden

- Entwicklung von Altholzbestanden (Brutplatze)

- Installierung von Horstschutzzonen (mindestens 300 Meter Radius um den Horst)

- Lenkung der Freizeitaktivitaten
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DE-4518-305

Flache:

ort(e):

Kreis(e):

Kurzcharakterisie-
rung:

Lebensraume von
gemeinschaftlichem

Gebietsname

Bredelar, Stadtwald Marsberg und
Fiirstenberger Wald

2655 ha
Brilon, Marsberg, Winnenberg
Hochsauerlandkreis, Paderborn

Das zwischen Marsberg, Bredelar, Madfeld und Winnenberg
gelegene, grof3flachige Laubwaldgebiet ist von alteren Hainsim-
sen- Buchenwaldern gepragt. Diese sind als Eichen-
Buchenwalder, Buchenmischwalder mit Nadelhdlzern oder reine
Buchenwalder ausgebildet und zum Teil mit stehendem und
liegendem Totholz ausgestattet. Struktur- und totholzreiche,
héhlentragende Eichenmischwalder mit gut ausgebildeter
Krautschicht sind bereichernd in die Buchenwaélder eingestreut.
Des Weiteren sind Fichtenforste unterschiedlichen Alters anzu-
treffen. Eine Vielzahl kleinerer und groRRerer naturnaher Bache
in unterschiedlicher Substratausbildung und Wasserfihrung
durchziehen die Walder. Sie werden von artenreichen Auwald-
chen begleitet, die auf sickerfeuchten oder temporar Uberflute-
ten Standorten stocken. Im Fiurstenberger Wald sind die Grol3e
Aa, die Kleine Aa und der Karbach durch naturnahe Bachlaufe
mit Unterwasservegetation sowie Erlengaleriewalder vor allen
durch zum Teil artenreiche, gut ausgebildete Feuchtgrinlander
gepragt. Die Bache sind wichtiges Nahrungshabitat fur den im
Gebiet brutenden Schwarzstorch.

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwaélder (91EO, Prioritarer
Lebensraum)

Interesse nach FFH-
Richtlinie:

FlieRgewasser mit Unterwasservegetation (3260)
Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510)

Arten von gemein-
schaftlichem Inte-

resse nach FFH- oder
Vogelschutzrichtli-
nie:

Was macht die Be-
deutung des Gebie-
tes fur Natura 2000

aus?

Hainsimsen-Buchenwald (9110)

Grauspecht Mittelspecht

RauhfuRkauz Rotmilan
Schwarzspecht Schwarzstorch
Groppe

Das grof3flachige Laubwaldgebiet besitzt mit seiner Ausdehnung
und der guten Ausbildung seiner Hainsimsen-Buchenwalder
nicht fir den Hochsauerlandkreis und den Kreis Paderborn,
sondern auch landesweit eine hervorragende Bedeutung. Die-
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den kleinen Quellbdche und naturnahen Fliegewéasser mit ih-
ren Auwaldchen unterstrichen. Die reiche Avifauna des Gebie-
tes ist nahezu vollstandig ausgebildet. So sind Schwarzstorch,
Grauspecht, Schwarzspecht, Mitelspecht, RaufulRkauz und Rot-
milan anzutreffen. Das Gebiet ist durch sein Gro3e von heraus-
ragender Bedeutung als wichtiges Vernetzungselement und
Refugialraum.

Welche SchutzmalR- Trotz der vielfach sehr naturnah ausgebildeten Strukturen be-
nahmen sind geeig- stehen Mdglichkeiten und Handlungsbedarf zu einer Optimie-
net, das verbindende rung der Lebensraume. Besonderes Augenmerk sollte auf die
Netzwerk von Le- Entwicklung von Altholzbestédnden gelegt und hdhlentragenden
bensraumen zu Baumen eine hohe Bedeutung beigemessen werden. Stehendes
schaffen? und liegendes, vor allem groRdimensioniertes Totholz sollte im
Wald belassen werden. Die bereits begonnene Entfichtung vie-
ler FlieRgewdasser sollte fortgefuhrt und die Reduzierung der
Nadelwaldbestockung auch auf anderen Standorten weiter ver-
folgt werden. Der Anteil der artenreichen Eichenmischwaélder
sollte nicht reduziert, sondern als integraler Bestandteil erhal-

ten bleiben.

Schutzziele

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des Gebietes
ausschlaggebend sind

Schutzziele/Malinahmen fir Erlen-Eschenwélder und Weichholzauenwalder (91EO,
Prioritarer Lebensraum)

Erhaltung und Entwicklung der Erlen-Eschenwélder und Weichholzauenwalder mit ihrer typi-
schen Fauna und Flora durch

- Nutzungsaufgabe wegen der Seltenheit zumindest auf Teilflachen

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die nattrliche Waldgesellschaft
einschliellich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestande und
Forderung der Naturverjingung aus Arten der naturlichen Waldgesellschaft

- Vermehrung der Erlen-Eschenwélder und Weichholzauenwalder auf geeigneten Standorten
durch natirliche Sukzession (Weichholzauenwald) oder ggfs. Initialpflanzung von Gehdlzen
der natirlichen Waldgesellschaft (Erlen-Eschenwald)

- Erhaltung und Fo6rderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von Hohlen- und Uraltbdumen

- Erhaltung/Entwicklung der lebensraumtypischen Grundwasser- und/oder Uberflutungsver-
haltnisse

- Schaffung ausreichend groRRer Pufferzonen zur Vermeidung bzw. Minimierung von
Nahrstoffeintragen

Schutzziele/Malinahmen fir Hainsimsen-Buchenwalder (9110) und fur Rauhful3kauz
(Bruthabitat), Schwarzstorch, Rotmilan ,Grauspecht und Schwarzspecht

Erhaltung und Entwicklung groR3flachig-zusammenh&ngender, naturnaher Hainsimsen-
Buchenwalder mit ihrer typischen Fauna und Flora in ihren verschiedenen Entwicklungsstu-
fen/Altersphasen und in ihrer standértlichen typischen Variationsbreite, inklusive ihrer Vor-
walder, Gebusch- und Staudenfluren sowie ihrer Waldrénder durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die nattrliche Waldgesellschaft
einschlieBlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestéande und
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Forderung der Naturverjingung aus Arten der naturlichen Waldgesellschaft

- Erhaltung und FoOrderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von Grol3héhlen- und Uraltbaumen

- Forderung der natirlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf Sukzessi-
onsflachen

- Vermehrung des Hainsimsen-Buchenwaldes durch den Umbau von mit nicht bodenstandi-
gen Geholzen bestandenen Flachen auf geeigneten Standorten (v.a. im weiteren Umfeld von
Quellbereichen oder Bachlaufen)

- Nutzungsaufgabe auf Teilflachen

b) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die darlber hinaus fir das Netz Natura
2000 bedeutsam sind und/oder fur Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Schutzziele/MaBnahmen fir FlieBgewasser mit Unterwasservegetation (3260) und fur
Groppe und Schwarzstorch (Nahrungshabitat)

Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Strukturen und der Dynamik des Flie3gewassers
mit seiner typischen Vegetation und Fauna entsprechend dem jeweiligen Leitbild des
FlieRgewassertyps, ggf. in seiner kulturlandschaftlichen Pragung durch

- Erhaltung und Wiederherstellung einer mdglichst unbeeintrachtigten Flieigewéasserdynamik
- Erhaltung und Entwicklung der Durchgéngigkeit des FlieRgewassers fir seine typische
Fauna im gesamten Verlauf

- Schaffung von Pufferzonen

- Erhaltung und Entwicklung der typischen Strukturen und Vegetation in der Aue

Schutzziele/Malinahmen fir Mittelspecht

Erhaltung und Forderung der Mittelspecht-Population durch

- Schutz geeigneter Lebensraume wie grof3flachige Eichenmischbestande

- Férderung von Waldern mit hohem Anteil alter bis uralter grobborkiger Laubbaume
- Entwicklung totholzreicher alteichendominierter Walder

- Deutliche Erhéhung der Umtriebszeiten

- Férderung von Totholzreichtum

- Sicherung von Eichen mit totholzreichen Starkkronen
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DE-4519-302

Flache:

Ort(e):

Kreis(e):

Kurzcharakterisie-
rung:

Lebensraume von

Gebietsname

Kittenberg

95 ha
Marsberg
Hochsauerlandkreis

Das Gebiet umfal3t grof3flachig zusammenhangende Kalkbu-
chenwalder an den Talhdngen beidseitig der Orpe zwischen
Canstein und Udorf und an den flach gewdlbten Kuppen des
Kittenberges. Die Waldbestande sind sehr altersheterogenen
und durch stellenweise starkes Baumholz sowie viel stehendes
und liegendes Totholz gepragt. Die steilen Talhange werden auf
beiden Seiten von bis zu 15 m hohen Klippenziigen mit impo-
santen Felswanden durchzogen, welche von einer artenreichen
Kleinfarn- und Moosvegetation bewachsen sind.

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)

gemeinschaftlichem

Waldmeister-Buchenwald (9130)

Interesse nach FFH-

Orchideen-Kalk-Buchenwald (9150)

Richtlinie:

Arten von gemein-
schaftlichem Inte-
resse nach FFH- oder

Vogelschutzrichtli-
nie:

Was macht die Be-
deutung des Gebie-
tes fir Natura 2000

aus?

Welche Schutzmal3-
nahmen sind geeidg-

nat Aac vinvhinAA~anAda

Grauspecht

Das Gebiet ist ein sehr gut entwickelter Biotopkomplex aus na-
turnahen Kalkbuchenwéldern verschiedener Ausprdgung mit
einer vollstandigen Ausstattung typischer Arten des Lebens-
raumes. Besonders die auf trocken-warmen Standorten sto-
ckenden Besténde des Orchideen-Buchenwaldes und die natr-
lichen Kalkfelsen mit ihrer charackteristischen Felsspaltenvege-
tation weisen seltene und gefahrdete Pflanzengesellschaften
auf.

Durch die GréBe und den sehr guten Erhaltungszustand des
Gebietes représentiert es in hervorragender Weise den Lebens-
raumkomplex artenreicher Kalkbuchenwalder im Mittelgebirge
und ist Refugium vieler seltener Tier- und Pflanzenarten von
Uberregionaler Bedeutung.

Im Rahmen der Uberregionalen Vernetzung von naturnahen
Waldgebieten nimmt der Kittenberg mit seiner GroéRe und sei-

nnar vinlletinAdinan Anicetattiina fhvmicrhar Dflansanancallecrhafian
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Netzwerk von Le- eine bedeutende Position ein. Durch eine naturnahe Waldbe-
bensraumen zu wirtschaftung und durch die Féderung von Tot- und Altholz ist
schaffen? in erster Linie die weitere Entwicklung dieser grof3flachigen,
strukturreichen Laubwalder anzustreben. Die Waldbereiche in
Kontakt zu den Felskomplexen und an den sudwestlich expo-
nierten trocken-warmen Standorten sollten zum Schutz und
Erhalt der seltenen Pflanzengesellschaften einer ungestorten

Entwicklung Uberlassen werden.

Schutzziele

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des Gebietes
ausschlaggebend sind

Schutzziele/MaRnahmen fir Waldmeister-Buchenwald (9130) und fir den Grauspecht
Erhaltung und Entwicklung naturnaher, kraut- und geophytenreicher Waldmeister-
Buchenwalder auf basenreichen Standorten mit ihrer typischen Fauna durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschlieBlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestéande und
Forderung der Naturverjiingung aus Arten der natirlichen Waldgesellschaft

- Erhaltung und Forderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von GrolRhdhlen- und Uraltbdumen

- Vermehrung des Waldmeister-Buchenwaldes durch den Umbau von mit nicht bodenstandi-
gen Geholzen bestandenen Flachen auf geeigneten Standorten (v.a. im weiteren Umfeld von
Quellbereichen oder Bachlaufen)

b) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die dartiber hinaus fir das Netz Natura
2000 bedeutsam sind und/oder fir Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Schutzziele/Malinahmen fir Orchideen-Kalk-Buchenwald (9150)

Erhaltung und Entwicklung, naturnaher basenreicher, meist kraut- und geophytenreicher
Orchideen-Buchenwalder mit ihrer typischen Fauna durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschlief3lich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse, aus
Artenschutzgriinden ggfs. auch aufgelichtete Bestédande und Forderung der Naturverjingung
aus Arten der natlrlichen Waldgesellschaft

- Erhaltung und FoOrderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von GroRhdhlen- und Uraltbaumen

- Forderung der natirlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf Sukzessi-
onsflachen

- Nutzungsaufgabe zumindest auf Teilflachen

Schutzziele/Malinahmen fur Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)

Erhaltung und Entwicklung nattrlicher und naturnaher Kalkfelsen mit ihrer typischen Vegeta-
tion und Fauna durch

- Verbot der Erholungsnutzung, vor allem des Kletterns, aber auch des Betretens der Fels-
kopfe, -wande und der Umgebung

- im unmittelbaren Umfeld der Felsen Erhaltung des bodenstéandigen Laubwaldes
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DE-4519-303 Gebietsname
Wulsenberg, Hasental und Kregenberg

Flache: 80 ha

Ort(e): Marsberg
Kreis(e): Hochsauerlandkreis

Kurzcharakterisie- Das Gebiet umfal3t trocken-warme Magertriften, die an sonnen-
rung: exponierten Talhangen unter jahrhundertelanger Beweidung
mit Ziegen entstanden sind. Auf skelettreichen Bdden uUber
Kalkstein und Dolomit des Perm sind aul3erordentlich artenrei-
che, bunte Kalkhalbtrockenrasen entwickelt, die vor allem an
westlich exponierten Hangpartien in Uppige Blaugrasrasen (-
bergehen. Am westlichen Wulsenberg und im Hasental sind
ferner auf basenarmen Gesteinen des Karbon bodensaure Trift-
rasen und Zwergstrauchhieden vorhanden. Standortunterschie-
de und wechselnde Beweidungsintensitat bei der Schafhute
bedingen ein besonders vielseitiges Mosaik unterschiedlich
strukturierter Triftrasen-Typen. Verschiedene Gehdlzbestande
wie Hecken, Dorngebiusche und Baumgruppen einerseits und
Felsbildungen der unterschiedlichen Gesteine bereichern noch
den heterogenen Triften-Komplex. Beeindruckende Klippen aus
porosem Schaumkalk (mittlerer Zechstein) pragen vor allem
den Oberhang am Kregenberg. Dieses Gestein bildet hier und
am Wulsenberg auch natirliche Schutthalden mit seltenen
Pflanzengesellschaften. Splittrig verwitternder Kulm-
Tonschiefer steht am unteren Hang des westlichen Wulsenber-
ges in Form von niedrigen Felsbuckeln und Schutthalden an.
Am Kregenberg wurden auf Plateauflachen und schwécher ge-
neigten Hangen weitere Grunlandflachen in die Abgrenzung
einbezogen. Diese Kulturlandschaftsausschnitte sind durch
Feldgehdlze und Hecken reich gegliedert. Die alteren Rinder-
und Schafweiden sind zum Teil mager und zeigen lokal Uber-
gange zu Halbtrockenrasen.
Im Bereich eines heute von Vorwaldbestanden gepragten Kalk-
steinbruches am Kregenberg liegt eine groRere Hohle im Kalk-
stein ("WeilRe Kuhle™), deren Eingang durch den ehemaligen
Abbruchbetrieb erweitert wurde. Im Osten befindet sich ein
aufgelassener kleiner Steinbruch mit hoher avifaunistischer
Bedeutung.

Lebensraume von Lickige Kalk-Pionierrasen (6110, Prioritarer Lebensraum)
gemeinschaftlichem Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen (6210, Prioritarer Lebens-
Interesse nach FFH- raum)

Richtlinie: Kalkhaltige Schutthalden des Hiigel- und Berglandes (8160,

Prioritarer Lebensraum)
Tranrl,anAa aidAannhintAa 7 AND2NN\
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Arten von gemein-
schaftlichem Inte-
resse nach FFH- oder
Vogelschutzrichtli-
nie:

Was macht die Be-
deutung des Gebie-
tes fir Natura 2000

aus?

Welche Schutzmal3-
nahmen sind geeig-
net. das verbindende
Netzwerk von | e-
bensraumen zu
schaffen?

Schutzziele

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (8220)
Silikatfelsen mit ihrer Pioniervegetation (8230)
Nicht touristisch erschlossene Héhlen (8310)

Neuntoter Raubwurger
Uhu

Das Gebiet zahlt zu den bedeutsamsten Kalkmagerrasenvor-
kommen in NRW. Besondere Bedeutung erhalt es durch seinen
ausgesprochen guten Entwicklungszustand der Kalkhalbtro-
ckenrasen, die auf eine auRergewohnliche Kontinuitat der histo-
rischen Nutzung und die aktuell funktionierende Huteschaferei
zuruckzufuhren ist. Einzigartig ist die Auspragung grof3flachiger
Blaugrasrasen (Sesleria-Weiderasen-Gesellschaft) und die Aus-
bildung von Triftenkomplexen mit sowohl kalkreichen als auch
bodensauren Triftrasen mit einer Fullle unterschiedlicher Vege-
tationstypen.

Neben einer ausgesprochen vielfaltigen Flora mit einem hohen
Anteil seltener und gefahrdeter Pflanzenarten birgt das Gebiet
bemerkenswerte Vorkommen vor allem warmeliebender Tierar-
ten.

Die Halbtrockenrasen stehen im Kontext zu noch verhaltnisma-
RBig grolRen Magerrasen-Vorkomen im Diemelraum und im wei-
teren Muschelkalk-Gebiet des Weserberglandes. Durch Foérde-
rung der funktionierenden Huteschéferei und begleitende Ent-
wicklungsmafRnahmen (Umwandlung von Nadelholzbestdnden,
Entbuschung von Teilflachen) sollte die Triftrasenflache ver-
mehrt und kontinuierlich gepflegt werden.

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des Gebietes

ausschlaggebend sind

Schutzziele/Malinahmen fir Lickige Kalk-Pionierrasen (6110, Prioritarer Lebensraum)
Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter llickiger Kalk-Pionierrasen mit ihrer
charakteristischen Vegetation und Fauna durch

- extensive Beweidung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehdlzen)

- Wiederherstellung liickiger Kalk-Pionierrasen auf geeigneten Standorten

- ggf. Besucherlenkung bei Vorkommen an exponie rten, intensiv betretenen Felsen und

Kuppen

Schutzziele/Malinahmen fir Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen (6210, Prioritarer
Lebensraum) und fir Neuntoter, Wendehals und Raubwirger
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Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter Kalkmagerrasen mit ihrer charakteristi-
schen Vegetation und Fauna durch

- extensive Grinlandnutzung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehélzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehdlze und Gehdlzgruppen als Habitatstrukturen fur
typische Faunenelemente

- Wiederherstellung von Kalkmagerrasen auf geeigneten Standorten

- Sicherung und Schaffung ausreichend grof3er, ndhrstoffarmer Pufferzonen

- ggf. Regelung der Freizeitnutzung

Schutzziele/Malinahmen fir Kalkhaltige Schutthalden des Higel- und Berglandes
(8160, Prioritarer Lebensraum)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Kalkschutthalden mit ihrer typischen Vegetation und
Fauna durch

- Verbot der Erholungsnutzung

- im unmittelbaren Umfeld der Schutthalden Erhaltung des bodenstéandigen Laubwaldes,
ggfs. Umwandlung von Nadelholzbestdnden in bodenstandigen Laubwald

Schutzziele/MaBRnahmen fir Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)

Erhaltung und Entwicklung nattrlicher und naturnaher Kalkfelsen mit ihrer typischen Vegeta-
tion und Fauna durch

- Verbot der Erholungsnutzung, vor allem des Kletterns, aber auch des Betretens der Fels-
kopfe, -wande und der Umgebung

- im unmittelbaren Umfeld der Felsen Erhaltung des bodenstéandigen Laubwaldes, ggfs.
Umwandlung von Nadelholzbestéanden in bodenstandigen Laubwald

Schutzziele/MaBnahmen fur Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (8220)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Silikatfelsen mit ihrer typischen Vegetation und Fauna
durch

- Verbot der Erholungsnutzung, vor allem des Kletterns, aber auch des Betretens der Fels-
kopfe, -wande und der Umgebung

- im unmittelbaren Umfeld der Felsen Erhaltung des bodenstandigen Laubwaldes, ggfs.
Umwandlung von Nadelholzbestédnden in bodenstandigen Laubwald

Schutzziele/MalRnahmen Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (8230)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Silikatfelskuppen mit ihrer typischen Pioniervegetation
und Fauna durch

- Verbot Erholungsnutzung

- im unmittelbaren Umfeld der Felskuppen Erhaltung des bodenstandigen Laubwaldes, ggfs.
Umwandlung von Nadelholzbestanden in bodenstandigen Laubwald

Schutzziele/Malinahmen flr nicht touristisch erschlossene Héhlen (8310)

Erhaltung der Hohle einschliellich ihrer mikroklimatischen Verhaltnisse, ihres Wasserhaus-
halts als Lebensraum flr troglobionte und troglophile Tierarten sowie als Winterquartier fir
Fledermause, Amphibien und Insekten (Schmetterlinge, Zweifligler u.a.) durch

- Erhaltung der Ungestoértheit des Hohleninneren durch Untersagung jeglicher Nutzung oder
ErschlieBung, insbesondere keine touristische Nutzung, ggf. Vergitterung des Hohlenein-
gangs durch ein Fledermausgitter und evtl. Rickbau von Wegen in der unmittelbaren Hoh-
lenumgebung

- Erhaltung der Zuganglichkeit fur die Hohlenfauna

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der naturnahen Umgebung der Hohle

- Vermeidung chemischer, physikalischer und sonstiger Belastungen und Beeintrachtigungen
des Hohleninneren durch Nutzungen bzw. andere Einwirkungen aus den dariiber gelegenen
oberirdischen Bereichen
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b) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die dariiber hinaus fur das Netz Natura
2000 bedeutsam sind und/oder fur Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Schutzziele/Malinahmen fir trockene Heidegebiete (4030)

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter trockener Heiden mit ihrer charakteristi-
schen Vegetation und Fauna durch

- extensive Beweidung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehélzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehdlze und Gehdlzgruppen als Habitatstrukturen fur
typische Faunenelemente

- Sicherung und Schaffung ausreichend groRRer, néhrstoffarmer Pufferzonen

Schutzziele/Malinahmen fir den Uhu

Erhaltung und Férderung der Uhu-Population durch

- Schutz geeigneter Lebensraume wie natirlicher und naturnaher Felssysteme (u.a. Stein-
briiche)

- bei Bedarf Freistellung der Felsen

- Verbot der Freizeitnutzung
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DE-4519-304

Flache:

Ort(e):

Kreis(e):

Kurzcharakterisie-
rung:

Lebensraume von

Gebietsname

Huxstein

5 ha
Marsberg
Hochsauerlandkreis

Das in starker Hanglage befindliche Gebiet sudwestlich von
Marsberg-Westheim, angrenzend an das Tal der Diemel umfaf3t
einen Komplex aus nordwestexponierten Kalk-Magerrasen, ei-
nem kleinen, z.T. verfullten stark bewachsenen Steinbruch so-
wie Magerweiden, intensiver genutztes Griunland und Schlehen-
geblischen. Kennzeichnend fir das Gebiet ist eine ca.acht
Meter hohe, steil aufragende Felsnase im westlichen Teil. Der
groBte  Teil wird von  artenreichen Kalkmagerrasen
eingenommen mit blutenreichem Fruhjahrsaspekt aus vor-
nehmlich Schlisselblume und Orchideen. Stellenweise treten
offene Felsbereiche zu Tage.

Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen (6210, Prioritarer Lebens-

gemeinschaftlichem

raum)

Interesse nach FFH-

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)

Richtlinie:

Arten von gemein-
schaftlichem Inte-
resse nach FFH- oder

Vogelschutzrichtli-
nie:

Was macht die Be-
deutung des Gebie-
tes fir Natura 2000

aus?

Welche Schutzmal’-
nahmen sind geeig-
net, das verbindende
Netzwerk von Le-
bensraumen zu
schaffen?

Neuntbter

Die artenreichen Kalk-Halbtrockenrasen im Diemeltal mit natur-
lichen, sehr wertvollen Felsbiotopen als Lebensraum vieler sel-
tener und teils stark gefahrdeter Pflanzenarten (Gymnocarpium
robertianum) unterstreichen die Uberregionale Bedeutung als
Kernbiotop fur Kalkfels- und Magerrasenarten.

Der Erhalt und die Entwicklung dieses reich strukturierten Le-
bensraumes erfordert eine extensive Bewirtschaftung der Grin-
landbereiche durch Schaf- und Ziegenbeweidung. Eine Din-
gung muf} unterbleiben. Ein landesubergreifender Schutz mit
benachbarten hessischen Gebieten bietet sich an.
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Schutzziele

Schutzziele fir Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des Gebietes
ausschlaggebend sind

Schutzziele/MalBnahmen fur Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen (6210, Prioritarer
Lebensraum)

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter Kalkmagerrasen mit ihrer charakteristi-
schen Vegetation und Fauna durch

- extensive Grinlandnutzung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehdlzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehdlze und Gehdlzgruppen als Habitatstrukturen fur
typische Faunenelemente z.B. Neuntbtter

- Wiederherstellung von Kalkmagerrasen auf geeigneten Standorten

- Sicherung und Schaffung ausreichend groRRer, néhrstoffarmer Pufferzonen

- gof. Regelung der Freizeitnutzung

Schutzziele/MaRnahmen fur Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)

Erhaltung und Entwicklung nattrlicher und naturnaher Kalkfelsen mit ihrer typischen Vegeta-
tion und Fauna durch

- Verbot bzw. Regelung der Erholungsnutzung, vor allem des Kletterns, aber auch des Betre-
tens der Felskopfe und deren Umgebung
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DE-4519- Gebietsname
>19-305 Glockengrund, Glockenriicken und

Hummelgrund
Flache: 52 ha

Ort(e): Marsberg

Kreis(e): Hochsauerlandkreis

Kurzcharakterisie- An einem Talhang zur Orpe (Glockenriicken) und an linksseiti-
rung: gen Nebentdlchen (Hummelgrund, Glockengrund) bei Mars-

berg-Udorf sind artenreiche, bunte Kalkhalbtrockenrasen erhal-
ten geblieben, die im Rahmen eines Naturschutzprojektes
durch Schafhute gepflegt werden. Die Magerrasen nehmen in
den drei Gebieten jeweils steilere Hangpartien und flachgrindi-
ge Kuppen ein, Dort sind Uber Zechsteinkalken Rendzinen und
geringmachtige Braunerden entwickelt. Es schlieBen sich teils
magere Weideflachen an.
Im Glockengrund haben sich an den gegenuberliegenden
Talflanken in S- und in N-Exposition unterschiedliche Auspra-
gungen von Enzian-schillergrasrasen etabliert. An dem nach
Norden ausgerichteten Hang sind dichte Wacholderbesténde
vorhanden.
Die Magerrasen am SE-Hang des Glockenruckens zeigen ein
auBBerordentlich heterogenes Mosaik aus lickig-kurzrasigen,
héherwichsig-dichten und von Dornstrauchaufwuchs gepragten
Rasen. Partien am Unterhang sind starker verbuscht. Unbefes-
tigte Wege mit steilen steinigen Bdschungen schneiden hier
mehrfach schrag den Hang.
Die wichtigsten Halbtrockenrasen im Hummelgrund liegen am
bdschungsartig steilen Unterhang im Osten, der in seiner west-
lichen Fortsetzung von einem Buchenwéldchen und Dornstrau-
chern bewachsen ist. Durch Entnahme von Gehdlzen sind im
mittleren Talabschnitt bereits Kalkmagerrasenreste wieder er-
weitert worden.
Weitere Magerrasen finden sich auf einer flachen Kuppe uber
dem Hang und an Geldndekanten auf einer Weideflache im
Westen.
Die drei Landschaftsausschnitte umfassen neben den Schaftrif-
ten auch teils magere Rinderweiden und Mahwiesen. Das Grin-
land ist durch verschiedene Gehdlzbestande (Buchenwaldchen,
Dornstrauch-Gebusche, Hecken und Baumgruppen) reich ge-
gliedert. Die Feldgehdlze werden teilweise von den Schafen
mitbeweidet.

Lebensraume von Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen (6210, Prioritéarer Lebens-
gemeinschaftlichem raum)
Interesse nach FFH- Wacholderbestande auf Zwergstrauchheiden oder Kalktrocken-
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Richtlinie:

Arten von gemein-
schaftlichem Inte-

resse nach FFH- oder
Vogelschutzrichtli-
nie:

Was macht die Be-
deutung des Gebie-
tes fur Natura 2000

aus?

Welche Schutzmal3-
nahmen sind geeig-
net, das verbindende
Netzwerk von Le-
bensraumen zu
schaffen?

Schutzziele

Neuntoter Raubwurger

Die drei Teilgebiete bergen die wichtigsten Kalkmagerrasen-
Vorkommen, die neben den groleren Triften bei Marsberg
(Wulsenberg-Hasental-Kregenberg und Dahlberg) auf den
Marsberger Zechsteinkalken noch erhalten geblieben sind. Sie
sind wertvolle Relikte eines in der Region einst weit verbreite-
ten, heute stark gefahrdeten Vegetationstyps und Lebensraum
einer aullerordentlich artenreichen Lebensgemeinschaft mit
Vorkommen besonders vieler seltener und gefahrdeter Tier-
und Pflanzenarten.
Im Mosaik mit den oft mageren Weideflachen und verschiede-
nen Gehdlzbestdnden bilden die Magerrasen hier strukturreiche
Biotopkomplexe, die in diesem Fall durch eine funktionierende
Huteschéaferei nach historischem Vorbild gepflegt werden.

Die Magerrasenreste stehen im Kontext mit groReren Kalktrif-
ten bei Marsberg und Marsberg-Westheim und zu den bedeu-
tenden Halbtrockenrasen-Vorkommen im unteren Diemeltal
(Muschelkalk-Gebiet des Weserberglandes). Im Hinblick auf
den Rickgang und die Isolation verbliebener Vorkommen die-
ses Lebensraumtyps ist die Sicherung der Restflachen und die
Wiederentwicklung degenerierter (versaumter, verbuschter und
eutrophierter) Bestande wichtig.

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des Gebietes

ausschlaggebend sind

Schutzziele/Malinahmen fir Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen (6210, Prioritarer
Lebensraum) und den Neuntoter

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter Kalkmagerrasen mit ihrer charakteristi-
schen Vegetation und Fauna durch

- extensive Grinlandnutzung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehdélzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehélze und Gehélzgruppen als Habitatstrukturen fiir
typische Faunenelemente wie z.B. dem Neuntéter

- Wiederherstellung von Kalkmagerrasen auf geeigneten Standorten

- Sicherung und Schaffung ausreichend grof3er, ndhrstoffarmer Pufferzonen

- ggf. Regelung der Freizeitnutzung
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b) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die dariiber hinaus fur das Netz Natura
2000 bedeutsam sind und/oder fur Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Schutzziele/Malinahmen fur Wacholderheiden auf Zwergstrauchheiden oder Kalktro-
ckenrasen (5130)

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter Wacholderbestande auf Kalkhalbtrockenra-
sen mit ihrer charakteristischen Vegetation und Fauna durch

- extensive Beweidung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehdolzen)

- Wiederherstellung von Wacholderheiden auf geeigneten Standorten

- Sicherung und Schaffung ausreichend groRRer, nahrstoffarmer Pufferzonen

- ggf. Regelung der Freizeitnutzung
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DE-4519-306

Flache:

Ort(e):

Kreis(e):

Kurzcharakterisie-
rung:

Lebensraume von

Gebietsname

Leitmarer Felsen

100 ha
Marsberg
Hochsauerlandkreis

Das Gebiet befindet sich im Westen des Sauerlandes nahe der
hessischen Grenze sidlich der Stadt Marsberg. Die westlich
exponierten Hange des kurvig geschwungenen Glindetales und
die daruber liegenden flach gewdlbten Kuppen und Hochflachen
sind gepragt von naturnahen Kalkbuchenwéaldern und imposan-
ten natdrlichen Kalksteinklippen, Block- und Schutthalden. Die
wertvollen Felsbiotope zeichnen sich durch flechtenreiche Pio-
niervegetation und nattrliche Kalkmagerrasen-Komplexe aus.

Lickige Kalk-Pionierrasen (6110, Prioritarer Lebensraum)

gemeinschaftlichem

Trespen-Schwingel Kalktrockenrasen (6210, Prioritarer Lebens-

Interesse nach FFH-

raum)

Richtlinie:

Kalkhaltige Schutthalden des Higel- und Berglandes (8160,

Arten von gemein-
schaftlichem Inte-
resse nach FFH- oder
Vogelschutzrichtli-
nie:

Was macht die Be-
deutung des Gebie-
tes fir Natura 2000

aus?

Prioritarer L ebensraum)

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)
Waldmeister-Buchenwald (9130)
Orchideen-Kalk-Buchenwald (9150)

Rotmilan

Die teilweise steilen Hange des Gebietes mit ihren natirlichen
Felsbiotopen zeigen eine einzigartige Auspragung von Vegetati-
onseinheiten in ihrer typischen Abfolge. Ausgehend von Pionier-
Gesellschaften offener Felsspalten Uber artenreiche Block- und
Schutthalden-Vegetation, naturliche Kalkmagerrasen bis zu den
standortlich differenzierten Laubwaldgesellschaften sind die
Lebensraume in einem sehr guten Erhaltungszustand. Im Ge-
gensatz zu den durch jahrhundertelange Weidenutzung anthro-
pogen gepragten Hadngen im Naturraum kommen die hier anzu-
treffenden Kalkmagerrasen der potentiell nattrlichen Vegetati-
om sehr nahe und sind daher von hohem geowissenschaftlichen
Wert. Zudem ist das Gebiet Lebensraum fur viele hochgefahr-
dete Arten, wie das Wunder-Veilchen (RL 1) und der Blut-
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den Artenschutz.
Mit seinen seltenen und wertvollen Lebensraumen und geféhr-
deten Tier- und Pflanzenarten ist das Gebiet von landesweiter
Bedeutung und nimmt unter vergleichbaren Gebieten im Natur-
raum eine herausragende Stellung ein.

Welche SchutzmaR- Das wesentlichstes Ziel sollte der Schutz der wertvollen Felsbio-
nahmen sind geeig- tope und der naturlichen trocken-warmen Standorte sein. Zu-
net, das verbindende dem ist die Erhaltung und Entwicklung zusammenhéngender
Netzwerk von Le- naturnaher Laubwalder bei Erhalt hoher Anteile alter Entwick-
bensraumen zu lungsstadien sowie die Sicherung autochtoner Edellaubholzvor-
schaffen? kommen anzustreben. Hierzu sollten die standortfremden Na-
delholzbestande in bodenstdndige Laubwélder umgewandelt
und die Vegetation in den Felsbereichen einer ungestdrten Ent-

wicklung Uberlassen werden.

Schutzziele

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des Gebietes
ausschlaggebend sind

Schutzziele/MaRnahmen fir Lickige Kalk-Pionierrasen (6110, Prioritarer Lebensraum)
Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter lickiger Kalk-Pionierrasen mit ihrer
charakteristischen Vegetation und Fauna durch extensive Beweidung, ggf. Vegetationskon-
trolle (z.B. Entfernung von Geholzen)

Schutzziele/MalBnahmen fur Kalkhaltige Schutthalden des Hugel- und Berglandes
(8160, Prioritarer Lebensraum)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Kalkschutthalden mit ihrer typischen Vegetation und
Fauna durch

- Verbot der Erholungsnutzung

- im unmittelbaren Umfeld der Schutthalden Erhaltung des bodenstandigen Laubwaldes, gfs.
Umwandlung von Nadelholzbestanden in bodenstandigen Laubwald

b) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die darliber hinaus fir das Netz Natura
2000 bedeutsam sind und/oder fur Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Schutzziele/MaBnahmen fur Trespen-Schwingelkalktrockenrasen (6210, Prioritarer
Lebensraum)

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter Kalkmagerrasen mit ihrer charakteristi-
schen Vegetation und Fauna durch

- extensive Griunlandnutzung, Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehélzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehdlze und Gehdlzgruppen als Habitatstrukturen fur
typische Faunenelemente

- Wiederherstellung von Kalkmagerrasen auf geeigneten Standorten

- Sicherung und Schaffung ausreichend groRRer, néhrstoffarmer Pufferzonen

- Regelung der Freizeitnutzung

Schutzziele/MaBnahmen fur Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)
Erhaltung und Entwicklung nattrlicher und naturnaher Kalkfelsen mit ihrer typischen Vegeta-
tion und Fauna durch
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- Verbot der Erholungsnutzung, vor allem des Kletterns, aber auch des Betretens der Fels-
kopfe, -wande und der Umgebung

- im Umfeld der Felsen Erhaltung des bodenstandigen Laubwaldes, ggfs. Umwandlung von
Nadelholzbestanden in bodenstandigen Laubwald

Schutzziele/MalBnahmen fur Waldmeister-Buchenwald (9130) und fir den Rotmilan
Erhaltung und Entwicklung naturnaher, kraut- und geophytenreicher Waldmeister-
Buchenwalder auf basenreichen Standorten mit ihrer typischen Fauna in ihren verschiede-
nen Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standortlichen typischen Variationsbreite,
inklusive ihrer Vorwéalder, Gebisch- und Staudenfluren sowie ihrer Waldrander durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschliellich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestande und
Forderung der Naturverjingung aus Arten der natirlichen Waldgesellschaft

- Erhaltung und Forderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von Gro3héhlen- und Uraltbdumen

- Forderung der natirlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf Sukzessi-
onsflachen

- Vermehrung des Waldmeister-Buchenwaldes durch den Umbau von mit nicht bodenstandi-
gen Geholzen bestandenen Flachen auf geeigneten Standorten

Schutzziele/Malinahmen fir Orchideen-Kalk-Buchenwald (9150)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher basenreicher, kraut- und geophytenreicher Orchi-
deen-Buchenwalder mit ihrer typischen Fauna durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschlief3lich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse, aus Artenschutz-
grinden ggfs. auch aufgelichtete Bestédnde und Forderung der Naturverjiingung aus

Arten der natirlichen Waldgesellschaft

- Erhaltung und FoOrderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von GroRhdhlen- und Uraltbdumen

- Nutzungsaufgabe zumindest auf Teilflachen
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DE-4617-302 Gebietsname .
Gewdssersystem Diemel und Hoppecke

Flache: 588 ha
Ort(e): Brilon, Marsberg
Kreis(e): Hochsauerlandkreis

Kurzcharakterisie- Das Gebiet umfasst naturnahe Abschnitte des weitlaufigen
rung: FlieBgewéassersystems von Diemel, Hoppecke und einigen Ne-
benbéachen. Dabei sind die fur das Mittelgebirge typisch ausge-
pragten Gewasserregionen vertreten, ausgehend von Quellba-
chen in bewaldeten Kerbtalern bis hin zum mittelgro3en Fluss-
lauf in Uberwiegend grunlandwirtschaftlich genutztem Talraum.
Die FlieRgewasser weisen ein grob-kiesiges, lokal auch felsiges
Bett auf, das uber weite Strecken von submersen Wassermoo-
sen, im Fall der Diemel auch von Bestianden des Flutenden
HahnenfuRBes bewachsen ist. Die Ufer sind von schmalen, lokal
aufgeweiteten Erlen- Weiden- und Eschen-Auwaldern bestan-
den bzw. von feuchten Hochstaudensdumen bewachsen.
Am Mittelberg, Grotenberg, Enkenberg, Hausenberg, Mihlen-
berg, Bilstein und ndérdlich von Giershagen stocken Uberwie-
gend naturnahe Buchenwalder. Es handelt sich Uberwiegend
um krautreiche Waldmeister-Buchenwaélder, die in weiten Be-
reichen von Perlgras gepragt sind. Lokal tritt auf flachgrindigen
und bodensauren Standorten Hainsimsen-Buchenwald auf, teils
mit grofBerem Anteil an Traubeneiche und mit moosreicher
Feldschicht.
An steilen Hangpartien tritt in Klippen und Felsstufen Gestein
zutage. Ein kleinraumiger Wechsel der Gesteine bedingt eine
unterschiedlich ausgepréagte Felsvegetation aus Moosen und
Kleinfarnen.
An einem sudwestlich exponierten Steilhang 6stlich des Mittel-
berges (“"Eselstall") ist ein trockenwarmer gehoélzartenreicher
Seggenbuchenwald mit Vorkommen der Elsbeere (Sorbus tor-
minalis) vorhanden.
An steilen, westlich exponierten Hangen des Eresberges sto-
cken verschiedenartige naturnahe Laubwalder. Im Einflussbe-
reich des Zechsteinplateaus sind v. a. am Oberhang auf zu-
meist frischem Standort krautreiche Waldmeister-Buchenwaélder
entwickelt. Sehr schroffe Partien mit Nordwestexposition (im
Bereich Drakenhohle) zeigen Anklange an Schatthangwald mit
Ulmen, Ahornen und Sommerlinden. Einige flachgriindige Be-
reiche am westlichen Mittelhang zeigen Anklange an trocken-
warme Seggen-Buchenwalder. Hier tritt u.a. der Blaurote
Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum) auf. Insbesonde-
re der Groten- und Enkenberg weisen infolge friiherer Bergbau-
tatigkeit verschiedenenorts alte, z.T. verschittete Stollenein-
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Am Unterhang tritt an verschiedenen Stellen Tonschiefer zuta-
ge und bildet offene Fels- und Schuttbereiche mit sparlichem
Bewuchs. Im Umfeld stockt ein trockenwarmer bodensaurer
Traubeneichenwald.

Der Uberwiegend nordwestlich exponierten Diemel-Talhang im
bestehenden NSG "Auf der Wiemecke" ist gepragt von zumeist
frischen Magerweiden, die durch Hecken an Parzellgrenzen und
Gelandekanten alter Hangterrassen gegliedert sind. An zwei tief
eingeschnittenen Bachsiepen im Westen, liegt an den sonnigen
Boschungen der Tonschiefer blof3. Hier sind lockere Felsfluren
und Silikatmagerrasen ausgebildet.

Lebensraume von Schlucht- und Hangmischwalder (9180, Prioritédrer Lebensraum)
gemeinschaftlichem Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwalder (91EO, Prioritarer
Interesse nach FFH- |Lebensraum)

Richtlinie: FlieRgewasser mit Unterwasservegetation (3260)
Feuchte Hochstaudenfluren (6430)
Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510)
Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen (8150)
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)
Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (8220)
Silikatfelsen mit ihrer Pioniervegetation (8230)
Nicht touristisch erschlossene Ho6hlen (8310)
Hainsimsen-Buchenwald (9110)
Waldmeister-Buchenwald (9130)

Arten von gemein- Ejsvogel Rotmilan
schaftlichem Inte- Schwarzspecht Schwarzstorch
resse nach FFH- oder yhuy Groppe
Vog—elschutzrich_tli— GroRes Mausohr Teichfledermaus
nie:

Was macht die Be- Das weitlaufig zusammenhangende FlieRgewassersystem der
deutung des Gebie- Diemel und der Hoppecke umfasst alle typischen naturnahe
tes fur Natura 2000 Vertreter der FlieBRgewasserzonen im Mittelgebirge. Vom Quell-
aus? bach bis zum Flussabschnitt mit flutender Moos- und Gefal3-
pflanzenvegetation begleitet von verschiedenen Galerie- und

Auwaldtypen sowie artenreichen Hochstaudenfluren weist das

Gebiet ein Fulle von wertvollen Lebensrdumen auf. Viele selte-

ne und an den Lebensraum FlieRgewésser angepasste Tierarten

(Eisvogel, Wasseramsel, Gebirgsstelze) sind haufig anzutreffen.

Der Bereich am Giershagener Wald ist durch den Wechsel geo-

logischer Verhaltnisse ein ausgesprochen heterogener Komplex

naturnaher Laubwalder, der sich zudem durch das Vorkommen

naturlicher Gesteinsbildungen mit typischer Felsvegetation aus-

zeichnet. Bemerkenswert ist der Waldbestand in trockenwar-

mer Lage mit Vorkommen der Elsbeere.

In Waldrandlage zum Steinbruch befindet sich eines der weni-

gen Vorkommen der Zweipunkt-Dornschrecke (Tetrix bipuncta-

ta) in NRW. Ein Waldbereich westlich des Steinbruchs beher-

bergt ein Vorkommen der regional sehr seltenen Orchidee Pla-

tanthera bifolia.

Am Eresberg treten wegen des kleinraumigen Wechsels von

PAanlAanin 1inAd Klima ealtana \WWaldAancallerhaftAan AanicAancnvranrhna
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ner Sonderstandorte in aulRergewo6hnlicher Nachbarschaft auf.
Sie beherbergen sehr seltene und hochgefahrdete Tier- und
Pflanzenarten (Hieracium schmidtii). Die Fels- und Schuttberei-
che am Unterhang sind einer der wenigen Lebensraume des
Steppengrashiipfers (Chorthippus vagans) in NRW. Die Stollen
und Ho6hlen im Hoppecke- und Diemeltal haben eine landeswei-
te Bedeutung als Winterquartiere fur mehrere Fledermausarten.
Fur die Teichfledermaus und das Mausohr stellt das Gebiet ei-
nen der bedeutendsten Winterquartierraume in NRW dar. Au-
RBerdem ist das Diemel- und Hoppecketal als Alpha-Brutgebiet
fur den Uhu ebenfalls von landesweiter Bedeutung.
Der Magerrasen-Hang "Auf der Wiemecke" birgt neben wertvol-
len Magergrinlandgesellschaften insbesondere seltene Silikat-
magerrasen auf Festgestein. Diese sind Wuchsort regional sel-
tener Pflanzenarten (z.B. Aira praecox, A. caryophyllea) und
Habitat einer groRen Population des seltenen Kleinen Heide-
grashupfers (Stenobothrus stigmaticus).

Welche SchutzmaR- Die naturnahen FlieBgewassersysteme und ihre Talraume ha-
nahmen sind geeig- ben als linienhafte und weitverzweigte Landschaftselemente
net, das verbindende wichtige Funktion fur den Biotopverbund. Durch diverse aufge-
Netzwerk von Le- lockerte Ubergangsstrukturen vermitteln sie im Mittelgebirge
bensraumen zu besonders gut zwischen der geschlossenen Waldlandschaft und
schaffen? der offenen Kulturlandschaft.
Neben der Erhaltung bzw. der Verbesserung des FlieRgewas-
serzustandes (Wassergute, naturnahe Struktur und Dynamik,
standortgerechte Vegetation) sollte auch die Sicherung und
Optimierung auentypischer Landschaftselemente im Talraum
angestrebt und die Beseitigung bzw. Vermeidung stdrender,
den Durchlass des Tals behindernder Elemente (Bebauung,
Nadelholzbestande) verfolgt werden.
Die Buchenwald-Bestande des Gebietes sind zu erhalten. Zu-
dem ist eine Forderung des Alt- und Totholzanteils anzustre-
ben. Insbesondere sind die Waldgesellschaften mit Vorkommen
seltener Laubgeholze (Elsbeere) zu sichern und zu férdern. Die
Sicherung der Stollen und Ho6hlen als Fledermauswinterquartie-
re hat héchste Prioritat. Die Stitzung der Uhu-Brutpopulation
ist durch den Erhalt der Brutplatze zu sichern.
Die Magergrinlandflachen und Silikattrockenrasen "Auf der
Wiemecke" sind durch geeignete extensive Bewirtschaftung
(Rinderbeweidung) zZu erhalten.
Am Eresberg bei Obermarsberg ist der vielgestaltige Laubwald-
komplex zu sichern und vor Beeintrachtigungen (insbesondere
am Siedlungsrand) zu schitzen.
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Schutzziele

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des Gebietes
ausschlaggebend sind

Schutzziele/Malinahmen fir Erlen-Eschenwélder und Weichholzauenwalder (91EO,
Prioritarer Lebensraum)

Erhaltung und Entwicklung der Erlen-Eschenwélder und Weichholzauenwalder mit ihrer typi-
schen Fauna und Flora in ihrer standértlichen typischen Variationsbreite durch

- Nutzungsaufgabe wegen der Seltenheit zumindest auf Teilflachen

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschliellich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestande

- Vermehrung der Erlen- und Eschenwalder und Weichholzauenwalder auf geeigneten
Standorten durch natirliche Sukzession (Weichholzauenwald) oder ggfs. Initialpflanzung von
Geholzen der natirlichen Waldgesellschaft (Erlen-Eschenwald)

- Erhaltung und Forderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von Hohlen- und Uraltbdumen

- Erhaltung/Entwicklung der lebensraumtypischen Grundwasser- und/oder Uberflutungsver-
héltnisse

- Schaffung ausreichend grof3er Pufferzonen zur Vermeidung bzw. Minimierung von Nahr-
stoffeintragen

Schutzziele/MaRnahmen fur FlieRgewéasser mit Unterwasservegetation (3260) und fur
Groppe, Eisvogel und Schwarzstorch (Nahrungshabitat)

Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Strukturen und der Dynamik des FlieRgewassers
mit seiner typischen Vegetation und Fauna entsprechend dem jeweiligen Leitbild des FlieR3-
gewassertyps durch

- Erhaltung und Wiederherstellung einer mdglichst unbeeintrachtigten Flie3gewéasserdynamik
- Erhaltung und Entwicklung der Durchgéngigkeit des FlieRgewassers fir seine typische
Fauna im gesamten Verlauf

- moglichst weitgehende Reduzierung der die Wasserqualitdt beeintréachtigenden direkten
und diffusen Einleitungen, Schaffung von Pufferzonen

- Regelung von (Freizeit-)Nutzungen

- Erhaltung und Entwicklung der typischen Strukturen und Vegetation in der Aue, Riickbau
von Uferbefestigungen

Schutzziele/MaRnahmen fir Feuchte Hochstaudenfluren (6430)

Erhaltung und Entwicklung der feuchten Hochstauden- und Waldsaume mit ihrer
charakteristischen Vegetation und Fauna durch

- Sicherung und Entwicklung einer naturnahen Uberflutungsdynamik

Schutzziele/Malinahmen Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation (8230)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Silikatfelskuppen mit ihrer typischen Pioniervegetation
und Fauna durch

- Verbot der Erholungsnutzung

- im unmittelbaren Umfeld der Felskuppen Erhaltung des bodenstandigen Laubwaldes, ggfs.
Umwandlung von Nadelholzbestdnden in bodensténdigen Laubwald

Schutzziele/MaRnahmen flr nicht touristisch erschlossene Hohlen (8310) und die un-
ter 2a und 2b genannten Fledermausarten

Erhaltung der Hohlen einschliel3lich ihrer mikroklimatischen Verhéltnisse, ihres Wasserhaus-
halts und ihrer Hohlengewasser als Lebensraum fir troglobionte und troglophile Tierarten
sowie als Winterquartier fir Fledermause, Amphibien und Insekten (Schmetterlinge, Zwei-
fligler u.a.) durch

- Erhaltung der Ungestortheit des Héhleninneren durch Untersagung jeglicher Nutzung oder
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ErschlieBung, insbesondere keine touristische Nutzung, ggf. Vergitterung des Hohlenein-
gangs durch ein Fledermausgitter und evtl. Riickbau von Wegen in der unmittelbaren Hoh-
lenumgebung

- Erhaltung der Zugénglichkeit fur die Hohlenfauna

- Erhaltung bzw. Wiederherstellung der naturnahen Umgebung der Hohlen

- Vermeidung chemischer, physikalischer und sonstiger Belastungen und Beeintrachtigungen
des Hoéhleninneren durch Nutzungen bzw. andere Einwirkungen aus den dariiber gelegenen
oberirdischen Bereichen

Schutzziele/Malinahmen fir Waldmeister-Buchenwéalder (9130) und fir Rotmilan und
Schwarzspecht

Erhaltung und Entwicklung naturnaher, kraut- und geophytenreicher Waldmeister-
Buchenwalder auf basenreichen Standorten mit ihrer typischen Fauna in ihren verschiede-
nen Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standortlichen typischen Variationsbreite,
inklusive ihrer Vorwalder, Geblisch- und Staudenfluren sowie ihrer Waldrander durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschlieBlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestéande und
Forderung der Naturverjiingung aus Arten der natirlichen Waldgesellschaft

- Erhaltung und Forderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von Grol3héhlen- und Uraltbdumen

- Férderung der nattrlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf
Sukzessionsflachen

- Vermehrung des Waldmeister-Buchenwaldes durch den Umbau von mit nicht bodenstandi-
gen Geholzen bestandenen Flachen auf geeigneten Standorten (v.a. im weiteren Umfeld von
Quellbereichen oder Bachlaufen)

- Nutzungsaufgabe auf Teilflachen

Schutzziele/Malinahmen flir Teichfledermaus (Myotis dasycneme), Gro3es Mausohr
(Myotis myotis)

Erhaltung und Foérderung der Populationen von Teichfledermaus und GroRem Mausohr
durch

- Unterirdische Winterquartiere / Zwischenquartiere

- Erhaltung der bekannten unterirdischen Quartiere einschlief3lich ihrer mikroklimatischen
Verhéltnisse, ihres Wasserhaushalts und ihrer Zugéanglichkeit fur Fledermause

- Erhaltung der Ungestértheit der Quartiere durch Untersagung jeglicher Nutzung oder Er-
schlieBung, inshesondere keine touristische oder Freizeit-Nutzung (evtl. bestehende rechts-
kraftige Nutzungen bleiben unberthrt). Zum Schutz der Fledermause ggf. Vergitterung des
Quartiereingangs durch ein Fledermausgitter oder anderen geeigneten Verschluss mit Kon-
trollmoglichkeit

- Erhalt der naturnahen Umgebung der Quartiere (soweit vorhanden) bzw. wenn mdglich
Forderung einer solchen, Vermeidung chemischer, physischer und sonstiger Belastungen
und Beeintrachtigungen der unterirdischen Quartiere durch Nutzungen bzw. andere Einwir-
kungen aus den darlber gelegenen oberirdischen Bereichen

b) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die dariiber hinaus fur das Netz Natura
2000 bedeutsam sind und/oder fur Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Schutzziele/Malinahmen fur Borstgrasrasen im Mittelgebirge (6230, Prioritarer Lebens-
raum)

Erhaltung und Entwicklung artenreiche Borstgrasrasen mit ihrer charakteristischen Vegetati-
on und Fauna durch

- extensive Beweidung ohne Diingung und Kalkung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfer-
nung von Gehdlzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehoélze und Gehdlzgruppen als Habitatstrukturen fr
typische Faunenelemente
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- Wiederherstellung von Borstgrasrasen auf geeigneten Standorten
- Sicherung und Schaffung ausreichend groRRer, nahrstoffarmer Pufferzonen
- vollstandigen Verzicht auf Diingung und Kalkung

Schutzziele/Malinahmen fur Schlucht- und Hangmischwalder (9180, Prioritarer Le-
bensraum)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Schlucht- und Hangmischwalder mit ihrer typischen
Fauna und Flora durch

- Nutzungsaufgabe zumindest auf Teilflachen

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natiirliche Waldgesellschaft
einschlieBlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestéande und
Forderung der Naturverjingung aus Arten der natirlichen Waldgesellschaft

- Erhaltung und Forderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von GrolRhéhlen- und Uraltbdumen

- Vermehrung des Schlucht- und Hangmischwaldes durch den Umbau von mit nicht boden-
standigen Geholzen bestandenen Flachen auf geeigneten Standorten

Schutzziele/MaRnahmen fir trockene Heidegebiete (4030)

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter trockener Heiden mit ihrer charakteristi-
schen Vegetation und Fauna durch

- extensive Beweidung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehdlzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehdlze und Gehdlzgruppen als Habitatstrukturen fur
typische Faunenelemente

- Wiederherstellung von Heiden auf geeigneten Standorten

- Sicherung und Schaffung ausreichend groRRer, néhrstoffarmer Pufferzonen

Schutzziele/MaRnahmen fir Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510)
Erhaltung und Entwicklung artenreicher Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen mit ihrer
charakteristischen Vegetation und Fauna durch

- zweischirige Mahd bei geringer Diingung (nach Kulturlandschaftsprogramm)

- Férderung und Vermehrung der mageren Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen auf
geeigneten Standorten

- Vermeidung von Eutrophierung

Schutzziele/Malinahmen fir Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen (8150)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Silikatschutthalden mit ihrer typischen Vegetation und
Fauna durch

- Verbot der Erholungsnutzung

- im unmittelbaren Umfeld der Schutthalden Erhaltung des bodenstdndigen Laubwaldes,
gafs. Umwandlung von Nadelholzbestéanden in bodenstandigen Laubwald

Schutzziele/MaRnahmen fur Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (8210)

Erhaltung und Entwicklung nattrlicher und naturnaher Kalkfelsen mit ihrer typischen Vegeta-
tion und Fauna durch

- Verbot der Erholungsnutzung, vor allem des Kletterns, aber auch des Betretens der Fels-
kopfe, -wande und der Umgebung

- im unmittelbaren Umfeld der Felsen Erhaltung des bodenstéandigen Laubwaldes, ggfs.
Umwandlung von Nadelholzbestanden in bodenstandigen Laubwald
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Schutzziele/MaBnahmen fur Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation (8220)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Silikatfelsen mit ihrer typischen Vegetation und Fauna
durch

- Verbot der Erholungsnutzung, vor allem des Kletterns, aber auch des Betretens der Fels-
kopfe, -wande und der Umgebung

- im unmittelbaren Umfeld der Felsen Erhaltung des bodenstandigen Laubwaldes, ggfs.
Umwandlung von Nadelholzbestédnden in bodenstandigen Laubwald

Schutzziele/MalRnahmen fir Hainsimsen-Buchenwald (9110)

Erhaltung und Entwicklung, naturnaher Hainsimsen-Buchenwalder mit ihrer typischen Fauna
und Flora in ihren verschiedenen Entwicklungsstufen/Altersphasen durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschlieBlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestéande und
Forderung der Naturverjingung aus Arten der natirlichen Waldgesellschaft

- Erhaltung und Forderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von Grol3héhlen- und Uraltbdumen

- Férderung der nattrlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf
Sukzessionsflachen

- Vermehrung des Hainsimsen-Buchenwaldes durch den Umbau von mit nicht bodenstandi-
gen Geholzen bestandenen Flachen auf geeigneten Standorten

Schutzziele/MaRnahmen fir Orchideen-Kalk-Buchenwald (9150)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher basenreicher, kraut- und geophytenreicher Orchi-
deen-Buchenwalder mit ihrer typischen Fauna durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschlieBlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse, aus Artenschutz-
grinden ggfs. auch aufgelichtete Bestdnde und Férderung der Naturverjingung aus

Arten der natirlichen Waldgesellschaft

- Erhaltung und Forderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von Gro3héhlen- und Uraltbdumen

- Férderung der natirlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf
Sukzessionsflachen

- Nutzungsaufgabe zumindest auf Teilflachen

Schutzziele/Malinahmen fir Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (9170)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher, meist krautreicher Labkraut-Eichen-Hainbuchen-
walder mit ihrer typischen Fauna und Flora durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natirliche Waldgesellschaft
einschlieBlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse Bestéande und
Forderung der Naturverjingung aus Arten der nattrlichen Waldgesellschaft

- Erhaltung und Forderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und
Totholz, insbesondere von Grof3héhlen- und Uraltbdumen

- bei Waldern in Steilhanglagen nach Mdglichkeit Nutzungsaufgabe oder Einzelstamment-
nahme

Schutzziele/MaRnahmen fur Uhu

Erhaltung und Férderung der Uhu-Population durch

- Schutz geeigneter Lebensraume wie natirlicher und naturnaher Felssysteme

- Installierung von Horstschutzzonen (mindestens 200 Meter Radius um den Horst)
- Verbot bzw. Regelung der Freizeitnutzung
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1. Verfahrensbedingungen / Zweck der Planung

Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat im Dezember 2000 beschlossen, diesen
Landschaftsplan — zusammen mit sechs weiteren — aufzustellen. Dem Beschluss ging im
Sommer 2000 ein kurzes und in der Offentlichkeit als unbefriedigend empfundenes Betei-
ligungsverfahren an der Meldung von FFH-Gebieten durch das Land NRW an die EU
voraus, das die Auswirkungen des EU-Naturschutzrechts auf die Flache verdeutlichte. Es
fuhrte letztlich zur Benennung von 54 FFH- und Vogelschutzgebieten im Hochsauerland-
kreis, wobei deren inhaltliche und — eingeschrankt — rAumliche Konkretisierung nach den
einschlagigen Richtlinien innerstaatlichen Folge-Verfahren vorbehalten war.

Der Hochsauerlandkreis verfolgt als eines von sieben strategischen Zielen die Optimie-
rung seiner Infrastruktur. Operativ gehort dazu die flachendeckende Landschaftsplanung,
die der Bedeutung des Raumes als Tourismusregion Rechnung tréagt sowie seine dkolo-
gischen Grundlagen und Besonderheiten herausarbeitet und sichert. Eine intakte Land-
schaft unterstitzt als ,weicher Standortfaktor” gleichzeitig die Attraktivitat des Kreises als
Wohn- und Wirtschaftsraum.

Der hier vorliegende Landschaftsplan soll daher — im Verein mit 13 bereits rechtskrafti-
gen bzw. im gleichen Verfahrensstand befindlichen Planen — dazu beitragen, die in § 1
LG normierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege® im Dialog mit den
Betroffenen im Hochsauerlandkreis umzusetzen. Er hat ,Biindelungsfunktion® fir die viel-
faltigen Rechtsvorschriften und Sachvorgaben im Bereich Naturschutz / Raumordnung
und macht damit deren personenbezogenen und raumlichen Auswirkungen transparent
(s. weiter unten sowie auch Erlauterungen des Planes zu Abschnitt 6 ,Nachrichtliche
Darstellungen®).

Gleichzeitig l6st diese Kreissatzung einige Naturschutzgebiets-Verordnungen und das
sallgemeine” Landschaftsschutzgebiet ,Diemelsee” ab, die hier bisher existierten.

Erfordernis und Ziel der einzelnen Darstellungen und Festsetzungen des Landschafts-
planes werden in seinem Textteil individuell begriindet und sind insofern nicht Bestandteil
dieses begleitenden Berichts.

2. Raumliche Einordnung des Plangebietes

Der hier vorliegende Landschaftsplan umfasst das ¢stliche Stadtgebiet von Marsberg in
seinen politischen Grenzen. Das westliche Stadtgebiet ist Teil des rechtskraftigen Land-
schaftsplanes ,Hoppecketal, der neben dem Westteil von Marsberg auch das 6stliche
Stadtgebiet von Brilon erfasst. Da ansonsten keine gemeinsamen Grenzen mit Stadten
im Hochsauerlandkreis bestehen, gibt es — anders als bei allen anderen Gemeinden im

! Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Men-
schen auch in Verantwortung fir die kinftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Be-
reich so zu schitzen, zu pflegen und zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass

1. die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts,

2. die Regenerationsfahigkeit und nachhaltige Nutzungsfahigkeit der Naturgdter,

3. die Tier- und Pflanzenwelt einschlieBlich ihrer Lebensstatten und Lebensraume sowie
4. die Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind.”
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Kreis — keinen direkten Kontakt zu den ubrigen flachendeckend aufgestellten oder in
Aufstellung befindlichen Landschaftsplanen des HSK.

Dessen Landschaftsplane sind aber alle in der gleichen Systematik, mit vergleichbarer
Datengrundlage und mit der gleichen fachlichen Bewertung und Umsetzung der Sach-
und Rechtsgrundlagen erstellt. Damit wird deutlich, dass den hier Betroffenen keine Vor-
oder Nachteile gegeniuber jenen der Ubrigen kreisangehorigen Gemeinden entstehen;
zumal diese Bedingungen flachendeckend im gesamten Hochsauerlandkreis erflllt sind
und die Landschaftsplanung dartiber hinaus landesweit einen hohen Stellenwert und Er-
fullungsgrad aufweist.

3. Rechtliche Einordnung des Verfahrens

Zur rechtlichen Basis des eigentlichen Landschaftsplanes s. dessen Absatz B ,Rechts-
grundlagen®. Zu dieser, auch fir die bereits wirksamen Plane im Hochsauerlandkreis gel-
tenden Vorschrift ist mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zur ,Strategischen Umweltpri-
fung” (SUP) in nationales Recht durch die Neufassung des ,Gesetzes Uber die Umwelt-
vertaglichkeitspriifung® (UVPG) mit dessen § 19a Abs. 12 die Verpflichtung getreten,
auch fur Landschaftsplane eine SUP durchzufihren (ausdricklich auch noch einmal
durch § 14b UVPG i. V. m. Anlage 3, Ziffer 1.9 sowie durch § 17 der LG-Anderung vom
19.06.2007).

Durch die Ubergangsvorschriften in § 25 Abs. 9 UVPG ist dieser Landschaftsplan trotz
seines frihzeitigen Aufstellungsbeschlusses (s. Abschnitt 1) nicht von der SUP-Pflicht
befreit, weil der Termin des Satzungsbeschlusses nach dem 20. Juli 2006 liegt®. Ande-
rerseits war das Planverfahren zum Zeitpunkt der UVPG-Neufassung (28.06.2005) be-
reits so weit fortgeschritten, dass eine frihzeitige ,Festlegung des Untersuchungsrah-
mens" dieser SUP in Abstimmung mit den berthrten Behorden (,Scoping®) in dem forma-
len Rahmen des § 14f UVPG nicht mehr erfolgen konnte. Damit stellt dieser Umweltbe-
richt rechtlich einen “Quereinstieg” in die SUP dar; das alte Planverfahren wird praktisch
nach neuem Recht fortgefuhrt.

Diese formale Abweichung von der genannten Vorschrift fiihrt aus folgenden Grinden
nicht zu einer qualitativen Verschlechterung der Prifung:

Alle Landschaftsplanverfahren im Hochsauerlandkreis werden durch einen Arbeits-
kreis aus den hauptbeteiligten Fachdienststellen von Kommune, Landwirtschaft, Forst
und Naturschutz begleitet, in dem die Inhalte des Plans und daraus resultierende Be-
troffenheiten diskutiert und Vorgehensweisen vereinbart werden.

Durch eine Beteiligung des verwaltungsinternen Arbeitskreises ,Bauleitplanung” hat-
ten zumindest auch die Fachdienststellen des Hochsauerlandkreises, die in anderer

2 Bei der Aufstellung oder Anderung von Landschaftsplanungen nach den §§ 15 und 16 des Bundes-
naturschutzgesetzes sind in die Darstellungen nach § 14 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes die
Umweltauswirkungen auf die in § 2 Abs. 1 Satz 2 genannten Schutzguter aufzunehmen. (...)"

 Plane und Programme, deren erster formlicher Vorbereitungsakt vor dem 21. Juli 2004 erfolgt ist
und die spater als am 20. Juli 2006 angenommen oder in ein Gesetzgebungsverfahren eingebracht
werden, unterliegen den Vorschriften (...)"
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Form als die oben genannten externen Behdrden mit Aul3enbereichsplanungen be-
fasst sind, Gelegenheit zur Besprechung und Stellungnahme.

Mitte 2004 erfolgte die frihzeitige Beteiligung der Burger, Behdrden und Organisatio-
nen an einem Vorentwurf des Planes. Dabei hatten die Blrger — wie zuvor auch
schon die betroffenen Grundstiickseigentiimer und —pachter — an mehreren Abenden
die Gelegenheit zur Diskussion. Auch die tlw. umfangreichen schriftlichen Ruckmel-
dungen der Behérden machen die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Auswir-
kungen des Landschaftsplanes auf die verschiedenen Kompetenzbereiche deutlich;
weitergehender Untersuchungsbedarf zu bestimmten Umweltmedien oder Betroffen-
heiten wurde dabei nicht explizit ge&ul3ert.

Insgesamt wird es daher als sachlich zielfihrend und dem Sinn des SUP-Rechts ent-
sprechend angesehen, die Behorden und die Offentlichkeit erstmals im Rahmen der 6f-
fentlichen Auslegung des Planentwurfs nach 8§ 27c LG an diesem Umweltbericht zu
beteiligen. Durch die grundlegende Ausrichtung der Landschaftsplanung auf umwelt-
schitzende Belange ist zu erwarten, dass mdogliche Einwendungen auch noch im Rah-
men des Offenlegungsverfahrens hinreichend diskutiert und zu vertraglichen Losungen
gefuhrt werden kénnen.

Durch die (absehbare) Neufassung des Landschaftsgesetzes, mit der die hier vorliegen-
de ,Begriindung“ zum Landschaftsplan eingeftihrt wird, ergibt sich die gewahlte Moglich-
keit, den Umweltbericht in die Begrindung zum Plan zu integrieren. Da die einzelnen
Entwicklungsziele und Festsetzungen des Planes in seinem Textteil individuell begriindet
werden, kann sich diese neue ,Begriindung” zum Gesamtplan — anders als beim Bebau-
ungsplan nach 8§ 8 ff BauGB — nicht auf die dort niedergelegten Einzelaussagen bezie-
hen, sondern lediglich auf seine Rahmenbedingungen (s. 1.).

Der diesem Landschaftsplan zugrunde liegende Regionalplan (friher: Gebietsentwick-
lungsplan; s. Abschnitt D ,Planbestandteile ...“) unterlag aufgrund seines Erarbeitungs-
standes noch keiner SUP-Pflicht. Obwohl der Landschaftsplan gro3enteils lediglich diese
raumplanerischen Vorgaben nachvollzieht, erstreckt sich der hier vorliegende Umweltbe-
richt daher auf seinen gesamten Inhalt. Im Rahmen der sog. ,Abschichtung” (der Kon-
zentration der SUP auf die fur den jeweiligen Sachverhalt am besten geeignete Verfah-
rensebene bzw. den zuerst laufenden Prozess) wird dieser Aufwand in Zukunft durch die
Regionalplan-begleitende SUP zu verringern sein.

Die Funktion des Umweltberichts besteht ausschlief3lich darin, die Auswirkungen der Pla-
nung auf die im UVPG angefuhrten Schutzgiter darzustellen und zu bewerten. Er gibt
keine Planungsentscheidungen vor. Die Wirdigung seiner Aussagen ist ausschlie3lich
dem abwagenden — und dabei alle Aspekte der Planung einbeziehenden — Rechtsakt
vorbehalten, der die Planung in Kraft setzt (hier: Satzungsbeschluss des Kreistages uber
den Landschaftsplan). Dieser enthalt dann nach 8 141 UVPG eine ,zusammenfassende
Erklarung“ dartber, wie Umwelterwagungen in den Plan einbezogen wurden, wie der
Umweltbericht sowie die Stellungnahmen und AuBerungen dazu beriicksichtigt wurden
und aus welchen Grinden der angenommene Plan nach Abwagung mit den gepriften
Alternativen gewéhlt wurde.
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4. Umweltzustand und —entwicklung

Der Landschaftsplan kann nach seinen inhaltlichen Vorgaben nur im Bereich des (i. w.
S.) 6kologischen Umweltschutzes wirksam werden; die Beschreibung des Umweltzu-
standes beschrankt sich daher auf eine Kurzdarstellung von Landschaftszustand und -
entwicklung.

Das Plangebiet ist durch seine Lage am Nordostrand des Rheinischen Schiefergebirges
mit Hohenlagen zwischen 200 und 500 m Uber NN gekennzeichnet. Dabei werden die
héheren Lagen aus den Auslaufern dieses bodensauren Mittelgebirges gebildet; der ge-
samte nordliche, 6stliche und sudliche Teil des Plangebietes besteht aus basenreichen
Sedimenten des Erdmittelalters (Kreidekalke auf der Paderborner Hochflache, Buntsand-
steine des Trias im gesamten Ostteil) und einem ,Einschub® aus Zechsteinkalken des
Perm, die zwischen den devonischen Schiefern und dem Buntsandstein vermitteln. Kili-
matisch machen sich im Plangebiet — vor allem im Verhéltnis zum sonstigen Hochsauer-
landkreis — deutlich kontinentale Einflisse bemerkbar. Mit Jahresniederschlagsmengen
zwischen 650 und 700 mm wird im dulRersten Sidosten des Plangebiets die trockenste
Region des Kreisgebietes erfasst; zum Westrand hin steigen die Niederschlagssummen
bis ca. 900 mm an. Die Jahresmitteltemperatur von mind. 7° C und 13° wéhrend der Ve-
getationsperiode liegt zwar etwas niedriger als im unteren Ruhrtal, aber um gut 2° héher
als in den Hochlagen des Rothaargebirges.

Diese naturraumlichen Gegebenheiten haben unmittelbaren Einfluss auf die Landnut-
zung und das charakteristische Arten- und Biotopinventar des Plangebietes. Wéahrend
der wasserreiche Schiefergebirgsauslaufer am westlichen Plangebietsrand mit Ausnah-
me der ausgepragten Talsohlen waldbedeckt ist, Uberwiegt in den ebenen Lagen des
Sintfelds und den flach gewellten Bereichen des Roten Landes die landwirtschaftliche
Bodennutztung. Die Steilhanglagen der Taleinschnitte sind weitgehend bewaldet; in
manchen Bereichen sind auf diesen Standorten aus einer extensiven Grinlandnutzung
aulRerst artenreiche und schutzwiirdige (Kalk-) Magerrasen entstanden.

Als dominierende natirliche Waldgesellschaften sind auf dem devonischen Untergrund
im Westen eher artenarme Hainsimsen-Buchenwalder verschiedener Auspradgung anzu-
sehen; daneben artenarme Eichen-Hainbuchenwalder in Télern und an HangfiiRen sowie
Erlen- und Schluchtwaldgesellschaften auf entsprechenden Sonderstandorten. Auf dem
Buntsandstein nimmt der Artenreichtum der Hainsimsen-Buchenwélder zu und leitet da-
mit zu den Kalkbuchenwéldern unterschiedlicher Auspragung auf den Zechstein- und
Kreidekalken des restlichen Plangebietes Uber. Mit der landwirtschaftlichen Sekundar-
nutzung haben sich in den Hang- und Kuppenlagen haufig artenreiche Magerwiesen und
-weiden entwickelt. Ein Biotopverbund unter diesen Grinlandgesellschaften ist ein we-
sentliches Anliegen dieses Landschaftsplanes; er erganzt das im gesamten Hochsauer-
landkreis wichtige Verbundsystem der naturnahen Bachlaufe.

Die agrarpolitischen Veranderungen der vergangenen Jahrzehnte haben die landschaftli-
chen GrofRstrukturen im Plangebiet weniger gepragt als in anderen Regionen des Hoch-
sauerlandkreises (dort i. W. durch flachengroRen Wechsel von land- zu forstwirtschatftli-
cher oder Weihnachtsbaumnutzung); dagegen ist eher eine Differenzierung in der Nut-
zungsintensitat erkennbar. So ist einerseits der Fortbestand der ungtinstig ausgeformten
Magergrinlander auf Unterstitzung durch LandschaftspflegemalRnahmen und —mittel
angewiesen, wahrend andererseits die Intensivnutzung in den landwirtschaftlichen Vor-
rangbereichen haufig bis unmittelbar an die Parzellengrenzen reicht und kaum Raum fir
Saum- oder Gehdélzstrukturen ertubrigt.

Innerhalb der grof3flachigen Waldgebiete zeigt sich eine deutliche Bevorzugung der Fich-
te als ,Brotbaum®, dies nicht nur in den niederschlagsreicheren Schiefergebirgsauslau-
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fern im Westen, sondern auch im norddstlichen und stdlichen Plangebiet. Ob das unter
den erkenn- und absehbaren Klimaveranderungen bei der derzeit schon rel. trocken-
warmen Ausgangslage (s. 0.) zukunftsfahig ist, sei dahingestellt. Mit dieser Bevorzugung
der Fichte im Privatwald wachst aber der Druck, die — Giberwiegend im 6ffentlichen Wald
— noch verbliebenen, naturnahen und artenreichen Buchenwaldgesellschaften als solche
zu erhalten.

Die angerissenen landschaftlichen Entwicklungen sind mit den vorhandenen Mitteln nur
eingeschrankt beeinflussbar. Fir eine landschaftsvertragliche Steuerung von Erstauffors-
tungen / Weihnachtsbaumkulturen werden in Einzelverfahren von Forst- und Land-
schaftsbehorden die Kriterien angewandt, die sich auch in der Abgrenzung freizuhalten-
der Flachen im Landschaftsplan wiederfinden. Die Meldung von Wald-FFH-Gebieten
durch das Land NRW spiegelt das Bemihen um einen Schutz grof3flachiger Buchen-
waldgebiete und der Landschaftsraum-typischen Kalkmagerrasen wider. Der Vertragsna-
turschutz wurde in den vergangenen Jahren zu einem wesentlichen Element der Grin-
landerhaltung auf pflegebedirftigen Standorten ausgebaut. Einzelne NSG-Ausweisungen
haben bereits in der Vergangenheit zur Sicherung insbesondere von Magergrinlandge-
sellschaften gefuhrt.

Diese Instrumente lassen jedoch durch ihre Einzelfall-Bezogenheit bzw. -Anwendung
nach auf3en weder ein schlissiges, sich inhaltlich erganzendes Gesamtkonzept erken-
nen, noch bieten sie — wie der Landschaftsplan — die Mdglichkeit, Fehlentwicklungen der
Vergangenheit zu korrigieren und aktiv Umweltanliegen umzusetzen. Die Bewertung von
Einzelvorhaben ist ohne eine Darstellung des raumlichen Gesamtzusammenhangs deut-
lich schwieriger und damit weniger treffsicher als im Kontext der Flachenplanung. Hinzu
kommt die Funktion des Landschaftsplanes als abgestufte Gebietskulisse fur den Ver-
tragsnaturschutz auf Griinland und evtl. kinftig fur waldbauliche Férdermalinahmen. Ein
Verzicht auf dieses Instrument wirde es deutlich erschweren, negative landschaftliche
Entwicklungen zu beeinflussen. Im Ubrigen s. hierzu unter 7. ,Alternativen®.

5. Inhaltliche Bestandteile des Planes

Aufgrund der vorhandenen naturraumlichen Ausstattung des Plangebietes (s. 4.) und der
Region insgesamt liegt ein klares Schwergewicht des Planes auf dem Schutz der Land-
schaftsteile, denen fur den Naturhaushalt oder das Landschaftshild eine besondere Be-
deutung zukommt. Dabei werden die vorrangig 6kologisch wichtigen Bereiche i. W. als
Naturschutzgebiete gesichert; ihre Abgrenzung wurde unter starker Bertcksichtigung der
naturraumlich bedingten Standortpotenziale vorgenommen (insbes. Geologie / Boden-
wasserhaushalt), nicht nur aufgrund der + zufélligen aktuellen Flachennutzung. Die vor-
rangig flr das Bild der Kulturlandschaft und die Identitat der Plangebiets-Teilrdume wich-
tigen Bereiche wurden einem abgestuften Landschaftsschutz unterworfen, mit dem der
Regelungsumfang auf die zur Zielerreichung notwendigen Inhalte reduziert wird (s. Ab-
schnitt 2.3 des Plans). Dieser Landschaftsschutz erfolgt unter den Aspekten ,Freiraum-
erhaltung”, ,Fremdenverkehrsregion und ,Sicherung der Kulturlandschaft* fast flachen-
deckend, wobei einer geordneten kommunalen Bauflachenentwicklung und dem privile-
gierten Bauen der Land- und Forstwirtschaft Rechnung getragen wird (s. unter 5.
~Schutzgut Mensch*).

Der Planungsschwerpunkt ,Schutz von Landschaftsteilen* wird ergénzt durch Regelun-
gen zur ,Wiederherstellung“ solcher Einzelflachen, auf denen die Funktionen des jeweili-
gen Schutzgebietes durch rdumlich begrenzte Flachenumwidmungen in der Vergangen-
heit beeintrachtigt wurden. Diese Malinahmen sind als ,Entwicklungs-, Pflege- und Er-
schlieBungsmalnahmen” nach § 26 LG festgesetzt; in den NSG als unmittelbarer Teil
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der jeweiligen Schutzausweisung, in den LSG als selbststandige Regelung unter Ab-
schnitt 5 des Planes. Dort ist auch ausgefihrt, dass diese Festsetzungskategorie tber
Vertrage mit den Grundstiickseigentiimern und -nutzern einvernehmlich umgesetzt wer-
den soll. Von der Mdglichkeit des § 26 LG, auch bestimmte Erholungseinrichtungen vor-
zusehen, wurde aufgrund der v. g. Schwerpunktsetzung kein Gebrauch gemacht. Dage-
gen soll mit einigen MalRnahmen der fir das Plangebiet typische (und damit zum tbrigen
HSK weitgehend kontrastierende) Anbau von hochstdmmigen Obstbaumen forciert wer-
den.

Die Wald-Naturschutzgebiete kdnnen ihren 6kologischen Funktionen nur entsprechen,
wenn hier im Rahmen der (grundsétzlich zuléssigen) forstlichen Nutzung mit bodenstan-
digem, heimischem Laubholz der jeweiligen natiirlichen Waldgesellschaft — i. d. R. Bu-
chenwalder unterschiedlicher Auspragung — gearbeitet wird. Unter dem Aspekt wurde fir
diese Gebiete flachendeckend von der Méglichkeit der forstlichen Festsetzungen nach §
25 LG Gebrauch gemacht. GroRenteils unterliegen sie auch dem Schutz der FFH-
Richtlinie, mit der die EU die natlrlichen Lebensgemeinschaften sichern will, die hier ih-
ren Verbreitungsschwerpunkt haben oder fur die dartiber hinaus eine weltweite Verpflich-
tung gesehen wird.

Notwendigkeit und Ziel sowohl der Schutzfestsetzungen als auch der Entwicklungsmalf3-
nahmen sind unter der jeweiligen Kategorie bzw. der einzelnen Gebiets- oder Objektbe-
schreibung individuell erlautert.

Diese konkreten Planinhalte sind mit den in der Entwicklungskarte dargestellten Entwick-
lungszielen vorstrukturiert, die nach 8 18 LG lber das Schwergewicht der im Plangebiet
zu erfullenden Aufgaben der Landschaftsentwicklung Auskunft geben. Sie dienen hier
nicht nur als Grundlage fir konkrete Festsetzungen, sondern ergénzen diese auch durch
weitergehende Hinweise auf die Zusammenhange zwischen den naturraumlichen Aus-
gangsbedingungen, dem darauf fulenden aktuellen Landschaftszustand und einen dar-
aus ableitbaren Umgang mit bestimmten sachlichen oder raumlichen Entwicklungen (vgl.
Abschnitt 1 des Planes).

6. Zu den Schutzgitern der UVP-RL

6.1 . riere*,  Pflanzen“, ,biologische Vielfalt* und , Landschaft"

Unter 1. ,Verfahrensbedingungen / Zweck der Planung* und 5. ,Inhaltliche Bestandteile
des Planes" wird ausgefiihrt, dass der Landschaftsplan (seiner gesetzlichen Bestimmung
entsprechend) i. W. dem Schutz und der Weiterentwicklung von Naturhaushalt und
Landschaftsbild dient. Damit ist deutlich, dass die 0. g. Schutzguter durch den vorliegen-
den Landschaftsplan insoweit gesichert und tendenziell geférdert werden. Negative Aus-
wirkungen des Planes auf diese Schutzgtter sind auszuschliel3en; sein Ziel und dessen
planerische Umsetzung lassen stattdessen positive Wirkungen erwarten.

6.2 ,Boden*, ,Wasser“, , Luft* und ,Klima“

Wesentliches Merkmal des Flachenschutzes, der mit dem Landschaftsplan einhergeht,
ist die Beschrankung von Eingriffen in die Schutzgebiete durch bauliche Einrichtungen,
Verkippungen und Abgrabungen, Gewdasserausbauten u. .. Damit wirken die Regelun-
gen, die vordergrindig dem Arten- und Biotopschutz dienen, gleichzeitig boden- und ge-
wasserschitzend und somit positiv auf den gesamten Naturhaushalt. Wéahrend die
Oberflachengewasser dabei unmittelbar von den verbalen Festsetzungen profitieren,
kommen dem Boden und dem Landschaftswasserhaushalt insgesamt — einschliel3lich
dem Grundwasser — mittelbar die forstlichen Festsetzungen in den Wald-Naturschutz-
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Grundwasser — mittelbar die forstlichen Festsetzungen in den Wald-Naturschutz-
gebieten zugute. So geht im Nadelwald mehr Niederschlag durch Interzeption ,verloren®
(Verdunstung aus der Kronenoberflache), zudem findet durch die anhaltende Belaubung
im Winterhalbjahr eine hohere aktive Verdunstung durch Assimilation statt, so dass eine
geringere Anreicherung des Grundwasserkdrpers erfolgen kann. Diese Zusammenhéange
sind gerade im rel. niederschlagsarmen Teil des Plangebietes von (voraussichtlich zu-
nehmender) Bedeutung.

Auf das gesamte Plangebiet gesehen sind diese positiven Wirkungen der Wald-NSG in-
sofern nicht allumfassend, als sie nach den vorgesehenen Regelungen nur einen gerin-
gen Anteil an der Waldflache des Geltungsbereichs einnehmen. Die konkreten Festset-
zungen in den NSG werden aber unterstutzt durch die — behoérdenverbindlichen — Ent-
wicklungsziele (hier i. W. 1.4, 1.7 und 1.8), mit denen schwerpunktmaRig in den Siepen-
bereichen und den Trinkwasserschutzgebieten die vorrangige Verwendung von boden-
standigem Laubholz bei waldbaulichen MaRnahmen angestoRen wird. Darliber hinaus
wirken auch einige Entwicklungsfestsetzungen nach 8 26 LG, die auf3erhalb von NSG
getroffen werden, in diese Richtung. Auch die naturschutzgerechte Bewirtschaftung der
Kalkmagerrasen, die mit den festgesetzten Grinland-NSG angestof3en oder gesichert
wird, tragt durch die — nach Planumsetzung — extensive Bewirtschaftung zum Gewasser-
und Bodenschutz bei.

Nennenswerte Auswirkungen des Landschaftsplanes auf Luft und Klima sind nicht er-
kennbar. Eine Prifung dieser Schutzgiiter stellt nach den einschlagigen Rechtsgrundla-
gen offenkundig auf emissionstrachtige Projekte und solche mit Flachenversiegelung o-
der Barrierewirkung fur Kaltluftabflisse ab; sie macht wenig Sinn fir eine ,Flachen-
schutzplanung” wie diese.

6.3, Kulturguter und sonstige Sachguter*

Der Planungsraum halt Kulturgtter in zweierlei Hinsicht bereit: Zum einen handelt es sich
um ,technische" Anlagen, deren Sicherung i. W. dem Denkmalschutzrecht obliegt; zum
anderen um das plangebietsumfassende Gut der Kulturlandschaft, die i. W. durch die
landwirtschaftliche Bodennutzung gepragt ist* und — abgesehen von der Steuerung
durch politische Rahmenbedingungen — nur landschaftsrechtlich gesichert werden kann.

Bei den Objekten des Kulturdenkmalschutzes gibt es Uberschneidungen zwischen
Denkmalschutz- und Landschaftsrecht: so kénnen insbes. die ,ortsfesten Bodendenkma-
ler* (Hohlwege, Bergbaurelikte, Wistungen u. &.) mit ausschlaggebend fur die Festset-
zung von Naturschutzgebieten sein (wissenschaftliche / landeskundliche Grinde nach §
20 b) LG). Mittelbar profitieren sie auch von den Eingriffsverbotstatbestanden der fla-
chenhaften Schutzfestsetzungen im Plan. Dartiber hinaus werden sie nachrichtlich in den
Landschaftsplan GUbernommen, so dass unbeabsichtigte Beeintrdchtigungen eher ver-
mieden werden koénnen (s. Abschnitt 6.3 des Textteils und nachr. Darstellung in der Ent-

* Lat. ,cultura® = Landbau, Pflege; ,kultivieren* = Land / Boden urbar machen; auRerdem Bedeutung:
verfeinern, veredeln (s. ,kultivierter Mensch®, ,kultivierte Sprechweise"). Die landwirtschaftliche, zur
Nahrungsmittelproduktion hergerichtete (ehemalige Wald-) Flache ist daher das bestimmende Ele-
ment der Kultur- gegeniber der ,Wild-* oder Wald-Landschaft. Da der Boden im Verlauf der Besied-
lung des Raumes dort urbar gemacht wurde, wo sich dies naturrdumlich fir eine ,edlere* (h6herwerti-
ge) Nutzung im Verhéltnis zur Umgebung anbot, spiegelt die Feld-Wald-Verteilung bis heute einen
wesentlichen Teil der naturrAumlichen Gegebenheiten wider und pragt damit den individuellen Cha-
rakter der Landschaft (vgl. Abschnitt 2.3.2 des Textteils).
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wicklungskarte). Damit ist deutlich, dass der Landschaftsplan zur Sicherung dieser Ob-
jekte beitragt; eine negative Wirkung ist auszuschliefl3en.

Die Sicherung der Identitdt der Kulturlandschaft ist zentrales Anliegen dieses Land-
schaftsplanes und wesentlicher Bestandteil seiner Erhaltungs- und auch Wiederherstel-
lungs-Festsetzungen (s. 5. ,Inhaltliche Bestandteile®). Die damit einhergehende Siche-
rung der groBen Raumstrukturen durch differenzierte Landschaftsschutzgebiete ist
gleichzeitig Voraussetzung fir den Erfolg der speziellen, kleinerflachigen bis punktuellen
Regelungen zum Arten- und Biotopschutz. Insgesamt sind dem Plan damit deutlich posi-
tive Wirkungen auf die Kulturgiter zuzusprechen (andernfalls hatte er ein wichtiges Ziel
verfehlt).

Subsummiert man unter den ,sonstigen Sachgutern” all jene Werte, die hier durch den
wirtschaftenden Menschen geschaffen wurden und (im Unterschied zu den meisten Kul-
turdenkmalern) heute noch zu seiner materiellen Bedurfnisbefriedigung beitragen, er-
scheinen folgende Feststellungen wesentlich:

- Die vorweggestellten ,Allgemeinen Festsetzungen* fir alle Schutzgebiete und -
objekte (s. Abschnitt 2 des Textteils) enthalten eine Unberihrtheitsklausel fir alle vor
Inkrafttreten des Planes rechtlich zugelassenen Nutzungen, die ordnungsgemaéalile
Land- und Forstwirtschaft und die Unterhaltung bestehender Anlagen, soweit nicht im
Einzelnen ausdriicklich etwas anderes bestimmt wird (Letzteres gilt i. W. flr Festset-
zungen nach 88 25 oder 26 LG). Damit genief3en die bestehenden Sachguter und ih-
re weitere Nutzung einen umfassenden Bestandsschutz.

Obgleich es nicht Gegenstand einer SUP ist, Auswirkungen auf potenzielle kiinftige
Schutzgiter zu bewerten (sie sind u. U. selbst UP-pflichtig; s. 8. ,Der Landschafts-
plan als Grundlage ..."), wird hier auf die Praxis der Planumsetzung hingewiesen. So
ist die kiinftige Bauleitplanung der Stadt Marsberg, die gré3eren Sachinvestitionen
fast generell vorausgeht, schon durch den § 29 Abs. 4 LG gesichert, wenn von allen
Beteiligten eine ordnungsgemafe Guterabwagung vorgenommen wird. Entsprechen-
des gilt fur planfeststellungspflichtige Vorhaben auf3erhalb der Bauleitplanung oder
Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG. Fir kleinere Eingriffe, die unter den
Verbotskatalog der jeweils betroffenen Schutzfestsetzung fallen, gibt es unter defi-
nierten Voraussetzungen Ausnahme- und Befreiungsmdoglichkeiten (s. unter den ein-
zelnen Schutzkategorien). Damit wird deutlich, dass der Landschaftsplan mit seinem
Flachenschutz nicht als ,Kéaseglocke" wirkt, sondern als Rahmen und wichtiges Be-
wertungselement flr Sachinvestitionen insbes. im Auf3enbereich.

Durch die forstlichen Festsetzungen nach 8§ 25 LG ist die Nutzungsfahigkeit von
forstwirtschaftlichen Grundstiicken eingeschrénkt, indem hier die Baumartenwahl auf
das Spektrum heimischer Laubgehélze eingeengt ist und in den bodenstandigen
Waldgesellschaften keine groReren Kahlschlage vorgenommen werden dirfen. Wéh-
rend Letzteres Ubliche forstliche Praxis ist, kann das Verbot des hier relevanten Fich-
tenanbaus in NSG eine Negativwirkung des Landschaftsplanes auf das Sachgut
~Wirtschaftswald“ bedeuten. Unter diesem Aspekt wurde zunachst im Rahmen der
Planerarbeitung sorgféltig abgewogen, fiir welche Bestédnde der Gemeinwohlbelang
.Naturhaushalt / Arten- und Biotopschutz" so hoch anzusetzen ist, dass er die wirt-
schaftlichen Verwertungsinteressen uberlagert. Zudem wird grundsétzlich angestrebt,
dieses offentliche Interesse auch vorrangig auf 6ffentlichen Flachen umzusetzen; die
Wald-NSG betreffen daher im Plangebiet tGiberwiegend Landes- und kommunale Be-
stande. Verbleibende, unzumutbare Einschrankungen im Privatwald kénnen darlber
hinaus auf der Grundlage von § 7 LG Entschadigungs-, Ausgleichs- oder Ubernah-
meverpflichtungen durch die 6ffentliche Hand auslésen. Vor Anwendung dieser ,letz-
ten Mittel* stehen allerdings die Mdéglichkeiten der forstlichen Férderung nach den
einschlagigen Richtlinien. Schlief3lich ist gerade in diesem Zusammenhang zu be-
denken, dass die Wald-NSG hier Gberwiegend europaisches Naturschutzrecht (FFH-
RL) umsetzen und i. W. vorhandene Buchenbestande erfassen, wahrend Nadelholz-
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bestande nur auf 6kologischen Sonderstandorten oder fur notwendige Arrondierun-
gen einbezogen wurden.

Fur landwirtschaftliche Grundsticke wurde im Rahmen von Offenland-NSG oder
kleinrAumigen LSG-Festsetzungen (s. Abschnitte 2.3.2 und 2.3.3) maximal der
Istzustand durch ein Aufforstungsverbot und tlw. die Grinlanderhaltung festgeschrie-
ben. Da diese Flachen in Abstimmung mit dem Land NRW gleichzeitig als Gebietsku-
lisse fur das Kulturlandschaftspflegeprogramm des Hochsauerlandkreises gelten,
konnen hier neben teilweiser Férderung durch die EU grundsatzlich nach Mal3gabe
der verfigbaren Haushaltsmittel Vertrage Uber eine extensive Grinlandnutzung ab-
geschlossen werden. Im Einzelfall verbessern die Festsetzungs-Restriktionen den
Pachterschutz, so dass sogar im Hinblick auf mdgliche, fir die Zukunft avisierte und
hier nicht zu bewertende Umnutzungen insgesamt eine zumindest ausgeglichene
Wirkung des Landschaftsplanes festgestellt werden kann. Zudem lassen die Festset-
zungen immer noch Raum fir Gber 2000 ha Erstaufforstungen und Anpflanzungen im
Gebiet, so dass die Bedarfsdeckung fur solche Vorhaben sich auf ein Verteilungs-
problem reduziert, das fallbezogen geldst werden muss.

6.4 ,Menschen”

Das ,Schutzgut Mensch” tritt im Plangebiet in unterschiedlicher Betroffenheit in Erschei-
nung: als Bewohner mit verschiedenen Lebensraumanspriichen, Arbeits- und Freizeit-
verhalten, als Grundstiickseigentiimer oder -nutzer, als politischer Entscheidungstrager,
als Tourist oder vom Tourismus Lebender. Zunachst liegt hier die Verbindung nahe zu
den positiven Wirkungen des Landschaftsplanes auf den Naturhaushalt und die Land-
schaft allgemein, die unter 5., 6.1 und 6.2 beschrieben wurden. Diese Wirkungen kom-
men sowohl dem ansonsten ,unbeteiligten“ Bewohner zugute — Stichworte: ,Okosystem-
schutz” (Arten und Biotope, Wasserhaushalt der Landschatft), ,Freizeit- und Erlebnisqua-
litat der Landschaft”, ,ldentitdt der Heimat* — als auch dem Touristen und damit der
Fremdenverkehrswirtschaft im Raum. Auf diese Art der menschlichen Betroffenheit wirkt
der Landschaftsplan mit seinem Beitrag zur Sicherung der natirlichen Lebensgrundlagen
deutlich positiv.

Hier ist auch auf den im UVPG speziell erwahnten Aspekt der ,menschlichen Gesund-
heit" hinzuweisen: einem landschaftsbezogenen und naturnah gepragten Wohnumfeld ist
sicherlich eine positive Wirkung auf die menschliche Psyche zuzusprechen, wie das be-
kannt hohere Aggressionspotenzial in hoch verdichteten Wohnsiedlungen (die heute als
stadtebauliche Fehler der Vergangenheit erkannt sind) nahelegt. Ob allerdings mit den
Inhalten des Landschaftsplans eine Schwelle der Wohnumfeldqualitdt erreicht oder
gehalten werden kann, die sich auf diesen Sachverhalt auswirkt, ist fraglich. Sicher ist,
dass von ihm keine negativen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit ausgehen.

Fur die Eigentimer und Nutzer von AuB3enbereichsgrundstiicken spielt ggf. die Qualitat
der Festsetzungen (die Regelungsinhalte) eine Rolle; eine Differenzierung nach land-
und forstwirtschaftlichen Grundstiicken wurde unter 6.3 (,Sachgtter) vorgenommen und
ergibt fur das ,Wirtschaftssubjekt Mensch” unterschiedliche, sich untereinander weitge-
hend ausgleichende Ergebnisse.

Fur den politischen Entscheidungstréager, Planer oder auch ,nur” interessierten Laien bie-
tet der Landschaftsplan einen hochgradig wertvollen Uberblick tiber naturraumliche Zu-
sammenhange und Besonderheiten des Raumes, 6kologische Empfindlichkeiten und
Verbesserungspotenziale, landschaftliche ,Tabuzonen* und Entwicklungsmdglichkeiten.
In der gleichen Richtung wirkt der Landschaftsplan mit seinen ausdifferenzierten und ein-
zelfallweise begrindeten Festsetzungen auch als Grundlage fur andere Umweltvertrag-
lichkeitsprifungen (s. 8.). Zusammen mit den Aussagen der Entwicklungskarte und den
nachrichtlichen Darstellungen liegt hier eine Informationsquelle fir jedermann vor, die be-
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reits im frihesten ,ldeenstadium” privater oder 6ffentlicher Vorhaben und ohne zusatzli-
che Vorab-Investitionen eine Prognose zuldsst, ob und ggf. mit welchen Abwandlungen
eine Planung landschaftsvertraglich und realistisch sein wird. Gleichzeitig kénnen die
Entwicklungsmalinahmen nach 8§ 26 LG als Flachenpool fir KompensationsmalRnahmen
herangezogen werden. Mit dieser Transparenz vereinfacht der Landschaftsplan diverse
Einzelfallentscheidungen, planerische und kommunikative Prozesse und wirkt eindeutig
positiv. Das gilt umso mehr, als diese Aufarbeitung der naturraumlichen Grundlagen
kreisweit flachendeckend stattfindet.

6.5 ,Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern®

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die in § 1 LG normiert sind (s.
unter 1. ,Verfahrensbedingungen / Zweck der Planung“), machen bereits deutlich, dass
Landschaftspflege und damit auch die Landschaftsplanung nicht einseitig auf den Biotop-
und Artenschutz ausgerichtet, sondern umfassender angelegt sind. Die Inhalte dieses
Landschaftsplanes fordern die ,Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts” z.
B. mit den waldbaulichen Entwicklungszielen und Festsetzungen, die dem Gewasser-
schutz zugute kommen (s. 0. unter 6.2). Die Naturguter, deren Regenerationsfahigkeit
und nachhaltige (!) Nutzungsfahigkeit nach der angefiihrten Norm zu sichern sind, bilden
unmittelbar das Ziel der Schutzfestsetzungen im Plan — damit wird praktisch die flachen-
maRig bedeutsame Primarproduktion in ihrer Stellung gegenuber sonstigen Flachenan-
spruchen gestarkt.

Auch die Regelungsinhalte zugunsten der Eigenart und des Erholungswertes von Natur
und Landschaft sind nicht Selbstzweck oder primar auf den Artenschutz ausgerichtet,
sondern kommen dem ,Schutzgut Mensch* in seinen immateriellen Bedurfnissen zugute.
Sie fordern dariiber hinaus den Wirtschaftssektor, der seine Grundlage im Erholungswert
von Natur und Landschaft hat; ahnlich wie auch der Gewasserschutz durchaus eine ma-
terielle Komponente aufweist. Diesen Positiv-Wirkungen auf die ,sonstigen Sachguter* (s.
0. 6.3) stehen mogliche Verluste aus waldbaulichen Einschréankungen oder der Verhinde-
rung bestimmter Au3enbereichs-Nutzungen gegeniber; eine Bilanzierung scheitert hier
an der Vielzahl der unbekannten Einflussgré3en, Wertschatzungen und mdglichen Zu-
kunftsszenarien.

Genauso unmdglich ist es, die Wirkung des Planes auf die anderen Schutzgiter bzw. die
Wechselwirkungen zwischen ihnen quantitativ zu erfassen; es kann in jedem Falle nur
eine (immer unvollstdandige) Benennung und Bewertung erfolgen. Dabei bringt der um-
fassende Planungsansatz und seine Zielsetzung diverse Verbindungen unter den
Schutzgutern mit sich:
- die Erhaltung der Kulturlandschafts-ldentitat (s. o. 6.3) tragt dazu bei, das gebietsty-
pische Inventar an Tier- und Pflanzenarten zu erhalten,
viele dem Biotopschutz dienende Regelungen wirken sich positiv auf das Schutzgut
.Wasser" und / oder ,Boden“ aus (s. 0. 6.2),
die Sicherung von Kulturgutern tragt zur landschaftlichen Vielfalt und Erlebnisqualitét
bei,
die Differenzierung der Festsetzungskategorien und Entwicklungsziel-Darstellungen
erleichtert durch ihre klaren Prioritaten-Abstufungen alltdgliche Entscheidungspro-
zesse (Wirkung von Regelungen fiir den Naturhaushalt auf das ,,Schutzgut Mensch*)
u. a..

Allemal ist deutlich, dass der Landschaftsplan keine Wechselwirkungen zwischen
Schutzgitern verursacht, die sich negativ auf die Umweltmedien auswirken wirden. I. d.
R. verstarken sich hier positive Wirkungen gegenseitig; mogliche Auswirkungen des Fla-
chenschutzes auf den Menschen als Wirtschaftssubjekt wurden oben angerissen.
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7. Alternativen

Die entscheidende Alternative zu diesem Landschaftsplan ist die ,Nullvariante* — der
Verzicht auf die Planaufstellung. Daneben sind grundsatzlich Modifikationen sowohl in
der raumlichen Abgrenzung der einzelnen Entwicklungsziele und Festsetzungen mdglich
als auch in den zugehdrigen textlichen Inhalten. Um den Bedarf daran und die Sinnhaf-
tigkeit solcher Anderungen zu ermitteln, wird die Planung einer intensiven Offentlichkeits-
und Behérdenbeteiligung unterzogen, tUber deren Ergebnisse der Satzungsgeber Kreis-
tag letztlich entscheidet. Da weitere Alternativen nicht erkennbar sind, beschranken sich
die folgenden Ausfuhrungen auf die ,Nullvariante®.

Nicht alle Wirkungen auf die unter 6. angefihrten Schutzgtter wiirden durch einen Ver-
zicht auf diese Planung umgekehrt. Das liegt i. W. daran, dass der Landschaftsplan we-
niger darauf angelegt ist, vollig neue Regelungstatbestdnde zu schaffen, als dass er in
weiten Bereichen bereits in unterschiedlichen Vorschriften normierte Sachverhalte als
neue Rechtsgrundlage ,Kreistagssatzung” zusammenfasst und gleichzeitig die rel. abs-
trakten Normen fir seinen Geltungsbereich konkretisiert. Beispiele:
Die landschaftsrechtliche Eingriffsregelung und das Baurecht wirden in der Regel
dazu fuhren, dass auch ohne Landschaftsplan in den hier abgegrenzten NSG keine
AuBenbereichs-Bauvorhaben o. 4. genehmigt wrden.
Die Genehmigungsvorbehalte des Landesforstgesetzes fur Erstaufforstungsvorhaben
und des Landschaftsgesetzes fur Weihnachtsbaumkulturen mussten zu einer ahnli-
chen Freiflachensicherung fiihren wie hier durch NSG und kleinrdumige LSG vorge-
sehen.
Die FFH-Richtlinie schreibt unmittelbar vor, einen ,glnstigen Erhaltungszustand“ der
erfassten Gebiete zu sichern und sie zielfilhrend zu entwickeln; das fihrt z. B. in den
FFH-Waldgebieten zur Notwendigkeit, hier die natirlichen Lebensraumtypen zu for-
dern (ohne Landschaftsplan Gber NSG-Verordnungen des Landes; in beiden Féllen
zzgl. konkretisierender MalRnahmenplane).
Das Wasser-, Abfall- und Bodenschutzrecht enthélt fir diverse Tatbestdnde, die in
den Festsetzungskatalogen der LP-Schutzgebiete stehen, ebenfalls Genehmigungs-
vorbehalte.

Der Wert des Landschaftsplanes liegt insofern nicht vorrangig darin, neue, umweltschit-
zende Regelungen zu schaffen, sondern schwerpunktméaRig in einer systematischen
Aufarbeitung der sachlichen Gegebenheiten und einer rechtlichen Vereinfachung des
Umgangs mit ihnen unter Abstufung der unterschiedlichen naturrdumlichen Qualitaten
und Potenziale. Das bringt die unter 6.4 (letzter Absatz) beschriebene Transparenz und
Vorhersehbarkeit von Einzelfallentscheidungen mit sich. Hinzu tritt die Moglichkeit des
Landschaftsplanes (auch im Gegensatz zum ,Verordnungs-Naturschutz"), entwickelnde /
optimierende MafRnahmen aufzuzeigen. Sie kommen vor allem dem wichtigen Biotopver-
bund zugute, der auch bereits mit dem abgestuften Instrumentarium an Entwicklungszie-
len und Festsetzungen gestarkt wird. Hier liegt ein wesentlicher qualitativer Unterschied
zum Verzicht auf den Plan.

Beide grofRen ,Wirkungsgruppen® — Systematisierung der Sach- und Rechtsgrundlagen
sowie Weiterentwicklung des Biotopverbunds — kénnen mit der ,Nullvariante* nicht er-
reicht werden und fihren daher (gerade zu Zeiten, in denen ,transparentem Verwal-
tungshandeln®, ,Sicherung der natirlichen Lebensgrundlagen® und gleichzeitig ,Rechts-
vereinfachung” ein hoher Stellenwert beigemessen wird) zu einer deutlichen Minderbe-
wertung dieser Alternative.

8. Der Landschaftsplan als Grundlage fur andere UVP
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Nicht nur durch die rechtliche Verpflichtung aus § 19a Abs. 3 UVPG, sondern insbeson-
dere aufgrund der systematischen Erfassung, Bewertung und rechtlichen Einordnung der
naturrdumlichen Verhdltnisse gilt der Landschaftsplan als Premiumgrundlage fir alle
Umweltprufungen, die in seinem Geltungsbereich fiir andere Plane und Projekte durchzu-
fuhren sind. Seine Kernkompetenz liegt in der raumbezogenen, intern abgewogenen
Zielkonzeption fir die Entwicklung von Natur und Landschaft. Mit diesem konzeptionell-
planungsbezogenen Ansatz einer raumlichen und sachlichen Konkretisierung der Ziele
fur Natur und Landschaft stellt der Landschaftsplan die notwendigen Bewertungsmali3-
stabe fur andere Umweltprufungen zur Verfigung und kann dabei durch andere Instru-
mente nicht ersetzt werden.

Der Umweltprifung anderer raumbezogener (insbes. Regionalplan / Flachennutzungs-
plan) oder projektbezogener Planungen (z. B. verkehrliche oder touristische Infrastruk-
turprojekte) kommt dabei vor allem die Differenzierung der Landschaftsplan-Aussagen
zugute. Dazu gehort die Abstufung in den Schutzgebietsqualitdten der Festsetzungskarte
(NSG — LSG Typ C — LSG Typ B — LSG Typ A) genauso wie die in den Zielen der Ent-
wicklungskarte (1.4 — 1.8 — 1.7 — 1.5 — 1.1) und die nachrichtliche Darstellung der ,62er"
Biotope und europdischen Schutzgebiete, die die satzungsrechtlich wirksamen Planinhal-
te Uberlagern.

Gleichzeitig stellt der Landschaftsplan nicht nur Prifmaf3stédbe und Bewertungen fur Dritt-
planungen zur Verfiigung, sondern leistet einen Beitrag zur Alternativenentwicklung und -
prafung und gibt vor allem Hinweise auf mdgliche Vermeidungs- und Kompensati-
onsmafinahmen (s. zur Wirkung der Entwicklungs-, Pflege- und ErschlieBungsmafnah-
men als ,Flachenpool* unter 6.4, letzter Absatz). Nach der Erfahrung der beteiligten
+Planspielstadte” an der Baurechtsnovellierung 2004 entsteht bei vorliegender Land-
schaftsplanung kaum Mehraufwand fir die Umweltpriifung der Bauleitplanung.

9. Zusammenfassende Bewertung

Die Landschaftsplan-Inhalte sind nach dem Landschaftsgesetz unmittelbar auf eine
Sicherung und Forderung der Schutzguter ,Tiere®, ,Pflanzen®, ,biologische Vielfalt®,
.Landschaft* und tlw. ,Kulturgiter* ausgerichtet. Da sie in dieser Hinsicht auf einer
breiten Datenbasis erarbeitet wurden und konzeptionell auf die Erhaltung und Ver-
bindung naturraumlicher Werte und Potenziale ausgerichtet sind, kann hier eine posi-
tive Umweltwirkung des Planes unterstellt werden.

Die Schutzguter ,Boden” und ,Wasser“ profitieren zumindest in den streng geschutz-
ten Gebieten mittelbar von den Festsetzungen, die vordergrindig auf den Biotop- und
Artenschutz ausgerichtet sind. Auch fiir diesen Bereich ist von einer tendenziell posi-
tiven Wirkung auszugehen.

Nennenswerte Auswirkungen des Landschaftsplanes auf die Schutzgiter ,Luft* und
LKlima" sind nicht erkennbar.

Wird die Kulturlandschaft — wie hier geschehen und begriindet — mit zu den ,Kultur-
gutern“ gerechnet, sind dem Plan dafiir deutlich positive Auswirkungen zuzuspre-
chen.

In der Rubrik ,sonstige Sachguter* werden die materiellen Wirkungen der Planinhalte
angerissen. Hier gibt es sowohl negative Betroffenheiten (i. W. durch waldbauliche
Einschrankungen in NSG) als auch tendenziell positive Einfliisse (z. B. in den Berei-
chen Tourismus und Gewasserschutz). Obwohl die Summation beider Wirkungen
hier als neutral unterstellt wird, ist doch deutlich, dass die betroffenen und profitieren-
den Personen i. d. R. nicht identisch sind. Das spricht einerseits fiir eine vorrangige
Einbeziehung passender offentlicher Flachen in die belastenden Festsetzungen, zum

Landschaftsplan Marsberg Hochsauerlandkreis Seite -227-




anderen dafur, weiterhin offentliche Férdermittel flr die betroffenen Privatflachen be-
reitzustellen.

Das ,Schutzgut Mensch® ist von den Planinhalten in unterschiedlicher Funktion be-
troffen; hierfir werden insbesondere aufgrund der systematisierenden Sachverhalts-
klarung, der ,Rechtsbereinigung” und Vorhersehbarkeit von Verwaltungsentschei-
dungen und der Vereinfachung kinftiger Planverfahren sowie der ,Lebensraumsiche-
rung und -aufwertung” positive Wirkungen des Planes unterstellt.

~Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgitern* sind mannigfaltig
vorhanden, fihren aber keinesfalls zu negativen Umweltauswirkungen.

Wenngleich die ,Nullvariante” als wesentliche Alternative keine Umkehrung der Umwelt-
wirkungen erwarten lasst, sondern ,nur‘ einen Verzicht auf konzeptionelles politisches
und Verwaltungshandeln, sind dem Landschaftsplan im Ergebnis doch positive Umwelt-
wirkungen zu attestieren (dieses Ergebnis kommt fur eine Flachenplanung, die von ihrer
gesamten Ausrichtung her dem 6kologischen Umweltschutz dient, nicht Gberraschend).
Die ganzheitliche Betrachtung sowie die Sicherung und mdgliche Verbesserung des na-
turlichen und durch Menschen geschaffenen ,Kreiskulturerbes® im Plangebiet fihren in
der Summe zu einer positiven Bewertung.

Nach 8§ 14m UVPG soll fur die SUP-pflichtigen Plane und Programme ein gewisses ,Mo-
nitoring“ stattfinden, insbesondere um ggf. friihzeitig nachteiligen Auswirkungen entge-
genwirken zu kénnen. Von einem Landschaftsplan sind solche Folgen allerdings kaum
zu erwarten, zumal er weitgehend Uber nachgeordnete Verfahren umgesetzt wird. Inwie-
weit sich die hier getroffenen Prognosen Uber seine positiven Wirkungen erfillen, kann
nach Durchflhrung der festgesetzten Schutz-, Entwicklungs- und PflegemalRnahmen, der
forstlichen Festsetzungen sowie im Zuge der Fortschreibung der Landschaftsplanung
Uberprift werden.

Damit stehen einem Inkraftsetzen des Planes und der dazu gehdorigen ,zusammenfas-
senden Erklarung” Uber die Bericksichtigung der Umweltbelange nach UVPG keine Vor-
behalte entgegen, die sich aus den Inhalten dieses Berichtes ableiten liel3en.
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	Entwicklungsmaßnahmen  
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	 2.1.01  NSG „Siebenbuchen“ 
	Lage:  nördlich Meerhof 
	Größe: 593,74 ha 
	Objektbeschreibung: 
	 2.1.02 NSG „Diemelsberg / Kolsberg“ 
	Lage:  westlich Westheim 
	Größe: 49,63 ha 
	Objektbeschreibung: 
	An den zur Diemel abfallenden Hängen von Diemelsberg und Kolsberg stehen die dickbankigen Schaumkalke des mittleren Zechstein an, die auch die Oberhänge und Kuppen der rechten Diemeltalflanke zwischen Marsberg und Westheim bilden (s. NSG 2.1.13 / 2.1.14). Die örtlich flachgründigen, teilweise skelettreichen Carbonatverwitterungsböden (Rendzinen) tragen hier vorherrschend artenreiche Buchenmischwälder vom Typ des Waldmeister-Buchenwaldes. Sie beherbergen zahlreiche seltene und gefährdete Pflanzenarten in der Krautschicht. Durch das Gebiet verlaufen zwei eiszeitlich ausgeformte Trockentäler, deren Vegetation mit ausgedehnten Mondraute-Vorkommen zu den Schatthangwäldern vermittelt. Ein Teil der Kolsberg-Kuppe unterliegt dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 Abs. 3 LG („Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte“).  
	Durch unterschiedliche Faktoren und (z.T. historische) Waldnutzungsformen sind der Buche tlw. andere Laubhölzer beigemischt. Nadelhölzer sind innerhalb des Gebietes nur untergeordnet vertreten und sollen zur Gebietsoptimierung auf der Grundlage der Regelung unter 2.1 q) durch bodenständiges Laubholz ersetzt werden. Ein größerer Fichtenkomplex im Bereich Krähenhütte / Hasenwinkel wurde aufgrund der aktuellen Bestockung aus dem NSG ausgespart, aber wegen des gleichartigen Standortpotenzials in das Entwicklungsziel 1.4 des NSG einbezogen.  
	 
	Schutzzweck:  
	Lage:  westlich Marsberg 
	Größe: 480,19 ha 
	 2.1.04  NSG „Hagen / Königsseite“ 
	Lage:  westlich Obermarsberg 
	Größe: 36,42 ha  
	 
	Objektbeschreibung: 
	Westlich von Obermarsberg fällt die Marsberger Hochfläche steil in das Tal der Diemel ab. An diesem schroffen (im Mittel etwa 45° geneigten) Westhang des Eresberges sind in enger Nachbarschaft sehr unterschiedliche Typen naturnaher Laubwälder entwickelt. Im Einfluss von Kalksteinen des Zechsteinplateaus sind an den oberen Hangbereichen und im Nordteil überwiegend frische Waldmeister-Buchenwälder ausgeprägt, die am obersten Hang und zu nördlich exponierten Abschnitten ganz im Norden in gehölzartenreiche Schatthangwälder mit Berg- und Spitzahorn, Sommerlinde und Bergulme übergehen. Hier liegt innerhalb einer Felswand aus Zechsteinkalk die „Drakenhöhle“, die auch als Kulturdenkmal geführt wird. An westlich exponierten Partien auf trockeneren Standorten dominieren stellenweise alte Feldahorne in der Baumschickt, die zu Seggen-Buchenwald überleiten.  
	In der südlichen Hälfte des Waldstreifens steht an mehreren Stellen des Mittel- und Unterhangs Tonschiefer in zerklüfteten Klippen an und bildet darunter vegetationsarme, besonnte Halden aus splittrigem Schieferschutt, die Lebensraumbedingungen für wärmeliebende Insekten und Reptilien bereithalten. Im flachgründigen Umfeld ist ein bodensaurer trockener Traubeneichenwald entwickelt. In wechseltrockenen Übergangsbereichen zu kalkbeeinflussten Standorten tritt Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwald mit Elsbeere auf. Diese früher als Niederwald genutzten Baumbestände auf flachgründigem und wärmebetontem Standort bestehen aus oft mehrstämmigen Stockausschlägen von bizarrem Wuchs. Aufgrund des steilen Geländes haben die Wälder eine hohe Bedeutung für den Erosions- und Hangschutz. 
	Der Südausläufer des NSG wird überwiegend aus extensiv beweideten bis brachgefallenen oder aufgeforsteten Grünlandparzellen gebildet, die in ihrem Biotopmosaik zwischen den Wäldern des „Hagen“ und dem gehölzreichen Extensivgrünland des östlich angrenzenden NSG „Auf der Wiemecke“ (s. 2.1.25) vermitteln. Hier treten sowohl zahlreiche Arten des Mager-, als auch des Fettgrünlandes auf. Zusammen mit diesem und dem westlich angrenzenden Diemeltalgrund ist das Gebiet weitestgehend Bestandteil des FFH-Gebietes DE-4617-302 „Gewässersystem Diemel und Hoppecke“ (s. Beschreibungen der FFH-Gebiete im Anhang).  
	Am Nordrand des Gebietes wurden einige kleinparzellierte Wald- und Buschflächen in die Abgrenzung einbezogen, die einen landschaftlich interessanten Übergang zum offenen Diemeltalgrund bilden. Sie bestehen weitestgehend aus Hainbuchen- und Fichtenwäldchen mit eingestreuten Grünlandbrachen, wobei viele mehrtriebige Hainbuchen auf eine partielle frühere Niederwaldnutzung schließen lassen. Dieser Bereich kann durch eine langfristige Umbestockung der Fichtenanteile im Rahmen der Regelung unter 2.1 q) noch landschaftlich aufgewertet werden. 
	 2.1.05  NSG „Leitmarer Felsen“ 
	Lage:  südwestlich Erlinghausen 
	Größe: 23,57 ha  
	 
	Objektbeschreibung: 
	Das Gebiet umfasst die bewaldete Westflanke des Ibergs und die unmittelbar angrenzenden, flach gewölbten Kuppen und Hochflächen. Hier stocken an steilen, zur Glinde abfallenden Hängen Kalkbuchenwälder, die ehemals als Niederwälder bewirtschaftet wurden. Sie sind durch imposante Klippen aus Schaumkalken des Zechsteins unterbrochen und geprägt. Mehrfach von Hangmulden unterbrochen bildet das Felsband "Burgen" mit bis zu 12 m hohen, senkrechten Wänden. Auf dem flachgründigen Plateau darüber führt die ehemalige Niederwaldnutzung zu krüppelwüchsigen Baumgestalten. Hier ist in südwestlicher bis  westlicher Exposition ein wärmeliebender Seggen-Buchenwald ausgebildet.  
	Besonnte Vorderränder der Plateaus und Felssimse wie auch gehölzfreie Partien der natürlichen Schutthalden unter den Wänden tragen eine artenreiche Vegetation mit tlw. gefährdeten Gras-, Kraut- und Insektenarten der Kalkmagerrasen. An den Felsen ist eine artenreiche Moos- und Flechtenflora sowie eine typische Kleinfarnvegetation heimisch. Auch die Baum- und Strauchschicht des Gebietes enthält seltenere Arten, die die standörtlichen Besonderheiten widerspiegeln. Während im Bereich des Klippenzuges im Süden die Traubeneiche dominiert, finden sich im Nordteil des Gebietes Kiefernbestände (teils mit dichter Strauchvegetation), die offenbar schon in Richtung einer standortentsprechenden Buchenbestockung entwickelt werden. In einer Talmulde im mittleren Abschnitt wurde Bergahorn gepflanzt. 
	Mit seinen seltenen und wertvollen Lebensräumen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten ist das Gebiet von landesweiter Bedeutung und nimmt unter vergleichbaren Gebieten im Naturraum eine herausragende Stellung ein. Es ist – abgesehen von den v. g. Freiflächen – als FFH-Gebiet DE-4519-306 „Leitmarer Felsen“ gemeldet (s. Beschreibung der FFH-Gebiete im Anhang).  
	Lage:   nördlich Leitmar 
	Größe: 4,26 ha 
	 
	Objektbeschreibung: 
	Nordwestlich des „Margarethenhofs“ stockt an der Südwestflanke der grünlandgenutzten Hengesberg-Kuppe ein Waldmeister-Buchenwald auf Schaumkalken des Zechsteins, dessen Standortpotenzial dem der nördlich und südlich gelegenen Wald-NSG 2.1.5 und 2.1.7 entspricht. Während es sich unter der überwiegend vorhandenen Buchenbestockung auch entfalten kann, wird der westliche Waldteil durch eine Aufforstung aus Kiefern und Fichten gebildet, die die vorhergehende Grünlandnutzung bzw. Heide- oder Brachestadien abgelöst hat.  
	2.1.07  NSG „Emmese“ 
	Lage:  südwestlich Erlinghausen 

	 2.2 Naturdenkmale (§ 22 LG) 
	2.2.1 Naturdenkmale - Gehölze - 
	Schutzzweck: 
	Schutzwirkungen: 
	ND - Gehölze -



	2.2.1.1    ND „3 Linden“ 
	2.2.1.2   ND „Rotbuche“ 
	2.2.1.3   ND „Rosskastanie“ 
	2.2.1.4   ND „Mehrstämmige Linde“ 
	2.2.1.5   ND „Stieleiche“ 
	  

	2.2.1.6   ND „Bergahorn“ 
	2.2.1.7   ND „Linde“ 
	2.2.1.8   ND „Linde“ 
	 

	2.2.1.9   ND „2 Bergahorn“ 
	2.2.1.10   ND „Sommerlindengruppe“ 
	2.2.1.11   ND „3 Linden“ 
	2.2.1.12   ND „2 Linden“ 
	2.2.1.13    ND „3 Linden“ 
	2.2.1.14   ND „Gruppe aus 2 Linden und 1 Trauerweide“ 
	2.2.1.15   ND „Gruppe aus 3 Linden und 1 Bergahorn“ 
	2.2.1.16   ND „2 Linden“ 
	Standort: nordnordöstlich Westheim 

	2.2.1.17   ND „Linde“ 
	2.2.1.18   ND „Bergahorn“ 
	2.2.1.19    ND „Eschengruppe“ 
	2.2.1.20   ND „3 Linden“ 
	2.2.1.21   ND „2 Linden“ 
	2.2.2  Naturdenkmale – Geologische Objekte –  
	Schutzzweck: 
	 
	Schutzwirkungen: 
	Abweichende / zusätzliche Bestimmungen 
	Kochs Kuhle
	Schwalgloch „Bohlen Kämpchen“
	Nonnenkuhle
	Hageborn
	Geologischer Aufschluss an der Via Regia
	Geologischer Aufschluss „Im Grunde“
	Geologischer Aufschluss an der Giershagener Mühle
	Bachschwinde am Warthügel



	2.2.2.01  ND „Bachschwinde bei Gut Forst“ 
	2.2.2.02   ND „Schwalgloch ‚Platte’“ 
	2.2.2.03  ND „Kochs Kuhle“ 
	2.2.2.04   ND „Schwalgloch ‚Bohlen Kämpchen’“ 
	2.2.2.05  ND „Nonnenkuhle“ 
	2.2.2.06  ND „Hageborn“ 
	2.2.2.07  ND „Geologischer Aufschluss an der Via Regia“ 
	2.2.2.08   ND „Geologischer Aufschluss ‘Im Grunde’“  
	2.2.2.09  ND „Geologischer Aufschluss an der Giershagener Mühle“  
	2.2.2.10  ND „Bachschwinde am Warthügel“  
	Lage:  nördlich Heddinghausen 
	Erläuterung: 
	Am Ostrand des Waldgebietes „Kump“, das i. W. auf den Buntsandsteinen des Trias stockt, tut sich ein imposantes Schwalgloch auf, das vorrangig ein von Osten einmündende Gewässer aufnimmt. Es entspringt ca. 450 m oberhalb in einem durch alten Bergbau überformten, fichtenbestockten Quellgebiet und bildet nach Unterquerung eines Wirtschaftsweges einen rel. naturnahen, tlw. mäandrierenden Bachlauf. Sein Haupteinzugsgebiet liegt hier auf der Nordseite, wo die quelligen Standorte mit Fichten aufgeforstet wurden; im Süden grenzt ein naturnaher Buchenwald mit kleinen gewässernahen Sickerquellen an. Innerhalb des ca. 45 x 75 m großen, tief und steil eingeschnittenen Schwalglochs liegen mehrere Schluckstellen, in denen das Wasser je nach anfallender Menge an unterschiedlichen Stellen im Zechsteinkalk verschwindet. Auch aus der östlich angrenzenden Ackerfläche läuft Wasser zu, das i. W. aus Drän-Ausmündungen stammen dürfte. Der Boden der Senke ist überwiegend mit Erlen bewachsen, in der Krautschicht dominiert die Brennnessel. Das Schutzobjekt bildet eine landschaftlich wertvolle Kleinstruktur; eine Aufwertung seines Wald-Einzugsgebietes durch Umbestockung mit bodenständigem Laubholz kann die ökologische Wertigkeit des gesamten Biotopkomplexes noch deutlich erhöhen (s. Entwicklungsmaßnahme 5.01). 
	2.3.1 Landschaftsschutzgebiet  Typ A  (großflächig, 3 Gebiete) 
	2.3.2 Landschaftsschutzgebiet  Typ B  (kleinflächig, 17 Gebiete) 
	2.3.3 Landschaftsschutzgebiet  Typ C  (kleinflächig, 30 Gebiete) 
	Schutzwirkungen 

	 2.3.1 Großräumige Landschaftsschutzgebiete (§ 21 LG) - Typ A (Allgemeiner Landschaftsschutz)  
	Landschaftsschutzgebiete, Typ A - Übersicht - 
	Bredelarer Kammer / Fürstenberger Wald
	Rotes Land
	Randhöhen zwischen Sintfeld und Diemeltal

	 2.3.2 Landschaftsschutzgebiete (§ 21 LG) - Typ B (Ortsrandlagen, Landschaftscharakter) 
	Schutzzweck: 
	Schutzwirkungen: 
	Schweinegründchen / Berghagen / Unter der Königsseite



	 
	 2.3.2.1 LSG „Schweinegründchen / Berghagen / Unter der Königsseite“ 
	 
	2.3.2.2  LSG „Kuckengrund / Helmberg“ 
	2.3.2.3 LSG „Freiflächen um Leitmar“ 
	2.3.2.4 LSG „Freiflächen bei Oesdorf / Westheim und Krähengrund“ 
	2.3.2.5 LSG „Freiflächen um Borntosten“ 
	2.3.2.6 LSG „Freiflächen nordöstlich Westheim“ 
	2.3.2.7 LSG „Paderborner Hochfläche“ 
	2.3.2.8 LSG „Heidenpost / Steintwisten und Niedernfeld“ 
	2.3.2.9  LSG „Diemeltalflanken um Niedermarsberg“ 
	2.3.2.10  LSG „Freiflächen um Erlinghausen / Auf der Sandkuhle“ 
	 
	 

	2.3.2.11 LSG „Freiflächen um Canstein“ 
	2.3.2.12 LSG „Freiflächen um Giershagen“ 
	2.3.2.13  LSG „Freiflächen westlich Udorf“ 
	2.3.2.14 LSG „Echelpohlen“ 
	2.3.2.15  LSG „Unteres Orpetal“ 
	2.3.2.16 LSG „Prierberg“ 
	Größe: 25,88 ha 

	2.3.2.17  LSG „Freiflächen um Heddinghausen“ 
	 2.3.3. Landschaftsschutzgebiete (§ 21 LG) - Typ C (Wiesentäler und bedeutsames  Extensivgrünland) 
	Die hier abgegrenzten „Grünland-LSG“ decken Gebiete ab, die neben den NSG zu den landschaftlich wertvollsten Teilen des Plangebietes gehören. Zum einen handelt es sich um Talauen und Unterhänge von Kerbtälern, die den Biotopverbund der als NSG abgegrenzten Fließgewässersysteme ergänzen und das Standortpotenzial für – meist feuchtigkeitsgeprägte – artenreiche Grünlandgesellschaften aufweisen. Zum anderen werden mit dieser Festsetzung magere Grünlandlebensräume in den Kalkgebieten erfasst, denen eine besondere Bedeutung im Biotopverbund, als „Pufferzonen“ zu NSG und LB oder als strukturreiche kleinere Kulturlandschaftsausschnitte in umgebenden, gering strukturierten Landwirtschaftsgewannen zukommt. Zum Teil weisen sie – wie auch viele Grünland-NSG – Flächenanteile auf, die dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 LG unterfallen. 
	Diese allgemeine Objektbeschreibung für die Gruppe der LSG „Typ C“ wird durch einzelfestsetzungsbezogene Erläuterungen ab der übernächsten Seite ergänzt. 
	Schutzzweck: 
	Schutzwirkungen: 


	2.3.3.01  LSG „Nuttlerfeld“ 
	Lage:  nördlich Meerhof 
	Größe: 25,14 ha 
	 2.3.3.02  LSG „Vor der Egge“ 
	Lage:  nordöstlich, südlich und unmittelbar um Oesdorf 
	Größe: 133,31 ha 
	2.3.3.03  LSG „Am Höleken“ 
	Lage:  nordöstlich Westheim 
	Größe: 8,23 ha 
	2.3.3.04  LSG „Dahlbachtal“ 
	Lage:  zwischen Oesdorf und Westheim 
	Größe: 26,09 ha 
	2.3.3.05  LSG „Westheimer Diemeltal“ 
	Lage:  um Westheim 
	Größe: 243,72 ha 
	2.3.3.06  LSG „Auf dem Dahlberg“ 
	Lage:  nördlich Westheim 
	Größe: 5,34 ha 
	 2.3.3.07  LSG „Staupketal“ 
	Lage:  südöstlich Essentho 
	Größe: 15,86 ha 
	2.3.3.08  LSG „Ortsrand Obermarsberg“ 
	Lage:  nordwestlich Obermarsberg 
	Größe: 4,04 ha 
	2.3.3.09  LSG „Sauerlandgraben“ 
	Lage:  nordöstlich Niedermarsberg 
	Größe: 19,82 ha 
	 
	2.3.3.10 LSG „Hamecketal“ 
	Lage:  nördlich Niedermarsberg 
	Größe: 6,13 ha 
	2.3.3.11  LSG „Bensloh und Sieke“ 
	Lage:  nördlich Erlinghausen 
	Größe: 91,09 ha 
	 2.3.3.12  LSG „Düwel / Wortknäppe“ 
	Lage:  östlich Niedermarsberg 
	Größe: 41,70 ha 
	2.3.3.13  LSG „Frohental“ 
	Lage:  westlich Erlinghausen 
	Größe: 57,81 ha 
	2.3.3.14  LSG „Hasselbicketal“ 
	Lage:  östlich Erlinghausen 
	Größe: 20,07 ha 
	2.3.3.15  LSG „Bauernscheid“ 
	Lage:  westlicher Ortsrand Erlinghausen 
	Größe: 7,09 ha 
	2.3.3.16  LSG „Oberes Orpetal“ 
	Lage:  zwischen Canstein und Udorf 
	Größe: 24,68 ha 
	2.3.3.17  LSG „Warte“ 
	Lage:  südlich Obermarsberg 
	Größe: 36,04 ha 
	2.3.3.18  LSG „Am Lärchen“ 
	Lage:  nordwestlich Canstein 
	Größe: 5,55 ha 
	2.3.3.19  LSG „Margarethenhof“ 
	Lage:  um den Margarethenhof 
	Größe: 32,64 ha 
	2.3.3.20  LSG „Mühlental“ 
	Lage:  nördlich Giershagen 
	Größe: 3,95 ha 
	2.3.3.21  LSG „Klustal“ 
	Lage:  nordwestlich Giershagen 
	Größe: 17,72 ha 
	2.3.3.22  LSG „Am Leitmarscher Bruch“ 
	Lage:  östlich Giershagen 
	Größe: 14,17 ha 
	2.3.3.23  LSG „Kleppe“ 
	Lage:  südwestlich Canstein 
	Größe: 4,63 ha 
	2.3.3.24  LSG „Magergrünland westlich Borntosten“ 
	Lage:  westlich Borntosten 
	Größe: 4,00 ha 
	2.3.3.25  LSG „Magergrünland am Glockengrund“ 
	Lage:  westlich Udorf 
	Größe: 21,77 ha 
	2.3.3.26  LSG „Erlenbachtal“ 
	Lage:  westlicher Ortsrand Niedermarsberg 
	Größe: 1,49 ha 
	2.3.3.27  LSG „Momecketal“ 
	Lage:  südwestlich Niedermarsberg 
	Größe: 14,53 ha 
	2.3.3.28  LSG „Radensberg“ 
	Lage:  südlich Giershagen 
	Größe: 18,39 ha 
	2.3.3.29  LSG „Am Rennebusch“ 
	Lage:  westlich Giershagen 
	Größe: 39,88 ha 
	2.3.3.30  LSG „Platte“ 
	Lage:  südlich Erlinghausen 
	Größe: 82,20 ha 
	 2.4 Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 23 LG) 
	 
	Schutzzweck: 
	Für die Funktion der in der offenen Feldflur liegenden, hauptsächlich im Landschaftsbild wirksamen Landschaftsbestandteile wird im Plan durch „kleinräumigen Landschaftsschutz“ (LSG Typ B oder C) die Offenhaltung der Umgebung gesichert. 


	 Schutzwirkungen: 

	 Geschützte Landschaftsbestandteile (Hecken, Baumreihen) 
	 
	 
	2.4.1.01  LB „Obstbaumreihen ’Pastbül’“ 
	2.4.1.02  LB „Hecke am Kressenborn“ 
	2.4.1.03  LB „Allee an der Fürstenberger Straße“ 
	 2.4.1.04  LB „Allee an der L 549“ 
	 
	2.4.1.05  LB „Obstbaumreihe nördlich Erlinghausen“ 
	Das Objekt umfasst eine gut 1 km lange Obstbaumreihe aus Apfel- und Pflaumenbäumen entlang eines asphaltierten Feldweges. Die Baumreihe unterstreicht, insbesondere von Norden aus gesehen, einen sehr flachen Geländerücken. Ihre Länge, das hohe Durchschnittsalter der Bäume, die rel. ausgeräumte, ackerbaulich dominierte Feldflur der Umgebung und ihre exponierte Lage machen diese Obstbaumreihe zu einem besonders prägenden Landschaftselement in diesem Teil des Roten Landes. Wie bei dem Objekt unter 2.4.1.01 ist auch hier eine deutliche Standortverbesserung der Bäume durch ein Abrücken der angrenzenden Ackernutzung erreichbar; zudem gibt es – insbes. im östlichen Teil – Bestandeslücken (im Westen wurden bereits einige Neupflanzungen vorgenommen; s. a. Entwicklungsmaßnahme unter 5.14). 
	2.4.1.06  LB „Allee nördlich des Rosenberges“ 
	Es handelt sich um eine eindrucksvolle, größtenteils doppelseitige Baumpflanzung entlang der Zuwegung zum „Karolinenhof“, die im Wesentlichen aus großen Spitz- und Bergahorn, Linden und Kastanien besteht. Ihre Lage auf einem Geländerücken und die angrenzende Ackernutzung heben die landschaftliche Wirkung der Allee noch hervor. Die wegebegleitende Baumreihe beginnt bereits im Waldbereich des Rosenberges, setzt sich im Offenland (mit Beginn des hier erfassten LB) zunächst als einreihige Pflanzung fort und wird kurz darauf ab einem Wegeknick zur echten Allee. Unmittelbar nördlich des LB ist eine entsprechende Neupflanzung vorgenommen worden, die dieses Landschaftselement langfristig ergänzen wird. 
	2.4.1.07  LB „Gehölzbestand an der K 69“ 
	2.4.1.08  LB „Baumkranz südlich Erlinghausen“  
	2.4.1.09  LB „Hecke im ‚Lupen’“  
	2.4.1.10  LB „Doppelallee Westheim“  
	Lage:  nordwestlicher Ortsrand Westheim 
	Erläuterung: 

	Das Schutzobjekt umfasst eine überwiegend dreireihige (lediglich im Südteil – im Übergang zum Wald – auch zweireihige) Allee aus verschiedenen, großkronigen Laubbäumen und Lärchen. Der Baumbestand wirkt insbesondere durch seine Lage auf einem leichten Geländerücken, seinen „unbestrittenen“ Platzanspruch zwischen der Westheimer Wohnbebauung und den Außenbereichs-Sportanlagen, sein geschlossenes Kronendach und die – trotz eines naturnahen Gesamteindrucks – strenge Reihenpflanzung außergewöhnlich eindrucksvoll. Bei den Laubbäumen dominieren Kastanien und Linden. Randlich und verstärkt im Südteil ist die Allee von verschiedenen Straucharten gesäumt; auf Höhe des Golfplatzes grenzt im Westen ein artenreicher Grünlandsaum mit einzelnen Gebüschen an. Sie dient aufgrund der unmittelbaren Ortsrandlage gleichzeitig der Feierabenderholung und stellt einen wichtigen „Naturerlebnisraum“ für Kinder dar. 
	 Geschützte Landschaftsbestandteile (Sonstige) – Übersicht – 
	2.4.2.01  LB „Hecke und Hohlweg am Mühlenfeld“ 
	2.4.2.02  LB „Feldgehölze auf dem Glockenrücken“ 
	2.4.2.03  LB „Henzengraben“ 
	2.4.2.04  LB „Krähengrund“ 
	Es handelt sich um ein fast Nord-Süd-verlaufendes Kerbtälchen in der großflächigen Ackerflur am Karolinenhof, das im Landschaftsbild vorrangig durch eine Reihe aus 17 alten, tief beasteten Eichen auf der westlichen Böschung auffällt. Sie sind z. T. dicht mit Flechten bewachsen; zwischen ihnen hat sich stellenweise eine ausgeprägte Strauchvegetation entwickelt. Die westexponierte linksseitige Böschung wird weitgehend von einer Heidefläche eingenommen; ganz im Süden ist eine Feuchtbrache ausgebildet. Das Gebiet weist eine kleinräumige Vernetzung verschiedener Biotoptypen auf und ist in seiner Gesamtheit schützenswert. Ähnlich dem LB „Henzengraben“ (s. 2.4.2.03) ist es sowohl für das Landschaftsbild als auch in seinen ökologischen Funktionen als hervorragendes Strukturelement in der umgebenden Ackerflur von Bedeutung. 
	  
	2.4.2.05  LB „Teiche bei Gut Forst“ 
	2.4.2.06  LB „Teich südwestlich Gut Forst“ 
	Das Schutzobjekt erfasst den unteren von drei künstlichen Teichen, die hintereinander geschaltet im südexponierten Übergang zwischen Wald und Offenland nahe der Plangebiets- und Landesgrenze liegen. Er ist naturnah ausgebildet und wird von einem weiteren Zulauf gespeist, der das Waldgebiet im Norden entwässert. Wertbestimmend sind seine Schwimmblatt- und Röhrichtzonen sowie die in jeder Hinsicht „randliche Lage“, die ihn zu einem Brutbiotop für Amphibien und Insekten (insbes. Libellen) prädestiniert. Allerdings erscheint er stark gefährdet durch massive Riesenbärenklau-Bestände an den beiden oberhalb liegenden Teichen, die sich auch bereits in die angrenzenden Wald- und Grünlandflächen ausgedehnt haben. Der Ablauf dieser Teichkette speist das Schwalgloch, dass als ND unter der Festsetzung 2.2.2.1 aufgeführt ist. 
	 
	2.4.2.07  LB „Am hängenden Mann“ 
	2.4.2.08  LB „Magerweide bei Leitmar“  
	2.4.2.09  LB „Steinbruch Rosenberg“  
	Das Schutzobjekt erfasst eine kleine, aufgelassene Kalksteinabgrabung am westlichen Unterhang des Rosenberges mit einer bis zu 20 m hohen, klüftigen Bruchwand und einer vorgelagerten Kalk-Blockschutthalde. Der Bereich wirkt vorrangig durch seinen ausgeprägten Schluchtwaldcharakter auffällig mit den gesellschaftstypischen Arten der Baumschicht (überwiegend Esche und Bergahorn) und hohen Anteilen an Mondviole in der Krautschicht. Diese Pflanzengesellschaft setzt sich westlich des Steinbruch-begrenzenden Wirtschaftsweges in einer Tallage mit periodisch wasserführendem Bachlauf fort. Sie hebt sich als typischer Vegetationskomplex der kühl-feuchten Gebirgslagen fast fremdartig aus den umgebenden, überwiegend trockenwarmen Lebensraumtypen des Plangebietes heraus. Der Zechsteinaufschluss der Bruchwand ist geowissenschaftlich erhaltenswürdig und steigert mit seinen zahlreichen Klüften die Biotopvielfalt im Gebiet. Auf der tlw. überhängenden Oberkante stockt überwiegend Kiefernwald; im Norden und Westen gehen die Schluchtwaldrelikte in Fichtenforste über. Der LB ist latent durch Verkippung – vor allem mit organischem Material – gefährdet.  
	 
	2.4.2.10  LB „Feldgehölz am Bleigrund“  
	Lage:  nördlich Leitmar 
	Erläuterung: 

	Das zweigeteilte Objekt besteht aus einem hainartigen, durch einen Wirtschaftsweg geteilten Baumbestand aus Hain- und Rotbuchen im Norden und einer strauchartenreichen Hecke im südlichen Teil. Das Wäldchen enthält in der Krautschicht etliche Arten einer typischen Kalkbuchenwaldgesellschaft, aber auch viele Störungszeiger. An seinem Ostrand steht ein größeres landwirtschaftliches Lagergebäude. Die Hecke im Südwesten fällt durch zahlreiche Feldahorn-Überhälter auf. Ihre Gesamtbreite von bis zu 15 m ist durch einen unbefestigten Fahrweg geteilt, der sich im Westen als Krautsaum bis zum nahen Waldrand fortsetzt. Im nördlichen Teil liegen einige alte Lesesteinhaufen, die mittlerweile fast vollständig überwachsen sind. Insgesamt wirkt der LB gliedernd und belebend im Landschaftsbild und fungiert als Trittsteinbiotop zwischen den geschlossenen Waldflächen im Bereich Pohlmannsberg und Obermarsberger Stadtwald.  
	 2.4.2.11  LB „Bohlen Kämpchen“ 

	Es handelt sich um ein kleines, nordnordwestexponiertes Feldgehölz, überwiegend aus Hainbuche, mit einer arten-, individuen- und blütenreichen Krautschicht auf Zechstein-Kal-ken. Teilweise ist ein Mantelgehölz aus Feldahorn, Hasel und Holunder ausgebildet; an der Nordwestecke steht eine Alteiche mit dichter Efeu-Berankung. Am Ostrand wurde ein unmittelbar an den Hainbuchenbestand grenzendes „Fichtenfeldgehölz“ einbezogen, das sich wegen der Standortungunst bereits in Auflösung befindet und bei entsprechender Laubholzbestockung ähnliche Biotopqualitäten erwarten lässt wie der aktuell schutzwürdige Teil. Im Landschaftsbild ergänzt der Bestand die umgebenden landschaftlichen Kleinstrukturen innerhalb der großflächigen Feldflur, die ebenfalls weitgehend als ND oder LB im Plan gesichert wurden.  
	2.4.2.12  LB „Hohlweg am Pahlsgrund“ 
	2.4.2.13  LB „Feldgehölz nördlich des Mühlenberges“ 
	2.4.2.14  LB „Steinbruch am Radensberg“ 
	2.4.2.15  LB „Hohlweg südlich von Leitmar“ 
	Zwischen dem südlichen Ortsrand von Leitmar und der alleebestandenen L 549  liegt ein Hohlwegerest, der zwar nur halb so lang wie jener östlich des Ortes ist (s. LB 2.4.2.01), aber ebenfalls eine landschaftliche Bereicherung des Überganges zwischen Dorf und freier Landschaft darstellt. Er ist rund 3 m eingetieft, weist einen unterschiedlich dichten, artenreichen Gehölzbewuchs auf den Böschungen sowie eine ökologisch unauffällige Krautvegetation auf der Sohle auf. Hier findet sich auch ein sporadisch auf dem Buntsandsteinuntergrund verlaufendes Gewässer, das in der angrenzenden Ortslage (wegen der Besiedlung oder des Zechsteinkalk-Untergrundes) nicht mehr weiter zu verfolgen ist. Neben der belebenden Wirkung im Landschaftsbild bietet das Schutzobjekt auch einen nahezu ungestörten Rückzugsraum für Kleintiere in der umgebenden Feldflur. 
	 
	2.4.2.16  LB „Auf der Sandkuhle“ 
	2.4.2.17  LB „Obstwiese am Hof Altefeld“ 
	Westlich des Hofes Altefeld stockt eine landschaftsprägende Obstwiese, die mit ihren zahlreichen und gepflegten Baumindividuen – überwiegend Äpfel – ein gliederndes und belebendes Landschaftselement darstellt. Im Ensemble mit der angrenzenden Hofstelle sowie den umgebenden Viehweiden bildet sie einen geradezu beispielhaften, bäuerlich geprägten Kulturlandschaftsausschnitt, wie er im Sauerland nicht (mehr) allzu häufig anzutreffen ist. Im Norden wird die Obstwiese durch einen wegebegleitenden Gehölzstreifen ergänzt, auf dem etliche Alteichen den Großbaumbestand des Hofgeländes komplettieren (hier nicht erfasst). 
	 
	2.4.2.18  LB „Feldgehölz am Obermarsberger Wald“ 
	 2.4.2.19  LB „Obstwiese an der Hünenburg“  
	2.4.2.20  LB „Feldgehölz ‚Zum Kump’“  
	2.4.2.21  LB „Hohlweg westlich Udorf“  
	Lage:  westlicher Ortsrand Udorf 
	Erläuterung: 

	Es handelt sich um einen bis zu 5 m eingetieften und rd. 300 m langen Hohlweg unmittelbar am westlichen Ortsausgang von Udorf, der nach Westen hin mit ansteigendem Gelände an Tiefe verliert. Er wird – im Gegensatz zu den Hohlwegen um Leitmar – noch als (asphaltierte) Wegeverbindung genutzt. Die Böschungen sind etwa 60° steil geneigt. Während an der südlichen Hangseite nur ein rel. lückiger Gehölzbewuchs entwickelt ist, weist der nördliche Anschnitt eine dichtere Bestockung auf, deren Alter zur Böschungsoberkante hin zunimmt. Hier dominieren alte Feldahorn- und Weißdornsträucher die ansonsten recht zahlreichen Gehölzarten. Insgesamt stellt das Schutzobjekt ein kulturhistorisch und landschaftsästhetisch wertvolles Element der Kulturlandschaft dar. 
	2.4.2.22  LB „Feldgehölz südlich Margarethenhof“ 

	Das Schutzobjekt umfasst einen Gehölzbestand auf zwei nach Nordwesten bzw. Westen streichenden Kalkrippen am Nordrand des Sauernberges. Sie sind mit starken Buchen (Brusthöhendurchmesser bis 60 cm) und einigen Fichten bestockt. Die Buchen weisen viele Baumhöhlen auf. Am Waldboden tritt teilweise das Ausgangsgestein zu Tage. Die Krautschicht ist gut entwickelt, am Hangfuß zum Grünland hin treten verstärkt Grünlandarten und Störungszeiger auf. auf. In der Mulde zwischen den Rippen hat sich ein größerer Holunderbestand ausgebreitet, der sich nach Süden mit einem niederwaldartig bestockten, feuchteren „Übergangsgürtel“ zwischen Wald und Offenland fortsetzt. Damit ist der gesamte LB reich an ökologisch interessanten Kleinstrukturen auf sehr unterschiedlichen Standortbedingungen und vermittelt hervorragende Eindrücke im Landschaftsbild (sowohl unmittelbar „im Objekt“ als auch in der Fernwirkung; dies insbesondere mit den Großbäumen auf der nach Westen ausstreichenden Kalkrippe, die nördlich und südlich von Offenland umgeben ist). 
	2.4.2.23  LB „Hohlformen im Obermarsberger Wald“ 
	 2.4.2.24  LB „Feldgehölz am ‚Steinhauf’“ 
	 
	 
	2.4.2.25  LB „Magergrünland östlich Altefeld“ 
	2.4.2.26  LB „Teich südlich Erlinghausen“ 
	2.4.2.27  LB „Feldgehölz auf dem Prierberg“ 
	Unmittelbar südlich der Landesgrenze am Prierberg erstreckt sich auf ausgeprägten Böschungskanten ein größeres, dichtes Feldgehölz mit heckenartigen Ausläufern. In der Baumschicht überwiegen Zitterpappel, Salweide und Vogelkirsche; die Strauchschicht wird überwiegend aus heimischen Dornsträuchern und Schwarzem Holunder gebildet. An den Rändern haben sich Krautsäume aus ökologisch unauffälligen Arten entwickelt. Nach Osten schließt sich – außerhalb der Abgrenzung – eine größere Magerweide an, die im oberen Teil durch Verbuschung, unten durch Düngetrift angrenzender Ackernutzung beeinträchtigt wird. Die Gehölze tragen erheblich zur landschaftsökologischen und –ästhetischen Bereicherung der hier überwiegend intensiv genutzten Agrarlandschaft bei. Sie ergänzen zudem ähnliche Strukturen jenseits der Landesgrenze auf der Kuppe und der Nordseite des Prierberges. 
	2.4.2.28  LB „Feldgehölz im ‚Schlage’“ 

	Das Schutzobjekt erfasst ein dichtes Feldgehölz auf der langgestreckten, offenen Hochfläche zwischen Giershagen und Obermarsberg. In der Baumschicht besteht es im Wesentlichen aus Eichen, in der Strauchschicht aus Hasel; etliche Lesesteinhaufen im Bestand verdeutlichen den Nutzungsverzicht an dieser Kleinfläche in intensiv bewirtschaftetem Umfeld. Der LB ergänzt als gliederndes und belebendes Landschaftselement und in den Biotopfunktionen der freistehenden Feldgehölze die Wirkung des östlich gelegenen, feldgehölzdurchsetzten Grünlandkomplexes (s. LSG 2.3.3.17). Gleichzeitig stellt er einen „Trittstein“ zwischen ihnen und den östlich der K 74 gelegenen Magergrünlandflächen unter 2.1.28 dar. 
	2.4.2.29  LB „Feldgehölze am Hengesberg“ 
	 
	2.4.2.30  LB „Feldgehölze östlich Margarethenhof“ 
	Es handelt sich um ein zweiteiliges, buchendominiertes Feldgehölz in der Senke zwischen Hengesberg und Sauernberg. Der größere Teil stockt auf einer nordexponierten Böschung, der kleinere auf fast ebenem (Kalk-) Untergrund. Neben Buchen kommen Eichen und einige Fichten vor; an einigen Stellen ist ein strauchartenreicher Waldmantel ausgebildet. Beide Gehölzflächen stehen jedoch dem Weidevieh offen, so dass die – potenziell auf dem vorhandenen Kalkuntergrund artenreiche – Krautschicht unterentwickelt ist. Um dem Artenschutzpotenzial des Schutzobjekts zur vollen Wirkung zu verhelfen, wäre daher ein Abzäunen der Gehölzbestände sinnvoll. Im aktuellen Zustand tragen sie aber – wie die unter 2.4.2.29 beschriebenen Buchenbestände in Kuppenlage – deutlich zu dem unter 2.3.3.19 beschriebenen Wert dieses Kulturlandschaftsausschnittes um den Margarethenhof bei. Daneben sind die Strauchsäume zumindest potenzielle Bruthabitate für Arten des gehölzstrukturierten Offenlandes. 

	 3. Zweckbestimmung für Brachflächen (§ 24 LG) 
	 
	4. Forstliche Festsetzungen (§ 25 LG) 
	Wirkung der Festsetzungen: 

	5. Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen (§ 26 LG) 
	Zweck der Maßnahmen: 

	 6. Nachrichtliche Darstellungen 
	6.1 Schutz bestimmter Biotope gem. § 62 LG 
	 
	6.2  Naturwaldzellen gemäß § 49 des Landesforstgesetzes 
	In Naturwaldzellen wird der Waldbestand zur wissenschaftlichen Beobachtung sich selbst überlassen; die Ausweisung erfolgt durch die Höhere Forstbehörde. 
	Im äußersten Norden des Plangebietes existiert die Naturwaldzelle „Kurzer Grund“, in der die natürliche Entwicklung ihrer Buchenwaldgesellschaften wissenschaftlich beobachtet wird. 
	6.3 Bodendenkmäler gem. § 11 des Denkmalschutzgesetzes NW 
	Bodendenkmäler – Übersicht –

	 
	6.4  NATURA 2000, FFH-Gebiete 
	Europäische Schutzgebiete – Übersicht – 

	6.5  Geschützte Landschaftsbestandteile nach §§ 47 / 47a LG 

	6. Zu den Schutzgütern der UVP-RL 221 
	7. Alternativen  226 
	8. Der Landschaftsplan als Grundlage für andere UVP 227 
	9. Zusammenfassende Bewertung 227 


